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1. Einleitung 

Mit der Novellierung der Insolvenzordnung (InsO) im Jahr 1999 hat es der Gesetzgeber 

erstmals den überschuldeten Privathaushalten in Deutschland ermöglicht, das bisher allein 

den Unternehmen vorbehaltene Insolvenzverfahren in Anspruch zu nehmen. Seit einer er-

neuten Änderung der InsO im Jahr 2001 wird zudem denjenigen Schuldnern eine Stundung 

der Verfahrenskosten eingeräumt, die die Verfahrenskosten nicht aus eigenen finanziellen 

Mitteln aufbringen können. Dadurch wurde der Zugang zum Verbraucherinsolvenzverfahren 

für private Schuldner aus allen Bevölkerungsgruppen geöffnet. Für bundesdeutsche Verhält-

nisse stellt das Verbraucherinsolvenzverfahren ein vergleichsweise junges Rechtsinstitut dar, 

das geschaffen wurde, um den durch Überschuldung ökonomisch exkludierten Gesell-

schaftsmitgliedern einen Neustart in der Gesellschaft zu ermöglichen.  

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit knüpft an jenen Verweisungszusammenhang von 

Überschuldung, Verbraucherinsolvenz und Exklusion an. Ausgehend von den Überlegungen 

zum sozialen Problem der Überschuldung und der zugrunde gelegten Annahme vom Res-

sourcenmangel von Schuldnern mit anhängigem Verbraucherinsolvenzverfahren soll empi-

risch untersucht werden: (a) wie sich deren Sozialkapital angesichts der sozialen Extremlage 

bzw. den Exklusionsbedingungen darstellt und (b) welches Inklusionspotenzial aus dem 

Sozialkapital resultiert. 

Mit der Fokussierung auf das Sozialkapital als aktivierbare oder nicht-aktivierbare Res-

source sollen den unterschiedlichen Handlungsstrategien und dem Bemühen um ein erfolg-

reiches Passieren der Verbraucherinsolvenz im biographischen Verlauf besondere Aufmerk-

samkeit geschenkt werden. Durch die weitere Verknüpfung des ressourcenbasierten Sozial-

kapitalansatzes mit Konzepten sozialer Unterstützung lassen sich zudem die unterschiedli-

chen Formen von Beziehungsleistungen konzeptuell einfangen und deren Relevanz für ein-

zelne Lebensbereiche aufarbeiten.  

Insbesondere ist zu erwarten, dass sich unter Exklusionsbedingungen in dieser extremen 

Mangellage informelle Unterstützungsleistungen als Sozialkapital neu konstituieren. Das 

Sozialkapital-Konzept erscheint damit auf der Individualebene weniger eindimensional posi-

tiv konnotiert, d.h. allein auf den objektivierbaren, nutzenbringenden Ressourcenaspekt re-

duziert. Vielmehr kann es auch aus einer subjektiven Perspektive hinsichtlich seiner mögli-

chen kognitiven und emotionalen Wirkungsweisen betrachtet werden (z.B. āUnterst¿tzungs-

wahrnehmungó, Gruppenzugehºrigkeit und Einbindung). Neben den positiven Unterstüt-

zungs- und Inklusionseffekten können aber auch negative exklusionsverstärkende Effekte 
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aufgrund der bisherigen Exklusionserfahrungen für einzelne Schuldner resultieren, die sich 

u.a. in einer Tendenz zur sozialen Schließung äußern. 

Mit ihren Fragestellungen verortet sich die vorliegende Arbeit zugleich zwischen zwei ver-

schiedenen Themengebieten, denen ein gleichermaßen zentraler Stellenwert in dieser Arbeit 

zukommt: Mit dem ersten Schwerpunkt der Überschuldung und Verbraucherinsolvenz (Ka-

pitel 2) wird ein in der Soziologie eher randständiges Thema behandelt, das mit seinem Fo-

kus auf Problemkonstitution und Problemlösung wesentlich in den aktuellen Diskurs zu so-

zialpädagogischen Hilfen eingebettet ist. Der zweite Schwerpunkt zum āSozialkapitaló (Kapi-

tel 3) widmet sich hingegen originär soziologischen Fragestellungen, wie der nach dem so-

zialem Zusammenhalt oder der nach dem individuellen Nutzen aus sozialen Beziehungen 

und dem Ressourcentausch. 

Nachfolgend werden die Inhalte der einzelnen Kapitel und anschließende Fragestellungen 

vorgestellt. 

 

Um die re-integrierende Wirkungsweise des Insolvenzverfahrens für die oft langjährig so-

zioökonomisch und psychosozial belasteten Schuldner nachzuzeichnen, wird in Kapitel 2 

der Themenschwerpunkt der āÜberschuldung als soziales Problemó ausgearbeitet. Dabei 

zeigt sich, dass die Problemkonstitution ein komplexes Ursachenbündel umfasst, das die 

ökonomisch-strukturellen Bedingungen des Geldverkehrs und der Kreditvergabepraxis 

ebenso einschließt wie die sozialen Faktoren (u.a. soziale Beziehungen, Stigmatisierungser-

leben) und individuellen, psychischen Auseinandersetzungsprozesse (u.a. Scham- und 

Schuldempfinden, Unterstützungswahrnehmung). Es handelt sich hierbei um Faktoren, die 

im Ergebnis nicht allein auf individuelles Fehlverhalten im Geldumgang zurückgeführt wer-

den kºnnen. Vielmehr ist der āProblembereich ¦berschuldungó in einem gesellschaftlichen 

Gesamtzusammenhang zu betrachten, für den die Gesellschaft mit der Verbraucherinsolvenz 

auch eine Problemlösung vorgesehen hat. Die vorliegende Arbeit reflektiert also weniger 

den āWeg in die Schuldenó als vielmehr den āWeg aus den Schuldenó.  

Wenn in den weiteren Ausführungen zuerst die Konstituierung des Problembereichs Über-

schuldung dargestellt wird, während die so verständniswichtige Erklärung des Verbrau-

cherinsolvenzverfahren zunächst ausgespart wird, dann geschieht dies aus zwei Gründen: 

ï Der erste Grund rekurriert auf die hier vertretene Theorieperspektive und den eige-

nen methodologischen Anspruch, Ă¦berschuldung als soziales Problemñ zu definie-

ren, um gleichsam die Eckpfeiler des Phänomens zu bestimmen. Insofern erfolgt die 

Untergliederung des zweiten Kapitels entlang der Reihenfolge: Gegenstandsbereich 

der Überschuldung (Kapitel 2.1), Phänomenologie der Überschuldung (Kapitel 2.2), 
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Überschuldung aus empirischer Perspektive (einschließlich Epidemiologie; Kapitel 

2.3) und Interventionspraxis (Kapitel 2.4). Mit dieser Argumentationslinie positio-

niert sich das zweite Kapitel originär an der Schnittstelle von Soziologie und Sozial-

pädagogik, womit eine Grundeigenschaft aller Ansätze zu sozialen Problemen re-

produziert wird: Sie sind eigentlich keiner Disziplin allein zuzurechnen (vgl. Alb-

recht/Groenemeyer/Stallberg 1999). 

ï Der zweite Grund folgt aus dem ersten Grund: Die Verbraucherinsolvenz ist kein ei-

genständiger Phänomenbereich, sondern Teil der Interventionspraxis, d.h. sie ist eine 

gesellschaftliche āAntwortó auf das ¦berschuldungsproblem und wird daher erst in 

Kapitel 2.4 ausführlich vorgestellt, einschließlich der Verfahrensabschnitte und der 

verfahrensrechtlichen Restriktionen. Eine weitere gesellschaftliche Antwort und 

Problemlösungsofferte stellt die Schuldnerberatung einschließlich der damit zusam-

menhängenden präventiven Ansätze dar. Insofern ist der Verweisungszusammen-

hang von Überschuldung und Verbraucherinsolvenz ein Ursache-Wirkungs- und 

Problemlösezusammenhang zugleich, der allerdings hätte ebenso gut lauten können:  

ā¦berschuldung ï Schuldnerberatung ï Verbraucherinsolvenzó oder auch nur ā¦ber-

schuldung ï Schuldnerberatungó. Damit soll deutlich gemacht werden, dass die 

nachfolgend vorgestellte empirische Untersuchung von Überschuldeten mit anhäng-

lichem Verbraucherinsolvenzverfahren (vgl. Kapitel 4 bis 6) sicherlich nicht die 

Problemlage aller Überschuldeten widerspiegelt, wohl aber stellvertretend für einen 

Großteil der Überschuldeten stehen kann.  

Um den ĂGegenstandsbereich von ¦berschuldung als soziales Problemñ umreiÇen zu kºn-

nen, beschäftigt sich das Kapitel 2.1 mit der ĂPrivaten ¦berschuldung im Kontext einer 

Theorie sozialer Problemeñ. Da bislang keine ausgearbeitete Theorie sozialer Probleme exis-

tiert, auf die hier hätte Bezug genommen werden können, müssen diesen Ausführungen zu-

nächst einige eigene ¦berlegungen zum āProblemó-Begriff als solchen vorangestellt werden, 

aus denen wiederum ein allgemeines Analyseraster abgeleitet und auf das spezifische soziale 

Problem der Überschuldung angewendet wird. 

In Kapitel 2.2 ĂPhªnomenologie der ¦berschuldungñ werden verschiedene Faktoren der 

Überschuldung diskutiert. Neben den sozialen und individuellen Faktoren, begünstigen wei-

terhin die Kreditwirtschaft (als grundsätzliche Möglichkeit, sich überhaupt verschulden zu 

können) und die Kreditvergabepraxis das Überschuldungsproblem in der Gesellschaft. Das 

individuelle Liquiditätsproblem entfaltet sich daher beginnend mit einer Verschuldung, die 

sich infolge der Akkumulation von Schulden erst zu einer Überschuldung entwickelt. Wäh-

rend für die Verschuldung inzwischen von einer ĂAlltäglichkeitñ bzw. ĂNormalitätñ gespro-
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chen werden kann, wird eine Überschuldung als weitaus weniger normal von der Gesell-

schaft interpretiert. Mit dem Überschuldungsbegriff wird also nicht nur auf die Bezeichnung 

sozialstruktureller Unterschiede und Teilhabechancen abgestellt, sondern er beinhaltet eben-

so einen gesellschaftlichen Bewertungsprozess, der die festgestellten sozialstrukturellen 

Unterschiede entlang der Leitdifferenz von āAbweichung und Normó auslegt (das āSchulden-

Machenó vs. das āSchulden-Habenó). In diesem Zusammenhang werden auch die durch den 

Schuldner wahrgenommene gesellschaftliche Bewertung und die Bewältigung der zuge-

schriebenen Schuldner-Rolle als moralischer Auseinandersetzungsprozess rekonstruiert. 

Das Kapitel 2.3 Ă¦berschuldung aus empirischer Perspektiveñ belegt mittels der Statistiken 

zur Entwicklung der Zahl der überschuldeten Privathaushalte in Deutschland und der Zahl 

der Verbraucherinsolvenzverfahren die Überschuldung als gesellschaftlich relevantes Prob-

lem. Obwohl Überschuldung alle Kriterien erfüllt, um als eigenständiges soziales Problem 

behandelt zu werden, wird sie zwar meist als solches deklariert, aber eher im weiteren Kon-

text der Ungleichheitsforschung behandelt. Überschuldung geht dabei mit anderen Problem-

lagen, wie z.B. Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit oder Scheidung, einher oder wird erst 

durch diese Problemlagen bedingt. 

In Kapitel 2.4 ĂInterventionspraxis: Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzverfahrenñ 

werden die gesellschaftlichen Möglichkeiten der Lösung des Überschuldungsproblems wie-

der aufgegriffen und vertieft. Hier wird auch die allgemeine Verfahrenspraxis der Insolven-

zordnung und deren Anwendung auf den Verbraucher, d.h. privaten Schuldner, besprochen.  

Das Kapitel 2.5: ĂMehrfache Exklusion durch ¦berschuldungñ res¿miert ï gleich einem 

Zwischenfazit ï die Ergebnisse aus der theoretischen Diskussion und den empirischen Un-

tersuchungen zum Problembereich und schlussfolgert eine mehrfache Exklusion für Schuld-

ner mit anhängigem Verbraucherinsolvenzverfahren. Während die Verbraucherinsolvenz für 

die betroffenen Schuldner einen biographischen Wendepunkt markiert, ist ihr nur allzu oft 

ein über Jahre andauernder Überschuldungsprozess vorausgegangen, an dessen Endpunkt 

mit der eigenen Ressourcenarmut auch die Exklusion aus dem Wirtschaftssystem (hier: 

āºkonomische Exklusionó) steht. Überschuldung zeigt sich dabei als komplexer Ursachenzu-

sammenhang aus individuell pekuniären und psychischen aber auch sozialen und strukturel-

len bzw. finanzwirtschaftlichen Faktoren. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ist damit 

der Problembereich der Überschuldung umrissen, der nicht allein einem wirtschaftlichen 

Fehlverhalten des Schuldners zugeschrieben werden kann. Die Folgen von Überschuldung 

sind nicht weniger vielfältig als die Ursachen: Überschuldung geht zwar zuallererst mit einer 

ökonomischen Exklusion einher, wirkt aber weiterhin auch psychisch und vor allem sozial 

destabilisierend bzw. desintegrierend. Weiterhin ergibt sich infolge der verfahrensrechtli-
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chen Restriktionen der InsO für den bereits ökonomisch exkludierten Schuldner (Kapitel 

2.5.1) auch eine partielle Ărechtliche Exklusionñ (Kapitel 2.5.2), die sich in verschiedenen 

Beschränkungen seiner Handlungs- und Teilhabemöglichkeiten widerspiegelt, wie z.B. die 

Entmündigung aus Schuld- und Kreditverträgen (gem. BGB) oder den Verlust von Eigen-

tums- und Besitzrechten. Diese Beschränkungen lassen sich allgemein als Freisetzung aus 

universell gültigen und eigentlich selbstverständlichen Rechtsverbindlichkeiten verstehen. 

Ferner hat eine Überschuldung auch Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen, indem 

sich mit ihr nicht nur Spannungen innerhalb der Beziehung verbinden können, sondern die 

Überschuldung auch zum Beziehungsabbruch führen kann, z.B. in Form von Trennung oder 

Scheidung, wovon insbesondere die Kinder aber auch der weitere Verwandten- und Freun-

deskreis betroffen sind. Überschuldung geht folglich auch mit einer Ăsozialen Exklusionñ 

aus primär engen Beziehungen einher (Kapitel 2.5.3). Der Problembereich kann folgerichtig 

durch eine āmehrfache Exklusionó beschrieben werden. 

 

Ausgehend von den Ausführungen zum Problembereich der Überschuldung und der daraus 

folgenden mehrfachen Exklusion beschäftigt sich das Kapitel 3 ĂTheorien ¿ber Sozialkapi-

talñ mit den Inklusionswirkungen des Sozialkapitals. Inklusion und Sozialkapital werden in 

dieser Arbeit grundsätzlich und wie in der Sozialkapitalforschung üblich inhaltslogisch sy-

nonym gedacht, da mit dem Sozialkapital-Begriff allgemein positive bzw. nutzenstiftende 

Effekte aus sozialen Beziehungen bezeichnet werden. Wenn jedoch auf negative Sozialkapi-

tal- bzw. Unterstützungseffekte abgestellt wird, wird an den entsprechenden Stellen darauf 

hingewiesen. 

Das Kapitel 3 diskutiert die drei originären Vertreter der Sozialkapitaldebatte (Bourdieu, 

Coleman, Putnam), die das Sozialkapital sowohl auf der Mikro-Ebene als auch auf der Me-

so-Ebene sowie der Makro-Ebene verorten. Die Sozialkapital-Begriffe werden jeweils im 

Kontext der Theoriegebäude und der thematischen Forschungsergebnisse reflektiert. Alle 

übrigen, konzeptionell darauf aufbauenden Sozialkapitalansätze, wie z.B. von Lin (2001) 

oder auch von Esser (2000b), oder auch Netzwerkansätze, wie z.B. von Granovetter (1973, 

1974, 1985), werden jeweils ergänzend in den Ausführungen berücksichtigt ï sofern sie 

einer inhaltlichen Ergänzung im Hinblick auf die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit 

dienen. Vor diesem Hintergrund erfolgen auch nach jedem Vertreter kurze Zwischenzu-

sammenfassungen. Die dort angestellten Überlegungen lassen sich letztlich in einem theore-

tischen Modell des Sozialkapitals überblicksartig zusammenfassen (in Kapitel 4). 

Das Kapitel 3.1 beschreibt das ĂSozialkapital nach Pierre Bourdieu ï Sozialkapital als ab-

hªngige Kapitalartñ. Hier werden vornehmlich auf Bourdieus Ungleichheits- und die daraus 
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resultierende Kapitaltheorie (z.B. 1983, 2005a) eingegangen und die drei Hauptkapitalarten 

(ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) vorgestellt. Bourdieus Sozialkapital erweist 

sich dabei als eine von den anderen Kapitalarten abhängige, d.h. relationale Kapitalart. Das 

Sozialkapital ist weiterhin ein Ergebnis des sozialen Tauschs, in dem soziale Beziehungen 

vermittels einer eigenen āTauschökonomieó des āgegenseitigen Kennens und Anerkennensó 

gruppenspezifische Schließungsprozesse erzeugen. Die Ergebnisse der Schließungsprozesse 

lassen sich entweder entlang der Kapitalausstattung als sozialstrukturelles Klassifikations-

system begreifen und/oder als eine durch Distinktion geprägte, homogene Solidargemein-

schaft, die im Ergebnis als Mechanismen der Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit wir-

ken.  

Kapitel 3.2 ĂSozialkapital nach James S. Coleman ï der Doppelcharakter des Sozialkapitalsñ 

beschreibt das Sozialkapital im Rahmen der Colemanôschen āSozialtheorieó sowohl als 

āHandlungsbeg¿nstigungó in den unmittelbaren Interaktionsbeziehungen als auch als āEle-

ment der Sozialstrukturó. Auf diese Weise unterscheidet Coleman (1988, 1995a, 1995b) 

sechs verschiedene Sozialkapitalformen, die im Einzelnen vorgestellt werden. Ähnlich wie 

Bourdieu finden sich auch bei Coleman Anklänge einer gruppenspezifischen Schließung, 

wenn er āfamilien-internesó von āfamilien-externemó Sozialkapital im Hinblick auf die Ge-

nese von Humankapital unterscheidet und empirisch hinterfragt. Sozialkapital ist bei Co-

leman daher in der Lage, Defizite im Humankapital zu kompensieren.  

Das Kapitel 3.3 behandelt mit dem Sozialkapitalansatz von Putnam (1995, 2000, 2001) 

schließlich das Sozialkapital auf der Makro-Ebene von Gesellschaften. Putnam diskutiert in 

seiner historisierenden Analyse den āVerfall des Gemeinwesensó vor dem Hintergrund eines 

sich seit den 1950er Jahre vollziehenden sozialen Wandels (zunehmende Individualisierung, 

demographische Veränderungen usw.). In diesem Zusammenhang beschreibt er vier dicho-

tom konstruierte Sozialkapitalformen, die in ihrer Wirkungsweise unterschiedlich sozial 

integrierend wirken. Insbesondere dem Vereinsleben kommt bei Putnam eine zentrale Rolle 

für die Sozialkapitalgenese zu, da dort soziale Kompetenzen wie Kooperationsbereitschaft 

und soziales Vertrauen vermittelt werden. Die von Putnam gewªhlte Metapher des ĂBowling 

aloneñ (ders. 1995) steht symbolisch f¿r das r¿ckgªngige Vereinsleben. Und mit dem Weg-

fall des Vereinslebens und seines sozialisierenden Einflusses erodiert auch das Sozialkapital. 

Das Sozialkapitalmodell von Putnam hat seitdem immer wieder zu Diskussionen über die 

Erklärungskraft des Konzeptes angeregt (vgl. Putnam 2001) und auch in dieser Arbeit soll 

sich diesem Modell nicht unhinterfragt angeschlossen werden.  

Die Argumentationslinie des Kapitels 3.4 ĂSoziale Unterst¿tzungñ folgt weiterhin methodo-

logischen Gesichtspunkten der Erfassung von sozialen Beziehungen im Hinblick auf ein 
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Sozialkapitalmodell. Daher werden zunächst mit dem Direkteffekt- und dem Puffereffekt 

sozialer Unterstützung zwei unterschiedliche Wirkungsweisen von sozialer Unterstützung 

vorgestellt. Danach wird soziale Unterstützung differenzierter nach einzelnen Beziehungsin-

halten bzw. Beziehungsleistungen (interaktionsbezogen, kognitiv, emotional) betrachtet. 

Dabei wird herausgearbeitet, dass (a) soziale Unterstützung nicht nur auf den ï bereits den 

Sozialkapitalansätzen eigenen ï objektivierbaren Ressourcenaspekt fokussiert, sondern (b) 

auch auf die subjektive Bewertung und Wahrnehmung von sozialer Unterstützung durch den 

Unterstützten. Gerade hinsichtlich der negativen Auswirkungen von sozialer Unterstützung 

kommt der Wahrnehmung von erhaltener Unterstützung eine entscheidende Rolle zu, so 

dass empirisch von einem Auseinanderklaffen unter anderem von objektiver und subjektiver 

Passung von Hilfegeber und Hilfenehmer, oder von einem Auseinanderklaffen von erhalte-

ner Hilfe und tatsächlich benötigter Hilfe ausgegangen werden kann. Negative Effekte er-

zeugt soziale Unterstützung, wenn ein relativ geschlossenes (meist familiäres) Unterstüt-

zungsnetzwerk den Unterstützten einem hohen normativen Druck aussetzt, was insbesondere 

für die exkludierten Schuldner weitere Verhaltensrestriktionen bedeuten kann. 

Im Kapitel 3.5 ĂReziprozitªt als Handlungsprinzipñ werden die verschiedenen Reziprozitªts-

formen vertieft, die den Sozialkapitalansätzen wie auch den Unterstützungskonzepten zu-

grunde liegen. 

Das methodische Kapitel 3.6 ĂDie Netzwerkperspektive im Verhªltnis von Unterst¿tzungs- 

und Sozialkapitalperspektive in dieser Arbeitñ beschªftigt sich mit den vorangestellten Aus-

führungen zum Sozialkapital und den Unterstützungskonzepten, indem auf deren immanente 

Netzwerkperspektive Bezug genommen wird. Soziale Netzwerke werden dabei als Geflechte 

sozialer Beziehungen verstanden, die verschiedene Zwecke erfüllen, darüber hinaus aber 

auch einen unterschiedlich hohen Institutionalisierungsgrad und Verbindlichkeitscharakter 

haben. Weiterhin lassen sich soziale Netzwerke entsprechend des Analysefokus als Gesamt-

netzwerke oder als um ein Ego zentrierte Netzwerke betrachten. Insbesondere die āego-

zentrierte Netzwerkperspektiveó vereint allgemein sowohl die Sozialkapitalansätze als auch 

die Konzepte sozialer Unterstützung. Somit ist ihre Methode der āegozentrierten Netzwerka-

nalyseó geeignet zur Erfassung des Sozialkapitals der problembetroffenen Überschuldeten. 

Die im Weiteren vorgestellte āNetzwerkbatterieó wurde eigens f¿r die empirische Erhebung 

des Ego-Netzwerks von Schuldnern konzipiert. Sie beinhaltet vier operationale Konstrukte, 

die auf einzelne Unterstützungsleistungen zurückgeführt werden können und die zum Teil 

bereits in Massenumfragen getestet wurden. 
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Das Kapitel 4 ĂSozialkapital von Schuldnern in der Verbraucherinsolvenzñ dient der Vorbe-

reitung auf den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit. Dementsprechend werden in die-

sem Kapitel die ĂFragestellungen der empirischen Untersuchungñ formuliert. Zudem werden 

die in Kapitel 2 aufgestellten Hypothesen um weitere Hypothesen zum Sozialkapital der 

Schuldner ergänzt. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der Zusammenführung der methodolo-

gischen Erkenntnisse aus den Sozialkapitalansätzen und den Konzepten sozialer Unterstüt-

zung. 

 

Beginnend mit dem Kapitel 5 ĂDie Verbraucherinsolvenzbefragung 2007ñ werden zentrale 

empirische Ergebnisse aus der ersten bundesländerübergreifenden Befragung von Schuld-

nern mit anhängigem Verbraucherinsolvenzverfahren vorgestellt. Zunächst wird allerdings 

ausführlich auf das Untersuchungsdesign, einschließlich Datengrundlage, Rücklauf und 

Stichprobenbeschreibung eingegangen. Dazu ist anzumerken, dass die Überschuldeten im 

Verbraucherinsolvenzverfahren eine schwer erreichbare Klientel darstellen, zu der bislang 

wenig Erkenntnisse vorliegen, so dass an verschiedenen Stellen in den Ergebnisdarstellun-

gen etwas ausführlicher auf deskriptive Auswertungen eingegangen werden muss, wobei 

meist auch Vergleiche zu anderen, repräsentativen Befragungen gezogen werden. 

 

In Kapitel 6 ĂErgebnisse: Sozialkapital unter Exklusionsbedingungen von Überschuldung 

und Verbraucherinsolvenzñ werden die empirischen Ergebnisse im Hinblick auf die zentrale 

Fragestellung der Arbeit vorgestellt.  

In Kapitel 6.1 werden zunächst zentrale deskriptive Ergebnisse berichtet, die einen Über-

blick über die Verteilung geben. Aus den dort vorgestellten Überschuldungsgründen wird in 

einem nächsten Schritt eine Klassifikation von Schuldnertypen ermittelt. Die weiteren 

Merkmale zur Beschreibung der Schuldner beziehen sich dann auch auf die Schuldnerklas-

sen, die unter anderem differenziert nach Geschlecht, Erhebungsgebiet, Schulden- bzw. For-

derungshöhe bei Verfahrenseröffnung, Schuldenart und Gläubigeranzahl betrachtet werden. 

Neben den Schuldenfolgen werden hier auch die informellen und professionellen Unterstüt-

zungsressourcen hinsichtlich ihrer informationalen Beziehungsleistung als Beratung zur 

Verbraucherinsolvenz aufgeschlüsselt. 

Die analytische Überprüfung der in den vorangegangenen Kapiteln formulierten Hypothesen 

erfolgt entlang der zwei großen Themenschwerpunkte dieser Arbeit. Das Kapitel 6.2 stellt 

die multivariate ĂHypothesenpr¿fung zum Schwerpunkt I: Überschuldung und Verbrau-

cherinsolvenzñ vor. Hier wird neben den strukturellen Einflussgrößen von Geld und Kredit-

vergabe auch die soziale Konstruktion der Scham infolge der Überschuldung und Verbrau-
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cherinsolvenz berücksichtigt. Die Hypothesenprüfung erfolgt weiterhin zum Desintegrati-

onsempfinden, zum Kontrollverlust und zur Ursachenzuschreibung der Überschuldung. 

Das Kapitel 6.3 behandelt die ĂHypothesenpr¿fung zum Schwerpunkt II: Sozialkapitalñ. In 

einem ersten Schritt wird der Ressourcenaspekt des Sozialkapitals aufgegriffen, indem die 

Beziehungsleistungen der ākonkreten Interaktionenó in ihrer subjektiv wahrgenommenen 

Unterstützung nach Geschlecht und Schuldnerklasse betrachtet werden. Das Sozialkapital 

auf der Mikro-Ebene wird hier über die qualitativ-subjektive Unterstützungs- und Isolati-

onswahrnehmung und über quantitativ-objektivierbare Beziehungsrelationen bzw. Netz-

werkparameter ermittelt, um das Unterstützungsnetzwerk zu beschreiben. Das Sozialkapital 

auf der Meso-Ebene wird über die Vereinsmitgliedschaft, die Zugehörigkeit zu einer Reli-

gionsgemeinschaft und die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei abgebildet (vgl. Co-

leman 1995a; Putnam 1995). Das Sozialkapital auf der Makro-Ebene bezieht sich auf die 

Dimensionen von institutionellem Vertrauen und Anomie. Als Sozialkapitalfolgen werden 

die Erfolgserwartungen, die Gesundheit und die Lebenszufriedenheit analysiert. Abschlie-

ßend werden die Ergebnisse zusammenfassend diskutiert. 

 

In der ĂSchlussbetrachtung und Diskussionñ des Kapitels 7 werden die wesentlichen Ergeb-

nisse rekapituliert sowie Vorteile und Nachteile der empirischen Vorgehensweise bei der 

Erfassung des Sozialkapitals der Schuldner diskutiert. Ferner wird der konzeptionelle Bei-

trag dieser Arbeit zur Überschuldungs- und Sozialkapitalforschung reflektiert. Das Kapitel 

schließt mit einem Ausblick zum weiteren Forschungsbedarf. 
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2. Private Überschuldung im Kontext einer Theorie sozialer 

Probleme 

Seit einigen Jahren lässt sich eine verstärkte öffentliche Diskussion des Themas der privaten 

Überschuldung beobachten. Einerseits ist dieses Thema eingebettet in eine politische Debat-

te, da mit der Einführung und der Novellierung der Insolvenzordnung ein für Deutschland 

historisch neuer Weg der privaten Schuldenbereinigung beschritten wurde. Andererseits 

findet sich aber auch eine zunehmende öffentliche Sensibilisierung und intensive Auseinan-

dersetzung mit dem Thema, was sich nicht zuletzt in einer verstärkten medialen Präsenz 

widerspiegelt. Man erfährt auf diesem Weg mehr über das Schattendasein der āMenschen 

hinter den roten Zahlenó und man scheint sich stillschweigend darüber einig zu sein, dass es 

sich bei der Überschuldung um ein āsoziales Problemó handelt. 

In diesem Punkt der Annahme einer unhinterfragten Bezeichnung von sozialen Phänomenen 

als soziales Probleme überschneiden sich Alltagsheuristiken und wissenschaftliche Beobach-

tungen: Weder aus soziologischer noch aus sozialpädagogischer Perspektive existiert bislang 

eine allgemein akzeptierte Definition oder eine umfassend ausgearbeitete ĂTheorie sozialer 

Problemeñ, die die verschiedenen Schwerpunktthemen oder Forschungsfelder in einem ge-

meinsamen konzeptionellen Rahmen einzubetten vermag (vgl. Albrecht/Groenemeyer/ 

Stallberg 1999; Groenemeyer 2010; Peters 1998). Demnach ist es für diese Arbeit zuerst 

notwendig, einen allgemeing¿ltigen ĂProblemñ-Begriff auszuformulieren, um Überschul-

dung als soziales Problem definieren zu können. 

Obwohl sich erste begriffliche Annªherungen an Ăsoziale Problemeñ bereits bis in die 

1960er Jahre zurückverfolgen lassen, brauchte es noch bis weit in die 1970er Jahre, bis sich 

ein eigenständiger Analyseansatz in der deutschen Soziologie etablieren konnte (vgl. Alb-

recht/Groenemeyer/Stallberg 1999; Groenemeyer/Wieseler 2008). Die Mehrheit der Auto-

ren, die sich bislang dem Thema Ăsoziale Problemeñ gewidmet hat, beschäftigt sich je nach 

Wissenschaftsdisziplin und eigener Schwerpunktsetzung mit spezifischen Teilausschnitten 

der sozialen Wirklichkeit (z.B. in der Kriminologie, Medizinsoziologie, Rechtssoziologie, 

Sozialen Arbeit, Psychiatrie). Sucht man nach Gemeinsamkeiten der jeweils untersuchten 

gesellschaftlichen Teilausschnitte, dann lässt sich eigentlich nur herausfiltern, dass die un-

tersuchten sozialen Probleme in irgendeiner Form von der Mehrheit der Gesellschaft als 

ungleich oder auch als ungerecht hinsichtlich der Lebensbedingungen wahrgenommen wer-

den und dass für sie zugleich verschiedene Möglichkeiten der Problemlösung diskutiert 

werden. Alle so charakterisierten Phänomene lassen sich ï ohne dass es einer näheren Erläu-

terung des Problem-Begriffes bedürfte ï unter das gemeinsame Paradigma Ăsoziale Proble-
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meñ subsumieren. Nicht minder vielfªltig sind die daran anknüpfenden Forschungsfelder 

und Fragestellungen zu sozialen Problemen, so dass leicht der Eindruck gewonnen werden 

kann, jeder gesellschaftliche Zustand, jedes Merkmal oder jedes Verhalten ließe sich als 

Ăsoziales Problem definierenñ. Theoretische Vielfalt und forschungspragmatische Beliebig-

keit sind die neuralgischen Punkte, die einer allgemeinen Begründung eines soziologischen 

Programms sozialer Probleme weniger zuträglich sind.1 

Damit ist aber zumindest der thematische Überschneidungsbereich für das Grundgerüst ei-

nes Theorie- und Forschungsansatzes sozialer Probleme skizziert: Mit dem Verweisungszu-

sammenhang auf die Ungleichartigkeit von Gesellschaftsmitgliedern wird das jeweilige so-

ziale Problem auf die ihm zugrunde liegenden Aspekte sozialer Ungleichheit zurückgeführt. 

Soziale Ungleichheit meint dabei nicht viel weniger als eine soziale Konstruktion über die 

ungleiche Verteilung der Lebenschancen aller Gesellschaftsmitglieder, die jedoch in zeit-

lich-historischer wie auch in kultureller Hinsicht variieren kann (vgl. Burzan 2005: 7 ff.; 

Hradil 2001: 15 ff.). Das wird beispielweise besonders deutlich, wenn man den Wandel der 

Armutsdefinition betrachtet, wonach für funktional ausdifferenzierte Gesellschaften der ab-

solute Armutsbegriff (physisches Existenzminimum: Lebenserhaltung) um den der relativen 

Armut (soziokulturelles Existenzminimum: menschenwürdiges Dasein) ergänzt werden 

musste (vgl. Zimmermann 1998: 36). 

Die von Hradil als Determinanten bezeichneten Aspekte sozialer Ungleichheit (ders. 2001: 

34 f.) fokussieren auf soziale Positionen von Menschen in Beziehungsgeflechten, die an sich 

selbst zwar noch keine Besser- oder Schlechterstellung im Hinblick auf die verfügbaren 

Ressourcen und wertvollen Güter bedeuten, diese aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nach 

sich ziehen. Über sie lassen sich Individuen mit einem gemeinsamen sozialen Merkmal 

gruppieren, so z.B. nach Geschlecht, Alter, Beruf, Wohnregion, Ethnie oder Kohorten-

zugehörigkeit, und weiterhin nach den Dimensionen sozialer Ungleichheit unterscheiden 

(z.B. materieller Wohlstand, Bildung). Ungleichheit wird also sozial erzeugt und mit ihr 

verbindet sich eine unterschiedliche Verteilung von Handlungsressourcen und Handlungs-

restriktionen2 der Individuen einer Gesellschaft (vgl. Rössel 2009: 37 f.).  

Der Ungleichheitsbegriff setzt also implizit eine Vorstellung von einem gesellschaftlich 

wünschenswerten Leben und dementsprechenden Lebensbedingungen voraus, um von die-

                                                      
1
 Allein in der aktuellen Auflage des ĂHandbuch soziale Problemeñ (Albrecht/Groenemeyer 2012) werden 

über 20 unterschiedliche Phänomene sozialer Probleme beschrieben (z.B. Alter, Armut, Arbeitslosigkeit, 

Jugend, (Körper-)Behinderung, Kriminalität, Gesundheit und Krankheit), aber nur 2 Beiträge zu einer 

Theorie sozialer Probleme geleistet. 
2
 Auf den Ressourcenbegriff wird in den weiteren Ausführungen zur Kapitaltheorie Bourdieus noch näher 

eingegangen, da er nicht allein unter das eher materielle Begriffsverständnis nach Hradil gefasst werden 

kann (Ressourcen als Güter), sondern mit Bourdieu vielmehr auch auf immaterielle Aspekte von Hand-

lungsmöglichkeiten und  Handlungskontrolle abstellt (Ressourcen als Kapital). 
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sem Norm(al)zustand ausgehend soziale Unterschiede als Besser- oder Schlechterstellungen 

der Gesellschaftsmitglieder zu identifizieren (vgl. Hradil 2001).  

Hingegen wird mit der Bezeichnung von ungleichartigen Lebenschancen als soziale Unge-

rechtigkeit ein Punkt sozialer Differenzierung angesprochen, der auf eine subjektiv oder 

auch kollektiv als nachteilig vorgenommene Bewertung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Merkmalsgruppe fokussiert.3 Entscheidend für die Beurteilung von sozialer 

Ungleichheit als soziale Ungerechtigkeit ist, dass die Zugehörigkeit zu der als benachteiligt 

wahrgenommen Gruppe vom einzelnen Merkmalsträger selbst nicht beeinflusst werden 

kann, wie z.B. die ethnische Zugehörigkeit oder die Geschlechtszugehörigkeit (vgl. Hradil 

2001: 31). Ihm fehlt folglich auch die Chance, die freie Wahl gehabt zu haben, ob er Merk-

malsträger sein will oder nicht. Weil dadurch aber meist das askriptive und unveränderbare 

Ungleichheitsmoment wiederbelebt wird, birgt die Diskussion über soziale Ungerechtigkeit 

ein hohes Konfliktpotenzial für funktional ausdifferenzierte und demokratische Gesellschaf-

ten, da diese für sich eher die veränderbaren, erworbenen Ungleichheitsmerkmale (gemäß 

dem Leistungsprinzip, z.B. Bildung) als Strukturierungsprinzipien sozialer Ungleichheit 

reklamieren und dabei zugeschriebene Merkmale in den Hintergrund gedrängt werden. So-

ziale Ungerechtigkeit verweist immer auf eine strukturimmanente soziale Ungleichheit, je-

doch geht es im gesellschaftlichen Diskurs vor allem um das Maß, wie die Ungleichheit 

sozialverträglich auszugestalten sei, m.a.W. es stellt sich jeweils die Frage nach Art und 

Weise der Regulation von sozialer Ungleichheit. 

Weiterhin ist anzumerken, dass die re-integrative Anwendung des Gerechtigkeitsprinzips 

grundsätzlich in zwei Richtungen gedacht werden muss. Einerseits für die bereits vorgestell-

te Dimension im Bemühen um die Erzeugung von sozialer Gleichheit durch die Gesell-

schaft, andererseits im Hinblick auf Wiedergutmachung an der Gesellschaft (im Sinne einer 

restitutiven Rechtsauffassung). Wiedergutmachung an der Gesellschaft gilt insbesondere für 

spezifische soziale Probleme (wie z.B. Kriminalität, Drogenmissbrauch), bei denen die 

Normenverletzung eine unmittelbare Folge von intendiertem bzw. selbst-verschuldetem, 

abweichenden Verhalten einzelner Personen oder Personengruppen ist. Das bedeutet, dass 

mit dem Gerechtigkeitsprinzip die Unterscheidung und Bewertung als soziale Ungleichheit 

noch weiter enggeführt wird, und zwar bezüglich der Attribution, wer für die entstandene 

Ungerechtigkeit als hauptverantwortlich identifiziert werden kann. 

 

                                                      
3
 Für eine Sozialstrukturanalyse sozialer Ungerechtigkeit kann der von Rawls (1975) definierte Ungerech-

tigkeitsbegriff als ein willkürliches Instrument zur Erlangung außerordentlicher Macht durch schlechte 

bzw. böse Menschen nur ein Teilaspekt des Ungerechtigkeitskonstrukts sein (vgl. auch Harbach 2008: 49), 

da er die strukturierende Wirkung der so erzeugten Ungerechtigkeit als ein explizites Ergebnis von ĂHand-

lungen bºser Menschenñ und eben nicht als Zwang der Verhªltnisse beschreibt. 
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Zur Problemlösung, d.h. zur Beseitigung oder Bekämpfung der festgestellten sozialen Dis-

krepanz wird deshalb ein kultureller Konsens über wünschenswerte Lebensbedingungen 

bzw. deren Realisierung angestrebt und als gesellschaftspolitische Aufgabe ausformuliert, 

für die wiederum eigens verschiedene Programme oder Hilfesysteme als Reaktionsmecha-

nismen implementiert worden sind (z.B. unterschiedliche Formen der Prävention, Beratung, 

aber auch der Kontrolle und Sanktionierung). Dem vorausgegangen sind meist die Deu-

tungsmuster und daraus resultierenden Aktivitäten von wichtigen gesellschaftlichen Akteu-

ren oder Gruppen, die eine Verbesserung der jeweiligen sozialen Zustände eingefordert ha-

ben. Das heißt auch, dass es eine gesellschaftliche Vorstellung von der Veränderbarkeit so-

zialer Probleme gibt (vgl. Groenemeyer 1999: 17). In diesem Kontext hat sich auch der Be-

griff der Ăsozialen Kontrolleñ als handlungstheoretischer Gegenpol zum Begriff Ăsoziales 

Problemñ herausgestellt, insbesondere wenn es um die Betrachtung von abweichendem Ver-

halten geht (konstruktivistischer Ansatz). Es ist nahliegend, dahinter das dualistische und 

unaufhebbare Prinzip von Abweichung und Norm zu vermuten. Darauf wird in den weiteren 

Ausführungen zu Schuldnerberatung und Insolvenzordnung für private Haushalte noch aus-

führlicher zurückzukommen sein (vgl. Kapitel 2.4). 

Groenemeyer, der sich seit Jahrzehnten um die Erarbeitung eines eigenständigen Theorie- 

und Forschungsprogramms sozialer Probleme bemüht, versucht den Gegenstandsbereich wie 

folgt zu umreißen: Die soziologische Erforschung sozialer Probleme lässt sich in zwei unter-

schiedliche Herangehensweisen aufteilen, die ĂFragestellungen bearbeitet, die [einerseits, 

d. A.] die Problematisierung von Handlungsweisen oder Verhältnissen als soziales Problem 

unhinterfragt voraussetzen, und die sich [andererseits, d. A.] mit Problemen der Verbreitung 

und Entwicklung sowie der Analyse von Ursachen sozialer Probleme widmenñ (Groene-

meyer/Wieseler 2008: 8). Insbesondere dem letztgenannten Anspruch möchte sich die vor-

liegende Arbeit anschließen, verbunden mit dem Anspruch, die Handlungsebene des sozia-

len Problems der Überschuldung theoretisch und empirisch zu bearbeiten. 

Soziale Probleme sind also ï ebenso wie deren inhärente Diskussion um soziale Ungleich-

heit oder auch Ungerechtigkeit ï soziale Konstruktionen, die je nach Verfasstheit und Ent-

wicklungsstandards einer Gesellschaft variieren können. Eine soziologische Reflexion von 

Überschuldung als soziales Problem muss jedoch weit über die Aufklärung und Information 

über die zugrunde liegenden sozialen Ungleichheit(en) hinausgehen, da von ihr auch die 

diagnostische und die oft vernachlässigte pädagogische Funktion angesprochen werden 

(zum Anspruch soziologischer Erkenntnis vgl. z.B. Giddens 1995, Joas 2003). 

Insofern gilt es zunächst, einen eigenständigen ĂGegenstandsbereich von Überschuldung als 

soziales Problemñ zu charakterisieren (Kapitel 2.1), um daran anschließend das gesellschaft-
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liche und marktwirtschaftliche Bedingungsgefüge herauszuarbeiten (Kapitel 2.2 ĂPhäno-

menologie der Überschuldungñ) ï was auch den entsprechenden sozialen Konstruktionspro-

zess mit einschließt ï sowie die Ursachen, Folgen und Verbreitung im Sinne von sozial-

strukturellen Faktoren von Überschuldung (Kapitel 2.3 ĂÜberschuldung aus empirischer 

Perspektiveñ) zu skizzieren. Dabei kann eine Theorie, nach der sich Überschuldung als sozi-

ales Problem konstituiert, nicht als die von Robert K. Merton beschriebene ĂTheorie mittle-

rer Reichweiteñ begriffen werden (vgl. Merton 1976). Theorien mittlerer Reichweite be-

schäftigen sich mit einem raum-zeitlich abgegrenzten, spezifischen sozialem Phänomen, 

ohne jedoch das Abstraktionsniveau der grand theories (Talcott Parsonsó G¿ltigkeitsan-

spruch; vgl. Parsons [1972] 1996, 1975, 1980). anstreben zu wollen oder sich in (empiri-

schen) Mikroanalysen sozialer Phänomene zu verlieren. Überschuldung stellt zwar ein ab-

grenzbares soziales Problem dar, doch kann ihm nach seinen strukturbildenden Eigenschaf-

ten und deren Funktion ein quasi-universalistischer Anspruch unterstellt werden, insofern 

Zahlungsunfähigkeit jederzeit und in jeder Gesellschaftsformation allgemein mit sozialer 

Exklusion der Betroffenen einherging.  

Schließlich ist auch nach der Problemlösung, den adressierten Institutionen und damit nach 

dem gesellschaftlich erstrebenswerten Ziel der Herstellung einer verhältnismäßigen Gleich-

heit aller Gesellschaftsmitglieder zu fragen (Kapitel 4. ĂInterventionspraxis: Schuldnerbera-

tung und Verbraucherinsolvenzverfahrenñ). 

 

 

2.1 Gegenstandsbereich von Überschuldung als soziales Problem 

Es wurde bereits angesprochen, dass sich eine Soziologie sozialer Probleme mit den Ergeb-

nissen sozialer Ungleichheit, deren Deutung als soziale Ungerechtigkeit und der gesell-

schaftspolitischen Bewältigung auseinandersetzt. Diese Begriffe werden im Folgenden als 

Parameter für unterschiedliche Trägergruppen sozialer Probleme vorausgesetzt, da sie kon-

stitutiv für eine sozialstrukturelle Verortung und damit einer empirischen Analyse zugäng-

lich sind, die über eine akteurszentrierte Betrachtungsweise hinausgeht. Eine erste allge-

meingültige Definition sozialer Probleme, die mit dieser strukturellen Betrachtungsweise 

sozialer Probleme vereinbar ist, findet sich bei Merton in der Gegenüberstellung von gesell-

schaftlichem IST- und SOLL-Zustand: ĂA social problem exists when there is a sizeable 

discrepancy between what is and what people think ought to beñ (Merton 1976: 7). 

Das soll im Folgenden in Form eines Analyserasters für soziale Probleme im Hinblick auf 

Überschuldung weiter expliziert werden, nicht ohne die von Merton bezeichnete Ăbetrªchtli-
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che soziale Diskrepanzñ und den damit verbundenen sozialen Konstruktionsprozess näher zu 

erläutern. 

 

2.1.1 Ein Analyseraster zur Bestimmung sozialer Probleme 

Abweichung und Norm: 

Die Nähe zum ursprünglichen Gegenstandsbereich, nämlich der Soziologie abweichenden 

Verhaltens und ihrer Nachbardisziplinen, lässt sich auch weiterhin für einen eigenständigen 

Gegenstandsbereich sozialer Probleme festhalten, da sich soziale Probleme grundsätzlich auf 

den gesellschaftlichen Konstruktionsprozess von Norm ï Abweichung ï Wiederherstellung 

bzw. Einhaltung der Norm oder Reformulierung der Norm beziehen lassen.  

Wenn es in einer Gesellschaft Vorstellungen über wünschenswertes Verhalten gibt, dann 

orientieren diese sich in aller Regel an gemeinsam geteilten Norm- und Wertvorstellungen. 

Werte, die ethischen Imperative der Handlungsorientierung, bilden dabei die Grundlage für 

die in sozialen Normen eingeschriebenen, expliziten Verhaltensvorschriften an die Akteure 

und für die Verhaltenserwartungen der Gesellschaft. Normen sorgen mit einer unterschiedli-

chen Verbindlichkeit (Soll-, Muss- und Kann-Normen) für eine Regelmäßigkeit von Hand-

lungen, sie etablieren Regeln und soziale Standards zur wechselseitigen Orientierung in so-

zialen Beziehungen und strukturieren auf diese Weise die soziale Ordnung, da sie die Will-

kür der Akteure begrenzen. Sie wirken weiterhin handlungserleichternd, als dass sie das 

Typische von Handlungen repräsentieren und darüber die vorwegnehmende Konstruktion 

von Handlungsabläufen ermöglichen. Unmittelbar verbunden sind Normen daher mit dem 

Begriff der sozialen Rolle, in der sich die expliziten Normenbündel als Rollenerwartungen 

widerspiegeln (vgl. Schäfers 2003). Aber soziale Normen sind nicht als statisch anzusehen, 

denn die gesellschaftliche Auffassung über soziale Normen variiert je nach: Zeit (histori-

scher Wandel), Ort (z.B. Stadt-Land, intrakulturelle Variabilität), Gruppe (z.B. Herkunft, 

interkulturelle Variabilität), Situation (z.B. Krieg: Realisierbarkeit von Normen) (vgl. Lam-

nek 1996: 42). 

In Relation zum Normenbegriff ist dann auch der der Abweichung als grundsätzlich dyna-

misches Konzept zu bestimmen. Abweichung existiert in den Augen der jeweiligen Betrach-

ter, d.h. etwas (situativer Kontext) oder jemand (als Rollenträger in bestimmten Situationen) 

entspricht nicht unseren Erwartungen (vgl. Goffman 1967: 13). Abweichung ist folglich eine 

Frage der sozialen Definition bezüglich der allgemeinen Erwartungen in einem situativen 

Kontext (z.B. interkulturelle Variabilität bei gleichen Sachverhalten) und ist folglich nicht a 

priori gegeben. Will man also Abweichung oder abweichendes Verhalten näher untersuchen, 
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gilt es jeweils, die konkrete Verhaltensweise mit der Norm der (verletzten) Verhaltensanfor-

derung zu vergleichen (Lamnek 1996: 54). Im Ergebnis kann Abweichung sowohl funktio-

nale als auch dysfunktionale Auswirkungen auf eine Gesellschaft haben. Für eine Gesell-

schaft ist Abweichung dann als funktional zu bezeichnen, wenn sie z.B. zu einer Neuver-

handlung sozialer Normen (sozialer Wandel) führt oder zu einer Stärkung des Zusammen-

halts in einer Gesellschaft oder Gruppe beiträgt (Normenverstärkung und Solidarität). Dys-

funktional ist Abweichung vor allem dann, wenn davon die gesellschaftliche Integrität be-

troffen ist, so z.B. im klassischen Fall einer Minderung der Lebensqualität aller Gesell-

schaftsmitglieder infolge einer hohen Kriminalität. 

Gerade im Kontext des Selbstverständnisses der Soziologie als Krisenwissenschaft tritt die-

ser basale Verweisungszusammenhang von Norm und Abweichung in verschiedensten Zu-

sammenhängen immer wieder deutlich hervor. Jedoch ist dessen begriffliche Engführung 

und Definition als Ăsoziales Problemñ für die meisten soziologischen Themen eher obsolet 

geworden ist. Bereits Durkheim (1895) spricht von ĂNormalitªt des Anormalenñ und be-

trachtet Abweichung als integralen Bestandteil aller Gesellschaften. Abweichung ist für 

Durkheim weiterhin eine funktionale Notwendigkeit, da durch sie erst ein Prozess der ge-

sellschaftlichen Auseinandersetzung mit und eine Definition von Abweichung zu einer De-

finition erwünschter Verhaltensweisen (quasi als Normentstehungs- oder Vergewisserungs-

prozess) führt. Abweichung stört also in irgendeiner Form die bestehende soziale Ordnung. 

Der Schwerpunkt daran anknüpfender soziologischer Fragestellungen bezieht sich dann 

auch auf die Verknüpfung sozialer Probleme mit den jeweiligen Institutionen und Mecha-

nismen sozialer Kontrolle (z.B. gesellschaftliche Ideale und Wertvorstellungen der Aufklä-

rungsbewegung und die Ăsoziale Frageñ der realen Lebensverhªltnisse des Proletariats zu 

Beginn der Industrialisierung). Die Kategorisierung eines sozialen Phänomens als soziales 

Problem ist typischerweise dazu angelegt, als Indikator für gesellschaftliche Fehlentwick-

lungen und Krisen zu dienen, um darauf aufbauend zentrale gesellschaftliche Funktionsprin-

zipien identifizieren zu können. Betrachtet man allerdings die aktuellen Forschungsfelder zu 

sozialen Probleme genauer, dann wird deutlich, dass dort primär die dysfunktionalen Aspek-

te sozialer Probleme eruiert und diskutiert werden. 

Für eine Problemdefinition nach diesem Begriffsverständnis bleibt zunächst festzuhalten, 

dass als Trägergruppen eines sozialen Problems ausschließlich diejenigen Personenkreise 

infrage kommen, die vor dem Hintergrund allgemeiner Norm- und Wertvorstellungen die 

Erwartungen gesellschaftlich einflussreicher Gruppen enttäuscht haben. Im nächsten Schritt 

gilt es zu hinterfragen, auf welche Weise aus den kollektiv enttäuschten Erwartungen kon-

krete Problemthematisierungen bzw. ïdefinitionen hervorgehen können. 
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Problemdefinition und Deutungsmacht: 

Für den weiteren Konstruktionsprozess über das, was ein soziales Problem darstellt, kommt 

nun hinzu, dass es sich um einen oftmals unreflektiert in der Alltagssprache verwendeten 

Begriff handelt, über den bereits gesagt werden konnte, dass er sich einer zweifelhaften Po-

pularität in der öffentlichen Diskussion erfreut. Das führt zwangsläufig zu Ping-Pong-

Effekten zwischen Alltagsheuristiken und hauptsächlich akteurszentrierten Analysen sowie 

zu einer gewissen Beliebigkeit der Begriffsverwendung und in der Folge entweder zu einer 

Überbetonung oder aber zu einer Vernachlässigung von Problemfeldern ï historisch, situa-

tiv, gesellschaftlich und zunehmend auch durch mediale Deutungen. Folglich hat das, was 

alles ein soziales Problem darstellen kann, verschiedene Grade von Bedeutung und Verbind-

lichkeit für die Gesellschaftsmitglieder (z.B. Homosexualität). Für eine einheitliche Termi-

nologie einer Theorie sozialer Probleme reklamiert Groenemeyer, dass es sich Ăin den meis-

ten Fªllen der Thematisierung sozialer Probleme [é] tatsªchlich bei diesen Differenzen aber 

nicht um Konflikte um grundlegende Wertideen (handelt, d. A.), sondern um Konflikte um 

Prioritäten und, davon abgeleitet, um Konflikte um Ressourcen, in der Regel durchaus auf 

Basis allgemeiner geteilter Wertideenñ (Groenemeyer 1999: 44). So ist es auch denkbar und 

möglich, dass eine Problemlösung für einen Akteur wiederum ein neues Problem für einen 

anderen Akteur hervorbringt oder dass ein Verzicht auf eine Thematisierung eines eigentli-

chen Problemfalls (z.B. Fernsehsucht) nur zur weiteren Verdichtung eines bereits als sozia-

les Problem etablierten Begriffes beiträgt (z.B. Internetkriminalität). Das zentrale Problem 

einer soziologischen Analyse sozialer Probleme liegt darin zu bestimmen, Ăwas an sozialen 

Problemen problematisch istñ (ebd.: 61). 

Insofern ist es also durchaus angebracht, zunächst danach zu fragen, welche soziale Norm 

verletzt wurde, die es rechtfertigt, dass ein sozialer Tatbestand (Durkheim) als soziales Prob-

lem kategorisiert wird. Einer Deutungsinflation muss dabei mit der Frage nach der ĂStºrung 

der Sozialordnungñ (vgl. Giesen 1983) begegnet werden, die dann vorliegt, wenn: 1. eine 

gesellschaftlich wichtige oder bedeutsame Gruppe ein Interesse an der Thematisierung des 

Problems hat; 2. der als problematisch gedeutete Sachverhalt die Gesellschaft unmittelbar 

betrifft; 3. es eine normative Definition bzw. einen Konsens über die Verteilung von Le-

benschancen und eine Vorstellung von der Veränderbarkeit des Problems gibt (vgl. Giesen 

1983, Groenemeyer 1999, Peters 1998, Schetsche 1996). Als gesellschaftlich bedeutsame 

Problemidentifizierer bzw. Problemthematisierer (1.) kommen die verschiedensten kol-

lektiven Akteure mit ihren je eigenen kognitiven und moralischen Wertvorstellungen in Fra-

ge, die mit der Problembezeichnung ein unterschiedliches Eigeninteresse verfolgen und sich 

gegeneinander abgrenzen (vgl. Groenemeyer 1999: 24 f.), wie z.B. Problembetroffene oder 
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Problemnutzer, Juristen, Experten, soziale Bewegungen, Massenmedien oder der Wohl-

fahrtsstaat (Schetsche 1996: 39 ff.). Für die Deutungshoheit ist es dabei vollkommen irrele-

vant, ob die Bezeichnung des Tatbestandes als soziales Problem überhaupt tragfähig ist. Es 

genügt die Problembenennung, die mit Hilfe unterschiedlicher Definitionspotenziale und 

Ressourcen als Deutungsmuster platziert und damit zur sozialen Realität werden kann 

(ebd.). Schetsche (1996, 2008) spricht vor allem den Massenmedien aufgrund ihrer Stellung 

im Vermittlungsprozess einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg oder den Misserfolg 

einer Problemwahrnehmung in der Öffentlichkeit und den staatlichen Instanzen zu. Aus-

schlaggebend für die Konstitution sozialer Probleme ist weiterhin die Art der Thematisie-

rung und Verortung des Problemthemas innerhalb der Gesellschaft (2.). Dazu muss das 

Problem inhaltlich von anderen virulenten Themen in der āgesellschaftspolitischen Arenaó 

abgegrenzt und definiert werden, um es unter einem gemeinsamen Nenner verhandeln zu 

können (3.). Die so erzeugten thematischen Grenzen verweisen wiederum auf Zuständigkei-

ten und notwendige Aktivitäten zur Problemlösung. Im Laufe der Zeit haben bestimmte Ver-

fahren oder Ansätze für Problemlösungen einen gewissen Institutionalisierungsgrad erfah-

ren, so dass es längst nicht mehr notwendig ist, auf einzelne Problemidentifizierer angewie-

sen zu sein, um eine soziale Tatsache als Problem beschreiben zu können. Es kann ein ge-

wisser gesellschaftlicher Konsens über einen Großteil sozialer Probleme angenommen wer-

den, der nicht erst sozial verhandelt werden muss, sondern als definitiver Normenverstoß 

gleich an die Instanzen sozialer Kontrolle delegiert werden kann (z.B. Kriminalität, Drogen-

konsum). 

 

Problemzuständigkeiten und Problemlösung: 

Für die Problemzuständigkeit wird das Gerechtigkeitsprinzip angelegt und die beiden bereits 

vorgestellten Attributionsstile von Ungleichheit vs. Ungerechtigkeit bemüht. Je nachdem, ob 

das Problem hauptsächlich von den Problembetroffenen selbst-verantwortet bzw. selbst-

verschuldet sei oder eher nicht von ihnen zu verantworten ist (vgl. auch Peters 1998: 605), 

bestimmt sich ï dem Anspruch nach ï die rechtsstaatliche Zuständigkeit und die notwendi-

gen Interventionsmaßnahmen zur Problemlösung als gesellschaftlicher Aufgabe (Gerichte 

und Polizei: verschiedene Sanktionierungsgrade bzw. Strafen und Kontrollmöglichkeiten). 

Bei Selbstverantwortung (z.B. Gewalttat) wird in einem mehr oder weniger engeren Sinn 

eine unmittelbare Personenhaftung geltend gemacht, die die Persönlichkeits- und ggf. auch 

Freiheitsrechte des Betroffenen in Abhängigkeit von der Normenverletzung und damit dem 

Schweregrad der Tat einschränkt. Die Problemlösung erfolgt also als eine unmittelbare Re-

aktion auf das Problem, und das Gerechtigkeitsprinzip findet als Wiedergutmachung an der 
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Gesellschaft Anwendung. Durch entsprechende Sanktionen werden jedoch nicht nur allge-

meine Teilnahmechancen gemindert, sondern der Problembetroffene wird in der Gesamtheit 

seiner Person diskreditiert, stigmatisiert und je nach Problem auch sozial ausgegrenzt. 

Ist das Problem hingegen als nicht selbstverantwortet anzusehen und damit eher ein Ergeb-

nis strukturierter Ungleichheit (z.B. Behinderung, Armut), fällt es in die Hände wohlfahrts-

staatlicher Zuständigkeit und Leistungsbereitstellung. Auch hier greifen zwar die Instanzen 

sozialer Kontrolle ï darunter sind die verschiedenen Sozialbehörden (Sozialpolitik: z.B. 

Sozialversicherung, Arbeitslosengeld) und Hilfeeinrichtungen der Sozialen Arbeit zu verste-

hen ï, allerdings mit dem Ziel, das Problem direkt zu lösen oder wenigstens den Prob-

lemumgang für die Betroffenen zu erleichtern (vgl. Peters 1998: 599). Der Instanzenbegriff 

kann auch für die diversen Hilfeformen angelegt werden, da sich mit den Hilfemaßnahmen 

in der Regel auch finanzielle, rechtliche und hauswirtschaftliche Themenfelder verbinden 

und nicht allein nur traditionelle sozialpädagogisch re-integrierende Instrumente (vgl. Mün-

der 1994: 16). Die Anwendung des Gerechtigkeitsprinzips kann dabei als ein Reintegrati-

onsmechanismus verstanden werden, durch den von der Gesellschaft ausgehend eine Art 

Wiedergutmachung betrieben werden kann, weil diese die Trägergruppe des sozialen Prob-

lems als ĂOpferñ der unauflösbaren gesellschaftsimmanenten Strukturierung sozialer Un-

gleichheit ansieht. 

Für beide Formen der Problemlösung bzw. ïintervention mit ihren je unterschiedlichen An-

wendungsfeldern sozialer Probleme werden seit jeher nicht nur verschiedene Interventions-

ansätze diskutiert, sondern auch gezielte Maßnahmen zur Prävention entwickelt. Diese sind 

originär keine Reaktionsmuster auf spezifische Probleme, sondern setzen zeitunabhängig auf 

die Antizipation und quasi Vorwegnahme sozialer Probleme. 

 

Aus einer funktionalen Perspektive betrachtet rekurriert die Problemlösung also auf einen 

kontinuierlichen Prozess der Problemidentifikation, deren Rückbindung an geltende, kollek-

tive bzw. normative Wertmuster und der öffentlichen, soziopolitischen Verhandlung des 

Problems bei der Suche nach dem adäquaten Lösungsweg. Die Definition sozialer Probleme 

ist damit mindestens ebenso sehr einem Wandlungsprozess unterworfen wie die Konstitution 

der Gesellschaft insgesamt, die sie als solche für sich erkannt und definiert hat. Und die Ori-

entierung an der öffentlichen Meinung hilft der soziologischen Betrachtung sozialer Proble-

me, die unterschiedlichen Diskurse und Thematisierungs-, Konstruktions- sowie Durchset-

zungsprozesse zu rekonstruieren (vgl. Groenemeyer 1999: 63). 
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2.1.2 Überschuldung als soziales Problem 

Die drei vorgestellten Kernmerkmale des Analyserasters für soziale Probleme werden im 

Folgenden auf das Phänomen der Überschuldung von Privatpersonen bzw. Verbrauchern 

übertragen. Dafür ist es zuerst notwendig, eine Begriffsdefinition der Überschuldung vorzu-

nehmen, um anschließend den Prozess der Konstruktion des sozialen Problems nachzu-

zeichnen. 

Die nachfolgende Tabelle 1 gibt einen Einblick in die Vielfalt der Definitionsversuche zum 

Überschuldungsbegriff. Je nach fachlichem Zugang und Problemzuständigkeit sind drei 

verschiedene Schwerpunktsetzungen zu erkennen: 1. Überschuldung als ein eher ökonomi-

sches Problem, 2. Überschuldung als ein eher sozioökonomisches Problem und 3. Über-

schuldung als eindeutig deklariertes, juristisches und regelungsbedürftiges Problem. 

 

Tabelle 1: Definitionen privater Überschuldung 

1. Ökonomischer  Schwerpunkt: 

Ă¦berschuldung liegt dann vor, wenn nach Abzug der fixen Lebenshaltungskosten (Miete, Energie, 

Versicherung etc. zzgl. Ernährung) der verbleibende Rest des monatlichen Einkommens für zu 

zahlende Raten nicht ausreicht.ñ (Groth 1984: 16) 

 Ă¦berschuldung liegt vor, wenn der nach Abzug der notwendigen Lebenshaltungskosten verblei-

bende Einkommensrest nicht mehr ausreicht, die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen zu erfül-

len.ñ (Korczak 2001: 40) 

2. Sozioökonomischer  Schwerpunkt: 

Ă¦berschuldung liegt dann vor, wenn der monatlich verbleibende freie Einkommensrest  

geringer ist, als die zur Begleichung der monatlichen Verbindlichkeiten notwendige Summe.ñ 

(Backert 2003: 17) 

Ă¦berschuldung ist ªhnlich wie Armut kein statischer, sondern ein dynamischer Prozess, der an 

bestimmten Punkten der Biografie ansetzt und eine fallspezifische Dauer aufweist.ñ (ebd.: 51) 

Ă¦berschuldung ist die Nichterf¿llung von Zahlungsverpflichtungen, die zu einer ºkonomischen 

und psychosozialen Destabilisierung von Schuldnern führt. Überschuldung bedeutet 

daher nicht allein, daß nach Abzug der fixen Lebenshaltungskosten der verbleibende Rest 

des monatlichen Einkommens für zu zahlende Raten nicht mehr ausreicht, sondern birgt 

massive soziale und psychische Konsequenzen in sich.ñ (Korczak/Pfefferkorn 1992) 

Juristischer  Schwerpunkt: 

§ 19 InsO: Überschuldung 

Ă(2) ¦berschuldung liegt vor, wenn das Vermºgen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkei-

ten nicht mehr deckt.ñ (Bundesministerium der Justiz ï BMJ 2010) 
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Unabhängig davon, aus welcher Perspektive die unterschiedlichen Überschuldungsdefinitio-

nen verfasst wurden (ökonomisch, sozioökonomisch, juristisch), haben sie doch eine we-

sentliche Gemeinsamkeit: die Zahlungsunfähigkeit der problembetroffenen verschuldeten 

Personen bzw. Privathaushalte als konstitutives Merkmal von Überschuldung. Alle darüber 

hinausgehenden Überlegungen wie auch Vermischungen des Phänomens mit seinen Folgen, 

die vor allen Dingen in den sozioökonomischen Definitionen mit reflektiert werden, verwei-

sen außerdem auf den prozessualen Charakter von Überschuldung und auf einen kumulati-

ven Ereignishorizont. Sie erweitern den Definitionsspielraum um die sozialen Folgen einer 

Überschuldung. Diese Folgen und Konsequenzen von Überschuldung auf sozialer Ebene 

werden in der Diskussion um Überschuldung als soziales Problem wieder aufzugreifen und 

näher zu erläutern sein. 

Wie aus den verschiedenen Überschuldungsdefinitionen hervorgeht, ist die Zahlungsunfä-

higkeit der Schuldner problemkonstitutiv, d.h. Zahlungsfähigkeit ist eine notwendige 

Grundvoraussetzung, um von Überschuldung als sozialem Problem sprechen zu können. Die 

Zahlungsunfähigkeit wird dabei in unterschiedlichen Relationen gedacht: entweder bezogen 

auf das finanzielle Vermögen des Schuldners insgesamt oder bezogen auf die Lebenshal-

tungskosten und dem verbleibenden Einkommensrest relativ zu einem definierten Zeithori-

zont (z.B. Ămonatlichñ). Dabei wird sich in der einschlägigen Literatur nicht einheitlich auf 

die überschuldete Person oder den Schuldner konzentriert, sondern der gesamte private 

Haushalt als von einer Überschuldung bedrohtes soziales Beziehungsgefüge berücksichtigt 

wird (vgl. Zimmermann 2008: 164 f.). Das, was dann im Allgemeinen unter dem Ăverblei-

benden Einkommensrestñ zu verstehen ist und woran sich dieser zu orientieren hat, muss f¿r 

den Überschuldungsbegriff weiter konkretisiert werden. So ist es beispielsweise möglich, für 

den verbleibenden Einkommensrest entweder die Pfändungsfreigrenzen nach ZPO (als 

Obergrenze relativer Überschuldung) oder die Sozialhilfegrenze nach Sozialgesetzbuch 

(SGB; ebenfalls als Obergrenze relativer Überschuldung) anzulegen, um das Existenzmini-

mum für den betroffenen Haushalt beziffern zu können (vgl. Zimmermann 2008: 8 ff.). In 

der Konsequenz ergibt sich ein analytischer Überschneidungsbereich zwischen dem Über-

schuldungsbegriff und dem Begriff der relativen Armut. Im Gegensatz zum Begriff der ab-

soluten Armut, der das physische Existenzminimum des zum dauerhaften Überleben Benö-

tigten (Nahrung, Kleidung) bezeichnet, wird mit relativer Armut das Unterschreiten des so-

zio-kulturellen Existenzminimums einer Gesellschaft und damit das Minimum an Mitteln 

zur Bedürfnisbefriedigung bezeichnet (vgl. Ludwig-Mayerhofer/Barlösius 2001: 26 ff .; 

Zimmermann 1998: 35 ff.). Dass eine Überschuldung zwangsläufig mit einer faktischen 

Armutslage einhergeht (vgl. Backert 2003: 5, 62), ist naheliegend. Im Hinblick auf das 
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Haushaltseinkommen der Schuldner ist das nach den bisherigen Ausführungen mit dem 

Verweis auf die fallspezifische Dauer einer Überschuldungssituation (ders.: 51) zu bejahen, 

allerdings wären im Hinblick auf weitere armutsrelevante bzw. insgesamt sozial strukturie-

rende Faktoren, wie z.B. Arbeit, Bildung, Wohnen, Gesundheit, Ernährung, Freizeit usw., 

weiterführende Analysen oder auch Längsschnittdaten erforderlich. Für das Leben unter 

dem Schutz der Verbraucherinsolvenz ist die Armutslage allerdings erneut zu hinterfragen, 

zielen doch der Gläubigerschutz und der Schuldnerselbstbehalt eigentlich auf die Sicherung 

der ökonomischen Basis des Privathaushalts während Verbraucherinsolvenz. 

Ungeachtet dessen, aufgrund welcher Parameter eine Zahlungsunfähigkeit letztlich bestimmt 

wird, geht mit ihr doch immer die ökonomische Exklusion der Schuldner einher. In einer 

individualisierten Leistungsgesellschaft, in der sich Lebensqualität vor allem am Wohlstand 

und an den Konsummöglichkeiten für den Einzelnen bemisst und darüber Teilhabechancen 

gewährleistet, stellt sich mit einer ökonomischen Exklusion zugleich auch die Frage nach 

der gesellschaftlichen Integration. Das ist erklärungsbedürftig, weil im Fall von Überschul-

dung als soziales Problem eine zunächst primär ökonomische Exklusion weiterhin eine 

rechtliche Exklusion und eine soziale Exklusion unterschiedlicher Ausprägung nach sich 

zieht. Für Überschuldung müssen also normativ-strukturierende Aspekte und funktionale 

Exklusions- bzw. Inklusionstendenzen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dazu soll 

zunächst das eingangs entwickelte allgemeine Analyseraster sozialer Probleme auf das spe-

zifische soziale Problem der Überschuldung übertragen werden. 

 

Überschuldung und Exklusion: 

Im Folgenden soll der bereits mehrfach verwendete Exklusionsbegriff als ökonomischer und 

rechtlicher Ausschluss aus der Gesellschaft mit insgesamt weitreichenden Konsequenzen 

des sozialen Ausschlusses für den Schuldner mit anhängigem Verbraucherinsolvenzverfah-

ren ausformuliert werden. 

F¿r Luhmann (ders. 1995: 237ff.) beschreibt das dichotome Begriffspaar āInklusionó und 

āExklusionó jeweils die ĂArt und Weise, in der eine Gesellschaft es den Individuen erlaubt, 

Personen zu sein und daher an der Kommunikation teilzunehmenñ (Baraldi/Corsi/Esposito 

1999: 78). In modernen, sich immer weiter ausdifferenzierenden Gesellschaften ist es nach 

Luhmann prinzipiell allen Gesellschaftsmitgliedern möglich, an der Kommunikation der 

verschiedenen Funktionssysteme (Wirtschaft, Recht, Bildung, Intimbeziehungen usw.) teil-

zunehmen. Es herrscht ein ständiges Oszillieren zwischen Inklusion in und Exklusion aus 

teilsystemischen Kommunikationsprozessen (vgl. Luhmann 1995: 266), womit zugleich eine 

ĂMehrdimensionalitªt der Exklusionñ erzeugt (vgl. Stichweh 1997) und jeweils nur eine 
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Ăpartielleñ Einbindung der Individuen erreicht wird (vgl. Kronauer 1998). Der Exklusions-

begriff wird aber nicht nur als Gegenentwurf zum Inklusionsbegriff von Luhmann diskutiert, 

sondern er erfªhrt noch eine inhaltliche Steigerung, als dass er darunter einen āblockierten 

Zugangó zu Funktionssystemen versteht (vgl. Kronauer 1998: 119 f.) Luhmann führt dazu 

aus: ĂFunktionssysteme schließen, wenn sie rational operieren, Personen aus oder marginali-

sieren sie so stark, dass dies Konsequenzen hat für den Zugang zu anderen Funktionssyste-

men. Keine Ausbildung, keine Arbeit, kein Einkommen, keine regulären Ehen, Kinder ohne 

registrierte Geburt, ohne Ausweis, ohne Zugang zu an sich vorgesehenen Anspruchsberech-

tigungen, keine Beteiligung an Politik, kein Zugang zur Rechtsberatung, zur Polizei oder zu 

Gerichtenñ (ders. 1996: Kapitel V, 20).  

Mit zunehmender Freiheit und Gleichheit der Individuen in der differenzierten Gesellschaft 

verlieren vormoderne, stratifizierende Rangunterschiede an Gültigkeit. Sie werden stattdes-

sen in die Kommunikationsprozesse verschiedener Funktionssysteme eingebunden. An die 

Stelle stratifikatorischer Differenzierung tritt als funktionales Äquivalent die Beobachtung 

der Person, deren Biographie gleichermaßen als deren Karriere konstruiert wird, und zwar 

vermittels der temporalen Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft. Dieses Unter-

scheidungsprinzip liegt somit auch dem Exklusionsbegriff zugrunde, womit Exklusion eben-

falls nur ātemporªró sein kann und die mangelnde Ressourcenausstattung in einem Funkti-

onssystem nicht für alle übrigen gleichermaßen gelten müsse. (Würde man diese Annahme 

teilen, müsste eine gesamtgesellschaftlichen Exklusion postuliert werden, die Luhmann je-

doch rigoros ausschließt; vgl. ders. 1996, 1998). 

Daran anknüpfend lässt sich die biographische Statuspassage der Problembetroffenen als 

eine spezifische Ă¦berschuldungskarriereñ zeichnen, die sich als ein Wirkungszusammen-

hang des primären Überschuldungsmerkmals āZahlungsunfähigkeitó (negative Haushaltsbi-

lanz) mit unterschiedlichen sekundären Merkmalen bzw. Ursachenkomplexen, wie z.B. bio-

graphischen Risiken (kritische Lebensereignisse, wie z.B. Trennung/Scheidung, Arbeitslo-

sigkeit), selbst-zugeschriebenen individuellen Stilisierungsneigungen (z.B. Konsumverhal-

ten, Selbstdarstellung) aber auch weniger selbst-zuzuschreibenden, gesellschaftlichen Ursa-

chen (z.B. mangelnde āfinanzielle Allgemeinbildungó) begreifen lªsst. Spezifisch sind ¦ber-

schuldungskarrieren insofern, als dass je nach Kombination und Gewichtung der einzelnen 

Schuldenmerkmale sich auch ein Zeitfaktor erkennen lässt: zum einen als relativ abrupt ein-

getretene biographische Zäsur, zum anderen als im längeren zeitlichen Verlauf sprichwört-

lich Ăangehªufter Schuldenbergñ.  

Beide Karriereformen münden letztlich entsprechend ihrer primärer Verursachung (Zah-

lungsunfähigkeit/ negative Haushaltsbilanz) zuallererst in einer Exklusion aus dem Wirt-
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schaftssystem und ï sofern nicht schon allein durch die āökonomische Exklusionó weitere 

juristisch relevante Schuldenfolgen eingetreten sind, wie z.B. Kreditkartenverlust oder 

Lohn- oder Kontopfändungen,ï spätestens mit der Konstitution des Schutz- und Schonraums 

im Zuge des Verbraucherinsolvenzverfahrens auch in einer (partiellen) āExklusion aus dem 

Rechtssystemó. 

 

Abweichung und Norm: 

Im Hinblick auf die normativ-strukturierenden Faktoren des sozialen Problems Überschul-

dung ist zunächst danach zu fragen, welche Norm verletzt wurde. Die Abweichung von der 

gesellschaftlichen Mitte (vgl. Merton 1995) ergibt sich aus der Zahlungsunfähigkeit des 

Schuldners.4 Eine Zahlungsunfähigkeit verletzt verschiedene normative Grundsätze, die mit 

unterschiedlichen Subjektbildern in der Moderne korrespondieren und deren Nicht-

Einhaltung moralisch verhandelt wird. Was schließlich zur normenverletzenden Handlung 

geführt hat ï ob Unkenntnis oder Absicht ï, ist für die Feststellung der Abweichung zu-

nächst nicht von Bedeutung. Durch Überschuldung verletzte Normen und dahinterstehende 

Wertauffassungen sind: 

ï Finanzielles Verantwortungsbewusstsein und Finanzkontrolle statt Verantwortungs-

losigkeit und mangelnde ĂZahlungsmoralñ: Über die finanziellen Verhältnisse zu 

leben, bedeutet normativ ein mangelndes finanzielles Verantwortungsbewusstsein, 

kalkulatorisches Unvermögen bzw. eine irrationale Geldverwendung zu zeigen (d.h. 

nicht Rechnen und mit dem eigenen Geld haushalten zu können oder es nicht zu 

wollen). 

ï Fürsorgepflichten statt Rücksichtslosigkeit: Verletzte Fürsorgepflichten betreffen in 

erster Linie und unmittelbar die Familie bzw. den schuldnerischen Haushalt und be-

ziehen sich auf die Normenverletzung, es in Kauf genommen zu haben, nicht mehr 

nur sich selbst, sondern ggf. auch die eigene Familie versorgen zu können und diese 

zu Mitbetroffenen zu machen (Familie als Schicksals- und Leidensgemeinschaft). 

ï Selbstständigkeit und Selbstbestimmung statt Abhängigkeit der Lebensführung: Die 

Verletzung von finanziellem Verantwortungsbewusstsein und Finanzkontrolle führt 

in eine Abhängigkeit des Schuldners (und des betroffenen Haushalts), nicht mehr 

ohne die Hilfe der Anderen leben zu können und deswegen ein weniger selbstbe-

stimmtes Leben führen zu können. In differenzierten Gesellschaften äußert sich die-

se Hilfe durch Andere in der Abhängigkeit von wohlfahrtsstaatlicher Unterstützung. 

                                                      
4
 Wie sich später noch zeigen wird, ist die Annahme einer solventen gesellschaftlichen Mitte eher eine 

tradierte, kollektive Illusion, denn Überschuldung findet sich verteilt über alle sozialen Schichten (vgl. 

Kapitel 2.3). 
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ï Wahrheit statt Täuschung zielt zuallererst darauf, mit der Überschuldung langfristig 

Betrug an Kreditoren begangen zu haben. Dieses Motiv unterstellt bewusst vorsätz-

liches Handeln, das letztlich zu einer Überschuldungssituation geführt hat. Insofern 

ist die bewusste Täuschung über die eigene finanzielle Misere einschließlich deren 

Aufrechterhaltung über oft lange Zeiträume die āwohl moralisch verwerflichste 

Handlungó, weil sie die individuelle Unfähigkeit des Schuldners ausschließt, aber 

den Vorsatz als deliktisches Motiv durchaus einschließt.  

ï Weiterhin ist auch die ï fallweise und/ oder zeitweise ïTäuschung des Partners oder 

von Familienmitgliedern und engen Freunden anzuführen, die zu einer Störung des 

Vertrauensverhältnisses und der Kommunikation im Unterstützungsnetzwerk führt. 

Ungeachtet dessen, inwiefern hinter den Verschleierungsstrategien und Täuschungen 

nicht hehre Motive des Schuldners stehen, beispielsweise so lang wie möglich ein 

ānormales Familienlebenó aufrecht zu erhalten, werden dadurch die Beziehungen auf 

eine Belastungsprobe gestellt. Mit Burkart lassen sich die normativen Prämissen in 

einer Partnerschaft wie folgt beschreiben: Die Partnerschaft muss Ăsich an rationalen 

Standards messen lassen, an Vernunft und Moral, am Gleichheitsanspruch [é], an 

rationalen Formen der Kooperation und des Aushandelns, an Reziprozität und Bere-

chenbarkeitñ (ders. 2000: 186). All diese normativen Setzungen werden durch die 

Täuschung des Partners unterminiert, und dem Partner werden die Kenntnis und die 

Unterstützungsoption verstellt, die Last der Überschuldung bzw. Schuldensituation 

mitzutragen.  

Insgesamt deuten die Werthaltungen und Normen, die mit einer Überschuldung verletzt 

wurden, auf wichtige Ansprüche der Leistungsgesellschaft bzw. auf vorausgesetzte und des-

halb nötige individuelle Fähigkeiten hin, in denen der Problemträger sozial versagt hat ï 

aber eben auch auf Motive von bewusstem Fehlverhalten gegenüber dem Kreditor, den von 

der Risikolage mit betroffenen Beziehungspartnern usw. Die Bezeichnung selbst āSchuld an 

der Schuld zu habenó verweist also sowohl auf individuelle Schwächen und Unvermögen als 

auch auf eine bewusste Normenverletzung. 

 

Problemdefinition und Deutungsmacht: 

Überschuldung kommt also einem sozialen āScheiternó bzw. einem āsozialen Todó (zur Be-

grifflichkeit vgl. Backert 2004) gleich, also ein Status- und Ansehensverlust, der ï je nach 

Deutungsrichtung und Problemthematisierer ï entweder über die Persönlichkeitsstruktur des 

Schuldners erklärt oder auf externe Bedingungsfaktoren oder auf beides zusammen zurück-

geführt wird (Selbst- vs. Fremdverschuldung). Wie auch bei anderen sozialen Problemen 
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bestimmen die verschiedenen Attributionsstile die Richtung der Problemlösungsansätze. Als 

Problemthematisierer können für die Bundesrepublik Deutschland seit Mitte der 1980er 

Jahre die sozialpädagogischen und karitativen Beratungsstellen ausgemacht werden, als die-

jenigen Anlaufstellen, die sich unmittelbar mit den finanziellen Problemen der hilfesuchen-

den Schuldner auseinanderzusetzen hatten. Die Zweckbindung an eine rein finanzielle Bera-

tung wich bald einem ganzheitlichen, klientenzentrierten Lösungskonzept, und Schuldnerbe-

ratung versteht sich selbst als professioneller Hilfeansatz basierend auf dem Sozialstaats-

prinzip (vgl. BAG-SB ï Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung 2005). Dementspre-

chend umfasst der Aufgabenkatalog heutiger spezialisierter Schuldnerberatungsstellen5 mehr 

als nur finanzielle und juristische Beratung der Klientel, sondern auch gezielte soziale Un-

terstützung der Betroffenen und Begleitung bei der psychosozialen Problembewältigung 

(vgl. z.B. Groth et al. 1994; Münder et al. 1994). Allerdings gibt es keine eigenständige Be-

rufsbezeichnung des āSchuldnerberateró. Schuldnerberater rekrutieren sich aus den ver-

schiedensten Professionen, wie z.B. Sozialpädagogen/ -arbeiter, Juristen, Betriebswirte, 

Psychologen und Soziologen. Ein wesentliches Ziel seriöser6 Schuldnerberatungsstellen ist 

es, bei den ĂVerantwortlichen in Politik und Wirtschaftñ  nderungsvorschlªge zur Thematik 

einzubringen (vgl. BAG-SB 2005). Sie sorgen damit für eine permanente Aktualisierung des 

Überschuldungsthemas als soziales Problem im politischen und öffentlichen Diskurs.  

Im Kontext der wachsenden Zahl verschuldeter Privathaushalte sah sich der Gesetzgeber 

gezwungen, auf das Problem privater Überschuldung zu reagieren (vgl. weiterführend Kapi-

tel 2.4): Mit der Novellierung der Insolvenzordnung (InsO) im Jahr 1999 wurde erstmals für 

Deutschland ein Rechtsinstitut geschaffen, das den (nach Schätzungen) über 3 Millionen 

überschuldeten Haushalten ermöglicht, das bisher allein den Unternehmen vorbehaltene 

Insolvenzverfahren in Anspruch zu nehmen. Seit der erneuten Änderung der InsO im De-

zember 2001 ist eine Stundung der Verfahrenskosten für all diejenigen Fälle von Verbrau-

cherinsolvenzen vorgesehen, die die Verfahrenskosten nicht aus eigenen finanziellen Mitteln 

aufbringen können. Die Rechtsmittel können dabei auf jeden Problemfall privater Über-

schuldung und nach juristischer Feststellung einer Zahlungsunfähigkeit angewandt werden, 

                                                      
5
 Der Begriff āSchuldnerberatungó ist in Deutschland rechtlich nicht gesch¿tzt. Neben den professionellen 

sozialpädagogischen Beratungsstellen mit qualifiziertem Fachkräften existieren daher eine Reihe weiterer 

Schuldnerberatungseinrichtungen, deren fachliche Eignung wie auch deren Beratungsansätze durchaus 

fragwürdig sind, und die meist gegen Bezahlung ihre Beratungsdienstleistung den bereits überschuldeten 

Ratsuchenden anbieten (vgl. BAG-SB 2005). 
6
 Daneben existiert eine Vielzahl an vergleichsweise unseriösen Beratungsangeboten, u.a. durch Kanzlei-

en, Internetberatung. Für deren Beratungsleistungen werden oft horrende Summen vom Schuldner ver-

langt (bis zu 1500 Euro, lt. Kurzbuch, Geschäftsführerin der BAG-SB), was die Schuldner nur noch weiter 

in die Verschuldung treibt. Da die Nachfrage nach Beratung sehr groß ist ï so standen im Jahr 2007 den 

ca. 3,3 Millionen Schuldnern nur ca. 1050 Insolvenz- und Schuldnerberatungsstellen gegenüber ï, ist ein 

regelrechter privater Beratungsmarkt entstanden (vgl. Jommersbach 2007: 1). 
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ohne zwischen Selbst- oder Fremdverschuldung zu differenzieren. Die negativ bewertenden 

Attributionsstile hinsichtlich der Verantwortungszuschreibung finden sich hingegen in der 

Bewertung durch die Öffentlichkeit einschließlich der damit einhergehenden Diskreditierung 

des sozialen Statusó wie auch in der übernommenen Selbsteinschätzung der Überschuldeten 

wieder. Insofern erfolgt die Problemdefinition entlang einer Abweichungs- bzw. Labeling-

perspektive und beinhaltet folglich mit der Schuldzuweisung auch die Stigmatisierung der 

Überschuldeten. Das Besondere am Labelingprozess einer Überschuldung ist, dass der 

ĂAbweichlerñ (vgl. Becker [1963] 1973) von der Allgemeinheit ï und nicht nur aus einer 

bestimmten gruppenspezifischen Perspektive ï als Abweichler etikettiert wird, weil vom 

Abweichler allgemein gültige Normen und Werte der Gesellschaft verletzt worden sind.  

Der von Schetsche (1996, 2008) konstatierte entscheidende Einfluss der Massenmedien auf 

die Verbreitung und Aktualisierung von Problemthemen lässt sich für die Überschuldung 

privater Haushalte nicht nachzeichnen. Erst seit wenigen Jahren beschäftigt sich einer der 

größten privaten TV-Sender Deutschlands im Rahmen eines wöchentlichen Real-Doku-

Formats im Abendprogramm mit den privaten Schuldnern. Hingegen sind Berichterstattun-

gen in den Printmedien eher die Ausnahme, und Überschuldung und/oder Privatinsolvenz ist 

auch nur dann ein berichtenswertes Thema, wenn die aktuelle Insolvenzstatistik oder von 

ihrem Anspruch her vergleichbare wissenschaftliche Studien veröffentlicht werden bzw. 

worden sind (z.B. Schufa-Schuldenkompass7 bzw. Schufa-Kreditkompass, Schuldenreport). 

So ist für die āProblemdefinition und Deutungsmachtó folgende Schlussfolgerung festzuhal-

ten: Mit der Etablierung der fachlich qualifizierten und spezialisierten Schuldnerberatungs-

stellen und der Durchsetzung des Überschuldungsthemas in der Sozialpolitik sowie dessen 

rechtsstaatlicher Verankerung in der Insolvenzordnung kann Überschuldung als institutiona-

lisiertes soziales Problem betrachtet werden. 

 

Problemzuständigkeiten und Problemlösung: 

Als zuständig für die Lösung des Überschuldungsproblems privater Haushalte können einer-

seits die Problemthematisierer der Schuldnerberatungen und andererseits die Anwendung 

der Insolvenzordnung durch die Insolvenzgerichte und Insolvenzverwalter als rechtsstaatli-

che Instanzen angesehen werden. Beide repräsentieren auf je unterschiedlichem Niveau die 

                                                      
7
 SCHUFA ist die Abk¿rzung f¿r die Auskunftei der ĂSchutzgemeinschaft f¿r allgemeine Kreditsiche-

rungñ, die sich u.a. mit der Bonitªt privater Haushalte befasst. Mittels einer Positivliste regelmªÇig zah-

lender Kunden hat sie im Laufe der letzten Jahrzehnte ein etabliertes Rückfragesystem entwickelt, nach 

dem Kunden anhand von Konsummerkmalen, Kreditkartenverträgen, Immobilienkrediten, Mobilfunkver-

trägen usw. beurteilt und nach einem statistisch-prognostischen Scoringverfahren hinsichtlich ihrer (zu-

künftigen) Finanzkraft klassifiziert werden. Laut einer Befragung der GP-Forschungsgruppe weisen 35 % 

der von der SCHUFA gespeicherten Daten fehlerhafte, unvollständige oder falsche Eintragungen auf (vgl. 

Korczak/Wilken 2009: 15). 
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Interventionsmechanismen zur Problemlösung (a), die entweder auf eine Schuldentilgung 

und/oder eine Privatinsolvenz (ohne oder mit partieller Schuldentilgung) hinauslaufen. Die 

Interventionsmechanismen werden ergänzt durch verschiedene präventive Ansätze der 

Schuldenvermeidung (b) (vgl. Kapitel 2.4). 

Trotz unterschiedlicher Expertise und fachlichem Ansatz bleibt das Ziel beider Interven-

tionsformen jedoch das gleiche, nämlich eine je nach Lage des Falles entsprechend kurz- 

oder langfristig herzustellende ökonomische Inklusion und damit gleichermaßen die ĂRe-

Integrationñ. Insbesondere mit der Restschuldbefreiung durch eine Verbraucherinsolvenz 

verbindet sich für viele Schuldner gleichermaßen die Hoffnung mit der Chance auf einen 

vollkommenen Neustart in der Gesellschaft (vgl. Kapitel 2.4). 

Wichtig für das Verständnis der Problemkonstellation von Überschuldung ist neben dem 

Sanktionierungspotenzial, das die Insolvenzordnung für den Schuldner beinhaltet (z.B. 

durch die Dauer des Verfahrens, Zwangsvollstreckung über Eigentum, Mitwirkungspflichten 

und Obliegenheiten; vgl. Kapitel 2.4.2), auch die grundsätzliche Bezugnahme auf das Ge-

rechtigkeitsprinzip (zum Verhªltnis von āsozialer Ungleichheitó und āUngerechtigkeitó vgl. 

Kapitel 2.1), so dass sich auch hier die beiden bereits vorgestellten Attributionsstile zugrun-

de legen lassen. Je nachdem, ob das Problem hauptsächlich von den Überschuldeten als 

selbst-verantwortet bzw. selbst-verschuldet angesehen wird oder eher nicht von ihnen zu 

verantworten ist, wird ï wie bereits angesprochen ï die gesellschaftliche Bewertung der 

Problemträger und damit die normative Regulation ausfallen. Der Gesetzgeber jedoch geht 

grundsätzlich von der Redlichkeit des Schuldners aus, wenn er ihm mit der Verbraucherin-

solvenz die Möglichkeit zur Befreiung von seinen Schulden gibt: 

 

§ 1 InsO: Ziele des Insolvenzverfahrens 

Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedi-

gen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in einem Insol-

venzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird. 

Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten 

zu befreien. (vgl. BMJ 2010) 

 

Bei der Anwendung des Gerechtigkeitsprinzips ist für Justitia die Frage von Selbst- oder 

Fremdverschuldung der Überschuldung weniger eine prinzipielle Frage, denn mit der Anga-

be von Schuldtitel und Gläubigern durch die sich als überschuldet zu erkennen gebende Per-

son ist eine konkrete Zuordnung der Zahlungsunfähigkeit zu eben dieser Person gegeben. 

Damit ist die jeweilige Überschuldungsituation objektiv eindeutig adressier- und quantifi-

zierbar. Hingegen sieht Schulz-Nieswandt (2005) hierin vielmehr die Frage des Mitleids von 
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Öffentlichkeit und Instanzen sogar für den Fall von Selbstverschuldung beantwortet, was 

jedoch aus einer Labelingperspektive als qualitativer Aspekt von Überschuldungssituationen 

mindestens diskussionsbedürftig ist (vgl. Kapitel 2.2.3). 

Allerdings ist die Redlichkeitsannahme bezüglich des Überschuldeten nicht von vornherein 

gegeben. Vielmehr hat der Schuldner mit Verfahrensbeginn und im 6-jährigen Verlauf sei-

ner Verbraucherinsolvenz sein redliches Verhalten durch entsprechende Mitwirkungspflich-

ten usw. immer wieder aufs Neue unter Beweis zu stellen. Der zunächst unbestimmte 

Rechtsbegriff des redlichen Schuldners wird also gewissermaßen durch seine Mitwirkungs-

pflichten und Obliegenheiten im Verfahren kanalisiert. Für Backert & Lechner (2000: 17 f.) 

konstituiert sich das ĂKonstrukt des redlichen Schuldnersñ aber noch viel früher, d.h. im 

Vorfeld des Insolvenzverfahrens, und zwar in den Versagungsgründen für die Restschuldbe-

freiung (z.B. bei falschen Angaben des Schuldners über wirtschaftliche Verhältnisse). 

Präventive Ansätze (b) hinsichtlich des sozialen Problems Überschuldung sollen hier nur der 

Vollständigkeit halber erwähnt werden, sie sind jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit. Prä-

ventive Ansätze beziehen sich vor allen Dingen auf Forderungen nach einer Ăfinanziellen 

Allgemeinbildungñ (vgl. Reiter 1992; Reifner 2003; Schuldenreport 2006 und 2009), einer 

Ăspeziellen Kreditpädagogikñ (vgl. Hamm-Beckmann 2000) und allgemeinen Aufklärung 

und der Vermittlung von Ăindividueller Finanzkompetenzñ und Schuldenprävention (z.B. 

ĂPrªventionsnetzwerk Finanzkompetenzñ) sowie dem Verbraucherschutz (vgl. Reiter 1992). 

Seitdem die Jugendlichen und insbesondere die Gruppe der jungen Erwachsenen als Träger 

des Hauptrisikos einer möglichen Überschuldung identifiziert wurden,8 wird immer wieder 

auf die Notwendigkeit einer bereits frühzeitigen Sensibilisierung bzw. der Entwicklung ei-

nes bestimmten Geldverständnisses und ökonomischen Bildung von Kindern und Jugendli-

chen entsprechend ihrem Entwicklungsstand aufmerksam gemacht (vgl. Korczak 2001, 

2005; Lange 2004; Lange/Fries 2006; Zimmermann 2000). 

 

Insgesamt konstituiert sich mit dem sozialen Problem der Überschuldung ein Bereich unter-

schiedlich gravierender Normenverletzungen mit entsprechenden Interventions- und Sankti-

onierungsbedürfnissen seitens der Gesellschaft, die sich allesamt auf den rekursiven Zu-

sammenhang von Normenabweichung und Attributen der für sich selbst verantwortlichen 

Leistungsgesellschaft begründen. Wie sehr das soziale Problem der Überschuldung die So-

zialordnung stört (vgl. Giesen 1983), wird nicht nur durch die diversen Beratungsangebote 

                                                      
8
 Der Anmeldungsbeginn in Schuldnerberatungsstellen betrug in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen bei 

Zimmermann (2000) rund 39 %. Korczak (2001) gibt für dieselbe Altersgruppe für das Jahr 1999 39 % in 

den neuen Bundesländern und 32 % in den alten Bundesländern an Erstanmeldungen an. 
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unterstrichen, sondern durch die normative Ausweitung der Insolvenzordnung auch für Ver-

braucher reglementiert. 

Die biographische Statuspassage, die mit dem primären Überschuldungsgrund einer āZah-

lungsunfähigkeitó (negative Haushaltsbilanz) einsetzt, ist ein Ergebnis der gesellschaftlichen 

Auseinandersetzung mit dem Typus des Schuldners wie auch der individuellen Auseinan-

dersetzung des Schuldners mit seinem Überschuldungsproblem. Für den Problembetroffenen 

ist dieser Auseinandersetzungsprozess insofern folgenschwer, als von ihm weitere Lebens-

bereiche erfasst und gleichsam restringiert werden. Die sich daraus entwickelnde āÜber-

schuldungskarriereó lässt sich daher als ein Verweisungszusammenhang von weiteren se-

kundären Ursachen bzw. Ursachenkomplexen verstehen, wie z.B. von biographischen Risi-

ken (kritische Lebensereignisse: Trennung/ Scheidung, Arbeitslosigkeit usw.), selbst-

zugeschriebenen individuellen Stilisierungsneigungen (z.B. Konsumverhalten, Selbstdarstel-

lung), aber auch weniger selbst-zuzuschreibenden, gesellschaftlichen Ursachen (z.B. man-

gelnde āfinanzielle Allgemeinbildungó). Im Ergebnis ist ein Leben mit Überschuldung ge-

kennzeichnet durch eine individuell ausweglos erscheinende finanzielle Deprivation (finan-

zieller Kontrollverlust, neue Abhängigkeiten usw.), von der nicht nur der Überschuldete 

allein ergriffen wird, sondern ebenso dessen Haushaltsmitglieder bzw. seine Familie im 

wortwörtlichen Sinne in Mitleidenschaft gezogen wird. Eine Überschuldung ist also nicht 

nur ein finanzielles Problem, sondern auch komplexes ein soziales Problem, das sich auf 

weitere Phänotypen sozialer Probleme beziehen lässt (wie z.B. Arbeitslosigkeit, Armut, Al-

ter oder Gesundheit ï Krankheit; vgl. ausführlich Kapitel 2.2.3, 2.3.3, 2.3.4). 

 

 

2.2 Phänomenologie der Überschuldung 

Eine Phänomenologie des sozialen Problems der privaten Überschuldung knüpft an den be-

reits benannten ĂProblemñ-Kriterien an (Abweichung vs. Norm, Problemdefinition und Deu-

tungsmacht, Problemzuständigkeiten und Problemlösung) und bettet diese in einen gesamt-

gesellschaftlichen Entwicklungszusammenhang. Überschuldung ist ï wie noch weiter auszu-

führen ist ï keine historisch neue Erfahrung (vgl. Kapitel 2.2.1), wohingegen sich der gesell-

schaftliche Umgang mit Überschuldung in einer hoch differenzierten, durch Individualisie-

rung und Leistungsorientierung gekennzeichneten Gesellschaft deutlich von dem vergange-

ner Epochen unterscheidet. 

Als konstitutives Merkmal von Überschuldung konnte die Zahlungsunfähigkeit des Schuld-

ners festgestellt werden (vgl. Kapitel 2.1.2). Während sich die Verschuldung basierend aus 
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ökonomischen Tauschbeziehungen als Normalfall und Grundlage des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts begreifen lässt, wird die Überschuldung gemeinhin als Problemfall und Be-

drohung für die soziale Integration angesehen (vgl. auch Reis 1988: 56). 

Es ist in diesem Kontext also zuerst danach zu fragen, wie es überhaupt von einer Verschul-

dung zu einer Überschuldung kommen kann, m.a.W. welche individuellen Faktoren und 

strukturellen Bedingungen dafür ausschlaggebend sind. Überschuldung als soziales Problem 

zu betrachten, bedeutet demnach, einen Ansatz zu verfolgen, der die Verursachung privater 

Überschuldung nicht allein im Problemträger Individuum, sondern auch im kulturhistori-

schen Entwicklungskontext und den bedingenden Rahmenbedingungen der Gegenwartsge-

sellschaft sucht. An erster Stelle stehen mit dem Geldverkehr und der Kreditvergabe je eige-

ne Dynamiken für die marktwirtschaftlich ursächlichen Entstehungsbedingungen und grund-

legenden Infrastrukturen der Ver- und Überschuldung im Mittelpunkt der Betrachtungen. 

Die sozialen und psychologischen Faktoren von Überschuldung sollen daran anschließend 

diskutiert werden. 

 

2.2.1 Kreditvergabe als konstitutiver Faktor  von Schuldverhältnissen 

Die im Italien des 15. Jahrhunderts beginnende Durchsetzung der Kreditwirtschaft hat Mög-

lichkeitsräume der globalen Entfaltung des ökonomischen Kapitals geschaffen, wie sie die 

Menschheit bis dahin nicht kannte. So basierte beispielsweise das römische Kreditwesen um 

140 v.u.Z. vor allem auf den persönlichen Beziehungen der Oberschicht, die sich  auf ein 

dicht gewebtes Freundschafts- und Bekanntschaftsnetzwerk zurückführen ließen (vgl. Rol-

linger 2010). Dementsprechend gründeten sich auch die Kreditbeziehungen auf zwei bedin-

gende Faktoren: der sozial verpflichtenden persönlichen Bekanntheit und dem grundsätzli-

chen Vertrauen bei der Kreditvergabe. Mit der neuzeitlichen Entkopplung dieser beiden 

Faktoren wurde zugleich die unpersönliche Kreditvergabe gefördert. Daneben bestanden und 

bestehen aber auch weiterhin die althergebrachten Kreditpraktiken in persönlichen Bezie-

hungen.  

Seitdem unverändert ist das heutige Kreditwesen durchdrungen von jenen Grundbegriffen 

(z.B. Konto, Giro, Kredit), die ihren Ursprung im Lateinischen bzw. Spätlateinischen haben 

und die gleichermaßen die Kreditvergabe als Normenbündel eines Rechtsgeschäftes umrei-

ßen. So ist das Wort ĂKreditñ entlehnt vom italienischen Ăcreditoñ, der Leihwürdigkeit. Cre-

dito leitet sich wiederum vom lateinischen Verb Ăcredereñ ab, was so viel heiÇt wie ĂVer-

trauen schenken, Glauben schenkenñ bzw. der Substantivierung Ăcreditumñ, dem Ăauf Treu 

und Glauben Anvertrautemñ bzw. Ădas auf Vertrauen Gelieheneñ (vgl. Kluge 1999: 485). 
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Jedoch haben sich die Bedingungen der Kreditvergabe gravierend verändert, die unmittelbar 

an einen Ehrenkodex (dem sog. affaire celèbrege; vgl. Rollinger 2010: 32) geknüpft waren. 

Der vormals nur innerhalb von Beziehungsnetzwerken gültige Ehrenkodex wurde ersetzt 

durch einen universellen Rechtsanspruch auf Leistungsschuld vs. berechtigtem Leistungsan-

spruch. Dadurch kann die schuldhafte Beziehung als entpersonalisiert begriffen werden und 

lässt sich allein auf die Grund- bzw. Verpflichtungsprinzipien des ökonomischen Tauschs 

reduzieren, die wiederum juristisch definiert, legitimiert und damit grundsätzlich einklagbar 

sind. Der Kredit ist also Ănurñ eine weitere Form des ºkonomischen Tauschs, für den das 

Geld die rationalste aller Handlungsorientierungen ist (vgl. Weber [1921] 1972: 41 ff.). 

Allen Epochen gemein ist ein übergeordnetes Verständnis von der Natur des Schuldverhält-

nisses, das ï ob es nun aus Freundschaft oder aus einem Geschäftsanliegen begründet wurde 

ï den ökonomischen Tausch zweier als ökonomisch ungleich angenommener Parteien als 

ein Rechtsverhältnis beschreibt. Dessen genereller Verpflichtungscharakter ist deshalb nicht 

nur hochgradig sozial verbindlich, sondern qua Gesetz normiert und kann sich folglich auch 

über Sanktionsmechanismen definieren.  

Unter dem Begriff des Kredits wird allgemein Ădie zeitweilige Bereitstellung von Zah-

lungsmitteln bzw. der Aufschub von Zahlungen für erhaltene Waren und Dienstleistungenñ 

verstanden (Reis 1992a: 63), die noch ergänzt werden muss um den Zinsgewinn aus dem 

Kreditgeschäft für den Kreditgeber. Kreditvergabe wird somit zum Geldgeschäft des Ge-

schäftes wegen. Reis knüpft für seine Definition des Konsumentenkredits an die oben vorge-

stellte Auffassung der vertrauensvollen Kreditvergabepraxis an, wenn er den Konsumenten-

kredit als Ăunwahrscheinliche, das heiÇt voraussetzungsvolle Konstruktionñ bezeichnet 

(ders. 1992a: 63). Voraussetzungsvoll ist der Konsumentenkredit deswegen, weil er selbst 

bei Asymmetrie des ökonomischen Kräfteverhältnisses von Kreditor (Kreditgeber) und De-

bitor (Kreditnehmer) davon ausgeht, dass diese nur von vorübergehender Natur sei und die 

Schulden grundsätzlich zurückgezahlt werden können. Dies könne jedoch nur in einer Ge-

sellschaft möglich sein, in der der Glaube vorherrscht, dass einer regulären Kredittilgung 

nichts entgegen stünde, und in der dieser Glaube von der ratenmäßigen Rückzahlbarkeit der 

Schulden unmittelbar an die Grundannahme eines regelmäßigen Einkommens geknüpft wird 

(vgl. Reis 1992b: 51). Daran anknüpfend lässt sich dann auch eine Kurzformel für den Kre-

dit beschreiben: Kredit = Investition in die Reproduktion der Ware Arbeitskraft.  

Es ist naheliegend, dass der Kredit nicht nur in Zeiten wirtschaftlicher Rezession eine höchst 

fragile Konstruktion ist, die, da sie außerdem an das individuelle Arbeitsvermögen gekop-

pelt wird, quasi doppelt risikobeladen ist. Es ist in der einschlägigen Forschung und Litera-

tur unumstritten, dass der Kredit in Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfä-
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higkeit (infolge Krankheit, Behinderung usw.) seit Jahren unverändert als eine der Hauptur-

sachen für eine private Überschuldung angesehen werden kann (vgl. z.B. Backert et al. 

2009, Hirseland 1999, Korczak 2004, Schulz-Nieswandt/Kurscheid 2005, 2007; s. auch Ka-

pitel 2.3). Das ist dadurch zu erklären, dass der Kreditnehmer dem Kreditgeber in der Regel 

nur das (zukünftige) ökonomische Kapital aus seiner Ware Arbeitskraft als Gegenleistung 

für den gewährten Kredit bzw. zur Schuldentilgung anbieten kann (vgl. Hirseland 1999; Reis 

1988, 1992b) ï sofern er nicht anderweitig Eigentum als Sicherheit aufbringen oder über 

persönliche Beziehungen andere Personen zur Bürgschaft verpflichten kann. 

 

Der Konsumentenkredit als soziale Praxis und Teil des individuellen Konsumverhaltens ist 

allgegenwªrtig und stellt Ăeinen zentralen St¿tzpfeiler des privaten Verbrauchs darñ (Reis 

1988: 58). Das soll anhand der folgenden Kennzahlen zu den Kreditschulden verdeutlicht 

werden. Bereits für das Jahr 1980 konnten Holzscheck et al. ermitteln (1982; zit. n. Reis 

1988), dass rund 48 % aller Haushalte in der Bundesrepublik einen Konsumentenkredit auf-

genommen hatten ï f¿r Reis (1988: 56) ein Beweis daf¿r, dass heute mehr denn je ĂVer-

schuldung als gesellschaftlicher Normalzustandñ angenommen werden kann. 

Auch neuere Zahlen stützen die Annahme von der Verschuldung als Normalzustand. Es soll 

hier zunächst als Referenzjahr das Jahr 2008 herausgegriffen werden. In jenem Jahr belief 

sich die Zahl der Gesamtverschuldung9 auf 16,2 Millionen Haushalte,10 wovon für ca. 7,7 

Mio. Haushalte reine Konsumentenschulden ausgewiesen wurden (vgl. Statistisches Bun-

desamt 2010: 12). Das bedeutet, dass 2008 knapp über 41 % der bundesdeutschen Haushalte 

mit Kreditschulden belastet waren, die laufende Kreditverpflichtungen in Höhe von 8508 

Euro aufzuweisen hatten. Laut aktuellem ĂSchufa-Kreditkompass 2011ñ lag die Zahl aller 

laufenden Ratenkredite bei 15,7 Millionen im Jahr 2008. Sie ist bereits ein Jahr später um 

knapp eine Million, auf 16,8 Millionen, angestiegen, um bis zum Jahresende 2010 mit 17,3 

Millionen den vorläufigen Höchststand zu erreichen (vgl. Schufa 2011: 8). Die durchschnitt-

liche Kreditbelastung z.B. an neu aufgenommenen Ratenkrediten im Jahr 2010 betrug 7099 

Euro, wovon lt. Schufa von den Verbrauchern eher Kleinkredite bis 1000 Euro in Anspruch 

genommen werden (ebd.). Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt einen Vergleich aller im 

āSchulden-Kompassó und im āKredit-Kompassó (der Erscheinungsjahre 2004 bis 2010) ver-

öffentlichten Daten aus den Jahren 2003 bis 2009 zur allgemeinen Kreditverpflichtung bzw. 

Restverschuldung der privaten Haushalte und der Anzahl der überschuldeten Haushalte. Die 

allgemeine Kreditverpflichtung bzw. Restverschuldung der privaten Haushalte zeigt hier 

                                                      
9
 Summe aus Hypothekenrestschulden, Konsumentenkredit- und Ausbildungskreditrestschulden. 

10
 Die berichteten Ergebnisse beziehen sich auf Angaben von mehr als 56.000 Haushalten, die auf eine 

Gesamtheit von 39,1 Mio. Privathaushalten hochgerechnet wurden (vgl. Statistisches Bundesamt 2010: 4). 



42 

eine eher konstante durchschnittliche Kreditverpflichtung der Haushalte, die sich um die 

8.000-Euro-Marke eingependelt hat (bis auf eine statistische Abweichung von über 10.000 

Euro im Jahr 2005, die aber nicht erklärt werden kann). Während die Zahl der überschulde-

ten Haushalte im Jahr 2004 zunächst auf 2,6 Millionen abgesunken ist, ist sie im Folgejahr 

sprunghaft auf 3,1 Millionen angestiegen, um seitdem jährlich gleichbleibend abzusinken 

und lag im Jahr 2008 bei rund 2,7 Millionen überschuldeten Privathaushalten. 11 

 

Abbildu ng 1: Kreditverschuldung und Anzahl überschuldeter Haushalte  

(eigene Abbildung nach Schufa-Schuldenkompass 2004-2008 und Schufa-Kreditkompass 2010-2011) 
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Das Gesamtvolumen der Konsumentenkredite betrug im Jahr 1999 ca. 215,7 Mrd. Euro und 

ist im Jahr 2004 auf ca. 230,9 Mrd. Euro (vgl. Schufa 2004: 10) sowie im Jahr 2005 auf 

233,9 Mrd. Euro (vgl. Schufa 2005: 10) angestiegen. Im Jahr 2009 fiel schließlich das Ge-

samtkreditvolumen erstmals auf 228 Mrd. Euro (vgl. Schufa 2010: 12). Als Entwicklungs-

trend für das Gesamtvolumen der Konsumentenkredite verzeichnet die Schufa einen be-

trächtlichen Anstieg im Zeitraum von 1950 bis 2009 in Höhe von insgesamt 1,8 Mrd. Euro 

(ebd.). 

Durch die Kreditwirtschaft wurde bereits im 19. Jahrhundert das Feld der privaten Verbrau-

cher als Kunden und gleichermaßen Einnahmequelle erschlossen. Ausschlaggebend für die 

von nun an einsetzende gesellschaftlich hohe Akzeptanz des Konsumentenkredits waren 

zunächst unmittelbare Kreditangebote von Produzenten an ihre Kunden in Form von Teil-

zahlungs- und Ratenkäufen (vgl. Schuberth 1988: 8 ff.). In den folgenden Jahrzehnten kam 

                                                      
11

 Für das Berichtsjahr 2009 lagen Seitens der Schufa noch keine Angaben zur Zahl der überschuldeten 

Privathaushalte vor. 
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es zu einer Ausdifferenzierung und Deregulierung des Kreditgeschäftes. Dabei wurde die 

Fremdfinanzierung des Konsums durch unabhängige Gesellschaften und immer mehr Ban-

ken gewährleistet, die als Financiers und Vermittler zwischen die Konsumenten und die 

Produzenten traten. Das seit Ende der 1960er Jahre exponentielle Wachstum der Kredite 

fällt schließlich zusammen mit der Freigabe von Werbung und Zinsen, d.h. mit dem Be-

schreiten von neuen Wegen der Vermarktung des Konsumentenkredits (vgl. Reis 1992a: 

65 f.; Hirseland 1999: 56 ff.). Mit wachsender Zahl der Konsumschuldner und deren Abhän-

gigkeit vom Arbeitsmarkt steigt auch das Überschuldungsrisiko. Daraus lässt sich als erste 

Hypothese ableiten, die konkret aus der Wahrnehmungsperspektive der Überschuldeten ab-

geleitet werden kann: 

 

 

Hypothese 1: Die Mehrheit der Schuldner ist der Ansicht, dass es einfach ist, 

Kredite zu erhalten. 
 

 

Das folgende Kapitel behandelt nun das Thema Überschuldung als einen komplexen und 

mehrdimensionalen Verursachungszusammenhang von individuellen, sozialen und markt-

wirtschaftlichen Einflussgrößen, die prinzipiell auf den bereits beschriebenen, gesetzlich 

definierten Verpflichtungscharakter zurückgeführt werden können. Für die Entstehung einer 

Überschuldungssituation ist in diesem Zusammenhang entscheidend, dass der Verpflich-

tungscharakter aufgebrochen wird, in der Regel geschieht dies zwangsläufig bei eingetrete-

ner Zahlungsunfähigkeit des Schuldners bzw. der Schuldnerpartei. Im Ergebnis konsolidiert 

sich eine Überschuldung aus einem nicht mehr revidierbaren Schuldverhältnis. Wie bereits 

dargestellt wurde, wird das zunächst eher individuelle Problem einer (privaten bzw. haus-

haltsmäßigen) Überschuldung auf Gesellschaftsebene als soziales Problem expliziert:  

ï wenn von ihm eine bestimmte Problemträgergruppe mehr betroffen ist als alle übri-

gen Gesellschaftsmitglieder,  

ï wenn diese Tatsache als soziales Problem identifiziert und öffentlich thematisiert 

wurde,  

ï wenn die Problemlösung in die Hände von professionellen Problemlösern, den 

Schuldnerberatern, gegeben und  

ï außerdem unter die Obhut des Gesetztes (Insolvenzordnung) gestellt wird. 

Es soll zunächst erläutert werden, wie sich die über Rechtsgeschäfte begründeten Schuld-

verhältnisse (Verschuldung) gleichermaßen als soziale Schuldverhältnisse darstellen lassen, 

die sich auf den ökonomischen Tausch (vgl. u.a. Bourdieu 1983, Marx [1867] 1957) und das 
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ihm zugrunde liegende universale Tausch- bzw. Kommunikationsmittel Geld stützen. Dabei 

wird außerdem zu hinterfragen sein, inwiefern für hoch differenzierte Gesellschaften das 

Geld ein funktionaler Bestandteil der gesamten Systemintegration darstellt und wie die Sys-

temintegration über dieses Kommunikationsmittel systematisch auch teilsystemische Exklu-

sion erzeugt. Die hier vorgestellten theoretischen Überlegungen zum Schuldverhältnis erfol-

gen also entlang rechtlicher, ökonomischer, kultureller und sozialer Parameter. Schuldver-

hältnisse konstituieren sich hier als Normalfall und Bedingung des ökonomischen Tauschs, 

und sie bilden damit die strukturelle Voraussetzung für das soziale Problem Überschuldung. 

 

 

2.2.2 Die rechtsgeschäftliche Natur des Schuldverhältnisses 

2.2.2.1 Der ökonomische Tausch und das Schuldverhältnis aus juristischer  

Perspektive 

Das heutige Verständnis eines Schuldverhältnisses, wie es auch gesetzmäßig definiert wird, 

entsteht aufgrund einer aus einem Rechtsgeschäft hervorgegangen und durchsetzbaren Leis-

tungsverpflichtung (Haftung) einer Partei, dem Schuldner. Diesem gegenüber steht mit der 

Rechts- oder natürlichen Person die forderungsberechtigte Gegenpartei, der Gläubiger. Zwi-

schen den so bezeichneten Parteien lassen sich alle uns bekannten (bankmäßigen) Zahlungs-

verpflichtungen als Rechtsgeschäfte darstellen, wie z.B. Kauf(vertrag), Dispositionskredit 

(kurz Dispokredit oder auch nur Dispo), Kreditaufnahme oder Ratenzahlungskredit. Wirt-

schaftliche Transaktionen von Privatpersonen wie auch von öffentlichen Einrichtungen wer-

den somit qua Vertrag dem institutionalisierten Regelkatalog des Gesetzgebers untergeord-

net und reguliert.  

Das soll im Folgenden für den ökonomischen Tausch am Beispiel des Warenerwerbs mittels 

des weit verbreiteten Zahlungsmittels EC-Karte aufgezeigt werden. Der Warenerwerb stützt 

sich dabei auf die Einhaltung einer sozialen Norm kraft Gesetztes, wie sie durch das Bürger-

lichen Gesetzbuch (BGB) institutionalisiert wurde. Insofern steht der ökonomische Tausch 

von Ware gegen Geld durch die Definition von Tauschregeln und Tauschverpflichtungen 

von Anfang an in einem juristischen Begründungszusammenhang. Beim Rechtsgeschäft des 

bargeldlosen Warenerwerbs mit EC-Karte wird sowohl vonseiten des Verkäufers als auch 

vonseiten des Käufers gemeinhin von einer Rückzahlbarkeit bzw. Tilgung der eingegange-

nen Schulden aus dem Warenerwerb von Ăvertretbaren Sachenñ (Waren-, Lieferantenkredit) 

ausgegangen. Zumindest ist das der Regelfall, wenn man dem Käufer keine deliktischen 

Motive unterstellt. Insofern wiederholt sich hierin das bereits aus der Antike bekannte Motiv 

des Vertrauens bei der Kreditvergabe, allerdings als allgemeiner Vertrauensmodus in das 
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Funktionieren des Prinzips Warenkauf und Geldverkehr, worauf später noch zurückzukom-

men sein wird (vgl. Kapitel 2.2.2.2). Die aus einer persönlichen Bekanntheit resultierende 

Verpflichtung fehlt dieser Beziehungsform in aller Regel. In diesem Kontext konstituiert 

sich also der Normalfall des ĂSchulden Machensñ als soziale Praxis des materiellen und 

virtuellen Geldverkehrs sowie der Kreditvergabe.  

Auf diese oder ähnliche Weise einmal eingegangene Schuldverpflichtungen können sich nun 

beim Käufer aufsummieren, enorm große oder auch kleinere Beträge beinhalten, de jure 

personell übertragen oder vererbt werden (z.B. Mithaftung, Vererbung). Es wird jedoch im-

mer damit kalkuliert, dass die Schulden mit variablem Zeithorizont (§ 194 BGB: Gegen-

stand der Verjährung) vom Hauptschuldner oder dessen Nebenschuldnern (qua Bürgschaft, 

§§ 765 ff. BGB) oder Mithaftenden zurückgezahlt werden (z.B. von beiden Ehepartnern für 

aufgrund gemeinsam unterschriebener Kauf-, Kredit-, Ratenzahlungsverträge oder sonstiger 

Verträge, §§ 1363 BGB; bei Pfändungen von Wohneinrichtungsgegenständen, für die 

grundsätzlich die Eigentumsvermutung auf beide Ehepartner gilt, § 1362 BGB). Das ist die 

Grundannahme, auf der zunächst freiwillige und rechtsverbindliche Willenserklärungen 

abgegeben, d.h. Geschäfte getätigt werden.  

In dem so verstandenen Sinne beschreibt das Schulden-Machen aus juristischer Sicht min-

destens zwei Seiten eines aus zwei oder mehreren Personen bestehenden Rechtsverhältnisses 

(i.S.d. BGB vertraglich oder vertragsähnlich).12 Die vertraglichen Handlungsgrundlagen 

bilden auf der einen Seite die Leistungsforderung mit den sog. Leistungspflichten13 

(§§ 241 ff. BGB, §§ 311 ff. BGB) und auf der anderen Seite die sich ergebende Leistungs-

forderung als formulierter Anspruch (§ 194 BGB):  

 

  

                                                      
12

 Neben den beschriebenen rechtsgeschäftlichen bzw. vertraglichen Begründungszusammenhängen, die 

ein Einverständnis des Schuldners voraussetzen, können Schuldverhältnisse auch (zwangsweise) als ge-

setzliche Schuldverhältnisse begründet werden, wie z.B. dinglich (im Hinblick auf die Geschäftsfähigkeit 

der Person), deliktisch, bereicherungsrechtlich usw. (vgl. Medicus 1995: 5 ff., Rn. 9 ff.). 
13

 Zu den Leistungspflichten i.S.d. BGB, §§ 241-304 zählen: Primärleistungspflichten (Pflichten, die nach 

dem Schuldverhältnis normalerweise geschuldet werden), wie Hauptleistungspflichten (Pflichten, wegen 

derer der Vertrag abgeschlossen wurde, z.B. Kauf § 433 BGB: Grundpflichten des Verkäufers und des 

Käufers) und Nebenleistungspflichten (die die Abwicklung des Schuldverhältnisses bestimmen) wie auch 

Sekundärleistungspflichten (z.B. Unmöglichkeit, Verzug). Neben den Leistungspflichten vervollständigen 

die Nebenpflichten (z.B. orientieren sich āSorgfaltó und āObhutó nicht am Leistungserfolg, sondern zielen 

auf den Schutz der Rechtsgüter der Gegenpartei bei der Abwicklung ab) und die Obliegenheiten (eigene 

Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen, die nur bei Verletzungen zu Rechtseinbußen führen) den Pflichtenka-

non im Rahmen von Schuldverhältnissen. Der Kauf wird neben Schenkung, Miete, Leihe, Darlehen, 

Dienstvertrag, Werkvertrag als Regelung im besonderen Teil des Schuldrechts abgehandelt (§§ 433-

661 BGB). 
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§ 241 BGB: Pflichten aus dem Schuldverhältnis 

(1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung 

zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. 

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, 

Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. 

 

§ 311 BGB: Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse 

(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des In-

halts eines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht 

das Gesetz ein anderes vorschreibt. 

 

Diese Rechtsverhältnisse bzw. Schuldverhältnisse begründen damit diejenigen Rechtsbezie-

hungen, die sich einzelnen Akteuren oder korporativen Akteuren als konkrete Handlungser-

gebnisse zurechnen lassen. Und das ist prinzipiell vollkommen unabhängig davon, ob diese 

sich auf den bargeldlosen oder bargeldgebundenen Warenerwerb beziehen. Sie sind immer 

Gegenstand ganz alltäglicher Handlungsmotive, die vor allem auf unmittelbare und mittelba-

re Bedürfnisbefriedigung seitens des Käufers zielen und für ihn in unterschiedlicher Form 

Teilhabechancen an der Gesellschaft repräsentieren, wie z.B. der Kauf von Lebensmitteln, 

Kleidung oder der Eintrittskarte für das Museum. 

Die vorgestellte rechtliche Definition des Schuldverhältnisses nach dem BGB macht also 

deutlich: Im Schuldverhältnis de jure ist der Mechanismus einer Verschuldung kraft wirt-

schaftlichen bzw. ökonomischen Handelns von Privatpersonen und juristischen Personen 

bereits angelegt (ökonomischer Tausch), der ein Leistungsversprechen auf der einen Seite 

einem Leistungsanspruch auf der anderen Seite gegenüberstellt ï und der voraussetzt, dass 

das Vermögen des Schuldners die aus dem Rechtsgeschäft hervorgegangenen Verbindlich-

keiten deckt.  

 

Aus soziologischer Sicht14 beschreiben das Beispiel des Warenerwerbs wie auch die anderen 

im BGB definierten Vertrags- und vertragsähnlichen Verhältnisse eine spezifische Form des 

āSozialtauschsó:15 Der āºkonomische Tauschó orientiert sich hier an einem äquivalenten 

Ausgleich von Leistung und Gegenleistung, der mit Hilfe des universalen Tauschmittels 

Geld vollzogen wird (d.h. direkte bzw. Ăechteñ Reziprozitªt, vgl. Hillebrandt 2009: 33). Für 

den diskutierten Idealfall des objektivierbaren, wertäquivalenten Tausches von Ware gegen 

Geld bedeutet das, dass eine absolute Gleichwertigkeit der Tauschmedien vorausgesetzt 

                                                      
14

 Vgl. zur Begründungslogik die in dieser Arbeit ausformulierten Kriterien des Sozialtauschs nach Bour-

dieu (1983, 2005). 
15

 Zum Reziprozitätsprinzip als Normierungsmechanismus des Sozialtauschs vgl. Kapitel 3.5. 
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wird ï unabhängig davon, welche Dinge getauscht werden oder welche Tauschumstände 

gegeben sind (vgl. Gouldner 1960: 172). 

Daneben sind noch jene nicht-pekuniären, symbolischen Schulden aus dem sozialen 

Tausch16 zu erwähnen, die sich in einem weiteren Verständnis von sozialen Beziehungen auf 

soziale Normen der Reziprozität begründen. In diesem Sinne lassen sich auch die von Co-

leman (ders. 1995a) aus einer funktionalen Perspektive definierten Sozialkapital-Formen 

von ĂVerpflichtungen und Erwartungenñ gleichwohl als āschuldnerischeó bzw. reziproke 

Beziehungen beschreiben (vgl. Kapitel 3.2.3), wie sie sich beispielsweise in Freundschafts-

beziehungen oder auch in Verwandtschaftsbeziehungen konstituieren. Beziehungsweise 

fallen hierunter alle die von Bourdieu beschriebenen, sozialstrukturell konstitutiven, symbo-

lischen Tauschbeziehungen tribaler Gesellschaften (vgl. Bourdieu 1979), wie er sie auch in 

seinem Sozialkapital-Begriff als konsolidierende Gruppenressource wieder aufgreift (vgl. 

insbesondere Bourdieu 1983; weiterführend Hillebrandt 2008). Auch diese Formen von im-

materiellen ĂSchuldverhªltnissenñ sind Gegenstand der sozialen Praxis und strukturieren das 

alltägliche Miteinander, sie sind jedoch mehr oder weniger verbindlich im Sinne des Ver-

pflichtungscharakters persönlicher Bekanntheit und allgemein beitragsäquivalenter als der 

ökonomische Tausch. 

Neben dem Kredit können auch die in sozialen Beziehungen und Unterstützungsnetzwerken 

ausgetauschten bzw. zur Verfügung gestellten Ressourcen und Leistungen zum Gegenstand 

von Überschuldung werden, und zwar in Form der materiellen Unterstützung (d.h. Geld-

schenkungen, Privatkredite/Geldleihe, Sachleistungen), die damit eine zum bankmäßigen 

Kredit komplementäre auf den sozialen Beziehungen aufbauende Infrastruktur (mit ganz 

eigenen Gesetzmäßigkeiten) darstellen (vgl. Kapitel 3.4). Das geliehene Geld und die Sach-

leistungen repräsentieren aber auch adressierbare und quantifizierbare Schuldverpflichtun-

gen zwischen den jeweiligen Beziehungspartnern von Unterstützungsgeber und Unterstüt-

zungsnehmer. Sie sind also ökonomisch fungibel, ohne dass sie dabei auch zwingend juris-

tisch zwischen den Parteien geregelt werden müssten. Allerdings können diese finanziellen 

Verbindlichkeiten, die den auf diese Weise unterstützten Privatpersonen oder Privathaushal-

ten entstehen, als Schuldengegenstand in die Insolvenzmasse einer Verbraucherinsolvenz 

einfließen (vgl. Schufa 2008: 31). 

 

 

                                                      
16

 Die wichtigsten Komponenten des Sozialtausch sind nach Hillebrandt (2009: 95): gebende Akteure, die 

Gabe erwidernde Akteure, Gegengabe nehmende Akteure, zu gebender Tauschgegenstand (u.a. materielle 

Güter, symbolische Güter), Situation und Zeit. 
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2.2.2.2 Zur Funktion des Geldes in ökonomischen Tauschbeziehungen 

Das im Weiteren zugrunde gelegte Verstªndnis vom ĂSchulden machenñ als strukturierende 

soziale Praxis nimmt eine Begrenzung von Schuldbeziehungen auf den ökonomischen 

Tausch vor, weil nur dieser aufgrund seiner Rechtsverbindlichkeit und Rechtsgültigkeit zum 

Gegenstand von Überschuldung und Verbraucherinsolvenz werden kann. Seine spezifische 

Ausdrucksform ist das Geld als die universale Währungseinheit und der Wertmaßstab in der 

Moderne. 

Nur in Form des Geldes sind Schulden eindeutig bestimmbar, d.h. objektivierbar: Es exis-

tiert sowohl ein Schuldverhältnis, dass sich über die Parteien von Schuldner und Gläubiger 

definieren lässt, als auch eine Schuld-Summe, die sich wert-äquivalent über Anspruch vs. 

Verpflichtung bemessen und sich relativ (inflations- sowie zeitabhängig) in einem Geldwert 

ausdrücken lässt. Damit wird es möglich, dass nicht nur die das Schuldverhältnis begrün-

denden Parteien, sondern grundsätzlich auch unbeteiligte Dritte bzw. externe Beobachter das 

Schuldverhältnis nachvollziehen können. Auf diese Weise können selbst über längere Zeit-

räume die einmal eingegangenen Schulden genauestens ermittelt, adressiert, zugewiesen und 

eingefordert werden. 

 

Insofern ermöglicht die Geldwirtschaft indirekte Tauschbeziehungen zwischen individuali-

sierten Akteuren, wie sie bereits Simmel ([1896] 1995, [1900] 2000) als Hauptmerkmal der 

Moderne herausgearbeitet hat. Der subjektiv verpflichtende Charakter des Tauschs von Wa-

re gegen Ware oder von Ware gegen Dienstleistung wurde Ăin der modernen Kulturñ aufge-

brochen: ĂDenn der Mensch jener früheren Wirtschaftsepochen stand zwar zu weit weniger 

Menschen in gegenseitiger Abhängigkeit, aber diese wenigen waren individuell bestimmt 

und beharren, während wir heute zwar von dem Lieferanten überhaupt viel weniger abhän-

gig sind, mit dem einzelnen aber oft und beliebig wechseln: wir sind von jedem bestimmten 

sehr viel unabhªngigerñ (ebd.: 82 f.).17 Simmel beschreibt die Modernisierungsprozesse im 

19. Jahrhundert als integrierenden Mechanismus der Vergesellschaftung, der auf den unter-

schiedlichen Wechselwirkungen von Individuen in einer arbeitsteilig organisierten Gesell-

schaft beruht. 

                                                      
17

 Eng verbunden mit dem Aufkommen und der Entwicklung der Geldwirtschaft in der Moderne ist für 

Simmel einerseits die Arbeitsteilung. Allerdings ist es erst das Geld, das die Teilung der Produktion er-

möglicht und auf diese Weise die Menschen aneinander bindet (vgl. Simmel 1995: 81 f.). Andererseits ist 

eine zunehmende Individualisierung im Kontext großstädtischer Lebensweise zu beobachten, die insge-

samt mehr Freiheitsgrade und nur noch eine zeitweise Rückbindung an (sich selbst immer weniger ab-

grenzende) soziale Gruppen bedeutet. 
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Mit Simmel lässt sich die Funktion des Geldes innerhalb der Geldwirtschaft vor allen Din-

gen als ĂVerlockungñ der durch die Moderne gewonnenen Freiheitsgrade der Menschen 

(vgl. ders. 2000: 390) und als Erklªrung des ĂLebensgef¿hl(s) der Individuen, auf die Ver-

kettung ihrer Schicksaleñ (ders. 2000: 10; m.a.W. āWechselwirkungenó) interpretieren. Die 

infolge der Modernisierung zunehmenden Wahlmöglichkeiten sieht er dabei nicht immer als 

positive Errungenschaften, sondern als lebensweltliche Herausforderungen für das nach Halt 

und Orientierung strebende Subjekt. Die Objektivität des Geldes ermöglicht einerseits, um-

fangreiche aber unpersönliche Beziehungen im Form von Geschäftsverbindungen oder Ar-

beitsbeziehungen zu unterhalten (ebd.: 650 ff.); es objektiviert jegliche Tauschbeziehungen 

und relativiert dadurch die zwischenmenschlichen Beziehungen. ĂDas Geld schafft Distanzñ 

und muss durch neue soziale Werte reguliert werden, die den distanzierten, aber voneinander 

abhängigen Verhältnissen angepasst sind (vgl. Rammstedt 1993: 31). Andererseits ist es 

gerade seine unspezifische bzw. abstrakte Natur, die es prinzipiell in jede Ware oder Dienst-

leistung investierbar macht. Dabei scheint das Geld für Simmel zu einer Art Ersatzreligion 

aufzusteigen: Indem die Käufer, Verkäufer und gesellschaftliche Gesamtheit erst den geld-

vermittelten Tausch legitimieren. Insbesondere die Gesellschaft ist es, die das Vertrauen in 

die Wiederverwendbarkeit des Geldes für die Parteien der Käufer und Verkäufer garantieren 

(vgl. Paul 2002: 121). Das Vertrauen in die Funktionsweise von geldwerten Tauschbezie-

hungen scheint hier synonym zu stehen für den Glauben in die aus ihnen resultierenden 

Handlungsvollzüge der Individuen. 

Das Geld als eine Form der ĂVergesellschaftungñ18 kann von den Individuen nicht allein zur 

Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse eingesetzt werden, sondern kann weiterhin die Erfül-

lung von zuvor weniger realistischen Wünschen ermöglichen, weil es unspezifisch und abs-

trakt ist sowie die frühere (körperliche) Begrenzung der tauschbaren Güter oder Dienstleis-

tungen im direkten Warentausch aufheben kann (vgl. Simmel 2000: 122 f.). Das Geld, so 

schreibt Simmel (ders. 1995: 89) weiter, Ăschiebt zwischen den Menschen und seine Wün-

sche eine vermittelnde Stufe, einen erleichternden Mechanismus, und weil mit der Erreicht-

heit dieses Einen unzähliges Andere erreichbar wird, erregt es die Illusion, als sei alles die-

ses Andere leichter als sonst zu erreichen. [é] Das ungeheure Gl¿cksverlangen des moder-

nen Menschen [é] ist offenbar an dieser Macht und diesem Erfolge des Geldes genªhrtñ. Es 

geht also längst nicht mehr um die Grundbedürfnisse als solche, sondern um weiterführende 

Bedürfnisse, die subjektive Sehnsüchte ansprechen und über die objektive Realität des tat-

sächlich vorhandenen Geldes stellen und eine regelrechte Bedürfnisspirale in Gang setzen. 

                                                      
18

 Weitere, von Simmel untersuchte Vergesellschaftungsformen sind unter anderem: Arbeitsteilung, Kon-

kurrenz, Streit/Konflikt, Über- und Unterordnung sowie Herrschaft. 
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Die Verlockungen des Geldes erklären sich also für Simmel mit der Eröffnung von Mög-

lichkeitsräumen für den käuflichen Erwerb von begehrten Gütern oder Dienstleistungen. 

Während dem Geld ï ganz im Sinne des Verständnisses von Geld als abstraktes regulatives 

Wertprinzip der universalen Wechselwirkungen ï eine gesellschaftlich integrierende und 

damit positiv konnotierte Funktion zuerkannt wird, zeigt sich die Ambivalenz des Geldes 

auf der Individualebene darin, dass der Freiheitsgewinn zugleich mit einem Freiheitsverlust 

einhergeht. Dem modernen Subjekt ist es nach Simmel unmöglich, den geldmäßigen Waren-

tausch noch als eine wie auch immer geartete persönliche Beziehung zu konkreten Anderen 

inklusive des innewohnenden Verpflichtungscharakters zu erfassen. Vielmehr wird das Sub-

jekt durch die moderne Geldwirtschaft vom Grundverständnis des ökonomischen Tauschs 

als Sozialbeziehung entfremdet. Das Geld ist objektiv, die in der Moderne so vielfältigen 

Tauschpartner sind beliebig und grundsätzlich ersetzbar: Das Brot von Bäcker A ist bei Bä-

cker B ebenso nahrhaft und wohlschmeckend. M.a.W. der Freiheitsgewinn durch das Geld 

äußert sich in einem Zugewinn an persönlicher Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ï 

zumindest was die Wahl der Kontakte beim Warenerwerb betrifft. Das Geld ist dabei min-

destens ebenso abstrakt, wie die Beziehungen der durch diese ökonomischen Tauschverhält-

nisse miteinander verknüpften Gesellschaftsmitglieder. Ferner widerspiegelt der Geldpreis 

einer Ware das (qualitative) Maß der Wertverhältnisse der austauschbaren Waren, womit 

sich das Geld über seine Funktion als eine messbare bzw. sich selbst normierende Größe 

begreifen lªsst (ĂDoppelnatur des Geldesñ als WertmaÇstab und Medium zugleich, ders. 

2000: 123 ff., 141 f.). Dieses immanente Wirkprinzip kehrt sich auch dann nicht um, wenn 

man die Relation des jeweiligen finanziellen Einsatzes berücksichtigt. Das bedeutet, egal ob 

wenig oder viel Geld investiert wird, es verleitet Ăleicht zu einer gewissen Laxheit und Un-

bedenklichkeit des Handelnsñ bzw. des Geldausgebens (ders. 1995: 91). Mit dem Geld, das 

keinen Eigenwert hat und nur in den unpersönlichen Tausch- und Kaufgeschäften einen 

Wert erlangen kann, verbindet sich für Simmel die Sinnentleerung der menschlichen Exis-

tenz. 

Das ĂGeld als Zweckñ und Ăals Mittelñ (ebd.: 593 f.) steht symbolhaft für unerfüllte Wün-

sche, in die unabhängig von dem ihnen tatsächlich beizumessenden Wert ï individuell un-

hinterfragt ï ganz einfach investiert wird, weil die āFixierung auf das Mittel Geldó das Geld 

zum Selbstzweck werden lässt (vgl. Rammstedt 1993: 33). Dies entspringt einem innersten, 

nach Erfüllung strebenden Bedürfnis bzw. Begehren, das sich in den sogenannten Verhal-

tensantrieben widerspiegelt und die Menschen āzum Stiló treibt (vgl. ders. [1908] 1993: 

382). Diese primär psychologische Erklärung einer Antriebslogik bindet Simmel wieder 

zurück an alltägliche Verhaltensweisen, die sich im Stil eines Menschen äußern. Die ver-



51 

schiedenen Ausprªgungen der hervorgegangenen Ăstilisierten Formgebungenñ sind schließ-

lich als kumuliertes Ergebnis verschiedenster individueller Bestrebungen und Identitätsfin-

dungen aus dem Um-Orientierungsprozess in der Modernisierung zu verstehen (ebd.). 

Simmel steckt also mit seiner Betrachtungsweise des Geldes als Vergesellschaftungsform 

die Rahmenbedingungen des Modernisierungsprozesses ab: Das Geld ermöglicht einen sozi-

alen Wandel hin zur kapitalistischen Produktionsweise und leistet aufgrund seiner Objekti-

vierbarkeit und Kalkulierbarkeit dem modernen Rechnungswesen Vorschub. Als (Kommu-

nikations-)Medium ermöglicht es der arbeitsteilig organisierten Gesellschaft sich weiter 

auszudifferenzieren und erlaubt ihren Mitgliedern, sich voneinander unabhängiger zu ma-

chen, zugleich aber durch Arbeitsorganisation usw. aufeinander verwiesen zu sein (vgl. 

Rammstedt 1993). Nicht zuletzt findet es sich auch in der Ermöglichung bzw. Durchsetzung 

der differenzierten Formen der (Lebens-)Stile wieder (vgl. Junge 2009: 24) ï als Anpas-

sungsleistungen der Subjekte an eine veränderte gesellschaftliche Ordnung. 

Dass die individuelle Anpassung auch heute nicht immer gelingt, zeigt sich unter anderem 

an einem mangelnden Finanzmanagement mancher Schuldner, das oft mit einem gesteiger-

ten Konsumbedürfnis und einer gewissen Stilisierungsneigung bzw. einem bestimmten Dis-

tinktionsverhalten einhergeht (vgl. Hirseland 1999; Piorkowsky 2000; Piorkowsky et al. 

2008; Reisch 2002). Das Geld scheint dabei vor allem für die Gruppe der jüngeren Schuld-

ner eine derart abstrakte Größe zu sein, die deren Vorstellungsvermögen vom realen Ge-

genwert einer Ware und dem Zeitfaktor bezüglich der Schuldentilgung überschreitet (vgl. 

Lange 2004; Korczak 2005). Dieser Gedanke wird im Weiteren wieder aufzugreifen sein, 

um den Lebensstil und das individuelle Konsumverhalten als mögliche Gründe für eine 

Überschuldungskarriere näher zu betrachten (vgl. Kapitel 2.2.3). 

  

Wie in Simmels Ansatz wird auch in der neueren makrosoziologischen Betrachtungsweise 

der ubiquitªre Charakter des Geldes betont, und zwar als institutionalisierte ĂChancen der 

Wiederholung bestimmter Selektionenñ (Parsons 1980: 33), die funktional differenzierte 

Gesellschaften integrieren. Geld wird in der Medientheorie von Parsons ([1972] 1996, 1980) 

als eine Möglichkeit des systemischen Austauschs zwischen den einzelnen Funktionssyste-

men des sozialen Systems begriffen und dort als generalisiertes Kommunikationsmedium 

definiert. Insbesondere die Betrachtungsweise des Geldes als Medium erfährt bei Parsons 

eine besondere Abstraktion, die in den bereits vorgestellten Theorien jeweils nur ansatzwei-

se verfolgt wurde. Das Geld erfüllt von nun an primär die Funktion, als ein Medium des 

Tausches die systemische Integration sicherzustellen, d.h. als ĂBewahrer des institutionellen 
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Kerns eines Subsystemsñ zu fungieren (Münch 1988: 135) und wird dabei vollkommen von 

seinem sakralen oder mystischen Charakter entkleidet, wie ihn Simmel noch unterstellte. 

Parsons unterscheidet generell vier symbolisch generalisierte Medien, die jeweils nach ei-

nem spezifischen Code in ihrer eigenen Systemlogik operieren und dadurch gleichermaßen 

die Bedingungen des Erwerb und des Gebrauchs des Mediums festlegen: Geld (als Medium 

des ökonomischen Systems), Macht (als Medium des politischen Systems), Einfluss (als 

Medium der gesellschaftlichen Gemeinschaft bzw. des Gemeinschaftssystems) und Wert-

bindung (als Medium des kulturellen Treuhandsystems). Allerdings vermischen sich die als 

Idealtypen konzipierten Medien bei Parsons, wodurch eine strikte Zuordnung der funktiona-

len Leistung eines Mediums erschwert wird. So betont Parsons, dass das Geld in einer ky-

bernetischen Betrachtungsweise im Gegensatz zu den Wertbindungen eigentlich an der un-

tersten Stelle einer derartigen Hierarchie stehen müsste, jedoch sei es offenkundig, dass in 

bestimmten Konstellationen sowohl Einfluss als auch Macht durch Geld gewonnen bzw. 

käuflich erworben werden kann (Jensen 1980: 47 ff.). Insofern trägt das Geld nicht nur zur 

Stabilisierung des Wirtschaftssystems selbst bei, es unterminiert gewissermaßen die typi-

schen Funktionsweisen der anderen Medien und durchdringt die ¿brigen Teilsysteme: ĂDie 

Akkumulation von Geld führt regelmäßig auch zu einer Kumulierung der Macht, garantiert 

Einfluss und verschafft schlieÇlich auch moralische Autoritªtñ (Jensen 1980: 50). Und 

Macht und moralische Autorität sind wiederum auf die Erlangung von Verfügungsgewalt 

über Ressourcen gerichtet, was an die Marxôsche Terminologie der āMacht des Kapitalsó 

erinnert. 

Unter Berufung auf die ökonomischen Klassiker des 19. Jahrhunderts identifiziert Parsons 

(1980: 230) schließlich drei Funktionen, die das Geld in der Moderne erfüllt: (1) Das Geld 

ist ein Tauschmittel ohne jeglichen Gebrauchswert; (2) es dient zugleich als Wertmaßstab, 

weil Güter, Dienstleistungen und Produktionsfaktoren in ihrem Nutzen äquivalent unter-

schieden und verglichen werden können (Äquivalenzprinzip); (3) und es ist ein Wertaufbe-

wahrungsmittel, das ï von Inflation einmal abgesehen ï immer den Gegenwert einer ge-

tauschten Ware o.ä. entspricht. Ein derart symbolisch generalisiertes Medium wie das Geld 

bestimmt sich also einerseits anhand verallgemeinerbarer bzw. objektivierbarer Kriterien 

und andererseits in der konkreten sozialen Realität der Erzeugung sowie der Stabilisierung 

des ökonomischen Systems. 

 

In der Systemtheorie von Luhmann ([1980] 1994) wird die von Parsons eingeführte Defini-

tion des Geldes als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium wieder aufgegrif-

fen. Auch hier ist es die grundsätzliche Aufgabe der Kommunikationsmedien, eine allge-
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meine Systemintegration der autopoietischen Funktionssysteme herzustellen, jedoch ver-

schiebt Luhmann mit dem Problem der doppelten Kontingenz die Funktion der Kommunika-

tionsmedien dahingehend, dass sie Systemkomplexität reduzieren und Anschlussselektionen 

gewährleisten sollen (vgl. z.B. Willke 1996: 221). Die Hauptaufgabe der Kommunikations-

medien besteht also in der Reduktion der Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation, wozu 

sie als notwendige Bedingung die āJa/Neinó-Codierung der Kommunikation voraussetzen 

müssen und in einem ï wie Luhmann betont ï sehr abstrakten Sinne als das funktionale 

Äquivalent zur Moral verstanden werden dürfen (vgl. Luhmann 1998a: 316 f.). Analog zu 

Parsons Ansatz kann für Luhmanns Theorieentwurf zunächst festgehalten werden, dass die 

āprogrammatische Bestimmungó der Kommunikationsmedien darin besteht, zur allgemeinen 

Systemerhaltung beizutragen. 

Das Geld als das spezifische Kommunikationsmedium des Funktionssystems Wirtschaft 

wird über die bekannten Eigenschaften der Generalisierbarkeit, Zirkulierbarkeit und Äquiva-

lenz definiert. Wie schon bei Simmel und Parsons ist damit das Geld als eines der grundle-

genden Integrationsmechanismen der ausdifferenzierten Gesellschaft aufzufassen, das gene-

alogisch zunächst an Eigentumsübertragungen innerhalb von ökonomischen Tauschwirt-

schaften gekoppelt war und daraus eine systemspezifische Eigendynamik entwickelt hat 

(vgl. auch Luhmann 1998a: 327f.; Wilke 2001: 199). Entgegen Parsonsó Grundannahme 

sieht Luhmann jedoch keinen Begründungszusammenhang zwischen systemischer Hö-

herentwicklung und kybernetischer Kontrollhierarchie (der Subsysteme). Er verbindet Aus-

differenzierung insbesondere mit der Unterscheidung von Codierung und Programmierung 

und ersetzt damit Parsonsó normative Handlungserklªrung (Wilke 2001: 1999). Der spezifi-

sche binäre Code der Wirtschaft āZahlen/Nicht-Zahlenó hat systemtheoretisch nur dann ei-

nen Sinn, wenn Programme entsprechend signalisieren, dass eine Zahlung angebracht ist 

oder nicht. Das heißt, ob Einigungen erzielt werden und damit Kommunikation über das 

Medium Geld zustande kommt, hängt weitestgehend auch davon ab, ob kalkulierbare Krite-

rien wie z.B. Liquidität, Verschuldungsgrenze oder Risikoakzeptanz definiert worden sind ï 

und Kalkulierbarkeit von Preisen gilt gleichermaßen für Wirtschaftsunternehmen wie auch 

für private Haushalte (ders.: 250). 

Über die Verquickung von Geldgebrauch und üblicher Kommunikation bestimmt sich aber 

auch ein nur für das Geld typisches Problem: Wenn Knappheit (zeitlich, sachlich, sozial) 

entstanden ist, muss darüber kommuniziert werden, d.h. es ergibt sich ein Regelungsbedarf, 

der sozial gelöst werden muss.19 Kommen außerdem strukturelle Faktoren wie die Größe des 

                                                      
19

 Bei Marx ([1844] 1971, [1867] 1957) bestand diese Problemlösung noch im Zwang zur Materialisierung 

des virtuellen Geldflusses, deren Scheitern einem mehrfachen Systemzusammenbruch gleich käme. 
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Marktes und eine Ungleichverteilung von Eigentum zusammen, ist Knappheit der Katalysa-

tor für die Entstehung von Geld (ebd.: 252). Für Luhmann stellt sich dieses Problem jedoch 

nicht als eine moralische Verteilungsfrage (s. o.), sondern der Ausschluss von knappen Res-

sourcen ist für den Einen lediglich bedingt durch die Zahlungsfähigkeit des Anderen und 

überdies nur von vorübergehender Dauer. Es ist somit das quantifizierbare Ergebnis eines 

funktionierenden Kommunikationsprozesses, der Knappheit organisiert und zugleich die 

(Eigentums-)Verhältnisse ordnet. Für Luhmann ist also die Frage nach den Bedingungen für 

das Zustandekommen des ökonomischen Tauschs in einer Geldwirtschaft unmittelbar an das 

Prinzip der Knappheit gebunden. Folglich befördert ein wie auch immer gearteter (Ressour-

cen-)Mangel die Kommunikation über die (Ressourcen-)Knappheit und damit die Entste-

hung des Kommunikationsmediums Geld, um den (spezifischen Ressourcen-)Mangel durch 

Zahlung ausgleichen zu können. Während das Geld also bei Parsons das gesamte System in 

āstruktureller Homöostaseó hält (statisch), ist es bei Luhmann vielmehr ein Ergebnis der 

Selbstregulierung des Systems ï m.a.W. Geld trägt zur ĂHomöodynamikñ des Systems bei 

(ādynamischer Aspektó; vgl. Füllsack 2011: 38 f.; Luhmann 1994: 54,).20 

Gerade am Problem der Knappheit muss sich der Exklusionsbegriff Luhmanns in einer neu-

eren Lesart der Ungleichheitsdebatte messen lassen, indem hier die Verteilungskonflikte 

angesprochen und entgegen Luhmanns Argumentation als Thema gesellschaftlicher Teilha-

be von der Sachdimension auf die Sozialdimension verlagert werden (vgl. Barlösius 

2004:188 ff.; Kronauer 1998: 118 ff.). Dass aber Exklusion aus dem Wirtschaftssystem nicht 

automatisch zusammenfällt mit Exklusion aus allen Funktionssystemen und deshalb nicht 

zwangsläufig der individuelle Ausschluss aus der Gesamtgesellschaft postuliert werden soll-

te, darauf hat Luhmann immer wieder hingewiesen, eben weil aus der Perspektive einer 

Theorie sozialer Systeme funktionale Differenzierung konstitutiv ist für die grundsätzliche 

Möglichkeit, an allen Kommunikationsformen partizipieren zu können, es aber nicht 

zwangsläufig zu müssen und weil ferner immer ein Ausgleich bei Ressourcenmangel statt-

findet (vgl. Luhmann 1995, 1998b; zum ĂExklusionsbegriffñ vgl. Kapitel 2.1.2). 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Entstehung der Geldwirtschaft ein entschei-

dender Wegbereiter für gesellschaftliche Modernisierungsprozesse war. In funktional diffe-

renzierten Gesellschaftssystemen ist Geld ein Integrationsmedium, das aufgrund seiner Ei-

genschaften (Objektivierbarkeit bzw. symbolische Generalisierbarkeit, Zirkulierbarkeit, 

                                                      
20

 Auch bei Luhmann findet sich hierfür eigentlich der Begriff der Homöostase, jedoch mit dem expliziten 

Verweis, dass dieser ein grundsätzlich dynamisches Moment in sich trägt und deshalb eher von einer 

,,Homöodynamikñ als von einer Homºostase gesprochen werden solle (Luhmann 1994: 54). 
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Kalkulierbarkeit bzw. Äquivalenz) die unterschiedlichsten Akteure miteinander zu verbin-

den vermag. 

Das Geld ist derart abstrakt, dass es als Wertmaßstab und Medium zugleich dient. Es objek-

tiviert ökonomische Tauschbeziehungen, weil das Äquivalenzprinzip zugrunde gelegt wer-

den kann. Das auch im Geldverkehr fortgeschriebene Prinzip der Gegenseitigkeit wird im 

rechtlichen Schuldverhältnis (z.B. Kaufvertrag) wieder aufgegriffen. Auf dieser Basis ent-

stehen heterogene Austauschbeziehungen, in denen es die Eigenschaft der Wertaufbewah-

rung bzw. ïerhaltung des Geldes ermöglicht, die Werte ökonomischer Tauschbeziehungen 

in Schuldverhältnissen über die Zeit zu konservieren. Daran kann das moderne Kreditwesen 

unmittelbar anschließen. Als das universale Medium des ökonomischen Tausches ist das 

Geld in der Lage, die Bedingungen des Tausches selbst zu beeinflussen: Dies geschieht zum 

Ersten über seine Eigenschaften und zum Zweiten in steter marktmäßiger Regulation ent-

sprechend der Knappheitslogik. Insofern ist es in idealer Weise dazu geeignet, dass auch 

seine ökonomische Ausprägung als Kredit in der Gesellschaft anerkannt und nachgefragt 

wird. In der Folge strukturieren sich nicht nur die direkten Vertragsbeziehungen von unmit-

telbaren Kaufgeschäften oder Krediten als voneinander abhängige Erwartungen hinsichtlich 

Leistung und Gegenleistung zwischen den jeweiligen Rollenträgern Kreditor vs. Debitor 

(Verschuldung als Ergebnis ökonomischer Tauschbeziehungen) 

Das Geld ist ferner ein Kommunikationsmedium neben anderen. Zwar strukturiert es öko-

nomische Tauschbeziehungen, aber es entpersonalisiert und entfremdet zugleich die beteilig-

ten Akteure von der zugrunde liegenden sozialen Tauschbeziehung, die in einem gewissen 

Grad immer auch virtualisiert wird. Der Grund sind die vertraglichen Verbindlichkeiten von 

Kaufgeschäften, die die immanenten sozialen Verbindlichkeiten (Vertrauen, Bekanntheit 

und Verpflichtungscharakter) abgelöst haben. Tauschbeziehungen werden via Kaufverträge 

anonymisiert und auf partielle Rollenstereotype von Kreditor/ Gläubiger vs. Debitor/ 

Schuldner reduziert. Sie entziehen sich den allgemeinen gesellschaftlichen Vorstellungs-

vermögen von vertrauensvollen Debitor-Kreditor-Beziehungen. Das vormalige persönliche 

Vertrauen in die sozial verpflichtende Geschäftsbeziehung unter bedingungsloser Einhaltung 

reziproker Normen wurde ersetzt durch das abstrakte Vertrauen in die Funktionsweise des 

Mediums Geld als universales Zahlungsmittel ï bei einem gleichzeitig beschränkten sozia-

len Vertrauen von Leistungserbringer und Leistungsschuldner und einer damit einhergehen-

den geringeren Verbindlichkeit. Das geldwirtschaftliche āVertrauenó wird auf gesetzlichem 

Weg, notfalls mit Androhung oder unter Einsatz von Sanktionen durchgesetzt (institutionali-

siertes Rechtssystem: BGB, ZPO21 etc.). Die Virtualität des Geldes erleichtert zudem für alle 

                                                      
21

 Die ZPO ist die Zivilprozessordnung. 
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Beteiligten den Geldfluss ï ob dieser nun tatsächlich auch eine materielle Entsprechung hat 

oder nicht. Und das Geld verleitet dazu, sich qua Kredit W¿nsche zu Ăleistenñ, die man sich 

eigentlich nicht leisten kann. Bereits Simmel hat mit der Verquickung von Geld als Zweck 

und Mittel hervorgehoben, dass dem Geld im Hinblick auf alltägliche Verhaltensweisen und 

der Ausbildung eines eigenen Lebensstils eine grundlegende Bedeutung für die Umsetzbar-

keit von Begehrlichkeiten in konkrete Handlungen zukommt (vgl. Simmel [1908] 1993). 

Das Geld strukturiert die soziale Praxis des alltäglichen Miteinanders. Geld, Knappheit und 

Stilisierungsneigung begünstigen soziale Handlungen und haben direkte Auswirkungen auf 

die Sozialstruktur (als Dimension sozialer Ungleichheit: materieller Wohlstand). Ein dauer-

hafter Ressourcenmangel vs. ein dauerhafter Ressourcenüberschuss determinieren die Mög-

lichkeiten zur sozialen Mobilität (strukturell-objektiv) mindestens ebenso wie die Möglich-

keiten zur Statusaneignung und zur Selbstdarstellung oder der Stilisierungsneigung als sol-

che (handelnd-subjektiv). Kredite können dabei als eine Option gesehen werden, die einen 

(statusgefährdenden) Ressourcenmangel für private Haushalte langfristig kompensieren 

können, d.h. beispielsweise sich und seiner Familie trotzdem ein Haus zu bauen, obwohl 

man das Geld dafür momentan noch nicht hat und es sich deswegen bei Banken u.a. Kredit-

gebern leiht. 

Insgesamt ist eine gelingende Integration der Individuen über das Geld allerdings eher ein 

Nebeneffekt als das primäre Ziel. Umgekehrt bedeutet jedoch die Nicht-Verfügbarkeit über 

Geld für das Individuum die nach Luhmann partielle Exklusion aus der modernen bzw. dif-

ferenzierten Gesellschaft (vgl. ders. 1995, 1998b), die sich vornehmlich über den ökonomi-

schen Tausch integriert. 

 

Vor dem Hintergrund der Problemkonstitution von Überschuldung, der Wirkungsweise des 

Geldes und der dauerhaften Nicht-Verfügbarkeit über Geld, als deren Ergebnis sich die öko-

nomischen Exklusion bzw. Mangellage der Schuldner manifestiert, kann von einer Überbe-

wertung des Geldes als Mechanismus sozialer Integration und sozialer Mobilität ausgegan-

gen werden. Daraus lassen sich wiederum die folgenden Hypothesen ableiten, die sich wie-

derum auf den Aspekt der Wahrnehmung der Schuldner gründen: 

 

 

Hypothese 2: Das Geld wird als wichtiger für sozialen Aufstieg angesehen als  

individuelle Leistung. 

Hypothese 2a: Geld wird bei Schuldnern häufiger als in der Allgemeinbevölkerung 

als wichtig für sozialen Aufstieg erachtet. 

 



57 

2.2.3 Soziale und individuelle Faktoren der Überschuldung 

Um sich einem möglichst umfassenden Bild vom Leben in der Überschuldung anzunähern, 

wurden bereits die strukturierenden Faktoren des Geldverkehrs und der Kreditwirtschaft 

betrachtet. In den folgenden Ausführungen stehen nunmehr die sozialen und psychologisch-

individuellen Überschuldungsfaktoren im Mittelpunkt. Sie lassen sich mit den bereits vorge-

stellten ökonomisch-juristischen Verschuldungsursachen des Geld- und Kreditverkehrs in 

einem Erklärungsmodell zur Entstehung von Überschuldung zusammenfassen. 

Eine Überschuldungssituation kann durch eine Vielzahl verschiedener Faktoren ausgelöst 

werden, die zeitlich nicht zwangsläufig zusammenfallen müssen. Während über die ökono-

mischen und juristischen Überschuldungsaspekte die Fragen nach dem Wer? und dem Was? 

der Überschuldung eindeutig erklärt werden können, ist die Frage nach dem Warum? der 

Überschuldung ungleich schwieriger zu beantworten, weil die sozialen und psychologischen 

Ursachen ein komplexes Bedingungsgefüge an unterschiedlichen Überschuldungssituationen 

erschaffen, in denen jedoch kein einzelner Faktor unabhängig vom anderen betrachtet wer-

den kann. 

Einen zentralen Beitrag zum Verständnis der Überschuldung als einem multidimensionalen 

Verweisungszusammenhang unterschiedlicher Einflussgrößen hat Reiter (1990) im Rahmen 

seiner qualitativen Studie22 ĂKritische Lebensereignisse und Verschuldungskarrieren von 

Verbrauchernñ geleistet. Mit dem konkreten Fokus auf den Risikoeintritt einer Überschul-

dungssituation infolge kritischer Lebensereignisse macht er deutlich, dass die individuell 

unterschiedlichen Verschuldungsursachen in Verbindung mit mindestens einem kritischen 

Lebensereignis zusammenwirken können (ebd.: 168).23 Danach werden mit den unterschied-

lichen Verschuldungsursachen am ehesten die individuellen Problemlagen der Überschulde-

ten erfasst, einschließlich deren Einstellungen und Problembewältigungsmechanismen (vgl. 

hierzu im Folgenden Reiter 1992).  

Aus der theoretischen Diskussion zu den Entstehungshintergründen von Überschuldung 

entwickelt er ein eigenes Variablenmodell, um den Problembereich zu strukturieren. Als 

erklärende Variablen werden von Reiter sowohl exogene Faktoren als auch Faktoren der 

Subjekt- und der Objektebene benannt, die erst in Zusammenhang mit dem Eintritt eines 

                                                      
22

 Als Datengrundlage dienten Reiter 21 leitfadengestützte Intensivinterviews mit ver- und überschuldeten 

Klienten von Schuldnerberatungsstellen, die er im Jahr 1988 geführt hat, sowie 106 Fallakten (vgl. Reiter 

1990: 170 f.). 
23

 Das von der GP-Forschungsgruppe um Dieter Korczak entwickelte Ă¦berschuldungsmodellñ (vgl. 

Korczak/Pfefferkorn 1992; Korczak 1997) soll hier nicht weiter ausgeführt werden, da es im Prinzip alle 

bereits von Reiter (1990) benannten Überschuldungsfaktoren übernimmt. Lediglich die Indikatoren der 

Subjektebene werden bei Korczak differenzierter aufgeschlüsselt (z.B. Kriminalität, Gewalt, Obdachlosig-

keit, Verwahrlosung, Isolation, Sucht, chronische Krankheit/ Pflegefall, Armut). 
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kritischen Lebensereignisses zur Überschuldung führen (vgl. Abbildung 2). Exogene Fakto-

ren bezeichnen das gesellschaftliche Wertesystem und das System sozialer Sicherung ebenso 

wie die technologischen und konjunkturellen Entwicklungen in der Gesellschaft. Mit der 

Subjektebene werden sämtliche Aspekte der Mikro- und Meso-Ebene benannt, wie z.B. der 

Lebenszyklus, die soziale Schicht, das Konsumverhalten, die psychische Stabilität, Motiva-

tion/ Kontrolle, soziale Netzwerke, familiäres Umfeld und Sozialisation, was bereits eine 

breite soziale Streuung des Überschuldungsproblems vermuten lässt. Die Objektebene wird 

durch die Vergabekonditionen und Konditionen von Kredit und Schulden, die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen sowie die Vertriebswege der Kredite bestimmt. 

 

Abbildung 2: Variablenmodell zur Erklärung der Entstehung von Überschuldungs-

situationen  

(Reiter 1990: 166) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Begriff des Ăkritischen Lebensereignissesñ subsumiert der Autor sowohl objekti-

vierbare Ereignisse als auch subjektive Bedeutungszuschreibungen (ders. 1990: 168), so 

dass folgende Überschuldungsgründe als Ereignisse definiert werden konnten:  

(1) für die Zuschreibung der ĂSchuld beim Schuldnerñ: Arbeitslosigkeit, Scheidung, 

Geburt, Planlosigkeit bzgl. der Haushaltsführung, Ansprüche/ hohe Anspruchshal-

Exogene Einflussfaktoren 

¶ Gesellschaftliches Wertesystem 

¶ System sozialer Sicherung 

¶ Technologische Entwicklung 

¶ Konjunkturelle Entwicklung 

Objektebene 

¶ Vergabekonditionen 

¶ Konditionen von Krediten und 

Schulden 

¶ Gesetzliche Rahmen-

bedingungen 

¶ Vertriebswege von Krediten 

Subjektebene 

¶ Lebenszyklus 

¶ Soziale Schicht 

¶ Konsumverhalten 

¶ Erwerbsverhalten 

¶ Psychische Stabilität/  

Gesundheit 

¶ Motivation/ Kontrolle 

¶ Soziale Netzwerke 

¶ Familiäres Umfeld 

¶ Sozialisation 

Erklärende Variable Intervenierende  

Variable 

Zu erklärende  

Variable 

Indikatoren  

Kritisches Ereignis 

Überschuldung 
Konsequenz-

merkmale 

Subjektebene 

¶ Coping-Strategie 

¶ Psychische  

Belastung 

¶ Erwerbs- 

motivation 

¶ Veränderung  

des sozialen  

Umfeldes 

Objektebene 

¶ Absolute/relative 

Schulden 

¶ Anzahl der  

Forderungen 

¶ Gerichtliche 

Stufe 

¶ Eintreibungs-

verhalten 

¶ Verhandlungs-

bereitschaft 
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tung, Wissensdefizite bzgl. finanziellen und haushälterischen Sachverhalten, Krank-

heit, gescheiterte Selbständigkeit, Alkoholismus, psychische Probleme bzgl. unkon-

trolliertem Geldumgang, Umzug, Dritte (infolge Mithaftung oder Bürgschaft);  

(2) für die Zuschreibung der ĂSchuld beim Glªubigerñ: Sittenwidrigkeit, Verzugszinsen 

(ebd.: 197 f.). 

Auf Basis dieser Überlegungen und Analysen gelangt Reiter zur Einteilung seiner Schuld-

nertypologie entlang zweier Dimensionen (Ereignisse, Einstellung zum Konsum) und unter-

scheidet schließlich fünf Schuldnertypen: 

(1) Krisenschuldner: betrifft die Mehrzahl der Schuldner, deren ökonomische Haus-

haltssituation durch Eintritt eines oder mehrerer unerwarteter, kritischer Lebenser-

eignisses instabil wurde; 

(2) Armutsschuldner: hier treffen mehrere, von der soziologischen Armutsforschung be-

schriebene, schwerwiegende Krisensymptome zusammen (z.B. Langzeitarbeitslo-

sigkeit, gesundheitliche Beeinträchtigungen, gescheiterte Beziehungen), so dass die 

Verschuldung nur ein Problem neben vielen war; 

(3) Anspruchsschuldner: zeigen eine hohe Anspruchshaltung hinsichtlich ihres Konsums 

und Lebensstils, insofern war die Finanzierung des eigenen Lebensstils Hauptver-

schuldungsursache; 

(4) Defizitschuldner: Mängel in der Haushaltsführung und ökonomische Wissensdefizite 

führten in Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, Krankheit usw. zur Überschuldung; 

(5) Zwanghafter Konsument: stellt den Sonderfall des exzessiven Impulskäufers dar, 

dessen sog. Kaufsucht u.a. als Stressreaktion interpretiert werden kann (ders. 1992.: 

201 ff.).24 

Die weit gefasste Definition des Ereignis-Begriffs bei Reiter birgt jedoch das Problem in 

sich, dass kritische Lebensereignisse, die eine vergleichsweise abrupte Veränderung der 

ökonomischen Situation wie auch der sozialen Organisation implizieren, eher verwässert 

und weniger als einschneidende biografische Zäsur gelten können. Insbesondere hinsichtlich 

des temporalen Aspekts āRisikoeintrittó wirkt dieser so nicht mehr unmittelbar, sondern kann 

auch als langfristiger Verursachungsgrund mitwirken, wie z.B. bei den Wissensdefiziten 

bzgl. finanzieller und haushälterischer Sachverhalte. Jedoch kann für drei der fünf Schuld-

nertypen festgehalten werden, dass das schwerwiegende(re) kritische Lebensereignis immer 

relativ kurzfristig eingetreten ist, so dass andere Ereignisse ï die zwar typenbezeichnend 

sind (Anspruchsschuldner, zwanghafter Konsument) ï strukturell eher in den Hintergrund 

                                                      
24

 Die von Reiter (1990) genannten Schuldnertypen des Krisen-, Armuts- und Defizitschuldners beruhen 

nicht auf eigenen Wortschöpfungen, sondern sind in der einschlägigen Forschungsliteratur schon früher 

benannt wurden (vgl. Reiter 1992: 202 ff.) 
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treten. In der Regel sind es die schwerwiegenden Ereignisse von Arbeitslosigkeit, Scheidung 

oder Geburt eines Kindes, die eigentlich eher sozialstrukturell objektive Merkmale darstel-

len, sozial konstitutiv für das Überschuldungsproblem. 

Auch eine empirische Überprüfung des mehrdimensionalen Erklärungsmodells der Über-

schuldung bleibt Reiter am Ende zwar schuldig, ungeachtet dessen hat er mit der Verschrän-

kung von exogenen Faktoren und Faktoren der Subjekt- sowie Objektebene einen wichtigen 

Hinweis auf die soziale Konstitution des Problembereichs geliefert. Überschuldungsursa-

chen sind demnach weder allein im ökonomischen Bereich des Geldverkehrs und der Kre-

ditvergabe noch allein in (individuellen) Persönlichkeitsdispositionen oder im sozialen Um-

feld des Schuldners zu suchen, sondern zeigen eine breite Streuung hinsichtlich der Art und 

Weise in eine Überschuldungssituation zu geraten und hinsichtlich der sozialstrukturellen 

Ausgangssituation der Problembetroffenen. Diese verweisen wiederum auf konkrete Risiko-

faktoren eines bestehenden Mangels an ökonomischem und kulturellem Kapital25 (vgl. 

Backert 2003, Schulz-Nieswandt/Kurscheid 2007). Allerdings werden die vom Erklärungs-

modell noch erfassten sozialen Netzwerke und das familiäre Umfeld ï mithin das Sozialka-

pital ï nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie der Indikator der Veränderung des sozialen 

Umfeldes durch Überschuldung. Allenfalls die Stellung im Familienlebenszyklus wird als 

Strukturmerkmal des Familienstandes interpretiert. 

Eine ähnliche Auffassung von den Verursachungsfaktoren der Überschuldung teilen auch 

Schulz-Nieswandt & Kurscheid (2005, 2007). Sie vertreten die These, dass keines der objek-

tiven Strukturmerkmale von Arbeitslosigkeit, Trennung und Krankheit von vornherein ver-

haltensunabhängig sei, sondern diese müssen im Kontext der Sozialisationsmilieus und der 

aus ihnen hervorgehenden habitualisierenden Dispositionen und Problembewältigungsmus-

ter betrachtetet werden (vgl. Schulz-Nieswandt/Kurscheid 2007: 62). Ihrem allgemeinen 

ĂModell zur Soziogenese von Entwicklungskrisenñ (dies. 2005: 55 ff., 2007: 62 ff.) legen sie 

ein Verständnis von Entwicklungskrisen als individuelle Krisen im Prozess der lebenszykli-

schen Entwicklungsaufgaben bei der Persönlichkeitsbildung zugrunde. Entwicklungskrisen 

seien daher abhängig vom Eintritt kritischer Lebensereignisse und den Wechselwirkungen 

zwischen der wirtschaftlichen Vulnerabilität und dem Resilienzpotenzial der Person. Sie 

verweisen am Beispiel der Arbeitslosigkeit explizit darauf, dass diese Ănur eine Materialisie-

rung der grundsätzlichen wirtschaftlichen Vulnerabilität, etwa bei einer chronischen Ar-

beitsmarktvulnerabilität bei geringem Bildungsstand und schlechter beruflicher Qualifikati-

on seiñ (dies. 2007: 65). Damit setzen die Autoren die übergeordneten gesellschaftlichen 

                                                      
25

 Zur Differenzierung des Kapital-Begriffs vgl. Ausführungen zur Kapitaltheorie Bourdieus in dieser 

Arbeit (vgl. Kapitel 3.2). 
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Verhältnisse zu klassischen Strukturmerkmalen der Bestimmung sozialer Ungleichheit in 

einen unmittelbaren Erklärungszusammenhang mit individual-psychologischen Persönlich-

keitsaspekten.  

Während die Autoren analog zur psychologischen Forschung unter Vulnerabilität die Ver-

letzbarkeit des Subjektes verstehen, definieren sie den Resilienzbegriff dazu abweichend 

und verstehen darunter den sozialmilieuspezifischen Daseinsstil bzw. Habitus26, der als in-

korporierter Dispositionsapparat bei der Problembewältigung greift. Rekurrierend auf das 

Habitus-Konzept von Bourdieu wird zwischen ökonomischem Kapital (Einkommen, Ver-

mögen), kulturellem Kapital (mehrdimensionale Kompetenzprofile) und sozialem Kapital 

(soziale Netzwerke sowie deren Dichte-, Belastbarkeits- bzw. Qualitätsmerkmale) unter-

schieden, aber im Gegensatz zu Bourdieu wird zusätzlich das Bildungskapital (berufliche 

Qualifikationen) als eigenständige, gleichberechtige Kapitalart neben dem kulturellen Kapi-

tal  eingeführt. Die vier genannten Kapitalien repräsentieren die gesamte Ressourcenausstat-

tung des Individuums.27 Den Habitus wie Bourdieu als generatives Prinzip betrachtend, bin-

den Schulz-Nieswandt & Kurscheid diesen an den Prozess kultureller Vererbung an und 

verweisen damit auf die Verknüpfung von individueller Ressourcenausstattung und soziali-

siertem Verhaltensrepertoire. Der Habitus selbst wird damit zum generativen Risikofaktor 

für eine mögliche Überschuldungskarriere, was insbesondere dann zutrifft, wenn eine chro-

nische wirtschaftliche Vulnerabilität gegeben ist (ebd.: 66). 

Das ĂModell der sozialen Disposition der ¦berschuldung als Risikoñ baut auf dem bereits 

beschriebenen soziogenetischen Modell der Entwicklungskrisen auf. Demnach sind für die 

Eintrittswahrscheinlichkeit einer Überschuldung zwar weiterhin eines oder mehrere kritische 

Lebensereignisse ausschlaggebend, jedoch schafft erst das Zusammenspiel von exogenen 

und endogenen Risikodispositionen (d.h. wirtschaftliche Vulnerabilität als āBasisrisikofak-

toró und des āgenerativen Risikofaktorsó Habitus einschließlich des Resilienzpotenzials als 

Summe der übrigen Ressourcen; vgl. dies. 2005: 59 f., 2007: 65 f.) die entscheidenden Vo-

raussetzungen.  

Ungeachtet der durchaus diskutablen Rezeption des Bourdieuôschen Habitus-Konzeptes und 

der Kapitaltheorie haben die Autoren mit ihrem soziogenetischen Modell und dem darauf 

aufbauenden ĂModell der sozialen Disposition der ¦berschuldung als Risikoñ einen ent-

scheidenden Beitrag dazu geleistet, Überschuldung nicht mehr nur als defizitäre Lebenslage 

                                                      
26

 Allgemein lässt sich der Habitus sowohl als ein Erzeugungsprinzip als auch ein Klassifizierungsprinzip 

der sozialen Welt beschreiben. Zum Habitus-Konzept s. Ausführungen zur Kapitaltheorie Bourdieus in 

dieser Arbeit (vgl. Kapitel 3.2). 
27

 Das hier bezeichnete Bildungskapital ist bei Bourdieu (1983, ([1982] 1997) u.a. bereits in der Hauptka-

pitalart des kulturellen Kapitals vertreten (vgl. z.B. Bourdieu 1993), womit hier eigentlich eine Begriffs-

dopplung vorliegt. 
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hinsichtlich der ökonomischen und kulturellen Kapitalausstattung zu begreifen, sondern 

ebenso auf den Zusammenhang zwischen Überschuldungswahrscheinlichkeit und den vom 

Überschuldeten unterhaltenen sozialen Beziehungen sowie deren struktureller (milieuspezi-

fischer) Netzwerkeinbettung hinzuweisen. Der Sozialkapital-Bezug im Zusammenhang mit 

der Statuspassage einer Überschuldung wird allerdings auch hier nicht weiter vertieft, so 

dass letztendlich offen bleibt, inwiefern die Einbettung in bestimmte soziale Unterstüt-

zungsnetzwerke ihren eigenen Beitrag zur Risikogenese als Teil des generativen Risikofak-

tors Habitus leistet oder inwiefern es gerade das Unterstützungspotenzial sozialer Beziehun-

gen ist, das bei der Problembewältigung hilft. Die Aufschlüsselung des Sozialkapital-

Begriffs im soziogenetischen Modell legt zwar die Betonung der positiven Auswirkungen 

von Sozialkapital nahe, jedoch im Kontext des Risikofaktors Habitus werden eher die nega-

tiven Implikationen des Sozialkapitals für die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Überschul-

dungssituation betont. Diese Fragestellungen sollen im empirischen Teil der vorliegenden 

Arbeit wieder aufgegriffen und beantwortet werden (vgl. Kapitel 6). 

Insgesamt sind die von Schulz-Nieswandt & Kurscheid aufgestellten Modellannahmen ela-

borierter als das qualitative Mini -Panel von Backert (2003) zum ĂLeben im modernen 

Schuldturmñ.28 Backert kommt hier zu dem Ergebnis, dass es die bereits vor dem Über-

schuldungseintritt praktizierte Lebensweise sei, die auch nach erfolgter Statuspassage wei-

terhin die Alltagsgestaltung und Problembewältigung bestimmt (vgl. ebd.: 201). Damit kann 

Backert eine gewisse statische Annahme über die Bewältigungsmuster der von ihm unter-

suchten Überschuldungsbiographien unterstellt werden, deren Persistenz Schulz-Nieswandt 

& Kurscheid wiederum selbst als Risikofaktor und damit in dynamischer Hinsicht begreifen. 

Demnach muss sich die Persistenz des Musters (also der vor und nach Überschuldungsein-

tritt) praktizierten Lebensweise als solche erst noch unter Beweis stellen lassen ï in tempo-

rärer Hinsicht und in puncto Wiederholungswahrscheinlichkeit. 

Die bislang einzig vorliegende Arbeit zu den psychischen und sozialen Folgen einer Über-

schuldung ist die quantitative ĂASG-Studieñ (Armut, Schulden und Gesundheit) von Müns-

ter & Letzel (2008), die im Rahmen des 3. Armuts- und Reichtumsberichtes der Bundesre-

gierung veröffentlicht wurde. Von den Autoren wurden dazu im Jahr 2006 insgesamt 666 

Klienten von Schuldnerberatungsstellen29 mittels standardisiertem Fragebogen zu ihrem 

                                                      
28

 Backert hat in seiner qualitativen Studie nicht nur Experteninterviews u.a. mit Schuldnerberatern ge-

führt, sondern auch 41 problemzentrierte Interviews mit Schuldnern, wovon nach zwei Jahren (1998) 

erneut 20 Haushalte befragt werden konnten. 
29

 Bei der Forschung der Überschuldung stellt gerade der Feldzugang eines der größten Probleme dar, da 

aufgrund der Stigmatisierung durch das soziale Problem Überschuldung die Teilnahmebereitschaft eher 

gering ausfällt. Für das Gros der Forscher stellt so die Kontaktanbahnung über die Schuldnerberatungsstel-

len eine probate Strategie dar, um Vertrauen zu generieren und die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen ï 
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Gesundheitsstatus, Überschuldung, Inanspruchnahme des Versorgungssystems und den 

Strukturen sowie Qualitäten ihres sozialen Netzwerks befragt (vgl. ebd.: 69). Das Ego-

Netzwerk30 wurde durch die Familiensituation und Freundschaften sowie das Ausmaß an 

sozialer Unterstützung näher erklärt. Im Fokus der Studie standen Fragen zu den Zusam-

menhängen von Überschuldungssituation und defizitärem sozialen Netzwerk sowie zu damit 

verbundenen Erkrankungen der Problembetroffenen.  

Bereits der Zugang zu den Schuldnerberatungsstellen erfolgte für 52,6 % der Befragten auf 

Basis einer Information aus dem Freundes- und/oder Verwandtenkreis. Die Autoren inter-

pretierten jedoch dieses wichtige Ergebnis weniger als konkreten Verhaltensaspekt informa-

tioneller sozialer Unterstützung und damit als Sozialkapital (vgl. Kapitel 3.4.2), sondern 

vielmehr als einen Hinweis darauf, dass nur ein geringer Anteil über die Eingliederungsver-

einbarung der Agenturen für Arbeit unfreiwillig zur Beratung verpflichtet wurde (6,5 %, vgl. 

ebd.: 80).  

Für rund ein Drittel der Befragten hat eine Erkrankung (Krankheit, Sucht- und Abhängig-

keitserkrankung, Unfall) zum Eintritt der Überschuldungssituation geführt, während umge-

kehrt ca. 38 % der Befragten angaben, aufgrund der Überschuldung krank geworden zu sein. 

Zum Befragungszeitpunkt litten dementsprechend mehr als 80 % der befragten Männer und 

Frauen unter psychischen Erkrankungen, gefolgt von Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankun-

gen (knapp 80 %) sowie Bluthochdruck (mehr als 50 %). Diese Erkenntnisse wurden aller-

dings nicht detaillierter mit den verschiedenen Formen an erfahrener sozialer Unterstützung 

in Zusammenhang gebracht, obwohl die Autoren nach eigener Aussage ein standardisiertes 

Instrument zur Messung sozialer Unterstützung eingesetzt haben. Auch werden die Ergeb-

nisse nicht mit der Normalbevölkerung verglichen. Um die positiven Auswirkungen von 

sozialer Unterstützung auf unterschiedlichen Beziehungsebenen nachzuweisen, wäre dies 

eine mögliche Vorgehensweise gewesen (vgl. z.B. House et al. 1988; Laireiter 1993).  

Münster & Letzel fassen jedoch die einzelnen Unterstützungsdimensionen in einer einzigen 

Unterstützungsskala31 zusammen, auf deren Grundlage sie zwischen Ădefizitªrer sozialer 

Unterst¿tzungñ und Ăintaktes soziales Netzwerkñ unterscheiden (ebd.: 70). So gelangen Sie 

zu der Erkenntnis, dass die Prävalenz an psychischen Erkrankungen mit einer zunehmend 

                                                                                                                                                             
ganz abgesehen vom grundlegenden Problem, überhaupt an die Adressen überschuldeter Personen bzw. 

Privathaushalte zu gelangen (vgl. auch Ausführungen in Kapitel 2.3).  
30

 Wird in dieser Arbeit der Begriff des āEgo-Netzwerkesó verwendet, dann ist darunter das āegozentrierte 

Netzwerkó eines Akteurs bzw. dessen āpersºnliches Netzwerkó zu verstehen, d.h. es interessieren aus-

schließlich die Beziehungen Egos zu anderen Personen, während die Beziehungen der anderen Personen 

(Alteri) zueinander nicht berücksichtigt werden. Allgemein erfüllt der sozialwissenschaftliche Netzwerk-

begriff den Zweck, die Einbindung/Integration von Individuen in die sie umgebende soziale Umwelt zu 

beschreiben (vgl. Pfenning 1995: 1; ausführlich vgl. Kapitel 3.6). 
31

 Cronbachs Alpha = .94 
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als defizitär wahrgenommenen sozialen Unterstützung steigt bzw. wenn keine Freunde vor-

handen sind (ebd.: 91). Inwiefern hier enge Familienbindungen den Mangel an Freund-

schaftsbeziehungen kompensieren können, wurde nicht weiter aufgeklärt. Somit bleibt auch 

offen, ob eine als positiv erfahrene soziale Unterstützung einen Einfluss auf die individuelle 

Bewertung der Überschuldungssituation hat und inwieweit diese stabilisierend auf die Psy-

che des Problembetroffenen wirkt (z.B. coping strategies). 

Hinsichtlich der Auswirkungen einer Überschuldungssituation auf die sozialen Netzwerke 

der Problembetroffenen konnten die Autoren zwei Richtungen für die Verkleinerung des 

sozialen Netzwerks ausmachen: Einerseits gaben 62,9 % der Befragten an, dass sie sich 

selbst zurückgezogen hätten, andererseits wurde aber auch angegeben, dass Freunde 

(21,8 %), Familie (7,7 %) sowie Freunde und Familie zusammen (18,9 %) sich von ihnen 

zurückgezogen hätten. (Hingegen haben sich in 47,6 % der Fälle Freunde und Familie zu-

sammen nicht zurückgezogen.) Weiterhin sind 47,7 % der Befragten infolge ihrer finanziel-

len Situation aus Vereinen ausgetreten. Da Vereinsmitgliedschaft auch einen Sozialkapital-

faktor (vgl. z.B. Putnam 1995) darstellt, kommt das Aufkündigen der Vereinsmitgliedschaft 

ganz allgemein der Erosion von Sozialkapital gleich. 

Aus den Ergebnissen der ASG-Studie kann geschlussfolgert werden, dass eine Überschul-

dungssituation mehrheitlich mit einem Rückzug aus dem Sozialen einhergeht. Dieser Rück-

zug bzw. die soziale Exklusion ist entweder mehr oder weniger selbstverantwortet oder die 

Problembetroffenen werden von anderen wichtigen Menschen ausgeschlossen. 

Insgesamt scheint sich die einschlägige Literatur und Forschung zur Überschuldung einig 

darüber zu sein, dass eine Überschuldungssituation negative psychische und soziale Folgen 

für die Problembetroffenen hat. Und umgekehrt stellen sowohl psychische Verhaltensdispo-

sitionen als auch die soziale Netzwerkeinbettung Randbedingungen dar, für die Wahrschein-

lichkeit, in eine Überschuldungssituation zu geraten. Meist werden diese beiden Faktoren 

jedoch nur als Randvariablen konstatiert und keiner weiteren empirischen Prüfung unterzo-

gen (z.B. Backert 2003; Korczak/Pfefferkorn 1992; Korczak 1997; Reiter 1990). Die stabili-

sierende Wirkung sozialer Beziehungen wird nicht hinterfragt, und bei Reiter (1992) wird 

diese sogar eher als eigene kognitive Fähigkeit der Problembetroffenen betrachtet. Einzig 

die sozialepidemiologische ASG-Studie (2008) hat sich mit beiden zentralen Fragestellun-

gen beschäftigt. Allerdings beschränkt sich das Fazit eher auf eine Bestätigung der als defi-

zitär angenommenen sozialen Unterstützungsnetzwerke einschließlich des sozialen Rück-

zugs, für den zudem entweder eine Erkrankung als ursächlich identifiziert werden konnte 

oder der selbst zu einer (psychischen) Erkrankung geführt haben. 
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Auch hinsichtlich der sozialen Faktoren des Überschuldungsprozesses sind die Erkenntnisse 

relativ spärlich und vor allem theoretischer Natur. Das mag einerseits daran liegen, dass 

kritische Lebensereignisse zwangsläufig in irgendeiner Form mit dem Hauptgrund der Über-

schuldung auf die ökonomische Ressourcenausstattung des Problembetroffenen bzw. des 

Privathaushalts zurückgeführt werden. Das mag andererseits daran liegen, dass bislang keine 

Panelstudien zum Thema der Überschuldungsgenese vorliegen, die es ermöglichen würden, 

Überschuldungsbiographien und damit gleichermaßen Wege in die Überschuldung wie auch 

Wege aus der Überschuldung mit allen damit verbundenen Problembewältigungsmechanis-

men empirisch nachzuzeichnen. Die in diesem Kontext mehrfach mitgedachten Ursachen 

und Folgen sozialer Beziehungen für eine Überschuldungssituation sowie deren positive wie 

auch negative Auswirkungen wurden bislang empirisch wenig hinterfragt. 

 

2.2.4 Die soziale Konstruktion der Überschuldung: Das ĂSchulden-Machenñ vs. 

das ĂSchulden-Habenñ 

Basierend aus den bisherigen Ausführungen soll in den weiteren Ausführungen bestimmt 

werden, wie die dargestellte rechtsgeschäftliche Natur des Schuldverhältnisses und der Kre-

ditvergabe eine soziale Praxis innerhalb der Gesellschaft erschafft, für die zwar die unter-

schiedlichsten Schuldverhältnisse konstitutiv sind, jedoch nur deren Kumulation bei ausblei-

bender Schuldenregulierung in eine Überschuldung münden, die mit einer mehrfachen Ex-

klusion einhergeht. Dabei sollen die herausgearbeitete gesellschaftliche Normalität der Ver-

schuldungspraxis und die Konstituierung der Überschuldung als soziales Problem ein-

schließlich der individuellen Problembewältigung gegenüber gestellt werden ï also das 

ĂSchulden machenñ als soziale Praxis vs. das ĂSchulden Habenñ als zunªchst Ăindividuelles 

Problemñ und danach erst Ăsoziales Problemñ. 

Es wird für den Schuldner zu hinterfragen sein, wie sich aus dessen Nichterfüllung der ver-

tragsmäßig an ihn gerichteten Zahlungsverpflichtungen und Rollenerwartungen eine soziale 

Realität sui generis begründet, die über das juristische Verständnis des Vertragsbruchs und 

der ökonomischen Begriffsbestimmung der Nichterbringung von Leistung(en) hinausgeht 

und von der Gesellschaft in einer vormodern-traditionellem Denkweise als schuldhaftes 

Handeln aus Verpflichtungsbeziehungen definiert wird, um schließlich als soziales Problem 

moralisch aufgeladen zu werden. 

Schulden zu machen ist weder qualitativ noch kulturgeschichtlich etwas Neues. Wie bereits 

dargestellt wurde, wird es jedoch von der Gesellschaft mehr denn je als etwas vollkommen 

Alltägliches angesehen und gemeinhin als Normalität akzeptiert (vgl. Reis 1988: 56 ff.), 



66 

erfüllt doch das ĂSchulden machenñ vor allen Dingen die Funktion, denjenigen, die in eine 

plötzliche Notlage geraten sind oder denjenigen, die sich kurz- oder langfristig einen 

Wunsch oder Traum erfüllen wollen, die dafür notwendige finanzielle Liquidität zu geben, 

ohne sich deswegen im eigenem Lebensstil übermäßig einschränken zu müssen (z.B. der 

viel umworbene Sofortkredit einiger Banken oder die Anschaffung von Wohneigentum). 

Insofern erreicht das Schulden-Machen eine āneue Quantitªtó, die gesellschaftlich in unter-

schiedlichen Problemlösungsprozessen aufgefangen werden muss. Wie aufgezeigt wurde, 

verbinden sich mit dem Kredit die ökonomisch-juristischen Formen des ökonomischen 

Tauschs und der daraus hervorgegangenen Kreditvergabe mit der Lebenswelt der Verbrau-

cher, d.h. mit der sozialen Organisation (Konsum, Lebensstil usw.) und Leistungsfähigkeit 

der Privathaushalte (Arbeitskraft und Arbeitsvermögen).  

F¿r Reis (1992b) konstituieren sich in den Ăstrukturellen Formen Kreditsystem, Familien-

haushalt (als Basis des konsumeristischen Paradigmas) und des Tarifvertrags- wie Sozialver-

sicherungssystems (als Basis des Normalarbeitsverhªltnisses)ñ erst die Grundlagen des Kon-

sumentenkredits (ebd.: 81). Insofern begreift Reis (1992b) den Konsumentenkredit als Be-

standteil des Kapitalkreislaufs und als Element gesamtgesellschaftlicher Reproduktion. Dem 

soll sich hier angeschlossen werden, jedoch aus einer weniger systemischen Perspektive, als 

vielmehr aus einer Perspektive, die die Kreditvergabe und Kreditaufnahme als Ermögli-

chungsfaktoren der sozialen Praxis begreift, die gleichermaßen den gesellschaftlichen Nor-

malzustand abbilden. 

Jedoch erst dann, wenn sich Schuldverpflichtungen anhäufen bzw. Zahlungsverpflichtungen 

ausbleiben, wird zunächst von finanziellen Schulden als Verschuldung und bald darauf auch 

von Überschuldung gesprochen und die Sanktionierung des schuldhaften Handelns rückt in 

den Blick und damit das Problem des ĂSchulden-Habensñ, das ganz im Gegensatz zu der 

oben beschriebenen Normalitätsannahme der Verschuldung steht.  

Reis (1988: 69 ff.) beschreibt das Schulden-Haben als Ergebnis eines Prozesses der Ver-

schuldung: In Phase 1 steht die Kreditaufnahme, die je nach Haushalt mehr oder weniger 

rational erklärt werden kann ï je nachdem, welcher Wunsch bzw. welches Produkt mit dem 

Kredit finanziert werden soll. In Phase 2 tritt eine finanzielle Belastung des Haushaltes in-

folge eines unvorhergesehenen Ereignisses (kritisches Lebensereignis) ein und die finanziel-

len Schwierigkeiten manifestieren sich. In Phase 3 erfolgt dann der Versuch, die finanziellen 

Schwierigkeiten mit eigenen Mitteln zu beheben. Dies erfolgt mittels verschiedener Bewäl-

tigungsstrategien, wie z.B. Bemühungen das Haushaltseinkommen zu steigern oder  Kosten 

zu minimieren. Meist werden auch weitere Kredite aufgenommen, um die alten Kredite ab-

lösen zu können. Soziale Begleiterscheinungen sind in dieser Phase u.a. soziale Isolation, 
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Eheprobleme oder psychosomatische Störungen. Scheitern all diese Versuche oder treten 

weitere Ereignisse hinzu, schließt sich mit Phase 4 der Zahlungsverzug an, wo trotz Zahlun-

gen nur noch Verzugszinsen u.ä. gezahlt, jedoch nicht die eigentliche Schuldsumme getilgt 

werden kann. In Phase 5 kumulieren sich schließlich alle Schulden, und der Zahlungsverzug 

wird selbst zum Auslöser weiterer Überschuldung (z.B. Lebenshaltungskosten, Miet- und 

Energieschulden). Am Ende dieser Verkettung von Ereignissen steht schließlich der desillu-

sionierte Schuldner vor den Scherben seiner Existenz, beraubt um des eigenen Biographie-

entwurfs und den Vorstellungen eines wünschenwertens Lebens in der Gesellschaft. 

Das Problem des ĂSchulden-Habensñ wird nun gesellschaftlich allein in das Individuum 

zurückverlagert und mit den Persönlichkeitseigenschaften des Schuldners assoziiert (vgl. 

Hirseland 1999: 237), mit der allgemein g¿ltigen Begr¿ndung, dass ājeder seines eigenen 

Glückes Schmied seió. Verantwortlichkeiten jenseits des Individuums, wie sie sich in den 

beschriebenen infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Ver- und Überschuldung im 

Geldverkehr und der Kreditwirtschaft konstituieren, werden nicht erfasst. Das bedeutet, dass 

auf Individualebene im Vergleich zum oben genannten systemischen Prinzip ein individuel-

les Prinzip der Problembewältigung geltend gemacht bzw. veranschlagt wird. Verantwor-

tung kann hier eindeutig zugeordnet und als Konsequenz einer Handlung sozial zugewiesen 

werden. Dementsprechend korrespondieren soziale Werte der Eigenverantwortung und Leis-

tungsorientierung im Hinblick auf materiellen Wohlstand stark mit den von Beck beschrie-

benen Auswirkungen des gesellschaftlichen Individualisierungsschubes (Beck 1986: 116 ff.) 

ï im positiven wie auch im negativen Sinne. Überschuldung lässt sich folglich als Ergebnis 

von individualisierten Risikolagen charakterisieren, das im Wesentlichen auf eine zeitlich 

ungewisse Arbeitsmarkteinbindung als Grundlage der Schuldentilgung ï und damit auf ein 

hohes Gefährdungspotenzial bergendes Überschuldungsrisiko ï bei gleichzeitiger Freiset-

zung aus den Unterstützung und Sicherheit gebenden, traditionellen Kollektivbindungen 

(Familie, Nachbarschaft, Kollegen usw.) zurückzuführen ist.32  

 

 

Hypothese 3: Die Mehrheit der Schuldner empfindet Schulden als desintegrierend. 

 

 

  

                                                      
32

 Und wie bereits angesprochen wurde, kann selbst die aus Beziehungen erhaltene materielle Unterstüt-

zung (Geld, Sachleistungen) als überschuldungsrelevanter Faktor und Teil der Insolvenzmasse gesehen 

werden (vgl. Kapitel 2.2.2.1). 
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Das Geld, die Schuld an den Schulden und die Scham: 

Die gesellschaftliche Interpretation und Stigmatisierung des Schuldners verweist neben dem 

finanziellen Problem auch auf den moralischen Aspekt, den ein selbstverschuldetes und neu 

konstituiertes Abhängigkeitsverhältnis in sich trägt (vgl. Kapitel 2.1.2). 

Aus kulturanthropologischer Perspektive kennt der Begriff ĂSchuldñ mindestens zwei unter-

schiedliche Lesarten. Das āin der Schuld von jemanden stehenó, ist nicht gleichzusetzen mit 

dem āSchuld an etwas (also einem Tatbestand) zu habenó. Während erste die Reziprozitäts-

erwartungen und Verpflichtungen in sozialen Tauschsituationen zwischen den Individuen 

reguliert, strukturiert und die Dauerhaftigkeit ihrer Sozialbeziehungen sicherstellt (vgl. z.B. 

Bourdieu [1976], 1979; Coleman 1995a; Hillebrandt 2008; Stegbauer 2011) und damit ge-

wissermaßen als anthropologische Grundlage angesehen werden kann,33 bedeutet nach herr-

schender Meinung āeine Schuld an etwas zu habenó der Verursacher einer mindestens für 

Alter/Alteri nachteiligen Situation zu sein. Dadurch werden Fragen sozialer Gerechtigkeit 

aufgeworfen und mit der normativen Bewertung erfolgen in der Regel negative Sanktionen 

für den Verursacher, die je nach Kultur und sozialhistorischem Kontext eine unterschiedli-

che Wirkung entfalten können. 

Das āin der Schuld von jemandem stehenó verweist symbolisch auf die Anerkennung von 

allgemein verbindlichen Reziprozitätsregeln34 und zugleich auf die Zuweisung von Leis-

tungsversprechen aus der sich so bestimmenden soziale Beziehung als eine Schuld-

Beziehung. Diese Leistung nicht einzuhalten, d.h. auf eine Leistung keine wie auch immer 

geartete Gegenleistung zu erbringen (finanzielle, personenbezogene Hilfen, Beratung 

usw.)35, führt unweigerlich zum Schulden-Machen in persönlichen Tauschbeziehungen und 

zur Akkumulation von Schulden. Die entsprechenden sozialen Sanktionen bestehen in einem 

unmittelbaren Verlust des Ansehens des Schuldners bei seinem Kreditor und auch in seinem 

weiteren Beziehungsnetzwerk. Betrachtet man nun dieses Beziehungsnetzwerk als kohärente 

Gruppe oder Gemeinschaft, kann der Ansehensverlust mit einem Statusverlust (je nach 

Schweregrad der ĂSchandeñ bis hin zum Ăsozialen Todñ, da sich der Statusverlust auch auf 

die Gemeinschaft erstreckt) als normativ kollektiv-prägendes Regulativ der Schamkultur 

gedeutet werden (vgl. Benedict [1946] 2006; Dodds 1991). 

                                                      
33

 Vgl. auch Schulz-Nieswandt (2003): Im Altertum wurde die Schuldknechtschaft meist exogenen Ursa-

chen zugeschrieben (z.B. schlechte Ernteergebnisse). Analog erfolgte auch die Begründung und Legiti-

mierung sozialer Ungleichheit über zugeschriebene Determinanten (vgl. Hradil 2001). 
34

 Zu den verschiedenen Formen von Reziprozität und ihrem Verbindlichkeitscharakter für soziale Bezie-

hungen im Einzelnen und die Gesellschaft im Besonderen vgl. Kapitel 3.5. 
35

 Die ausgetauschten Leistungen müssen dabei nicht äquivalent sein (vgl. Gouldner 1960) und auch das 

Zeitfenster für die Rückzahlung der Schulden kann variieren, z.B. je nach Personenkreis usw. 
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Für westliche, individualisierte Gesellschaften ist nun die kulturelle Chiffre des āSchuld-an-

etwas-habenó in Zusammenhang mit finanzieller Überschuldung eine Besonderheit, weil 

damit sachliche und personengebundene Zuordnungen gemacht sowie aufrecht erhalten 

werden können, wie sie eigentlich für Straftatbestände oder sonstige hoch normativ regulier-

te Sachverhalte vorgesehen sind. Mit dem askriptiven Moment der negativ wertenden Codie-

rung des āSchuld-an-etwas-habenó, das zum kausalen Ursachenzusammenhang (der Begrün-

dung der Schuld-Beziehung) hinzutritt, kann nämlich unterstellt werden, dass der Schuldner 

eben nicht nur Schuld an etwas hat, sondern unmittelbar schuldhaft gehandelt hat. Damit 

wird gleichermaßen an die Moral appelliert, mit der Handlung gegen allgemein gültige 

Normen- und Wertvorstellungen verstoßen zu haben. Zu dieser rationalen Schuld-Erklärung 

tritt mit dem Gef¿hl von āSchuldó ein individuelles Moment hinzu, das aus Ăder inneren Ak-

zeptanz und Anerkenntnis eines Fehlverhaltensñ resultiert (Grimme 2009: 148). Die aus dem 

moralischen Konflikt resultierenden Schuldgefühle ob des eigenen Fehlverhaltens bzw. 

Handelns sind schließlich dazu angelegt, diesen psychisch und sozial aufzulösen, indem 

moralische Konformität erzeugt wird (vgl. z.B. Neckel 1991: 47 ff.).36 Die übergeordnete 

Moral der Schuld-Kultur (vgl. Benedict [1946] 2006) ersetzt hier quasi das kollektive Ge-

meinschaftsregulativ der Schamgesellschaft. Und das Schuld-Haben verweist auf eine indi-

viduelle Verletzung des gesamtgesellschaftlichen Gleichheits- und Gerechtigkeitsempfin-

dens.  

Jene gesellschaftliche Übertragung der Eigenverantwortung für die Situation des Schuldners 

unterstellt außerdem, weitere Handlungsmöglichkeiten gehabt zu haben, die Verschuldung 

abzuwenden, sie jedoch nicht umgesetzt zu haben, was für moralische Konformität und das 

sprichwºrtlich Ăreine Gewissenñ nºtig gewesen wªre (Analyserahmen sozialer Probleme: 

ĂAbweichung und Normñ; vgl. Kapitel 2.1.2). Folglich wird von Seiten der Gesellschaft das 

Schuld-Haben nicht nur semantisch negativ konnotiert, sondern zweifach über rationale 

Handlungsentscheidungen der Pflichtverletzung des Schuldners erklärt: zum einen Schuld 

an der Überschuldungssituation an sich zu haben (Sachgrund) und zum anderen nicht aktiv 

gegen diese vorgegangen zu sein (moralischer Grund). Der moralische Grund speist sich vor 

allen Dingen aus dem Sparsamkeitsethos der kleinbürgerlichen gesellschaftlichen Mitte, die 

eine Ăºkonomische Moralñ verinnerlicht hat, nach der man nur das f¿r sich beanspruchen 

darf, was man sich auch leisten kann (vgl. Hirseland 1999: 48 ff.). Dementsprechend lassen 

sich verschiedene Termini bemühen, um das individuelle Fehlverhalten einer Überschul-

dungskarriere zu labeln, wie z.B. Maßlosigkeit, Begierde, Habsucht, Verschwendung, Dis-

                                                      
36

 Vgl. Luhmanns Unterscheidung von Risiko und Gefahr. So gibt es eine individuelle Verantwortung für 

verschiedene Dinge, analog zur Schulden-Verantwortung und Rechtsprechung; Schuldner sind āTrittbrett-

fahreró (ĂOlson-Theoremñ, vgl. Olson 1968: 13). 
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ziplinlosigkeit, Würdelosigkeit, Unehrlichkeit, Dummheit, persönliche Defizienz. Es handelt 

sich hierbei u.a. auch um Etikettierungen, die teilweise biblische Analogien bemühen, um 

die Ausprägung des individuellen Fehlverhaltens nicht nur zu bezeichnen, sondern dadurch 

auch das moralische Urteil über die Verwerflichkeit des Handelns zu steigern, wenn nicht 

gar zu potenzieren.  

Während also eine Verschuldung zu einem Alltagsphänomen geworden ist und für die ver-

schiedenen Gesellschaftsbereiche eher den Normalzustand anzeigt, beschreibt eine Über-

schuldung als akkumulierte Verschuldungskarriere die Abweichung vom gesellschaftlichen 

Normalzustand und damit den Gegenpol zur bürgerlichen ökonomischen Moral. Sie be-

zeichnet gleichermaßen eine kulturell tradierte Moral, die seit der Ausbreitung der Kredit-

wirtschaft und der damit einhergehenden massenhaften Umwerbung der Verbraucher als 

Kreditnehmer eigentlich als überholt angesehen werden kann.  

Ob nun der Schuldner f¿r seine āTat ¦berschuldungó tatsªchlich Schuldgef¿hle gegenüber 

der (abstrakten) Gesellschaft oder gegenüber dem Kreditor empfindet und dies als Hand-

lungsaufforderung begreift, muss jedoch in einer individualisierten Gesellschaft zwangsläu-

fig deutungsoffen bleiben, da der persönlich-verpflichtende Charakter und damit auch das 

Motiv der Schuld-Beziehung fehlt. Hier könnte auch argumentiert werden, dass die Wah-

rung des Gesichts maßgeblich ist und als konsistentes Muster der Selbstdarstellung und 

Imagepflege aufrechterhalten wird (vgl. z.B. Goffman [1967] 1996: 10 ff.; [1955] 1982: 

109 ff.).  Diese Deutungsoffenheit (als fehlender Beziehungsgrund) in Verbindung mit der 

Nichtrückzahlung der Schulden (als Sachgrund) kann von der Gesellschaft weiterhin mora-

lisch als das Ausbleiben von Schuldgefühlen (d.h. Reue als Aspekt der Schuld-Kultur) beim 

Schuldner interpretiert werden, was zur moralischen Verurteilung des Schuldners führt. Der 

Gesellschaft fehlen quasi die Möglichkeiten, die subjektive Seite eines moralisch reinen 

Gewissens des Problembetroffenen auch an dessen konkreten Handlungsvollzügen nachzu-

vollziehen bzw. überprüfen zu können. Auch der in § 1 der Insolvenzordnung formulierte 

unbestimmte Rechtsbegriff des Ăredlichen Schuldnersñ, der an sich eigentlich auf einen mo-

ralischen Widerspruch verweist, erscheint vor diesem Hintergrund lediglich als ein erziehe-

rischer Anspruch, dem Schuldner wohlwollend gegenüber zu treten.37 Somit kann der Deu-

tungsoffenheit nur durch das konkrete Verhalten des Schuldners im normativ strukturieren-

den Interesse der Allgemeinheit entgegengewirkt werden ï also durch Handlung und damit 

in der offensichtlichen Bestätigung der redlichen Bemühungen. 

                                                      
37

 Die contradictio in adiecto sieht wohl auch der Gesetzgeber als problematisch an und erweitert die Red-

lichkeitsbemühungen des Schuldners durch Obliegenheitspflichten u.a. auf den gesamten Verfahrenszeit-

raum einer Privatinsolvenz (§ 295 InsO). 
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Hingegen können auf der persönlichen Beziehungsebene von Bezugsgruppen eindeutige 

Zuschreibungen und damit zusammenhängende Schamgefühle beim Schuldner ausgemacht 

werden. Diese resultieren aus dem Verlust des Ansehens bei der eigenen Familie, dem/der 

Partner/in, den Kindern, engen Freunden usw. Simmel beschreibt die Schamreaktion aus 

einer psychologischen Perspektive: ĂDenn er [der sich Schªmende, d. A.] empfindet jetzt 

seine ganze Persönlichkeit mit allem Inhalt, den die Vergangenheit ihr gegeben hat, in die 

Aufmerksamkeit des Begegnenden gerückt und zugleich, daß sein momentanes Ich gegen 

diese Vorstellung gehalten, verringert und herabgesetzt istñ (Simmel [1901] 1995: 143). 

Insofern ist die individuelle Schamreaktion als das Ergebnis der wahrgenommenen Diskre-

panz aus Persönlichkeitsnorm, deren Einhaltung zum eigenen Selbstbild gehört, und aus 

aktueller individueller Verfasstheit zu begreifen, was sich schließlich in einer negativen 

Selbstbeurteilung ausdrückt (vgl. ebd.: 142; Neckel 1993: 247; Seidler 1995: 44). Sie basiert 

auf der bereits beschriebenen Normabweichung ï und zwar als internalisierte, persönliche 

Norm, die im Sozialisationsprozess vermittelt wurde ï und der daraus hervorgehenden 

ĂHerabsetzung des Ichbewusstseinsñ sowie der Herabsetzung der sozialen Wertschätzung 

durch die Solidargruppe der Familie und anderer Bezugspersonen (vgl. Simmel [1901] 1995: 

147; vgl. auch die Hinweise zum Dualismus von Ămoralischer und sozialer Schamñ bei Ne-

ckel 1993: 250 ff.).38 

Schamreaktionen sind demnach durch und durch soziokulturell geprägt: Sie beziehen sich 

einerseits auf das individuelle Selbstwertgefühl und andererseits auf die Wertschätzung oder 

die negative Bewertung durch Andere (vgl. Seidler 1995: 26 ff.), d.h. Ăsie sind der emotio-

nale Nexus zwischen Individuum und sozialer Strukturñ (Neckel 1993: 254). Mit diesem 

Verweisungszusammenhang verbindet sich die Existenz von Schamgefühlen mit der morali-

schen Seite sozialer Sanktionen, die in der Moderne immer mehr in den Vordergrund getre-

ten sind (ebd.: 262). Wenn Statusbehauptung auf die Prämissen der (meritokratischen) Leis-

tungsgesellschaft aufbaut und Selbstachtung, Aspiration, Zeugnis, Geld, Rang als individu-

elle Leistungen usw. voraussetzt (ebd.: 255 ff.), dann meint Scham das Versagen unter eben 

jenen gesellschaftlichen Bedingungen. Und dieses ĂProzessgeschehenñ der Scham (vgl. 

Seidler 1995: 38) spielt sich zuallererst und unmittelbar vor den Augen der eigenen Familie 

und anderen wichtigen Bezugspersonen ab. Der Verlust von Wertschätzung und Achtung 

geht also einher mit dem Verlust von Individualität und lässt alle bisherigen, wertgeschätz-

ten Leistungen des Schuldners obsolet erscheinen, denn ĂScham [é] ist dort am heftigsten, 

                                                      
38

 Es wird noch im empirischen Teil dieser Arbeit darauf zurückzukommen sein, dass mit dem Ansehens-

verlust des Schuldners auch das gruppenspezifische Sozialkapital der Familie erodiert (vgl. Kapitel 6.3.1). 
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wo man am vollständigsten mit all seinen Persönlichkeitsmerkmalen in die Interaktion ein-

gebunden istñ (Neckel 1991: 94). 

Die den Statusverlust bestimmenden Normabweichungen lassen sich schließlich anhand der 

in Kapitel 2.1.2 dargestellten sozialen Normen und deren Verletzung auch für die Solidar-

gruppe nachvollziehen: wie z.B. Fürsorgepflichten nicht mehr nachkommen zu können, 

nicht mehr als positives Vorbild dienen zu können (mangelnde Zahlungsmoral, Täuschung), 

die eigene Familie in mehrfache Abhängigkeiten gestürzt zu haben (von Gläubigern, von 

sozialstaatlichen Einrichtungen und Ämtern und damit für alle (Mit-)Betroffenen die Selbst-

bestimmung der Lebensführung unterminiert und damit das Vertrauensverhältnis innerhalb 

der Familie oder zwischen engen Freunden nachhaltig gestört zu haben. Das heißt, hier 

überschneiden sich die Bereiche von partikularistischer und universalistischer Normengel-

tung, weil diese sowohl von der Solidargruppe als auch von der Gesellschaft beansprucht 

werden können; m.a.W. in diesem Merkmal teilen sich Scham- und Schuldkultur denselben 

Normenkanonen zur Bewertung der Handlungen des Schuldners.  

Wichtig für die Problembewältigung, d.h. die Selbsteinschätzung und innerbiographische 

Verarbeitung der eigenen Schuldnerrolle sind vor allen Dingen die Identifikation mit der 

selbst-verschuldeten Schuldner-Rolle und/oder dem Opferstatus einschließlich der damit 

verbundenen Fremdzuschreibung (vgl. Backert 2003: 64 ff.; Schulz-Nieswandt/Kurscheid 

2005: 51 ff.), z.B. wenn die Überschuldung nicht nur selbst-, sondern auch fremdverschuldet 

wurde, als Reaktion auf zwar gesellschaftlich geteilte aber vom Schuldner verletzte Werte; 

oder die individuelle Schamreaktion (Ansehensverlust als Aspekt der Schamkultur vs. 

Schuldgefühle als Aspekt der Schuldkultur) und das Vorhandensein von rehabilitierender 

sozialer Unterstützung durch die Solidargruppe und/oder Bezugspersonen, die sowohl direkt 

als auch indirekt in der Belastungssituation einer Überschuldung wirkt (vgl. z.B. House et al. 

1988; Schulz-Nieswandt/Kurscheid 2005). Aus der Armutsforschung ist der Zusammenhang 

von Scham und sozialen Belastungen für deprivierte bzw. einkommensschwache Haushalte 

bekannt (vgl. Andreß 1999; Salentien 2002), in der Überschuldungsforschung stellt er je-

doch eher einen Nebenaspekt des Bewältigungsverhaltens dar. Für soziale Beziehungen in 

einer Überschuldungssituation sind Schamaspekte allerdings ausschlaggebend, weil sie die 

Kommunikation und das vertrauensvolle Miteinander in sozialen Beziehungen stören oder 

gar zerstören. Weiterhin belegt ist auch, dass insbesondere chronische Belastungen, wie sie 

sich auch multipel bei der Überschuldung manifestieren, subjektiv als Misserfolg und eige-

nes Unvermögen gedeutet werden, die damit zusammenhängenden Probleme aus eigenen 

Kräften lösen zu können, was einem Kontrollverlust gleichkommt (vgl. Diewald/Huinink 

1995, zit. n. Salentien 2002: 55). Wie sehr die Überschuldung als Versagen der eigenen 
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Leistungsfähigkeit und als Kontrollverlust hinsichtlich der eigenen Finanzen angesehen 

wird, soll mittels der folgenden Hypothese zum Umgang mit den Schulden überprüft wer-

den:  

 

 

Hypothese 4: Der Mehrheit der Schuldner fällt es schwer, den Überblick über die  

eigene finanzielle Situation zu behalten. 
 

 

In welcher Art und Weise diese Belastungen aus der konkreten Überschuldungssituation auf 

die Beziehungs- und Familienstrukturen zurückwirken und eine soziale Isolation begünsti-

gen können, darauf wird im empirischen Teil dieser Arbeit zurückzukommen sein (vgl. Ka-

pitel 6). 

Für den moralischen Aspekt des Schulden-Habens bzw. der Ver- und Überschuldung kön-

nen also je nach Blickwinkel sowohl originäre Aspekte der Schamkultur als auch der 

Schuldkultur ausgemacht werden. Von weiteren sachgebundenen Faktoren (Schuldenhöhe, 

Verhalten der Kreditgeber und Angehörigen usw.) wird dann schließlich die Art und Weise 

gesellschaftlicher Sanktion abhängig sein, an deren einem Ende die finanziellen Schulden 

nicht nur negativ sanktioniert, sondern vielmehr eine sozial randständige oder aber auch eine 

illegale soziale Position des Schuldners damit verbunden wird. Alles in allem ein defizitärer 

sozialer Status, der sich aus dem Sachgrund der Überschuldung und dem moralischen Grund 

der Scham bzw. Beschämung sowie den eigenen Schuldgefühlen ergibt. 

Die Problemkonstitution der Normabweichung und des individuellen Versagens lassen sich 

also auf einen Nenner bringen, der auf der persönlichen Beziehungsebene andere Auswir-

kungen hat als auf der Gesellschaftsebene: Der Schuldner hat durch sein Handeln Anderen 

einen Schaden zugefügt, dessen AusmaÇ sich am jeweiligen Ăentgegengesetztem Sollenñ, 

d.h. den eigentlichen Verpflichtungen sowohl gegenüber der Solidargemeinschaft als auch 

gegenüber der Gesellschaft, bestimmen lässt (vgl. Simmel [1901] 1995: 263 f., der in einer 

sittlichen Weltordnung die Gegen¿berstellung von ĂSchuldñ und ĂVerdienstñ entlang des 

Dualismus von Gut und Böse entfaltet). 

Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich die folgenden Hypothesen hinsichtlich der 

Verursachung ï verstanden als ein Konstruktionsprozess von Selbst- vs. Fremdzuschreibung  

über die moralische Bewertung des Fehlverhaltens ï und hinsichtlich des Schamempfindens 

in Zusammenhang mit einer Überschuldungssituation ableiten: 
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Hypothese 5: Die Situation der Überschuldung wird eher als selbst- denn als  

fremdverursacht angesehen. 

Hypothese 6: Je moralischer ein Schuldner eingestellt ist, desto größer ist sein 

Schamempfinden hinsichtlich der eigenen Überschuldung. 

Hypothese 7: Die Schuldensumme hat einen geringeren Einfluss auf das  

Selbstwertgefühl als das Schamempfinden. Angenommen wird grundsätzlich,  

dass die Schuldenhöhe und das Schamempfinden das Selbstwertgefühl senken. 
 

 

 

2.3 Überschuldung aus empirischer Perspektive 

Die Themen Überschuldung von privaten Haushalten und Privatinsolvenz sind in den letzten 

Jahren nicht nur aufgrund verstärkter medialer Aufmerksamkeit zunehmend in den Fokus 

der Öffentlichkeit gerückt. Auch haben sie die wissenschaftliche Debatten über soziale Un-

gleichheit und soziale Ausgrenzung nachhaltig beeinflusst. Dabei wird nicht selten ein Bild 

der Überschuldung gezeichnet, das sich gleichermaßen als Teil einer Phänomenologie der 

Armut im 21. Jahrhundert verstehen lässt (vgl. Backert 2003: 51; Piorkowski 2000: 6, zit. n. 

Korczak 2001: 41). Dessen ungeachtet scheint die empirische Forschung, die sich differen-

ziert dem Problem der Überschuldung und ihren Risiko- bzw. Bedingungsfaktoren widmet, 

der medialen Öffentlichkeit hinterherzuhinken. So existieren ï bis auf die wenigen amtli-

chen Statistiken zu Überschuldung und Verfahrenseröffnung gemäß InsO ï kaum Studien 

respektive Daten zur Überschuldungsgenese, zum biographischen Verlauf oder zur Wir-

kungsweise des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Die bereits publizierten Forschungsberich-

te zum Thema weisen eher Charakteristika von Pilot-Studien auf oder konnten aufgrund des 

schweren und eingeschränkten Feldzugangs zur Problemgruppe der Überschuldeten bspw. 

nur die in Schuldnerberatungsstellen erfassten bzw. betreuten Klienten befragen. 

Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über die Zahl der überschuldeten Haushalte res-

pektive Privatpersonen und Verbraucherinsolvenzen in Deutschland gegeben werden, um 

darauf aufbauend die Hauptfaktoren der privaten Überschuldung zu benennen. 

 

2.3.1 Entwicklungstrends privater Überschuldung in Deutschland 

Aufgrund der dargestellten Konstitution des sozialen Problems Überschuldung und der zu 

befürchtenden hohen Dunkelziffer ist es schwierig, die Zahl der überschuldeten Haushalte in 
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Deutschland bestimmen zu wollen. Über das Ausmaß privater Überschuldung in Deutsch-

land können daher keine statistisch verlässlichen Aussagen gemacht werden. Es liegen je-

doch einige empirische Studien vor, die ï entsprechend ihren Möglichkeiten ï auf Grundla-

ge der Klientendaten von Schuldnerberatungsstellen die Zahl überschuldeter Haushalte nä-

herungsweise abbilden können (vgl. z.B. Korczak 2001, 2004; Knobloch et al. 2009, 2010; 

Statistisches Bundesamt 2011). 

Im Gegensatz zum Ausmaß der Überschuldung lassen sich an der Zahl der Verfahrenseröff-

nungen bei den Amts- bzw. Insolvenzgerichten sehr wohl Entwicklungstrends der Privat- 

bzw. Verbraucherinsolvenzen ablesen. Die daraus hervorgehende Insolvenzstatistik stellt 

momentan die einzig verlässliche Quelle zur absoluten Überschuldung dar, d.h. der Zah-

lungsunfähigkeit bzw. Insolvenz (vgl. Angele et al. 2008: 159). Der Zugang zur Gruppe der 

Problembetroffenen überschuldeter Privatpersonen bzw. Privathaushalte birgt somit das 

größte Problem bei der Quantifizierung und Erforschung des sozialen Problems Überschul-

dung.  

Im Folgenden sollen zentrale Ergebnisse zur Überschuldungssituation privater Haushalte 

vorgestellt werden, mit deren Hilfe in den vergangenen Jahren Prävalenz und Soziodemo-

graphie der Klientel von Schuldnerberatungsstellen abgebildet wurden. Von der ĂGP For-

schungsgruppeñ um Dieter Korczak wurde dazu über mehrere Untersuchungswellen ein 

ĂIndikatorensystemñ zur Messung von ¦berschuldung entwickelt und eingesetzt (vgl. 

Korczak/Pfefferkorn 1992: 110; Korczak 1997: 257 ff., 2001: 102 ff., 2004: 4 f.). Dem vo-

rangestellt war der Ausgangsgedanke der GP Forschungsgruppe, eine Überschuldungssitua-

tion könne anhand von 4 Indikatoren hinreichend abgebildet werden, sofern mindestens ein 

Indikator auf jeden Überschuldeten zuträfe: 1. bankmäßiger Bereich anhand der Stundung 

und Kündigung von Kreditverträgen; 2. Nicht-bankmäßiger Bereich anhand der Anzahl der 

Lohn- und Gehaltspfändungen; 3. Anzahl der Energiesperrungen und ïratenzahlungen; 4. 

Anzahl der abgegebenen eidesstattlichen Versicherungen.39 Geklärt wurden die vier Indika-

toren durch einen weiteren, Ăharten Indikatorñ, der die Interventionsformen der Schuldner-

beratungsstellen repräsentierte (Beratung, Krisenintervention und Schuldenregulierung). 

Für das Jahr 2002 konnte auf diese Weise ermittelt werden, dass in der Bundesrepublik 

Deutschland 3,1 Mio. Privathaushalte überschuldet sind (vgl. Abbildung 3).40 Sowohl für 

                                                      
39

 Die Indikatoren wurden für den Ost-West-Vergleich noch verfeinert: Für Westdeutschland wurden 6 

Indikatoren (Kreditkündigungen, Eintragungen im Schuldnerregister, Miet- und Energieschulden, Lohn-/ 

Gehaltspfändungen, Arbeitslose mit Pfändungsersuchen) berücksichtigt und für Ostdeutschland 4 Indika-

toren (Kreditkündigungen, Eintragungen im Schuldnerregister, Miet- und Energieschulden; vgl. Korczak 

2001: 102 f.) 
40

 Berechnungsgrundlage bildete jeweils die Klientel der Schuldnerberatungsstellen, ohne Angaben zur 

jeweiligen Stichprobengröße. Einzig für das Jahr 1999 wurde von der GP Forschungsgruppe die Stichpro-

bengröße mit n= 60.000 angegeben. 
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West- als auch für Ostdeutschland lässt sich weiterhin festhalten, dass über den gesamten 

Beobachtungszeitraum (von 1994 bis 2002) ein steter Anstieg der Überschuldungszahlen zu 

verzeichnen ist. 

Laut ĂStatistik zur ¦berschuldung privater Personenñ des Statistischen Bundesamtes (2011) 

belief sich im Jahr 2009 die Zahl der verschuldeten Privathaushalte auf ca. 11 %, die wie die 

von der GP Forschungsgruppe befragten Haushalte ebenfalls Klienten von insgesamt 236 

Schuldnerberatungsstellen waren. Weitere 18 % der Klientel hatten bereits eine eidesstattli-

che Versicherung (ĂOffenbarungseidñ) abgelegt. Dieser Wert bezieht sich auf die Nennun-

gen von mehr als 74.400 Privatpersonen, die Angaben zu ihrer Verschuldungssituation ge-

macht haben (vgl. Statistisches Bundesamt 2011: 3 f.). Dabei muss jedoch unverändert be-

rücksichtigt werden, dass hiermit weder Aussagen zur Gesamtzahl überschuldeter Haushalte 

noch Hochrechnungen über die Gesamtzahl aller Schuldnerberatungsstellen in Deutschland 

möglich sind, da davon nur die Klientel der Schuldnerberatungsstellen nicht aber die Ge-

samtzahl aller überschuldeten Privathaushalte erfasst wird. Außerdem kann es sich bei den 

Angaben zur Verschuldung auch nur um vorübergehende Zahlungsstörungen handeln, die 

nicht zwangsläufig auf eine längerfristige Zahlungsunfähigkeit des privaten Haushalts hin-

auslaufen müssen. 

 

Abbildung 3: Anzahl überschuldeter Privathaushalte  

(eigene Darstellung, basierend auf den Berechnungen der GP Forschungsgruppe; vgl. Korczak 2000:  

105 f.; ders. 2004: 46; Angaben in Mittelwerten aus ĂBest-case-ñ und ĂWorst-caseñ-Szenario) 
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samtverschuldung41 der privaten Haushalte mit 16,2 Mio. Verschuldeten im Jahr 2008 zu 

interpretieren. Das würde bedeuten, dass 2008 knapp über 41 % der bundesdeutschen Haus-

halte in irgendeiner Form mit Kreditschulden belastet waren.42 Allerdings stützt sich dieses 

Ergebnis wiederum auf Angaben von mehr als 56.000 befragten Haushalten, die nicht alle-

samt zur Klientel von Schuldnerberatungsstellen gehörten, womit zumindest die Aussage-

kraft der Ergebnisse für das Verschuldungskriterium nicht von vornherein durch das Kriteri-

um āSchuldnerberatungsstelleó (d.h. Interventionsmaßnahme) eingeschränkt wurde. 

Im Rahmen des ĂDritten Armuts- und Reichtumsberichtes der Bundesregierungñ (2008) 

wurde erneut versucht, das Ausmaß privater Überschuldung bundesdeutscher Haushalte zu 

berechnen (vgl. Abbildung 4). Als Datenbasis für seine Modellrechnungen diente Zimmer-

mann das ĂSozio-oekonomische Panelñ (SOEP)43 aus dem Jahr 2006. Zimmermann geht 

hierbei von einem Konzept der Ărelativen ¦berschuldungñ aus. Dieses unterscheidet er von 

der Ăabsoluten ¦berschuldungñ (Privatinsolvenz, eidesstattliche Versicherung) und der 

Ăsubjektiven Überschuldungñ (Zahlungsverpflichtungen werden als zu hoch empfunden, 

was zu psychischer und finanzieller Überforderung führt und der Schuldentilgung entgegen-

steht; vgl. ders. 2008; Schufa 2010: 169). Relative Überschuldung bedeutet demnach, dass 

trotz reduziertem Lebensstil und nach Abzug der Lebenshaltungskosten der verbleibende 

Einkommensrest nicht zur fristgerechten Schuldentilgung ausreiche; damit wird vom Kon-

zept relativer Überschuldung gleichermaßen auch die Gruppe der absolut Überschuldeten 

erfasst (vgl. ders. 2008: 6). Insofern ist zu beachten, dass sich Zimmermanns Ergebnisse 

sowohl auf überschuldete als auch auf insolvente Privathaushalte beziehen. Die Operationa-

lisierung der Überschuldung erfolgte entlang des Kriteriums ĂLebenshaltungskostenñ, die 

sich einerseits an der Pfändungsfreigrenze des Haushalts (nicht-pfändbares Einkommen, 

gem. § 850 ZPO: Existenzminimum des Haushalts) und andererseits an der Sozialhilfegren-

ze (ALG II bzw. HLU ï Hilfe zum Lebensunterhalt, früher Sozialhilfe: Existenzminimum 

des Haushalts nach SGB II, XII; SGB II -Optimierungsgesetz) orientiert. Mit dem Existenz-

minimum nach ZPO wird die Obergrenze und mit dem Existenzminimum nach SGB die 

Untergrenze der relativen Überschuldung beschrieben, wodurch die Berechnung relativer 

Überschuldung auf der Grundlage zweier Existenzminima erfolgen musste. Die folgenden 

                                                      
41

 Summe aus Hypothekenrestschulden, Konsumentenkredit- und Ausbildungskreditrestschulden. 
42

 Statistisch konnten die verschuldeten Haushalte auf eine Grundgesamtheit von 39,1 Mio. Privathaushal-

ten zurückgeführt werden (vgl. Statistisches Bundesamt 2010: 4). 
43

 Die Abk¿rzung SOEP steht f¿r Ăsozio-oekonomisches Panelñ. Es handelt sich um eine jªhrliche, reprä-

sentative Befragung von über 12.000 Haushalten in Deutschland, die als Längsschnitt angelegt ist und seit 

1984 durchgeführt wird. Im Mittelpunkt der Befragung steht die Ermittlung ökonomischer Rahmendaten 

(u.a. Erwerbsstatus, Einkommenssituation). 
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beiden Abbildungen geben dementsprechend den Entwicklungstrend privater Überschul-

dung im Zeitraum von 2002 bis 2006 für beide Existenzminima wieder. 

 

Abbildung 4: Anzahl relativ überschuldeter Privathaushalte mit Konsumentenkrediten 

in Deutschland  

(Existenzminima: Lebensunterhalt nach Pfändungsfreigrenze/ ZPO und nach ALG II; Überschuldungs-

gefährdung: Bilanz der Einnahmen und Ausgaben < 50 ú; vgl. Zimmermann 2008: 19 f.) 
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Damit schreibt Zimmermann (2008) mit seinen Berechnungen aus dem SOEP 2006 den von 

der GP Forschungsgruppe (2000, 2004) berichteten Entwicklungstrend zunächst fort: Die 

private Überschuldung steigt kontinuierlich an, bis diese im Jahr 2003 mit 3,21/ 2,92 Mio. 

überschuldeten Haushalten (Angaben nach ZPO) ihre Höhepunkt erreicht hat. Danach hal-

biert sich allerdings die Zahl überschuldeter Haushalte in einem vergleichsweise kurzen 

Zeitraum auf 1,77/ 1,62 Mio. Privathaushalte im Jahr 2006. Auch bei Betrachtung des länge-

ren Beobachtungszeitraums von 1997 bis 2006 für die Überschuldungsangaben nach SGB 

zeigt sich keine gravierende Abweichung vom beschriebenen Entwicklungstrend. Für Zim-

mermann (2008: 21) erklärt sich der Rückgang der Anzahl überschuldeter Privathaushalte 

analog zum abnehmenden Konsumentenkreditvolumen, das sich im Jahr 2004 noch auf 237 

Mrd. Euro belief, während es bis zur Jahresmitte 2007 auf 225 Mrd. Euro gesunken ist.  

Die Rangfolge der verschiedenen Schuldenarten scheint sich im Laufe der vergangenen Jah-

re kaum geändert zu haben. An erster Stelle finden sich die Kreditschulden mit 71 % in den 
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alten Bundesländern und mit 68 % in den neuen Bundesländer im Jahr 2002 (vgl. Schulden-

report 2006: 42 f.) bzw. Schulden durch Kontoüberziehung mit 53,5 % im Jahr 2007 (vgl. 

Backert et al. 2009: 284). Danach folgen an zweiter Stelle im Jahr 2002 die Konsumschul-

den beim Versandhandel mit 41 % in den neuen Bundesländern und mit 52 % die sonstigen 

Schulden in den neuen Bundesländern (vgl. Schuldenreport 2006: 42 f.)44 sowie im Jahr 

2007 die Versandhandelsschulden mit 32,6 % (vgl. Backert et al. 2009: 284). An dritter Stel-

le schließen sich in den neuen Bundesländern im Jahr 2002 die sonstigen Schulden45 mit 

34 % an und in den alten Bundesländern die dazu variierten Versandhandelsschulden mit 

42 % an (vgl. Schuldenreport 2006: 42 f.). Auf dem dritten Rang der Schuldenarten sind im 

Jahr 2007 hingegen die offenen Telefonrechnungen mit 25,0 % anzutreffen (vgl. Backert et 

al. 2009: 284). In der Verbraucherinsolvenz-Stichprobe werden im Jahr 2007 auf den Folge-

plätzen 4 bis 10 weiterhin am häufigsten aufgeführt: Mietschulden (24,7 %),46 Handyschul-

den (22,5 %), Schulden aus Pkw-Finanzierung (21,9 %), sonstige Darlehen (21,6 %), Immo-

bilienfinanzierung (21,2 %), Konsumentenkredite (20,9 %) und Steuern/ Abgaben (18,0 %) 

(vgl. Backert et al. 2009: 284).  

An der Art und Weise, wie unterschiedlich risikobehaftete Schuldverpflichtungen eingegan-

gen werden können, bestätigt sich der bereits aus der theoretischen Überschuldungsdiskussi-

on abgeleitete starke Zusammenhang von Ver- und ¦berschuldung mit den āVerlockungen 

des Geldesó in der Moderne (Simmel) und vielmehr noch mit den Strategien der Kundenge-

winnung und Kundenbindung seitens der Kreditinstitute auf einem weiter expandierenden 

eigenen Markt. Deutlich wird dies vor allem am gehäuften Auftreten der sogenannten se-

kundären Schulden auf den ersten Rängen, während die existenzbedrohenden primären 

Schulden (z.B. Miet-, Strom- oder Wasserschulden) erst im Mittelfeld folgen. 

 

2.3.2 Entwicklung der Verbraucherinsolvenzen in Deutschland 

Die Ăabsolute ¦berschuldungñ als Zahlungsunfähigkeit von Privatpersonen oder privaten 

Haushalten kann statistisch anhand der Zahl eröffneter Verbraucherinsolvenzverfahren er-

fasst werden. Nach der bundesdeutschen Insolvenzordnung (§ 9 Abs. 1 Öffentliche Be-

kanntmachung in Verbindung mit § 2 der Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in 

                                                      
44

 Hier variieren die Angaben für West- und Ostdeutschland im Jahr 2002: Während in Westdeutschland 

die sonstigen Schulden mit 52 % an zweiter Stelle stehen, rangieren sie in Ostdeutschland mit 34 % an 

dritter Stelle. 
45

 Wozu u.a. offene Anwaltsgebühren, offene Arzt- oder Krankhausrechnungen sowie Lieferantenschulden 

zählten (vgl. Schuldenreport 2006: 43). 
46

 Mietschulden rangierten im Jahr 2002 mit 18 % in den alten Bundesländern auf Platz 6 und in den neu-

en Bundesländern mit 32 % auf Platz 4 (dort teilten sie sich die Platzierung mit den Schulden bei Telefon-

gesellschaften, ebenfalls mit 32 %). 
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Insolvenzverfahren im Internet vom 12. Februar 2002 ï Bundesgesetzblatt I S. 677) sind 

sowohl die Regelinsolvenzen juristischer Personen als auch die Verbraucherinsolvenzen 

privater Personen zentral und länderübergreifend im Internet zu veröffentlichen.47 Insofern 

stellt die Zahl eröffneter Verbraucherinsolvenzverfahren die notwendige Bestätigung einer 

absoluten Überschuldung durch die Gerichte dar (vgl. Angele 2009: 189). Diese Veröffentli-

chungspflicht umfasst im Grunde genommen sämtliche Bekanntmachungen der Insolvenz-

gerichte zu den einzelnen Verfahrensabschnitten des Verbraucherinsolvenzverfahrens, wie 

z.B. die Anordnung und Aufhebung von Sicherungsmaßnahmen durch das Gericht; die Ab-

weisung eines Insolvenzantrags mangels Masse; der Beschluss über die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens; die Entscheidung über die Aufhebung oder die Einstellung des Insol-

venzverfahrens; Beschlüsse über die Festsetzung der Vergütung des Insolvenzverwalters, 

des Treuhänders und der Mitglieder des Gläubigerausschusses, Terminbestimmungen; die 

Ankündigung der Restschuldbefreiung; die Erteilung oder Versagung der Restschuldbefrei-

ung sowie zusätzlich seit dem Jahr 2007 die Bekanntmachungen der Verfahrensabweisungen 

mangels Masse.  

Die Veröffentlichung dient vornehmlich dem Zweck, den Gläubigern die Möglichkeit zu 

geben, ihre Forderungen gegenüber dem Schuldner beim zuständigen Amts- bzw. Insol-

venzgericht geltend zu machen (§ 9 Abs. 3 InsO). Dazu ist es notwendig, dass der Schuldner 

seine Schulden und Gläubiger nicht nur genauestens benannt, sondern auch dass seine (pri-

vate) Anschrift und bei Selbstständigen auch sein Geschäftszweig (bei Regelinsolvenzen 

und zum Teil auch bei vereinfachtem Verfahren von Selbstständigen) angegeben und veröf-

fentlicht wird (§ 9 Abs. 1 InsO).  

Mit der Veröffentlichungspflicht eröffnet sich weiterhin die Möglichkeit, seit Einführung 

der Verbraucherinsolvenzen im Jahr 1999 das Ausmaß und die Entwicklung der absoluten 

Überschuldung von privaten Haushalten länderspezifisch und für die gesamte Bundesrepub-

lik statistisch nachzuzeichnen und in den Kontext gesellschaftlicher Veränderungsprozesse 

einzubetten. Die nachfolgende Abbildung 5 zeigt die Entwicklungen im Bereich der Ver-

braucherinsolvenzen auf.48 Das in dieser Abbildung ersichtliche exponentielle Wachstum 

der Verfahrenseröffnungen von Verbraucherinsolvenzen seit dem Jahr 2001 bis in das Jahr 

                                                      
47

 Das Justizportal für Insolvenzbekanntmachungen findet sich unter der URL: www.insolvenzbekannt-

machungen.de. Seit dem Jahr 2002 können dort die Insolvenzbekanntmachungen für einzelne Bundeslän-

der und seit 2005 für alle Bundesländer eingesehen werden. 
48

 Abgebildet sind nur āreineó Verbraucherinsolvenzverfahren. Regelinsolvenzverfahren, die z.B. für Selb-

ständige oder überschuldete Privatpersonen mit in der Regel mehr als 20 Gläubigern zur Anwendung 

kommen, sind hier nicht dargestellt, weil diese sich nicht eindeutig aus der Statistik ermitteln lassen, son-

dern mit in die Zahl aller übrigen Regelinsolvenzen übergehen. Würde man diese zusätzlich berücksichti-

gen, läge die Zahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren um durchschnittlich ca. 2000 Verfahren 

pro Jahr höher (vgl. für eine Gegenüberstellung: Angele 2009: 19). 
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2006 ist auf eine erneute Änderung der InsO im Dezember 2001 zurückzuführen.49 Seitdem 

ist eine Stundung der Verfahrenskosten für all diejenigen Fälle an Verbraucherinsolvenzen 

vorgesehen, die die Verfahrenskosten nicht aus eigenen finanziellen Mitteln aufbringen 

können. Damit wurde das Insolvenzverfahren für private Schuldner aus allen Bevölkerungs-

gruppen geöffnet, was sich an der steigenden Anzahl von Verfahrenseröffnungen ablesen 

lässt: So verfünffachte sich die Zahl der eröffneten Verfahren von 1.634 im Jahr 1999 auf 

9.070 im Jahr 2001. Und mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung zeigt sich ein exponen-

tielles Wachstum der Verfahrenseröffnungen, das bis ins Jahr 2007 anhielt (z.B. 19.857 er-

öffnete Verfahren im Jahr 2002, 66.945 eröffnete Verfahren im Jahr 2005; vgl. Statistisches 

Bundesamt 2006: 131). Im Jahr 2008 sind die Verbraucherinsolvenzen erstmalig seit Einfüh-

rung der InsO zurückgegangen (95.730 eröffnete Verfahren), und zwar um 7,1 % gegenüber 

dem Vorjahr. Aber bereits im Jahr 2009 ist deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 % 

angestiegen (98.776 eröffnete Verfahren), um schließlich im Jahr 2010 mit 106.290 Verfah-

renseröffnungen den bisherigen Höchststand seit Einführung des Verbraucherinsolvenzver-

fahrens zu erreichen. 

 

Abbildung 5: Verbraucherinsolvenzen 

(eigene Darstellung, Datenbasis: Statistisches Bundesamt 2011) 
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49

 Warum die Zahl der Verfahrenseröffnungen ab dem Jahr 2006 nicht mehr exponentiell ansteigt, kann 

weder aus der einschlägigen Literatur noch aus Gesetzesänderungen hinreichend erklärt werden. 
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Laut dem von der ĂWirtschaftsauskunftei Bürgelñ50 erstellten ĂSchuldenbarometer, 1. Halb-

jahr 2011ñ sank im Jahr 2011 die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland nur minimal 

auf 68.818 Fälle ï das sind im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres nur 0,9 % 

(vgl. Bürgel-Studie 2011: 2). Das entspricht einem Bundesdurchschnitt von 84 Verbrau-

cherinsolvenzverfahren auf 100.000 Einwohner (ebd.: 6). Der Geschäftsführer der Hambur-

ger Wirtschaftsauskunftei Bürgel, Dr. Norbert Sellin, bestätigt damit das bisherige Rekord-

niveau aus dem Jahr 2010 und prognostiziert dementsprechend für das gesamte Jahr 2011 

ca. 138.000 bis zu 140.000 Privatinsolvenzen. 

Die Gesamtverschuldung privater Haushalte beläuft sich für das Jahr 2008 laut Angaben des 

Statischen Bundesamtes auf schätzungsweise 70 Mrd. Euro.51 Hinsichtlich der berichteten 

Schuldensummen privater Haushalte zeigt sich, dass in den Jahren 1999 bis 2003 die Ver-

fahrensmassen abgenommen haben, d.h. es kann von einer sinkenden Verschuldungssumme 

ausgegangen werden (vgl. Schuldenreport 2006: 41). Laut den aktuellsten, verfügbaren Da-

ten der ĂStatistik zur ¦berschuldung privater Haushalteñ52 stellen sich die Gläubigerforde-

rungen wie in Abbildung 6 gezeigt dar. Ein Großteil der Forderungen (41 %) bezieht sich 

auf vergleichsweise kleine Summen unter 10.000 Euro, während insgesamt 15 % auf Forde-

rungen ab 50.000 Euro fallen, also den Bereich der sich z.B. durch Immobilienfinanzierung 

oder auch eine gescheiterte Selbstständigkeit erklären ließe. 

 

  

                                                      
50

 Die Hamburger ĂBürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KGñ ist eine der führenden Auskunf-

teien für Wirtschafts- und Bonitätsinformationen sowie Inkassodienstleistungen. Sie ist ein Tochterunter-

nehmen der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG (Allianz Group) und der KG EOS Holding GmbH & 

Co. KG (Otto Group) (vgl. ebd.: 11). 
51

 http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Publikationen/STAT 

magazin/Wirtschaftsrechnungen2008__1,templateId=renderPrint.psml__nnn=true#Link1 [Zugriff am: 

15.09.2011] 
52

 Der Versuch, hier auch einen Verlauf der Entwicklung der Schuldenlast privater Haushalte seit Einfüh-

rung des Verbraucherinsolvenzverfahren aufzuzeigen, scheiterte an widersprüchlichen Angaben zu den 

Schuldenhöhen einzelner Jahre. 
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Abbildung 6: Verteilung der Forderungen nach Größenklassen    

(Angele 2009: 35) 
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2.3.3 Ursachen privater Überschuldung 

Die Ursachen von privater Überschuldung (d.h. Verbraucherinsolvenzen) lassen sich nicht 

über die Insolvenzbekanntmachungen aufklären. Dazu ist es wieder notwendig, direkt auf 

den Adressatenkreis der Problembetroffenen und damit auf Klientenstatistiken der Schuld-

nerberatungsstellen zurückzugreifen ï mit der bereits benannten Einschränkung, dass es sich 

dabei je nach forschungspragmatischer Schwerpunktsetzung um Ansätze mit unterschiedli-

cher Reichweite handelt. Wenn in den folgenden Ausführungen auf je unterschiedliche Re-

ferenzquellen (Klientenbefragungen von Schuldnerberatungsstellen, Befragung insolventer 

Schuldner) rekurriert wird, dann stellt dies gleichermaßen den Versuch dar, die verschiede-

nen Untersuchungspopulationen und Schwerpunkte auf einem einheitlich vergleichbaren 

Niveau einander gegenüberzustellen. Da dies nicht immer möglich war, wird an den ent-

sprechenden Stellen darauf hingewiesen. 

Mit der sich in diesem Zusammenhang aufdrängenden Fragen nach der sozialstrukturellen 

Verortung der überschuldeten Privatpersonen bzw. ïhaushalte wird sich an dieser Stelle 

ebenfalls beschäftigt, um sie im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit erneut aufzugrei-

fen. 

Wie bereits weiter vorn diskutiert wurde, beruht die Kreditvergabe durch Banken und Kre-

ditinstitute in aller Regel auf ein Leistungsversprechen des Kreditnehmers, das auf der öko-

nomischen Grundlage seiner Ware Arbeitskraft und der kontinuierlichen Aufrechterhaltung 

seines Arbeitsvermögens vom Kreditgeber angenommen wurde (vgl. Reis 1992b: 51). Fol-

gerichtig haben jegliche Störungen der Ware Arbeitskraft gravierende Auswirkungen auf das 
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Einkommen. Reduzierungen des Einkommens und damit Reduzierungen der ökonomischen 

Ressourcen des Privathaushalts stellen zugleich Risiken dar, die mit Zahlungsverzug und 

insgesamt  mit einer Verringerung seiner Bonität einhergehen können. Relativ unmittelbare 

Ereignisse, wie beispielsweise der Verlust des eigenen Arbeitsplatzes oder der des Partners, 

Kurzarbeit, Krankheit usw. (vgl. Knobloch et al. 2011: 18) können so schnell den Tilgungs-

ausfall von bankmäßigen Schulden (z.B. Kredite) mit sich bringen, aber auch zur Anhäufung 

nicht-bankmäßiger Schulden (z.B. Miet-, Energie-, Versicherungsschulden) führen. Die 

Kumulation der verschiedenen Schuldenarten ist es dann meist, die auf Dauer in eine Über-

schuldungssituation führt. Wenn also per definitionem (vgl. Kapitel 2.1.2) der verbleibende 

Einkommensrest des Haushalts nicht mehr ausreicht, um neben den Lebenshaltungskosten 

auch noch fällige Kredittilgungen zu bedienen, kann aus der vormals kontrollierten Ver-

schuldung eine Überschuldungssituation entstehen (vgl. z.B. Backert 2003: 45). 

Insofern stellt Arbeitslosigkeit auch den Hauptauslöser der Überschuldung dar (29,3 % nach 

Angele 2009: 34; ca. 30 % nach Angele et al. 2008: 160; 42,8 % nach Backert et al. 2009: 

283; 29,8 % nach Knobloch et al. 2011: 18; ca. 38 % nach Korczak 2001: 136; 29,7 % nach 

Zimmermann 2000: 157). Zwar werden betroffene Arbeitslose durch die Zahlung von Ar-

beitslosengeld sozial abgesichert, jedoch ist es der folgenschwere Rückgang der Zahlungs-

fähigkeit des Haushaltshalts selbst, der die Arbeitslosigkeit in direkter Verbindung zur Über-

schuldungssituation bringt. 

Die zweithäufigste Ursache für Überschuldung stellt die Trennung oder Scheidung53 vom 

Partner oder der Partnerin dar (13,5 % nach Angele 2009: 34; ca. 13 % nach Angele et al. 

2008: 160; 36,4 % nach Backert et al. 2009: 283;54 14 % nach Knobloch et al. 2011: 18; ca. 

22 % nach Korczak 2001: 136; 24,2 % nach Zimmermann 2000: 157; vgl. weiterführend 

Andreß 2000, Andreß et al. 2003). Hinter dieser Überschuldungsursache verbergen sich 

weniger Unterhaltsschulden o.ä. als vielmehr die Tatsache, dass während der Ehe oder Part-

nerschaft gemeinsam Kredite für größere Anschaffungen oder Investitionen aufgenommen 

wurden, z.B. Finanzierung der Eigentumswohnung oder Hausbau. 

Die Ursachen wechseln sich an dritter und vierter Stelle ï je nach Datengrundlage ï ab. Ge-

nannt werden hier: gescheiterte Selbstständigkeit, Erkrankung, Unfall, Sucht, Konsumver-

halten. Die Angaben zur gescheiterten Selbstständigkeit variieren zwischen 9,5 % (Angele 

2009: 34; bzw. 10 % Angele et al. 2008: 160), 22,0 % (nach Backert et al. 2009: 283) und 

11 % (Knobloch et al. 2011: 18); während die Angaben zu Erkrankung, Unfall, Sucht von 

9,8 % (Angele 2009: 34) bis zu 12,5 % (Knobloch et al. 2011: 18) reichen. Das Konsumver-

                                                      
53

 Hierunter fällt ï je nach Studiendesign ï auch der Tod des Partners/ der Partnerin. 
54

 Als am dritthäufigsten genannte Überschuldungsursache. 
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halten als Überschuldungsursache wurde aktuell lediglich im IFF-Überschuldungsreport 

2010 mit 11,7 % erfasst (Knobloch et al. 2011: 18 f.) und rangiert dort an dritter Stelle der 

Überschuldungsauslöser. In älteren Studien wurde hingegen meist als dritthäufigste Über-

schuldungsursache das eigene Konsumverhalten 18,2 % (Zimmermann 2000: 157) oder die 

Unerfahrenheit gegenüber dem Kredit- und Konsumangebot 20 % angegeben (Korczak 

2001: 136). 

Als weitere Hauptursachen für Überschuldung finden sich in der einschlägigen Literatur 

unwirtschaftliche Haushaltsführung, gescheiterte Immobilienfinanzierung, unzureichende 

Kreditberatung, aber auch Einkommensarmut (vgl. Angele 2009; Angele et al. 2008; 

Backert et al. 2009; Knobloch et al. 2011; Zimmermann 2000). 

Die so genannten ĂBig Threeñ US-amerikanischer Überschuldungsbiographien (vgl. War-

ren/Warren-Tyagi 2003: 81) Arbeitslosigkeit, medizinische Probleme (z.B. Krankheit, aber 

auch das Nicht-Bezahlen von offenen Forderungen/Rechnungen) sowie Trennung und 

Scheidung lassen sich somit auch auf bundesdeutsche Problembetroffene übertragen. Ledig-

lich die Rangfolge der Hauptursachen variiert und ist offenbar Schwankungen unterlegen. 

 

2.3.4 Folgen von Überschuldung und Verbraucherinsolvenz  

Während die Überschuldungsursachen bzw. Überschuldungsfaktoren empirisch weitestge-

hend über die Erhebung von Querschnittsdaten bereits eingetretener Überschuldungssituati-

onen aufgeklärt werden konnten, existieren bislang keine Prozessgeschehensdaten, die es 

erlauben würden, ein systematisches Wissen zur Soziogenese der Überschuldung zu erhalten 

(vgl. Schulz-Nieswandt/Kurscheid 2005: 48). Überschuldung ist jedoch ein Prozess, der 

nicht mit der Verortung und finanziellen Bewältigung der Ursachen bzw. Ursachenbündel 

als abgeschlossen betrachtet werden kann. Das wird spätestens dann ersichtlich, wenn sich 

die Problembewältigung nicht allein auf die Ursachen der Überschuldung, sondern auch auf 

das soziale Netzwerk beziehen muss. 

Die vielfältigen Folgen von privater Überschuldung sind in der Fachliteratur unstrittig und 

wurden bereits in den vorangegangenen Kapiteln im Rahmen der Problemkonstitution und 

der Phänomenologie der Überschuldung diskutiert (vgl. Kapitel 2.2). Betrachtet man weiter-

hin die Überschuldungsfolgen differenziert nach den beiden Geschlechtern, so zeigt sich, 

dass das Gros der unmittelbaren Folgen ï wie auch schon die Ursachen ï einen primären 

Bezug zur ökonomischen Basis der Privathaushalte haben: Konto-, Lohn- und Gehaltspfän-

dung, Kontolosigkeit, Energiesperre, Zwangsversteigerung, Räumungsklage betreffen die 

Haushalte unmittelbar und schränken den finanziellen Spielraum in verschiedenster Hinsicht 
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nachhaltig ein (vgl. Lechner/Backert 2008: 46). So haben gerade die Hauptfolgen der Kon-

topfändung (Platz 1 bei beiden Geschlechtern) und Kontolosigkeit (Platz 2 bei den Frauen 

und Platz 3 bei den Männern) in Zeiten virtuellen Geldverkehrs zwangsläufig gravierende 

Auswirkungen auf weitere Haushaltsbereiche, weil dadurch selbst basale Zahlungen zur 

Aufrechterhaltung des ĂAlltagsgeschªftsñ der betroffenen Haushalte unmºglich werden, u.a. 

Miet- und Telefonkosten. Dass Überschuldung aber nicht nur mit einer ökonomischen Ex-

klusion einhergeht, sondern auch den Bereich sozialer Beziehungen nachhaltig belastet und 

umstrukturiert, wird an der Zahl der Trennungen und Scheidungen deutlich: Für 25,4 % der 

befragten Männer und für 22,2 % der Frauen ist die Überschuldung mitverantwortlich für 

die Trennung vom Ehe- oder Lebenspartner; Trennung und Scheidung rangiert damit bereits 

an Platz 4 der Überschuldungsfolgen. Es gibt demnach nicht nur einen Zusammenhang zwi-

schen Trennung und Scheidung als Überschuldungsursache, sondern ebenso als Überschul-

dungsfolge. Daran wird deutlich, dass ökonomische Exklusion und soziale Exklusion aufei-

nander verweisen ï hinsichtlich der Paarbeziehungen aber auch im weiteren Familienkon-

text. Während die Trennung oder Scheidung mit einer Verringerung des Haushaltseinkom-

mens bei meist unveränderter finanzieller Haushaltsbelastung und mitverantwortlich für die 

Überschuldung ist, belastet eine bereits eingetretene Überschuldung die Partnerschaft und 

Familienbindungen derart, dass als einziger Ausweg die Exit-Option aus den persönlichen 

Beziehungen gesehen wird. 

Dass Überschuldung einen Stressor besonderer Art darstellt, wird an den gesundheitlichen 

Auswirkungen des Suchtverhaltens deutlich: 12,3 % der Männer und 6,8 % der Frauen be-

richten vom Eintreten einer Suchterkrankung infolge der Überschuldung, wobei Männer 

doppelt so häufig betroffen sind. Eine Suchterkrankung scheint also eher das Kontrollverhal-

ten der Männer anzusprechen. Wenn man berücksichtigt, dass Suchterkrankungen und Psy-

che aufeinander verweisen, dann deckt sich dieses Ergebnis auch mit dem Befund der ASG-

Studie (vgl. Münster/Letzel 2008; Münster 2009), die überschuldete Privatpersonen als ge-

sundheitlich belastete Bevölkerungsgruppe bezeichnet. Rund 46 % der in dieser Studie be-

fragten Männer und 35 % der Frauen gaben an, unter einer psychischen Erkrankung zu lei-

den. 

In der bislang einzig vorliegenden Panelstudie zu Überschuldung und Verbraucherinsolvenz, 

die sich an die erste Befragung der Forschungsgruppe ĂSoziale Ungleichheit und ¦berschul-

dungñ anschloss, wurden insolvente Privatpersonen untersucht, die sich zum Zeitpunkt der 

ersten Befragungswelle 2007 über ein Jahr in der āWohlverhaltensperiodeó (gem. InsO)55 

                                                      
55

 Die Wohlverhaltensperiode bezeichnet für den Schuldner den letzten großen Meilenstein seines Ver-

braucherinsolvenzverfahrens, bevor ihm vom Insolvenzgericht die Restschuldbefreiung erteilt und ein 
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befanden und zum Zeitpunkt der zweiten Befragungswelle 2009/2010 ungefähr noch ein 

Jahr ihres Lebens in der Verbraucherinsolvenz56 vor sich hatten (vgl. Lechner 2010a).57 Bei-

de Befragungswellen liegen ungefähr drei Jahre auseinander und erfassen die Überschul-

dungssituation nach Verfahrenseintritt und kurz vor dem Verfahrensende ï zumindest für 

Lechner ein ausreichender Zeitraum, in dem sich die aus dem Verbraucherinsolvenzverfah-

ren zu erhoffenden Inklusionswirkungen nachweisen lassen (ebd.: 21). 

Lechner konnte feststellen, dass die Betroffenen in der Verbraucherinsolvenz zwar besser 

von ihrem Einkommen leben können, aber damit weniger zufrieden sind, und zwar nur halb 

so zufrieden wie der Bevölkerungsdurchschnitt (ebd.: 23). Für den Autor liegt diese Unzu-

friedenheit darin begründet, dass im Verbraucherinsolvenzverfahren das sämtliche Einkom-

men oberhalb der Pfändungsfreigrenze an den Treuhänder abgeführt werden müssen. Das 

nach der Insolvenzordnung geforderte aktive Bemühen um Arbeit hat inzwischen für rund 

ein Drittel der in der ersten Befragungswelle noch Arbeitslosen (n = 214) entweder zu einer 

bezahlten Beschäftigung oder Weiterbildung geführt. Auf das gesamte Sample bezogen trifft 

dies sogar für die Hälfte der Befragten zu (ebd.: 25). Der Anteil der Rentenempfänger ist um 

ca. ein Drittel angestiegen (ebd.: 24). 

Für Veränderungen des sozialen Netzwerks in der Wohlverhaltensperiode kam Lechner 

(ebd.: 28 f.) zum Schluss einer Stabilisierung der vom Betroffenen unterhaltenen sozialen 

Beziehungen: Bis zur zweiten Befragungswelle haben 9,5 % der Betroffenen entweder wie-

der geheiratet oder befinden sich in einer Partnerschaft bzw. Lebensgemeinschaft. Hingegen 

haben sich 4,6 % der Paare im Verlauf der  Verbraucherinsolvenz getrennt oder scheiden 

lassen. Darüber hinaus zeigt sich kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Anzahl 

wichtiger Personen im Freundes- und Familienkreis. Dies widerspiegelt sich auch in der 

Zufriedenheit mit dem eigenen Familien- und Freundeskreis, für die ein zeitlich verzögerter 

Anstieg nach Verfahrenseröffnung und überraschenderweise ein Rückgang in der Wohlver-

haltensphase konstatiert werden konnte (ebd.: 35). Insbesondere bei einer Neuverschuldung 

                                                                                                                                                             
schuldenfreier Neustart in der Gesellschaft ermöglicht wird. Die Wohlverhaltensperiode folgt unmittelbar 

auf die Verfahrenseröffnung und beschreibt für den Schuldner einen fast sechs Jahre währenden Zeitraum, 

in dem er sich u.a. bei Arbeitslosigkeit um eine Erwerbstätigkeit bemühen oder auch Teile seines Ein-

kommens über den gerichtlich bestellten Treuhänder an seine Gläubiger abtreten muss usw. (vgl. Kapitel 

2.4.2). 
56

 Für eine Beschreibung des Verfahrensablaufs und  Erläuterung einzelner Verfahrensabschnitte der Ver-

braucherinsolvenz vgl. Kapitel 2.4.2. 
57

 Die Datenbasis bildete ein Befragung von privaten Schuldnern in der Verbraucherinsolvenz, die im 

Rahmen der beiden von der DFG (Deutschen Forschungsgemeinschaft) geförderten Forschungsprojekten 

ĂDas Verbraucherinsolvenzverfahren ï ein funktionierendes Hilfesystem gegen Exklusion aus dem Wirt-

schaftssystemñ und ĂDas Verbraucherinsolvenzverfahren in den neuen Bundeslªndernñ erhoben wurde. 

Die erste Befragungswelle erreichte einen Rücklauf von 1622 verwertbaren Fragebögen, die zweite Befra-

gungswelle 762 Fragebögen, was einer Wiederbefragungsquote von rd. 47 % entspricht (vgl. Lechner 

2010a: 10). Der Datensatz der ersten Befragungswelle bildet auch die Grundlage der Analysen im empiri-

schen Teil der vorliegenden Arbeit. 
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in der Wohlverhaltensphase stellen Verwandte (11,1 %), Freunde (10,2 %), Privatpersonen 

(7,7 %) und Eltern (7,5 %) wichtige Quellen von finanzieller Unterstützung dar. Lechner 

schlussfolgert daraus, dass die Problembetroffenen auch in der Verbraucherinsolvenz auf 

ihre sozialen Netzwerke angewiesen seien, da sie Ădann Kredit geben, wenn andere Instituti-

onen ausfallenñ (ebd.: 43). 

Lechner (ebd.: 42) verzeichnet aber nicht nur eine positive Bilanz für das Leben in der Ver-

braucherinsolvenz. Von den Schwierigkeiten, vor denen sich die Problembetroffenen durch 

die Insolvenz gestellt sehen, sind es insbesondere wieder die Kreditmöglichkeiten in Form 

von verweigerten Girokonten (27,8 %), Ratenzahlungskrediten (24,6 %) oder von sonstigen 

Krediten (15,3 %), die den Hauptanteil des Fortbestehens einer ökonomischen Exklusion 

begründen. Insgesamt lässt sich eine Strukturierung der Alltagsvollzüge und Verhältnisse 

durch die Verbraucherinsolvenz feststellen. Das Inklusionspotenzial ergibt sich dabei wohl 

eher aus der Verfahrenseröffnung als der sich anschließenden Wohlverhaltensperiode, die 

Lechner allgemein als zu lang einstuft (ebd.: 49).  

Ein weiteres Ergebnis konnte Lechner auÇerdem f¿r die Lebenszufriedenheit, Ădas soziolo-

gische Maß sozialer Integration schlechthinñ (ebd.: 13), berichten.58 Inklusion wurde dabei 

durch subjektive Inklusionsindikatoren wie allgemeine Lebenszufriedenheit und Zufrieden-

heit mit Gesundheit, Arbeit, Familie/ Freunden und Bekannten abgebildet.59 Dabei zeigte 

sich, dass bis zur Verfahrenseröffnung die Werte für beinahe alle Indikatoren anstiegen, aber 

nach Verfahrenseröffnung (im Jahr 2005) bis in das Jahr 2007 wieder abfielen (ebd.: 35 f.), 

um bis zum Erhebungszeitpunkt im November 2009 wieder leicht anzusteigen. Lechner 

schlussfolgert daraus, die vorwegnehmende positive Aussicht auf Restschuldbefreiung und 

spricht von einem Niveauanstieg sozialer Inklusion, selbst wenn die allgemeine Lebenszu-

friedenheit seiner Stichprobe hinter der der Allgemeinbevölkerung zurückbleibt. Hingegen 

ließ sich f¿r den Indikator āFamilie/Freunde und Bekannteó der höchste Zufriedenheitswert 

für die Zeit von einem Jahr nach Verfahrenseröffnung konstatieren, der im weiteren Verfah-

rensverlauf relativ schnell wieder abgesunken ist (s.o.). Nach Dafürhalten des Autors lässt 

sich das Inklusionspotenzial eher für die Verfahrenseröffnung als für die Wohlverhaltenspe-

riode feststellen, da die Dauer der Wohlverhaltensperiode als zu lang eingeschätzt (58 % der 

Befragten stimmten dem zu) und als regelrechtes ĂInklusionshemmnisñ deklariert wurde 

                                                      
58

 Auf einer Skala mit den Werten 0 = Ăganz und gar unzufriedenñ bis 10 = Ăganz und gar zufriedenñ 

konnten die Befragten für die jeweiligen Lebensbereiche Angaben machen. Die Skala entstammt dem 

SOEP (Sozio-oekonomisches Panel), lediglich der Lebensbereich Familie, Freunde und Bekannte wurde 

für den Schwerpunkt der vorliegenden Dissertationsschrift ergänzt. 
59

 Zusammen mit weiteren deskriptiven Maßen für Anomia, Vertrauen in Institutionen und stressbedingte 

psychosomatische Erkrankungen wurde schließlich das erfasst, was Lechner unter subjektives Wohlbefin-

den und Inklusion subsumierte (vgl. ders. 2010a: 29 ff.) 
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(ebd.: 49). Einer Übernahme dieses Autorenfazits steht jedoch ein Ergebnis aus der ein-

schlägigen empirischen Forschung zur Lebenszufriedenheit und zum Glücksempfinden ent-

gegen: Generell sinken die Frustrationswerte unmittelbar nach Eintritt einer neuen, als posi-

tiv wahrgenommenen Lebenssituation ab und positive Affirmationen werden betont, um sich 

danach wieder auf dem Ausgangsniveau einzupendeln (vgl. Argyle 2001). Die Verfah-

renseröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens lässt sich dementsprechend positiv für 

die Problembetroffenen auslegen und deuten. Der Anstieg der Zufriedenheit für die von 

Lechner berichteten verschiedenen Lebensbereiche ist aus psychologischer Perspektive zwar 

nachvollziehbar, jedoch ist er eben nur als das zu interpretieren, was er ist: eine kurzfristige 

Verbesserung durch das Ereignis Verfahrenseröffnung, die nicht als Bestätigung der zu lan-

gen Wohlverhaltensperiode als Inklusionshemmnis betrachtet werden sollte. 

Zu Lechners Studienanlage und Argumentationsweise ließe sich fragen, inwiefern sein Pa-

neldesign geeignet ist, um das Inklusionspotenzial einer Verbraucherinsolvenz zu überprü-

fen, da das Verfahren an sich noch nicht abgeschlossen ist und der Problembetroffene sich 

jeden Tag aufs Neue seiner ĂAltlast ¦berschuldungñ gegen¿ber sieht. So stellen die verfah-

rensrechtlichen Restriktionen, wie z.B. Pfändungsfreigrenzen, Obliegenheitspflichten oder 

eine Neuverschuldung wegen gestiegener Lebenshaltungskosten durch familiären Zuwachs, 

ganz besondere Herausforderungen für ein Leben in der Verbraucherinsolvenz dar. M.a.W. 

ein Leben an der Pfändungsfreigrenze ï die weiter vorn als Armutsgrenze definiert werden 

konnte ï, bedeutet auch im Verbraucherinsolvenzverfahren das Fortbestehen von insbeson-

dere finanziellen Beschränkungen und von Fremdkontrolle durch Treuhänder und Gerichte 

sowie ggf. Schuldnerberater einschließlich deren Sanktionierungspotenzial. Eine Verbrau-

cherinsolvenz zu durchlaufen, heißt zwar Gläubigerschutz, jedoch können die Problembe-

troffenen nicht frei über das eigene Einkommen verfügen und müssen u.a. nach einem festen 

Haushaltsplan das Konsumverhalten des Haushalts strategisch planerisch abwägen. Und 

zumindest für Haushalte mit Kindern und angesichts der Arbeitslosenquote von 30 % sowie 

des Fortbestehens von verschiedenen Einschränkungen erkennt Lechner auch das Fortbeste-

hen des Armutsrisikos für die Problembetroffenen an (ebd.: 29, 40). Das Leben in der sank-

tionierenden Wohlverhaltensperiode kann ï nomen est omen ï nicht das erhoffte Inklusi-

onspotenzial entfalten, wie ein Leben in freier Verfügbarkeit über Haushaltseinnahmen und 

ïausgaben, in Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit, ohne permanente Fremdabhän-

gigkeiten von sozialen Unterstützungsquellen, die zudem die sozialen Beziehungen strapa-

zieren usw.  

Folglich kann eine inkludierende Wirkung durch die Verbraucherinsolvenz im Grunde ge-

nommen erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand nach dem erfolgreichen Abschluss des 
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Verfahrens einer (erneuten) empirischen Prüfung unterzogen werden, in einer Situation also, 

in der tatsªchlich von einem āfresh startó in der Gesellschaft ausgegangen werden kann und 

in der die Lebenswelt weder durch eine juristische noch eine ökonomische Exklusion infolge 

Überschuldung oder verfahrensrechtliche Restriktionen eingeschränkt und vorstrukturiert 

wird. 

 

2.3.5 Soziodemographische Risikofaktoren der Überschuldung 

Wie bereits aus der theoretischen Diskussion zur Überschuldungsproblematik geschlossen 

wurde, kann von einer sozialstrukturell breiten Streuung der Überschuldung ausgegangen 

werden. Dass Überschuldung also nicht allein ein Phänomen ist, das sich auf bestimmte, 

vermeintlich prädestinierte soziale Gruppen bezieht, soll im Folgenden aufgezeigt werden. 

Dabei wird sich einerseits auf die Befragung der Klienten von Schuldnerberatungsstellen 

(Angele 2009) und andererseits auf die Querschnittsbefragung von Personen im Verbrau-

cherinsolvenzverfahren60 (Backert et al. 2009; Lechner/Backert 2008) gestützt. Beide Befra-

gungen wurden im selben Erhebungszeitraum, im Jahr 2007, durchgeführt und können daher 

als jeweilige Referenzquelle herangezogen werden. 

 

Alter: 

In der Stichprobe der beratenen Personen zeigt sich hinsichtlich der Altersklassen eine annä-

hernde Gleichverteilung. So ist die Gruppe der 25- bis 35-Jährigen mit 24,5 % vertreten, die 

35- bis 45-Jährigen mit 28,6 % und die 45- bis 55-Jährigen mit 23,5 % (vgl. Angele 2009: 

28). Sowohl die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen als auch die Gruppe der 55- bis 65-Jährigen 

sind mit jeweils rund 10 % repräsentiert, während die über 65-Jährigen mit etwas mehr als 

4 % in der Stichprobe vertreten sind. Damit sind die Senioren im Vergleich zur bundesdeut-

schen Gesamtbevölkerung (mit ca. 24 %) drastisch unterrepräsentiert. Das mag viel weniger 

an der Niederschwelligkeit der Schuldnerberatung an sich liegen als vielmehr auf einen de-

mographischen Effekt hinweisen, der sich hier niederschlägt und sich u.a. aus altersbeding-

ter Immobilität erklärt. Die 35- bis 45-Jährigen bilden demzufolge die Gruppe, die vornehm-

lich die Schuldnerberatungsstellen aufsuchen bzw. am häufigsten diese Form sozialer Unter-

stützung benötigt. 

Für die Verbraucherinsolvenz-Stichprobe zeigt sich ein ähnliches Bild ï und zwar beinahe 

einheitlich über alle untersuchten Bundesländer (Niedersachsen, Hessen, neue Bundesländer 

ohne Berlin) hinweg. Der Altersdurchschnitt liegt hier für Niedersachsen bei 44,6 Jahren, für 

                                                      
60

 Diese Daten werden für die Auswertungen im empirischen Teil dieser Arbeit genutzt (vgl. Kapitel 5). 
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Hessen bei 47,6 Jahren und in den neuen Bundesländern bei 44,4 Jahren (Lechner/Backert 

2008: 37). 

 

Geschlecht und Haushaltstypen: 

In der Stichprobe der Klienten von Schuldnerberatungsstellen sind Männer und Frauen unter 

den Ratsuchenden annähernd gleich vertreten (vgl. Angele: 28 f.). Die größte Gruppe stellen 

dabei die Alleinlebenden mit 44,2 % dar, davon 16,9 % Frauen und 27,3 % Männer. Damit 

sind die männlichen Single-Haushalte im Vergleich zum bundesdeutschen Schnitt (17,4 % 

Männer und 20,8 % Frauen) deutlich überrepräsentiert. Paare mit Kind(ern) sind mit 21,2 % 

vertreten und kinderlose Paare mit 16,0 %. Mit 15,5 % bilden die Alleinerziehenden die 

letzte Gruppe, wovon 13,9 % alleinerziehende Frauen den lediglich 1,6 % alleinerziehenden 

Männern gegenüberstehen. Damit ist der Anteil der alleinerziehenden Frauen mehr als dop-

pelt so groß wie im bundesdeutschen Durchschnitt, wo der Anteil der alleinerziehenden 

Frauen 5,8 % beträgt (und der der Männer 1,6 %). 

In der Verbraucherinsolvenz-Stichprobe stellt sich das Verhältnis von Frauen und Männern 

wie folgt dar: 46,7 % Frauen vs. 53,3 % Männer in Niedersachen, 49,7 % Frauen vs. 50,3 % 

Männer in Hessen und 44,9 % Frauen vs. 55,1 % Männer in den neuen Bundesländern 

(Lechner/Backert 2008: 36). Die größte Gruppe ist aber auch hier die der Alleinlebenden, 

mit 29,4 % in Westdeutschland und mit 36,2 % in Ostdeutschland. Danach folgen die Paare 

mit Kindern zu 29,1 % in Westdeutschland und 23,9 % in Ostdeutschland. Paare ohne Kin-

der sind wiederum mit 20,3 % in West- und 17,5 % in Ostdeutschland vertreten. Die Allein-

erziehenden verteilen sich beinahe gleich mit 16,3 % zu 16,7 % auf West- und Ostdeutsch-

land. Damit ist die Gruppe der Alleinerziehenden ebenfalls deutlich überrepräsentiert (im 

Vergleich: 6,1 % in Westdeutschland und 7,8 % in Ostdeutschland). 

 

Haushaltseinkommen: 

Wie aus den Haushaltseinkommen der überschuldeten Haushalte hervorgeht, müssen von 

einer Überschuldungssituation nicht zwangsläufig diejenigen Privathaushalte betroffen sein, 

die bereits armutsgefährdet sind. Die beiden Haupteinkommensquellen insolventer Schuld-

ner stellen sowohl die Erwerbseinkommen als auch das Arbeitslosengeld II dar. Im Jahr 

2002 belief sich der Anteil der Erwerbseinkommen auf 47 % in den alten Bundesländern 

(ersthäufigste Nennung) und auf 29 % in den neuen Bundesländern (zweithäufigste Nen-

nung), der Anteil der Arbeitslosengeld-II-Bezüge lag bei 30 % in den alten Bundesländern 

(zweithäufigste Nennung)und bei 43 % in den neuen Bundesländern (ersthäufigste Nen-

nung) (vgl. Schuldenreport 2006: 45). Die Bezüge von Renten und Pensionen wurden mit 
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8 % in den alten Bundesländern und mit 11 % in den neuen Bundesländern am vierthäufigs-

ten genannt (ebd.).  

Im Jahr 2007 waren unverändert die Erwerbseinkommen mit 49,0 % die bedeutendste 

Haupteinnahmequelle der insolventen Privathaushalte. Der Anteil der Arbeitslosengeld-II -

Bezüge lag bei 42,4 % (zweithäufigste Nennung) und die Rentenbezüge machten 9,7 % der 

Haushaltseinkommen aus (vierthäufigste Nennung, vgl. Backert et al. 2009: 280).  

Auch unter den im Jahr 2007 Ratsuchenden der Schuldnerberatungsstellen zeigt sich eine 

vergleichbare Verteilung der Haupteinnahmequellen überschuldeter Privathaushalte: Die 

Bezüge aus Erwerbstätigkeit bildeten rund 40 % des Haushaltseinkommens ab, als zweit-

wichtigste Einnahmequelle trug mit rund 28% der Arbeitslosengeld II zum Gesamthaushalt-

einkommen bei (vgl. Angele 2009: 44). 

 

2.3.6 Desiderata der Überschuldungsforschung 

Die Schwerpunkte bisheriger Überschuldungsforschung liegen primär in der sozialstruktu-

rellen Verortung der Problembetroffenen, der Darstellung der bedingenden Zusammenhänge 

von Überschuldungskarrieren und den zugrunde liegenden Verschuldungsformen sowie 

Schuldensummen. Die Problemkonstitution einer juristisch-ökonomischen Exklusion der 

Überschuldeten ist dabei sowohl Ausgangspunkt als auch Zielsetzung der empirischen Ar-

beiten, m.a.W. es wird in regelmäßigen Abständen und auf unterschiedlicher Datenbasis 

(u.a. Klienten von Schuldnerberatungsstellen, Personen mit anhängigem Verbraucherinsol-

venzverfahren, Insolvenzstatistik, Privatverschuldungsindex) die Tatsache der sozioökono-

mischen Randständigkeit und Armutsnähe der Problembetroffenen aufs Neue konstatiert.  

Dabei werden meist einseitig von theoretischer wie auch von empirischer Seite die negativen 

Überschuldungsfaktoren in den vom Betroffenen unterhaltenen bzw. inzwischen nicht mehr 

unterhaltenen sozialen Beziehungen gesucht und als negative Ursachen erklärt (Überschul-

dung als Ursache von Trennung und Scheidung). Dabei wird allerdings außer Acht gelassen, 

dass Beziehungen auch eine unterstützende und damit inkludierende Wirkung haben kön-

nen. Diese Überlegung soll in Form von Hypothesen im Kapitel 4 ĂSozialkapital von 

Schuldnern in der Verbraucherinsolvenz ï Fragestellungen der empirischen Untersuchungñ 

wieder aufgegriffen und expliziert werden. Bis auf die ASG-Studie (Münster/ Letzel 2008), 

die den Zusammenhang von Überschuldung und sozialer Unterstützung mit dem Fokus auf 

Gesundheit/Krankheit verfolgt hat, wurde den sozialen Beziehungen unter den Bedingungen 

einer juristisch, ökonomisch und sozial exkludierten Überschuldungssituation, wie sie sich 

insbesondere in der Verbraucherinsolvenz konstituiert, kaum Beachtung geschenkt. Für die 
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empirische Fragestellung dieser Arbeit sind sie jedoch zentral. So soll u.a. danach gefragt 

werden, wie sich die in sozialen Beziehungen erfahrene soziale Unterstützung auf die Prob-

lembetroffenen auswirkt und ob sie spezifische Formen von Sozialkapital darstellen, auf das 

in Ermangelung von insbesondere ökonomischen Ressourcen zurückgegriffen werden kann. 

Es soll im Weiteren also um die āsozialen Einflussgrößenó von Überschuldung und Verbrau-

cherinsolvenz gehen, wie sie sich als soziales Kapital darstellen lassen. Im Hinblick auf die 

prekäre Lebenslage von Schuldnern soll weiterhin hinterfragt werden, wie sich soziale Be-

ziehungen im Kontext dieser Exklusionssituation verändern. Zwar wird das Beziehungs-

problem von der Überschuldungsforschung in Form von Trennung oder Scheidung als Über-

schuldungsfolge oder auch Überschuldungsgrund thematisiert, allerdings werden andere 

soziale Beziehungskontexte (z.B. Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen) empirisch nicht 

weiter verfolgt. Beispielsweise wäre in diesem Zusammenhang zu untersuchen, wie sich 

auch diese sozialen Beziehungen verändern und inwiefern damit zugleich eine soziale Isola-

tion einhergeht. Damit erhebt die vorliegende Arbeit den Anspruch, auch einen Beitrag zum 

Leben unter dem Einfluss von Exklusionsbedingungen zu leisten. 

 

 

2.4 Interventionspraxis: Schuldnerberatung und Verbraucherinsovlenzverfahren 

Vor allem auf Seiten der Gesellschaft werden für die Bewältigung des sozialen Problems der 

Überschuldung verschiedene strukturelle und institutionelle Möglichkeiten bereitgehalten, 

diese zu bewältigen. Dabei stellt die Verbraucherinsolvenz nur einen möglichen Weg dar, 

sich von den eigenen Schulden zu befreien. Daneben existieren noch weitere Entschul-

dungsmöglichkeiten, wie der oft jahrelang währende Prozess der Schuldentilgung bei allen 

Gläubigern oder die dem eigentlichen Verbraucherinsolvenzverfahren vorgeschaltete außer-

gerichtliche Einigung mit allen Gläubigern auf einen individuellen Schuldenbereinigungs-

plan. Die außerdem infrage kommende Option des Schuldenerlasses trifft wohl nur auf die 

wenigsten Privatschuldner zu. Auch wird der Schuldenerlass eher in persönlichen, engen 

sozialen Beziehungen anzutreffen sein als in den virtuellen, unpersönlichen Überschul-

dungsbeziehungen zu anderen Gläubigern (z.B. Kreditinstitute, Versandhandel). 

Für die Problemlösung der privaten Überschuldung wird also die gesellschaftliche Annahme 

zugrunde gelegt, dass das Problem als nicht nur individuell selbstverantwortet anzusehen, 

sondern auch als ein Ergebnis strukturierter Ungleichheit betrachtet werden muss, wodurch 

es in die Mitverantwortung der Gesellschaft fällt  (vgl. Kapitel 2.1.1). Die Anwendung des 
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Gerechtigkeitsprinzips kann dabei als ein Inklusionsmechanismus begriffen werden, durch 

den von der Gesellschaft ausgehend eine Art Wiedergutmachung betrieben werden soll.  

Insofern ist Überschuldung zuallererst dem Bereich wohlfahrtsstaatlicher Zuständigkeit und 

Leistungsbereitstellung und den damit zusammenhängenden Instanzen sozialer Kontrolle 

(Sozialpolitik: z.B. Sozialversicherung, Arbeitslosengeld) sowie Hilfeeinrichtungen der So-

zialen Arbeit zuzuordnen (vgl. Peters 1998). Der Instanzenbegriff kann deshalb für die 

Schuldnerberatung zugrunde gelegt werden, weil sich mit den Hilfemaßnahmen in der Regel 

auch finanzielle, rechtliche und hauswirtschaftliche Themenfelder verbinden und nicht allein 

nur traditionelle sozialpädagogisch āre-integrierendeó (d.h. teilsystemisch inkludierende) 

Instrumente (vgl. Münder 1994: 16). Weiterhin bilden die Schuldnerberater bzw. die ver-

schiedenen Schuldnerberatungseinrichtungen von Kommunen und Trägern der freien Wohl-

fahrtspflege zugleich auch einen eigenen Kreis der Problemthematisierer, weil sich ihr Ar-

beitsbereich unmittelbar aus dem Spannungsfeld von klientenzentrierter Beratung der Prob-

lemträgergruppe bzw. der Problembetroffenen und den gesetzlichen Möglichkeiten zur 

Problemlösung ergibt (vgl. Kapitel 2.1.2).  

Mit  einer gewissen Nachrangigkeit gegenüber den Schuldnerberatungsstellen sind die Insol-

venzgerichte und Insolvenzverwalter anzusehen, die als rechtsstaatliche Instanzen durch das 

Verbraucherinsolvenzverfahren als weitere Problemlöser auftreten. Eine Nachrangigkeit 

deswegen, weil der dem eigentlichen Insolvenzverfahren vorgeschaltete außergerichtliche 

Einigungsversuch von Ăgeeigneter Stelleñ, d.h. Schuldnerberatungsstelle oder Rechtsanwalt 

begleitet werden sollte (vgl. Kapitel 2.4.2) und auch, weil dem Verbraucherinsolvenzverfah-

ren oft mehrjährige Versuche der Schuldenregulierung durch die Problemträger unter Mithil-

fe von Schuldnerberatungsstellen vorausgegangen sind. Schuldnerberatungen und Insol-

venzverfahren repräsentieren also auf je unterschiedlichem Niveau die Interventionsmecha-

nismen zur Problemlösung, die entweder auf eine Schuldentilgung und/oder eine Privatin-

solvenz (ohne oder mit partieller Schuldentilgung) hinauslaufen. Das Ziel beider Interven-

tionsformen bleibt jedoch das gleiche, nämlich eine je nach Lage des Falles entsprechend 

kurz- oder langfristige ökonomische Inklusion und damit gleichermaßen die gesellschaftli-

che Re-Integration. 

 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht im Einzelnen zu diskutierenden Präventivan-

sätze des sozialen Problems Überschuldung lassen sich inhaltlich in drei Präventionsberei-

che gliedern: dem Verbraucherschutz, der Verbraucherinformation und der Verbraucherer-

ziehung (vgl. Reiter 1992: 207). Aufgrund ihrer Überschneidungspunkte mit dem Interventi-

onsbereich der Verbraucher- bzw. Schuldnerberatung werden sie jedoch im Kontext der 
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Interventionspraxis von Schuldnerberatungsstellen mit angesprochen. Eine daran anknüp-

fende Präventionspädagogik proklamiert vor allen Dingen Forderungen nach einer finanziel-

len Allgemeinbildung (vgl. Reiter 1992; Reifner 2003; Schuldenreport 2006 und 2009), ei-

ner speziellen Kreditpädagogik (vgl. Hamm-Beckmann 2000) und einer breiten Aufklärung, 

Vermittlung von individueller Finanzkompetenz und Schuldenprªvention (z.B. ĂPrªven-

tionsnetzwerk Finanzkompetenzñ) sowie dem allgemeinen Verbraucherschutz. Bereits aus 

dieser simplen Auflistung wird deutlich, dass Überschuldung längst nicht mehr allein in den 

Bereich sozialpädagogischer Problembearbeitung fällt, sondern einen breiteren gesellschaft-

lichen Raum einnimmt und auf die Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Rechtspolitik, Verbrau-

cherpolitik und andere angrenzende Politikbereiche bezogen werden muss (vgl. Reiter 1992: 

207). 

 

In den weiteren Ausführungen sollen die Rahmenbedingungen, das Selbstverständnis und 

die Beratungspraxis der Schuldnerberatungsstellen vorgestellt werden, um darauf aufbauend 

das Verbraucherinsolvenzverfahren in seinem Ablauf zu erläutern. 

 

2.4.1 Schuldnerberatung 

In Deutschland gibt es aktuell etwa 950 ausgewiesene Schuldnerberatungsstellen (vgl. Sta-

tistisches Bundesamt 2011: 3). Obwohl die erste bundesdeutsche Schuldnerberatungsstelle 

im Jahr 1977 eröffnet wurde und demnach die Schuldnerberatung als relativ junges sozial-

pädagogisches Arbeitsfeld begriffen werden kann, bezeichnet die beraterische Auseinander-

setzung mit dem sozialen Problem der Überschuldung privater Haushalte dennoch originär 

ein traditionelles Arbeitsfeld der sozialpädagogischen Arbeit (vgl. Münder 1994: 14 f.). 

Während sich die Schuldnerberatung in ihren Anfangsjahren eher auf die Betreuung von 

gesellschaftlichen Randgruppen konzentrierte (z.B. Strafentlassene, Obdachlose), die von 

Vornherein in hochbrisanten ökonomischen Verhältnissen lebten und für die ein dement-

sprechend enger Aufgabenkatalog zutreffend war, sieht sich die heutige Schuldnerberatung 

einem breiten Spektrum an Bedarfen und Nachfragen unterschiedlichster Art gegenüber. 

Insofern ist die Schuldnerberatung als spezifische Form der sozialpädagogischen Beratung 

immer auch ein ganzheitlicher Ansatz, der ein multiperspektivisches Vorgehen erfordert, je 

nachdem, welche Mandate im Einzelnen zum Handeln bzw. zur Intervention auffordern 

(vgl. Belardi et al. 2001: 31). Und weil sozialpädagogische Beratung nicht dekontextualisiert 

von der Lebenswelt der Problembetroffenen agiert, wendet sie sich nicht nur an die Prob-

lembetroffenen, sondern möchte mit ihrem Dienstleistungsangebot ebenso deren soziales 
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Netzwerk erreichen (ebd.). Bei der Schuldnerberatung sind das nicht nur Mandate, die sich 

konkret auf die überschuldete Person konzentrieren, sondern ebenso auf deren familiäres 

Umfeld, d.h. auf den überschuldeten Haushalt und die in ihm lebenden Haushaltsmitglieder. 

Je nach Mandat können sich Leistungen der Schuldnerberatung also sowohl auf das Kinder- 

und Jugendhilfegesetz (KJHG) als auch auf das SGB II (Arbeitslosengeld und Sozialgeld) 

und SGB XII (Grundsicherung und Sozialhilfe) beziehen (vgl. Thomson 2008: 52).61 

Allen unterschiedlichen Anforderungen und Bedarfen überschuldeter Privathaushalte ge-

meinsam ist jedoch die Auseinandersetzung der Schuldnerberater mit der ökonomischen 

Exklusion der Schuldner als Haupteinflussgröße und den damit zusammenhängenden psy-

chosozialen Problemen der Betroffenen. In diesem Problemzusammenhang lassen sich auch 

die Schwerpunkte der Arbeit von Schuldnerberatern verorten. Diese können sich auf folgen-

de Leistungsangebote und Problemdimensionen erstrecken (vgl. Gregor 2001: 147 f.; Kuntz 

1994: 18 ff. und 34 ff.; Reiter 1992: 208):  

ï Bilanzierung der wirtschaftlichen Situation: Auflistung und Gegenüberstellung der 

Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes (Budgeterfassung) einschließlich Gläubi-

geraufstellung und Forderungsüberprüfung; 

ï ökonomische Krisenintervention: Sicherstellung des Existenzminimums nach SGB, 

ggf. Maßnahmeneinleitung zur Zahlung von Miete und Energieversorgung; 

ï hauswirtschaftliche Beratung: basierend auf der Budgeterfassung gemeinsame Pla-

nung zur Änderung von Einnahme- und Ausgabeverhalten des Haushalts; 

ï Rechtsberatung: Vorprüfung und Unterlagenzusammenstellung, Hinweise und Aus-

künfte über sozialrechtliche Ansprüche (z.B. Kinder- und Erziehungsgeld, Gebüh-

renbefreiung, Mietrecht/ BGB); 

ï Finanzberatung: ebenfalls auf der Budgeterfassung basierende Kontaktaufnahme und 

Verhandlung mit den Gläubigern (in Absprache mit dem/der Klient/in) über Schul-

denregulierungsplan (z.B. Ratenzahlung, Stundung); 

ï psychosoziale Beratung und Krisenintervention hinsichtlich der mit der Überschul-

dung zusammenhängenden Beziehungsprobleme und kritischen Lebensereignisse 

(ggf. wird der Klient an weitere Beratungsinstitutionen verwiesen); 

ï sozialpädagogisch präventive Hilfen: Reflexion des Schuldnerverhaltens, das zur 

Überschuldung geführt hat und daran anknüpfende Verhaltensmodifikation sowie 

Aktivierung des Selbsthilfepotenzials. 

                                                      
61

 Ab 01.01.2005 beziehen sich die Leistungen der Schuldnerberatung auf das SGB, bis zum Jahr 2004 

waren diese noch im Bundessozialhilfegesetz festgelegt; das BSHG war von 1962 bis 2004 gültig. 



97 

Wie das hochkomplexe Leistungsangebot der Schuldnerberatungen aufzeigt, handelt es sich 

bei der Schuldnerberatung nicht allein um ein multiperspektivisches Vorgehen im jeweiligen 

Einzelfall, sondern darüber hinausgehend um einen mehrdimensionalen Beratungsansatz, 

der verschiedenste Fachkenntnisse (juristische, ökonomische, sozialpädagogische, psycho-

logische und therapeutische Kompetenzprofile) Seitens des Schuldnerberaters einfordert 

(vgl. Münder et al. 1994: 17). Schuldnerberatung in diesem Sinne als ganzheitlich-integra-

tives Beratungsmodell zu begreifen, meint jedoch nichts anderes, als dass die Schuldnerbe-

ratung eingebettet ist in eine Reihe traditioneller Beratungsangebote und dass eine sachge-

rechte Problembearbeitung bzw. Problemlösung nur gelingen kann, wenn sowohl die öko-

nomische als auch die soziale Problemlage des Überschuldeten gleichermaßen aufgegriffen 

wird (vgl. Kuntz 1994: 31). Der generelle Anspruch der sozialpädagogischen Beratung, 

ĂHilfe zur Selbsthilfeñ leisten zu wollen, lªsst sich dabei nicht für alle Leistungsangebote 

aufrecht erhalten, da der Betroffene in bestimmten Punkten gerade auf die Fachexpertise des 

Schuldnerberaters angewiesen ist (z.B. in rechtlichen Fragen, bei der Schuldenregulierung). 

Als spezialisierte Beratungsform ist die Schuldnerberatung in Deutschland in der Regel zwar 

durch einen hohen Institutionalisierungsgrad gekennzeichnet, jedoch gilt für sie wie auch 

alle anderen Sozialberatungsformen der Grundsatz der Freiwilligkeit und die so genannte 

ĂKomm-Strukturñ in Bezug auf die konkrete Zielgruppe der Schuldner (vgl. Belardi 2001; 

Kuntz 1994). Dabei ist die Niederschwelligkeit der jeweiligen institutionalisierten Bera-

tungseinrichtung (z.B. Diakonie, Caritas, Arbeiterwohlfahrt ï AWO, Schuldnerberatung der 

Städte) ein entscheidendes Kriterium für eine funktionierende Beratungsarbeit mit dem Kli-

enten. Da eine Überschuldungssituation einen ganz eigenen Problemraum erschafft, der für 

den Betroffenen neben dem finanziellen Problem auch mit Stigmatisierung, Schamreaktio-

nen und Schuldgefühlen verbunden ist (vgl. Kapitel 2.2.4), ist es wichtig, die Zugangsbarrie-

ren und Hemmschwellen für die Ratsuchenden so niedrig wie möglich zu gestalten.  

Reiter (1990, 1992) greift einige der oben genannten Problemdimensionen der Schuldnerbe-

ratung auf und weist diese den von ihm identifizierten Schuldnertypen zu (vgl. Kapitel 

2.3.3). Je nach erkanntem Schuldnertypus wird auch der Beratungsschwerpunkt verortet, wie 

die nachfolgende Abbildung 7 zeigt. 
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Abbildung 7: Problemdimensionen der Schuldnerberatung  

(Reiter 1990: 260; 1992: 208) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl im Modell von Reiter ein ĂDurchschnittsschuldnerñ zugrunde gelegt wird, wird 

darin doch deutlich, dass je nach Schuldnertypus eine unterschiedlich vordringliche Prob-

lembehandlung zu erfolgen hat, d.h. dass die individuelle Problembetroffenheit zwar in 

mehrfacher Hinsicht nach einer Lösung verlangt, es jedoch in den allermeisten Fällen min-

destens ein akutes Problem gibt, dass entweder unmittelbar parallel zur Schuldregulierung 

oder zeitlich vorgelagert gelöst werden muss, um die sozioökonomische Exklusion nicht 

weiter voranschreiten zu lassen (z.B. Kündigung der Wohnung wegen angemahnten Miet-

verzugs). So weisen die jeweiligen Extrempole in den Spitzen des Dreiecks zugleich auch 

das primäre Problem aus: für den zwanghaften Konsumenten die psychosoziale Beratung 

bezüglich seiner Kaufsucht, für den Anspruchsschuldner eine bankwirtschaftliche Beratung 

bezüglich der Finanzierung seines (weiteren) Lebensstils sowie für den Defizitschuldner 

eine hauswirtschaftliche Beratung bezüglich seiner defizitären Haushaltsführung und öko-

nomischen Wissensdefizite. Armutsschuldner und Krisenschuldner sind intermediär zwi-

schen den drei Extrempolen hier verortet, weil in ihnen mehrere, schwerwiegende Krisen-

symptome zusammentreffen (z.B. Langzeitarbeitslosigkeit, gesundheitliche Beeinträchti-

gungen, gescheiterte Beziehungen). 

Insofern können in Abhängigkeit von der Komplexität des Einzelfalles, den adäquaten Leis-

tungsangeboten und den möglichen Mandaten mit der Beratungsarbeit unterschiedliche Zie-

le verbunden sein, wie z.B. die Schuldenregulierung, die persönliche Stabilisierung des 

Schuldners und dessen Familie, die Bearbeitung weiterer Probleme (z.B. Suchtverhalten), 

die Verhinderung von Wohnungslosigkeit usw. (vgl. Gregor 2011: 151). Was also im Ein-

zelfall als positive Veränderung der Ausgangssituation einer Überschuldung angesehen wer-

den kann, ist immer in Relation zur jeweiligen Überschuldungsbiographie und zur Lebens-
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welt des Schuldners zu sehen und wie sich die daran anknüpfende Zusammenarbeit zwi-

schen Schuldnerberater und Klienten sozialpädagogisch ausgestalten lässt. 

Seit der Einführung der Verbraucherinsolvenz kann die Schuldnerberatung in zwei unter-

schiedliche Richtungen verlaufen, mit je unterschiedlichem Ablauf und Ziel: einerseits als 

spezielle Schuldnerberatung mit Schuldenregulierung und andererseits als Insolvenzbera-

tung, die die Verbraucherinsolvenz einleitet. Eine Schuldnerberatung, die in Absprache mit 

dem Klienten auf eine Schuldenregulierung mit den Gläubigern hinausläuft, kann so eher als 

individuelle bzw. Ăpersºnliche Hilfeñ charakterisiert werden, während eine Insolvenzbera-

tung eine strukturelle Hilfe bzw. Ăunpersºnliche Rechtsanwendungñ nahelegt (vgl. Thomson 

2008: 80). Letzteres ist vor allem dann gegeben, da die Schweige- und Auskunftspflichten 

des Schuldnerberaters durch das Verfahren reglementiert werden, was nicht nur berufs-

ethisch zwischen den Problemthematisierern unter den Schuldnerberatern und dem Gesetz-

geber zur Disposition steht, sondern auch ĂUnsicherheit in Bezug auf Rechte und Pflichtenñ 

der Schuldnerberater mit sich bringt (z.B. Schutz von Privatgeheimnissen, Schweige- vs. 

Anzeigepflicht gem. Strafgesetzbuch ï StGB; vgl. ebd.: 61, 80).  

 

2.4.2 Das Verbraucherinsolvenzverfahren 

Das Verbraucherinsolvenzverfahren stellt nach der Schuldnerberatung den letzten (instituti-

onellen) Ausweg aus einer privaten Überschuldungssituation dar. Bis zur Ausweitung der 

Insolvenzordnung im Jahr 1999 durch den Gesetzgeber existierten für private Schuldner in 

Deutschland keine Möglichkeiten, sich auf einem anderen Weg als der Zurückzahlung ihrer 

Schulden (inkl. deren Zinsen) von der Schuldenlast zu befreien. Bis dato war das Insolvenz-

verfahren allein den Unternehmen vorbehalten. Die Abtragung des privaten Schuldenberges 

konnte so durchaus zu einer Lebensaufgabe erwachsen und prägte nachhaltig die Alltagswelt 

der Problembetroffenen, die sowohl durch finanzielle Bescheidung (Leben am Existenzmi-

nimum oder darunter, vgl. z.B. Backert 2003) als auch durch psychische und physische Be-

lastungsreaktionen sowie soziale Exklusion beschrieben werden kann (vgl. z.B. Lech-

ner/Backert 2000, Hirseland 2000). Erst aufgrund der Novellierung des bundesdeutschen 

Schuldrechts existiert mit der Option der Befreiung aus einer finanziellen und rechtlichen 

Abhängigkeit vom Gläubiger bzw. von den Gläubigern zugleich auch eine Option auf sozia-

le Re-Integration, d.h. eine Perspektive für einen Neustart in der Gesellschaft: Es Ăbleibt in 

aller Deutlichkeit festzuhalten: Mit der Durchführung einer Verbraucherinsolvenz wird die 

Überschuldungssituation beendet. Eine Person oder ein Haushalt im Insolvenzverfahren hat 

das Ende der Schuldenspirale, der Pfändungen und Beitreibungsmaßnahmen erreicht und 
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kann mit erfolgreichem Abschluss des Verfahrens ganz realistisch auf eine wirtschaftliche 

und soziale Reintegration in der Zukunft hoffenñ (Lechner/Backert 2008: 34). 

Eine erneute Änderung der Insolvenzordnung im Dezember 2001 ergänzte dieses Anliegen 

insofern, als dass nunmehr die Stundung der Verfahrenskosten für all die Fälle an Verbrau-

cherinsolvenzen vorgesehen wurden, die die Verfahrenskosten aus eigenen finanziellen Mit-

teln nicht aufbringen können. Damit wurde das Insolvenzverfahren grundsätzlich für private 

Schuldner aus allen Bevölkerungsgruppen geöffnet.  

Die jüngste Reform des Verbraucherinsolvenzverfahrens aus dem Jahr 2007 erfüllt primär 

den Zweck, die Verfahrenskosten der Verbraucherinsolvenzen auf Länderebene zu reduzie-

ren. 

 

 

Verfahrensbesonderheiten und Verfahrensablauf: 

Wie eingangs ausgef¿hrt, soll es dem Ăredlichen Schuldnerñ mit dem Verbraucherinsol-

venzverfahren ermöglicht werden, sich von seinen verbliebenen Schulden (Verbindlichkei-

ten) zu befreien (§ 1 InsO). Dies geschieht in der Regel dadurch, dass das Vermögen des 

Schuldners verwertet und gleichberechtigt auf seine Gläubiger verteilt wird (ebd.). Eine 

Verbraucherinsolvenz lässt sich verfahrensrechtlich in vier Etappenziele gliedern, die der 

Ăredliche Schuldnerñ (gem. Ä 1 InsO) nacheinander zu durchlaufen hat, will er nach unge-

fähr 6 Jahren schuldenfrei sein (vgl. Schulz-Nieswandt/Kurscheid 2005: 35 ff.; vgl. Abbil-

dung 8). 

 

  



101 

Abbildung 8: Überblick über den Verlauf des Verbraucherinsolvenzverfahrens  
 

(vgl. Schulz-Nieswandt/Kurscheid 2005: 37) 

 

 

 

Die InsO stellt aus juristischer Perspektive ein Zwangsvollstreckungsgesetz dar, von dem 

alle i.S.d. BGB definierten Verpflichtungen und Verbindlichkeiten zwischen dem Schuldner 

und seinen Gläubigern berührt werden (vgl. Kapitel 2.2.2.1). So muss im Verfahren die 

Konkursmasse auf alle dem Gericht benannten und bekannten Gläubiger gleichverteilt wer-

den und während der so genannten Wohlverhaltensperiode pfändbare Einkommensanteile 

ebenso gleichverteilt an alle Gläubiger ausgeschüttet werden. 

Phase 1 beschreibt den außergerichtlichen Einigungs- bzw. Schuldenregulierungsversuch, in 

dem der Schuldner sich mit seinen Gläubigern auf einen Schuldenbereinigungsplan zu ver-

ständigen versucht. Dieser beinhaltet eine Aufstellung aller ihm bekannten Gläubiger mit-

samt deren Forschungen gegen den Schuldner. Der Schuldenbereinigungsplan enthält wei-

terhin unterschiedliche Optionen Seitens des Schuldners, die Schuldenlast abzutragen, z.B. 

Stundung, Ratenzahlung oder (teilweiser) Erlass der Schulden. In dieser Phase ist der 

Schuldner angehalten, den außergerichtlichen Einigungsversuch nicht im Alleingang, son-

dern mit Hilfe professioneller Unterstützung (Schuldnerberatung oder Rechtsanwalt) zu un-

ternehmen (§ 305 InsO; vgl. Hottenrott 2002: 101). 
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Misslingt dieser Versuch, d.h. kommt es zu keiner Einigung mit den Gläubigern über den 

vorgelegten Schuldenbereinigungsplan, tritt der Schuldner in Phase 2 ein: Der Eröffnung des 

gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens nach formaler Antragstellung durch den 

Schuldner und Prüfung durch das zuständige Amtsgericht bzw. Insolvenzgericht. In diesem 

Verfahrensabschnitt, mit dem erst das eigentliche Hauptverfahren einer Verbraucherinsol-

venz beginnt, wird mit Hilfe des Gerichtes erneut eine Einigung der Parteien auf den Schul-

denbereinigungsplan angestrebt (§ 305 InsO). Außerdem beginnt damit auch der gesetzliche 

Schonraum für den Schuldner, indem z.B. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen Schuld-

ner oder Konto- bzw. Lohnpfändungen über das Gericht unterbunden werden (Anordnung 

von Sicherungsmaßnahmen). 

Scheitert auch dieser Einigungsversuch an der mangelnden Zustimmung der Gläubiger zum 

Schuldenbereinigungsplan folgt mit Phase 3 das vereinfachte Insolvenzverfahren (Hauptver-

fahren bzw. Verbraucherinsolvenzverfahren). Ein vom Gericht ernannter Treuhänder (§ 313 

InsO) erfasst und verteilt nun ï sofern vorhanden ï die Vermögensmasse des Schuldners 

gleichberechtigt auf alle Gläubiger (Gleichbehandlungsgrundsatz gem. § 294 InsO).62 Damit 

verliert der Schuldner zugleich jegliche Verfügungsrechte über die zur Insolvenzmasse ge-

hörenden Vermögensgegenstände (gem. §§ 80, 148 InsO, zur Abtretung usw. vgl. Kothe et 

al. 2002: 313), worin sich die bereits mehrfach angesprochene rechtliche Exklusion durch 

das Verbraucherinsolvenzverfahren zeigt. Vom Gericht wird in dieser Phase bereits die 

Restschuldbefreiung angekündigt (§ 291 InsO). 

Daran schließt sich in Phase 4 das Restschuldbefreiungsverfahren an, mit dem die so ge-

nannte Wohlverhaltensperiode beginnt. Wie sich diese Wohlverhaltensperiode gestaltet, 

schreiben dem Schuldner genau definierte Obliegenheiten vor (§ 295 ff. InsO; vgl. weiter-

führend Schulz-Nieswandt/Kurscheid 2005: 41 ff.). So ist der Schuldner u.a. verpflichtet, im 

Rahmen der Erwerbspflicht eine angemessene Arbeit auszuüben oder sich im Fall von Er-

werbslosigkeit um Arbeit zu bemühen;63 aber auch Erbschaften sind zur Hälfte an den Treu-

händer zwecks Verteilung an die Gläubiger abzugeben (vgl. Kothe et al. 2002: 202 ff.).64  

 

  

                                                      
62

 Ist keine an die Gläubiger zu verteilende Vermögensmasse des Schuldners vorhanden, wird von einem 

so genannten Nullplan gesprochen. 
63

 Inwiefern mit dem Zwangsvollstreckungsgesetz InsO verbundene rechtliche Verpflichtungen als Inklu-

sion in das Rechtssystem gedeutet werden können, muss an dieser Stelle noch offen bleiben. 
64

 Die InsO definiert weiterhin die folgenden Versagungsgründe (gem. § 295 InsO), die der Restschuldbe-

freiung entgegenstehen: Verschwendung von Vermögen, aufgrund einer Insolvenzstraftat verursachte 

rechtskräftige Verurteilung, unnötig gemachte Schulden, erhaltene Restschuldbefreiung innerhalb der 

letzten zehn Jahre, Versagung einer Restschuldbefreiung innerhalb der letzten zehn Jahre, Falschangaben 

zu wirtschaftlichen Verhältnissen, um Leistungen und Kredite zu erschleichen bzw. Zahlungen auszuset-

zen, Melde- und Auskunftspflichtverletzungen. 
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§ 295 InsO: Obliegenheiten des Schuldners 

(1) Dem Schuldner obliegt es, während der Laufzeit der Abtretungserklärung 

1. eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und, wenn er ohne Beschäftigung ist, sich um 

eine solche zu bemühen und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen;  

2. Vermögen, das er von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, zur 

Hälfte des Wertes an den Treuhänder herauszugeben; 

3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Beschäftigungsstelle unverzüglich dem Insolvenzge-

richt und dem Treuhänder anzuzeigen, keine von der Abtretungserklärung erfassten Bezüge und 

kein von Nummer 2 erfasstes Vermögen zu verheimlichen und dem Gericht und dem Treuhänder 

auf Verlangen Auskunft über seine Erwerbstätigkeit oder seine Bemühungen um eine solche so-

wie über seine Bezüge und sein Vermögen zu erteilen; 

4. Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenzgläubiger nur an den Treuhänder zu leisten und kei-

nem Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil zu verschaffen. 

(2) Soweit der Schuldner eine selbständige Tätigkeit ausübt, obliegt es ihm, die Insolvenzgläubiger 

durch Zahlungen an den Treuhänder so zu stellen, wie wenn er ein angemessenes Dienstverhältnis 

eingegangen wäre. (vgl. BMJ 2010) 

 

Insbesondere die Erwerbspflicht und mit ihr das Einkommen des Schuldners sind hier maß-

gebliche Obliegenheiten, die die Diskussion über die faktische Armutsnähe im Schutz- und 

Schonraum einer Verbraucherinsolvenz in Erinnerung rufen. Seitens des Gesetzgebers wur-

den im Rahmen der ZPO die finanziellen Obergrenzen für das pfändbare Einkommen festge-

legt (§ 850 c ZPO), der unpfändbare Teil des Einkommens ist zur Sicherstellung des Le-

bensunterhalts des Schuldners vorgesehen und bildet damit das fallspezifisch anzusetzende 

Existenzminimum ab. Die Pfändungsfreigrenzen orientieren sich primär an der Höhe des 

Netto-Erwerbseinkommens, aber auch damit zusammenhängend am Familienstand des 

Schuldners bzw. prozentual an den Haushaltstypen (unterhaltsberechtigte Personen; vgl. 

BMJ 2011).  

Somit bedingen die Obliegenheiten in Verbindung mit der Abgabe der Besitzverfügungs-

rechte ï so meine These ï die Form der rechtlichen Exklusion durch eine Verbraucherinsol-

venz. Die bereits mit der Überschuldung und durch die finanziellen Überschuldungsfolgen 

eingetretene ökonomische Exklusion wird insofern durch die Verbraucherinsolvenz bis zum 

Verfahrensabschluss ausgedehnt (ökonomisches Moratorium). 

Nach Ablauf der Wohlverhaltensperiode wird durch das Gericht die Restschuldbefreiung 

verkündet, der Schuldner ist von da an von allen seinen Schulden befreit. 

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es im Verlauf der ersten beiden Pha-

sen aufgrund einer Einigung und Zustimmung der Gläubiger zum Schuldenbereinigungsplan 

zum frühzeitigen Verfahrensabschluss und damit zur Restschuldbefreiung kommen kann 
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(vgl. Kothe et al. 2002: 363 ff.). Hingegen kann im Verlauf der letzten beiden Phasen ein 

frühzeitiges Ende des Verbraucherinsolvenzverfahrens nur durch das Versagen der Rest-

schuldbefreiung herbeigeführt werden, z.B. wenn der Schuldner nachweislich gegen die 

Obliegenheiten verstößt (§ 296 InsO) oder ein Versagungsgrund nach § 299 InsO. Ansons-

ten gilt, dass im Prinzip in jeder Phase entweder eine außergerichtliche Einigung oder ein 

gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan bereits zur Schuldenfreiheit führen kann. 

 

 

2.5 Mehrfache Exklusion durch Überschuldung 

Der bereits mehrfach verwendete Exklusionsbegriff soll im Folgenden typisierend als öko-

nomischer und rechtlicher Ausschluss aus der Gesellschaft mit insgesamt weitreichenden 

Konsequenzen sozialer Exklusion für den Überschuldeten ausformuliert werden. Insofern 

verbinden sich mit den unterschiedlichen Exklusionstypen ebenso unterschiedliche teilsys-

temische Grenzziehungsprozesse und Ausschlusslogiken, die die private Überschuldung im 

Kontext einer Theorie sozialer Probleme spezifizieren. 

 

2.5.1 Ökonomische Exklusion 

Ökonomische Exklusion folgt jenem beschriebenen Mechanismus, der als solcher bereits 

mit dem Schulden-Machen einsetzt und sich auf den teilsystemischen Code āZahlenó vs. 

āNicht-Zahlenó begr¿ndet. Zwar existieren keine hinreichenden Längsschnittdaten bzw. Pro-

zessdaten ¿ber die āKarriereó der Zahlungsunfªhigkeit (vgl. Kapitel 2.3), die es erlauben 

würden, systematisches Wissen zur ĂSoziogenese der privaten ¦berschuldungñ zu erhalten 

(vgl. Schulz-Nieswandt/Kurscheid 2005: 48), doch wurden in verschiedenen Interviews mit 

Schuldnern65 immer wieder die persönlichen Erfahrungen aus den ersten Kreditgeschäften 

mit positiven Erinnerungen und guten Gefühlen verknüpft (emotionale Konsumentenhal-

tung) und als gesellschaftliche Selbstverstªndlichkeit begriffen (āJeder hat doch schon ein-

mal Schulden gemacht!ó). Die sich aus der theoretischen Diskussion ableitende Normalität 

des ĂSchulden-Machensñ vs. das ĂSchulden-Habenñ als  soziales Problem wurde in Kapitel 

2.2.4 ausführlich vorgestellt. Wie sehr dem Geldverkehr und der Kreditwirtschaft bzw. der 

Kreditvergabepraxis hier eine sozial strukturierende Wirkung zuerkannt werden muss, wur-

                                                      
65

 Die problemzentrierten Interviews wurden mir und einem Kollegen im Jahr 2006 in Vorbereitung auf 

die Befragung von Schuldnern mit anhängigem Verbraucherinsovlenzverfahren durchgeführt (im Rahmen 

der beiden DFG-gefºrderten Forschungsprojekte ĂDas Verbraucherinsolvenzverfahren ï ein funktionie-

rendes Hilfesystem gegen Exklusion aus dem Wirtschaftssystemñ und ĂDas Verbraucherinsolvenzverfah-

ren in den neuen Bundeslªndernñ). 
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de ebenfalls ausführlich erläutert: Insgesamt ist eine gelingende Integration der Individuen 

über das Geld zwar eher ein Nebeneffekt als das primäre Ziel. Umgekehrt bedeutet jedoch 

die Nicht-Verfügbarkeit über Geld, für das Individuum die Exklusion (partiell oder total) aus 

der modernen bzw. differenzierten Gesellschaft, da diese sich vornehmlich über den ökono-

mischen Tausch ï und nicht den sozialen Tausch ï integriert (vgl. Kapitel 2.2.2.). Die Ak-

kumulation von Schulden führt meist in Zusammenhang mit einem kritischen Lebensereig-

nis dann schließlich dazu, dass aus der anfänglich als leicht zu bewältigen geglaubten Ver-

schuldung eine Überschuldung erwächst. Eine Überschuldung, die angesichts der psychi-

schen Belastungen und der sozial beeintrªchtigenden Effekte an sich schon das Label Ăkriti-

sches Lebensereignisñ tragen müsste und schon allein deswegen hinsichtlich das Phänomen-

bereichs der ¦berschuldung von einem āKonzept des multiplen kritischen Lebensereignis-

sesó ausgegangen werden könnte.  

Rekapituliert man weiterhin die verschiedenen Gründe für Überschuldung, dann zeigt sich, 

dass diese primär in direktem Zusammenhang mit der ökonomischen Basis des Betroffenen 

stehen (z.B. Arbeitslosigkeit, Trennung bzw. Scheidung, Konsumverhalten, mangelnde 

Haushaltsplanung) und dabei kein Unterschichtenphänomen beschreibt.  

Die Überschuldungsgründe variieren je nach Zugehörigkeit zu Altersgruppen. Dabei kommt 

dem zeitlichen Verlauf der Schuldenkarriere eine besondere Bedeutung zu. Ältere Schuldner 

haben vor allem größere Schuldensummen in Form von Immobilienschulden aus Wohn- 

bzw. Hauseigentum (vgl. Zimmermann 2000). Schuldenrisiken also, die man erst ab einem 

bestimmten Lebensabschnitt eingeht und die mit Partnerschaft sowie der Entscheidung zur 

Familiengründung zusammen fallen. Jüngere Schuldner hingegen haben eher Kreditschul-

den, wie z.B. Handy- oder Konsumschulden, die sich über Identitätsbildungsprozesse in der 

peer-group und Außendarstellung bzw. Lebensstilisierungsneigungen erklären lassen (vgl. 

Korczak 2005; Lange 2004; Zimmermann 2000). 

Eine durch anfängliche Ver- und spätere Überschuldung bedingte ökonomische Exklusion 

drückt sich vor allem in den mangelnden Möglichkeiten aus, an der Konsumgesellschaft zu 

partizipieren. Der Konsumverzicht kann sich hierbei nicht nur auf Statussymbole allein, 

sondern auch auf grundsätzliche Dinge des täglichen Bedarfs oder sogar auf den Grundbe-

darf an Lebensmitteln und Wohnen beziehen, die sowohl den Problembetroffenen als auch 

seinen Haushalt in eine faktische Armutsnähe manövrieren. 
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2.5.2 Rechtliche Exklusion 

Bedingt durch das Sanktionierungspotenzial und die verfahrensrechtlichen Restriktionen der 

InsO ergeben sich für den Betroffenen verschiedene Beschränkungen seiner Handlungs- und 

Teilhabemöglichkeiten (vgl. Kapitel 2.1.2, 2.24). Diese lassen sich als Beschränkungen sei-

ner bürgerlichen Freiheiten, Entmündigung aus Schuld- und Kreditverträgen gem. BGB, 

Verlust von Verfügungsrechten über (noch vorhandenes) Eigentum und damit allgemein als 

Freisetzung bzw. Exklusion aus allgemein gültigen bzw. für den Normalbürger selbstver-

ständlichen Rechtsverbindlichkeiten (ārecht haben/ rechtmäßiges Verhaltenó vs. ānicht recht 

haben/ rechtswidriges Verhaltenó) und der Geschäftsfähigkeit verstehen (vgl. Kapitel 

2.2.2.1, 2.2.2.2 und 2.4.2). Daran anknüpfend lässt sich sodann fragen, inwiefern diese parti-

elle rechtliche Exklusionswirkung für verschiedene Schuldnergruppen auch unterschiedliche 

soziale und (wiederum) ökonomische Folgen hat. Am Beispiel der so genannten Erwerbs-

pflicht gem. § 295 (2) InsO, den Obliegenheiten des Schuldners (hier: Erwerbstätigkeit), soll 

diese Überlegung verdeutlicht werden. Die Erwerbspflicht definiert sich über das Bemühen 

um eine Ăangemesseneñ Erwerbstªtigkeit und im Fall von Erwerbslosigkeit ¿ber das Bemü-

hen um Arbeit. Hier ließe sich an den eingangs eingeführten Gedankengang anknüpfen, dass 

bei fehlendem Vermögen (Eigentum, Besitz) des Schuldners im Verbraucherinsolvenzver-

fahren dessen Arbeitsleistung als funktionales Äquivalent (vgl. Kapitel 2.2.1, wo der Kredit 

als Investition in die Reproduktion der Ware Arbeitskraft definiert wurde) zur Schuldenmas-

se herangezogen wird. Den Inhalt des Paragraphen zugrunde gelegt, ist es einerseits denk-

bar, dass dieser den redlichen, arbeitenden Schuldner gegenüber dem arbeitslosen Schuldner 

schlechter stellt, indem der Schuldner verpflichtet wird, seine Einkommensanteile oberhalb 

der Pfändungsfreigrenze (pfändbares Vermögen) an den Treuhänder zur Verteilung abzufüh-

ren. Dennoch verbleibt mit dem Selbsthalt ein nicht unbedeutender Einkommensanteil beim 

arbeitenden Schuldner, der es ihm ermöglichen könnte, während seiner Verbraucherinsol-

venz ein Leben zu führen, das oberhalb der faktischen Armutslage liegt. 

Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass gerade die arbeitslosen Schuldner auf-

grund ihres kleinen Haushaltsbudgets die eigenen Stilisierungsneigungen ebenso wie die 

Grundbedürfnisse beschränken mussten. Die rechtliche Exklusion verweist dann auf weitere 

gesellschaftliche Exklusionswirkungen, nämlich aus dem Erwerbsleben und aus der Kon-

sumgesellschaft. Demzufolge werden unter den genannten Armutsbedingungen stark be-

grenzte Möglichkeiten der Konvertierbarkeit der Ressourcen zu erwarten sein, m.a.W. die 

Ressourcenarmut begrenzt zugleich die Konvertierungschancen der noch verbliebenen Res-

sourcen.  
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Die rechtliche Exklusion findet sich aber auch in einem anderen Kontext wieder, und zwar 

im Umgang der Banken mit einmal verschuldeten Privatkunden, wenn es um die Einräu-

mung von weiteren Krediten oder die Einrichtung des dringend benötigten Bankkontos mit 

EC-Karte geht. Die laxe Kreditvergabepraxis als Teil eines kollektiven Verschuldungsphä-

nomens steht dabei in einem fragwürdigen Verhältnis zur Einräumung von Konten bei ein-

mal eingetretener Überschuldung von Privatpersonen. Gesellschaftliche Teilhabe wird also 

dadurch begrenzt, dass man weniger Handlungsspielräume hat, weil das Geld und seine 

Transfermöglichkeiten ein Integrationsmedium der Moderne darstellen. Dabei geht es nicht 

um die Kreditgewährung wie im Falle unverschuldeter Privatpersonen, sondern lediglich um 

die Möglichkeit, eine eigene Kontonummer zu haben und mit āKarte zahlenó zu können. Das 

wird insbesondere dann zu einem existentiellen Problem, wenn wie in Zeiten des bargeldlo-

sen Geldtransfers, Wohnungsmiete, Telefon- und Energiekosten, Steuern oder Versicherun-

gen usw. bezahlt werden müssen. Mit dem Fehlen von Kontonummer und Kreditkarte wer-

den also rechtliche Exklusionserscheinungen definiert, weil aufgrund dessen staatliche Leis-

tungen nicht in Anspruch genommen werden können. 

 

2.5.3 Soziale Exklusion(en) 

Negative Effekte: 

In ihrer Gesamtheit sind die ökonomische Exklusion aus dem Wirtschaftssystem und die 

(partielle) Exklusion aus dem Rechtssystem folgenreich, da mit ihnen Einschränkungen von 

Grundrechten und Partizipationsmöglichkeiten in unterschiedlichen Lebensbereichen ein-

hergehen. Für den jeweils Problembetroffenen verbindet sich mit ihnen immer eine fremd-

bestimmte, extern vermittelte bzw. auch zwanghafte Begrenzung der eigenen Person, die ihn 

in seiner (sozialen, geographischen) Mobilität und seinem gesellschaftlichen Aktionsradius 

einschränken. 

Der Begriff der rechtlichen Exklusion verweist dabei auf die Einschränkungen der für diffe-

renzierte Gesellschaften verbindlichen Postulate von Freiheit und Gleichheit. Für die gesam-

te Dauer des Insolvenzverfahrens (also in der Regel 6 Jahre) wird der Schuldner durch die 

Obliegenheiten sowohl in der Wahl- und Entscheidungsfreiheit für sein Leben als auch in 

seiner Verfügungsmacht über das eigene ökonomisches Kapital (bis auf den Selbstbehalt) 

reglementiert. Während die Begrenzung der individuellen Entscheidungsfreiheiten eher auf 

der Ebene von sozialen Werten anzusiedeln ist (z.B. als Entmündigungserleben und Ver-

trauensverlust, als Isolationsempfinden und Anomia), können sich insbesondere die finanzi-

ellen Einschränkungen selbst als ein direkter Teil des Exklusionsmechanismus erweisen, da 
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sie de jure den Insolvenz-Schuldner im Vergleich zu Nichtverschuldeten ökonomisch 

schlechter stellen. 

Mit der ökonomischen Exklusion wird für den Überschuldeten gleichermaßen ein Grund-

prinzip der Konsumgesellschaft ausgehebelt: Der Austausch von Geld gegen Ware oder von 

Geld gegen Dienstleistung. So bedeutet ökonomische Exklusion zwangsweise auch soziale 

Exklusion, weil sich ohne veräußerbares Geld, die Möglichkeiten der Aufrechterhaltung des 

bisherigen Lebensstils stark reduzieren. Das heißt, dass sich weder die bisherigen Freizeitak-

tivitäten (z.B. Kinobesuch mit der Familie oder den Arbeitskollegen) noch kulturelle Aktivi-

täten (z.B. Konzert-, Museumsbesuche) oder sportliche Betätigungen (z.B. Beitrag für Fit-

nessstudio, Mitgliedsbeitrag für den Fußballverein des Kindes) in dem bisher gekannten 

Maße oder überhaupt nicht mehr realisieren lassen. Die allgemeine Ressourcenarmut der 

Überschuldeten lässt sich auf einen Nenner bringen: Ohne Geld keine gesellschaftliche Teil-

habe (ökonomisch, kulturell) und auch weniger gemeinsame Aktivitäten mit der eigenen 

Familie und/oder mit āWahlverwandtenó (enge Freunde, aber auch Arbeitskollegen, Ver-

einsmitgliedern), die überdies als unterstützende Beziehungspartner hilfreich sein können 

(sozial, psychologisch, gesundheitlich; vgl. Kapitel 2.3.4).  

Denn mit den geringer werdenden Chancen zur Partizipation an den rechtlichen, kulturellen 

und sozialen Errungenschaften des gesellschaftlichen Orientierungs- und Normierungsrah-

mens reduzieren sich gleichermaßen die Möglichkeiten zum sozialen Kontakt mit anderen. 

Die von Bourdieu (1983) als für die Aufrechterhaltung von Sozialkapital so notwendig be-

schriebene Beziehungsarbeit und ihrer symbolischen Wirkung wird dadurch drastisch einge-

schränkt oder gar unmöglich, was auf Dauer das Sozialkapital reduziert (vgl. Coleman 1995; 

Putnam 1995, Putnam/Goss 2001). 

Zudem zieht sich der Insolvenz-Schuldner mehr oder weniger bewusst und aktiv aus bereits 

bestehenden öffentlichen Kontakten und daraus resultierenden sozialen Beziehungen zurück 

ï unabhängig davon, ob durch Stigmatisierung, Scham- oder Schuldgefühle motiviert oder 

angesichts der eingeleiteten sozialen Abwärtsmobilität und der antizipierten sozialstrukturel-

len Differenz zu den Mitgliedern seiner Primärgruppe oder anderen relevanten Bezugsgrup-

pen (vgl. Kapitel 2.2.3, 2.2.4). Die so charakterisierte āsoziale Exklusionó hat in diesem Sin-

ne zwei Seiten: die Isolation durch Andere und die vermeintlich selbst-gewählte Isolation. 

So belasten die Exklusionsbedingungen und die Exklusionswahrnehmung auch die sozialen 

Beziehungen der Schuldner. Eine Überschuldungskarriere wird oft von Trennung oder 

Scheidung begleitet (vgl. Backert et al. 2009; Lechner/Backert 2008). Das vordringliche 

finanzielle Problem führt nicht nur zu starken psychischen Belastungen beim Problembe-

troffenen, es setzt auch die Partnerschaft und die Familie ï als mitbetroffene Schicksals- und 
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Leidensgemeinschaft ï starken Belastungen aus und bedingt defizitäre soziale Netzwerke 

der Problembetroffenen (vgl. Münster/Letzel 2008). Soziale Exklusion lässt sich folglich 

nicht mehr nur als Exklusion aus übergreifenden Sozialbeziehungen, sondern für jene Fälle 

von Problembetroffenen mit Luhmann auch als āExklusion aus Intimbeziehungenó begreifen. 

 

Positiver Effekt: 

Die oben angesprochene Ressourcenarmut, die die allgemeinen Teilhabe- und Teilnahme-

chancen einschränkt, kann aber auch einen positiven Effekt haben, der sich darin zeigt, dass 

vielleicht gerade hier ï nach Stigmatisierung, Statuspassage und Desintegrationserleben ï 

die Problembetroffenen zwar auf kleinere, aber besonders hilfreiche Netzwerke und damit 

āexklusives Sozialkapitaló (vgl. Putnam 2000: 22 f.) zugreifen können (vgl. Kapitel 3.3.3). 

Insbesondere die interdisziplinären Forschungsergebnisse zu sozialen Beziehungen, Sozial-

kapital und sozialer Unterstützung verweisen diesbezüglich zuallererst auf die zentral integ-

rierende Bedeutung informeller Unterstützungssysteme, die sich auch als homogene Soli-

dargemeinschaften mit spezifischen Reziprozitätsregeln auffassen lassen. Die aus sozialen 

Beziehungen resultierenden Nutzeneffekte, die das allgemeine Verständnis des Sozialkapi-

talbegriffs geprägt haben, werden u.a. im nächsten Kapitel vorgestellt.  
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3. Theorien über Sozialkapital 

Diese, im vorhergehenden Kapitel gefolgerten beiden grundlegenden Gedankengänge zu den 

sozialen Exklusionseffekten werden in den Ausführungen dieses dritten Kapitels immer 

wieder aufgegriffen werden, da sie den Gegenpol zur allgemein vorherrschenden Auffas-

sung über Sozialkapital  darstellen. Diese geht davon aus, dass dem Sozialkapital eine 

grundsätzliche und unhinterfragt integrierende Wirkung zukommt.  

In den folgenden Ausführungen bilden die intensiven Auseinandersetzungen mit den origi-

nären Sozialkapitalansätzen von Bourdieu (1983, 2005), Coleman (1988, 1995a, 1995b) und 

Putnam (1993, 1995, 1999, 2000, 2001) den Ausgangspunkt für das in dieser Arbeit entwi-

ckelte Sozialkapitalkonzept. Dazu ist es notwendig, die Wirkungsweise des Sozialkapitals 

und dessen Wechselwirkungen mit anderen Kapitalarten zu besprechen. Es genügt nicht, die 

Nutzeneffekte aus Sozialkapital ï wie allgemein üblich ï inhaltslogisch auf den Ressourcen-

zugriff zu verkürzen. Wenn dynamische, soziale Beziehungen (vgl. von Wiese [1924] 1966) 

selbst als Ressourcen behandelt werden, dann muss sich auch analytisch mit diesen Ressour-

cen auseinandergesetzt werden, weil sie (a) bekanntermaßen den Zugriff auf weitere Res-

sourcen (ökonomisch, kulturell) von anderen Akteuren ermöglichen und weil sie (b) auf 

unterschiedliche Beziehungskontexte mit ebenso unterschiedlichen Beziehungsinhalten ver-

weisen, die wiederum die Hintergrundfolie für den Ressourcenzugriff darstellen. Das heißt, 

dass auch der jeweilige Beziehungsinhalt selbst einen Leistungsaspekt sozialer Beziehungen 

darstellt und Nutzeneffekte hat, weil über ihn je nach Situation eine Mobilisierung oder In-

strumentalisierung von Beziehungen überhaupt erst ermöglicht wird. 

Es wird in diesem Kapitel gezeigt werden, dass ein Sozialkapitalkonzept, das auf Ressour-

cen aus sozialen Beziehungen basiert, methodologisch sowohl den objektiv-quantifizier-

baren Ressourcenaspekt sozialer Beziehungen (als originärem Baustein von Sozialkapital) 

als auch die subjektiv-qualitativen, wahrgenommenen Beziehungs- bzw. Unterstützungsleis-

tungen (als originäre Bausteine von Unterstützungskonzepten) gleichermaßen berücksichti-

gen muss. 

 

Im wissenschaftlichen Diskurs erfuhr der wissenschaftstheoretisch neue Begriff āSozialkapi-

taló bzw. āSoziales Kapitaló66 in den vergangenen Jahren einen enormen Bedeutungszuwachs 

                                                      
66

 Die gebräuchlichen Termini Die gebräuchlichen Termini āsoziales Kapitaló und āSozialkapitaló werden 

in der einschlägigen Literatur synonym verwandt und stellen nicht auf theorieimmanente, semantische 

Feinheiten, d.h. sie verweisen nicht auf methodologische oder programmatische Unterschiede. Ferner 

findet sich lediglich bei Coleman (1995a) ein kurzer Hinweis auf die ideengeschichtlichen Wurzeln des 

Sozialkapitalbegriffs: Loury (1977, 1987) hat den Begriff im Kontext von Gemeindestudien zur Beschrei-

bung  von sozialen Beziehungen als Ressourcen verwendet.  
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und wird in empirischen Studien meist verknüpft mit dem Begriff des sozialen Netzwerks 

und/oder den zugrunde liegenden sozialen Beziehungen.67 Meist werden damit quantitative 

Beziehungsparameter definiert, um verschiedene Möglichkeiten des individuellen Zugriffs 

auf die Ressourcen Anderer zu identifizieren. Beispielsweise stellt die Jobsuche ¿ber āweak 

tiesó gleichermaßen eine probate Strategie für sozialen Aufstieg dar (vgl. Granovetter 1973, 

1974) oder ermöglicht in der klassischen Sichtweise einfach nur den Zugang zu exklusiven 

sozialen Kreisen mit je individuellen Nutzenvorteilen (ĂMultiplikatoreffektñ, vgl. Bourdieu 

1983). Je nach Perspektive werden für den Sozialkapital-Begriff entweder die individuellen 

Vorteile derjenigen herausgearbeitet, denen es gelingt, ihre sozialen Beziehungen für eigene 

Zwecke zu instrumentalisieren und aus ihnen ï sprichwörtlich ï Kapital zu schlagen, oder es 

wird auf den gesamtgesellschaftlichen Nutzen als Struktureffekt von Sozialkapital hingewie-

sen (vgl. Putnam 1993, 1995, 2001).  

Unabhängig davon, auf welcher Argumentationsebene sich mit diesem Phänomen des Nut-

zens oder der ĂRenditeñ (vgl. Grimme 2009) aus sozialen Beziehungen auseinander gesetzt 

und dieses als Sozialkapital definiert wird, so verbinden sich mit Verfügbarkeit über Sozial-

kapital allgemein positive Nutzeneffekte, die sich zugleich auch als Inklusionsmechanismen 

in jeweils zugehörige größere oder kleinere Netzwerkkontexte beschreiben lassen. 

Bislang wenig Aufmerksamkeit wurde allerdings den negativen Implikationen von Sozial-

kapital gewidmet bzw. seinen exkludierenden Auswirkungen. So verweist Jansen (2002) 

lediglich auf das Problem zu vieler starker Bindungen (die eine Person unterhalten kann), 

bleibt dem Leser jedoch den empirischen Beweis schuldig. Sie betont dabei die Tendenz 

jener stark integrierten Netzwerke zu sozialer Schließung. Das heißt, dass aufgrund der 

kaum bis gar nicht gegebenen personellen Fluktuation wenig neue Inputs im Sinne von dif-

ferentiellen Informationen in das Beziehungsnetzwerk gelangen können und somit informa-

tionelle Redundanzen erzeugt werden (vgl. Granovetter 1973). 

Konzepte āsozialer Unterstützungó (bzw. social support) hingegen beschäftigen sich sehr 

wohl mit der Frage nach den negativen Wirkungen von sozialen Beziehungen.68 Jedoch wird 

diese Fragestellung thematisch verengt und im Hinblick auf die individuellen psychischen 

und gesundheitlichen Folgen von belastenden Beziehungen diskutiert (vgl. z.B. Nestmann 

1988; Siegrist/Theorell 2008). Damit konzentriert sich die Unterstützungsperspektive vor-

nehmlich auf die Rezipientenseite von Beziehungsleistungen, ohne den instrumentellen Wert 

                                                      
67 Lag die Anzahl an Zeitschriftenaufsªtzen mit dem Wort āSozialkapitaló im Titel, in der Zusammenfas-

sung oder als Stichwort (Social Science Citation Index) Ende der 1970er Jahre bei knapp 30, so belief sie 

sich im Jahr 2006 auf 430 Aufsätze (Franzen, Freitag 2007: 9). 
68

 Diese werden dann selbst unter den psychologisch relevanten Faktor āStressoró subsumiert. Umgekehrt 

betonen die Social-Support-Konzepte aber ebenso vor allem die positive Wirkung von sozialen Beziehun-

gen. 
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der Beziehungsleistungen als Möglichkeiten der Wertschöpfung im weitesten Sinne zu be-

handeln. Eine besondere Bedeutung kommt ihnen aus soziologischer Sicht also insofern zu, 

weil sie (a) gleiche Einstellungen und Werte von Beziehungspartnern betonen und damit 

einer eher homogenen Netzwerkgenese (inkl. informationeller Redundanz) sowie den daraus 

resultierenden geschlossenen Gruppenvorteilen zuträglich sind. Darüber hinaus widmen sie 

sich (b) aus Individualperspektive sowohl den negativen als auch den positiven Beziehungs-

folgen, die allerdings auf eine gesellschaftliche Relevanz hinsichtlich eines positiven oder 

ānegativenó Beziehungsnutzens hinweisen. Diese ĂRelationalitªtñ von Beziehungsleistungen 

(von Wiese [1924] 1966)69 stellt daher einen weiteren wichtigen Sozialkapital-Baustein dar. 

Basierend auf differentiellen Unterstützungsinhalten können neben der objektivierbaren 

Quantität von potenziellen Ressourcenzugriffen auch die subjektive Qualität sozialer Bezie-

hungsleistungen als theoretisch und analytisch hinreichende Sozialkapital-Bausteine be-

stimmt werden können. 

 

Das Kapitel 3 behandelt darauf aufbauend die grundlegenden Bausteine eines in dieser Ar-

beit vertretenen Sozialkapitalansatzes, der Sozialkapital als Produkt von sozialen Beziehun-

gen begreift und aus diesem Grunde sowohl Konzepte sozialer Unterstützung als auch (die 

originären) Sozialkapitalansätze inhaltlich gleichermaßen berücksichtigt und verbinden 

möchte. Die im Folgenden vorgestellten theoretischen und empirischen werden schließlich 

in einem gemeinsamen Sozialkapitalmodell zusammengeführt (vgl. Kapitel 4).  

Im Gegensatz dazu würde ein methodologischer Ansatz, der die āRenditeó aus sozialen Be-

ziehungen unhinterfragt als Sozialkapital chiffriert oder nur auf die immanente Netzwerk-

perspektive der über soziale Beziehungen miteinander verbundenen Individuen abstellt, den 

Blick auf die Vielfalt der Leistungsaspekte des Sozialkapitals verzerren und sich gleicher-

                                                      
69

 Der Begriff der āRelationalitªtó, der inzwischen Einzug in die Netzwerktheorie gehalten hat 

(vgl. Fuhse/M¿tzel 2010), rekurriert auf von Wieses ĂBeziehungslehreñ ([1924] 1966). Von Wie-

se definiert eine soziale Beziehung als: Ăein durch einen sozialen ProzeÇ oder (hªufiger) durch mehrere 

soziale Prozesse herbeigeführter labiler Zustand der Verbundenheit oder Getrenntheit zwischen Menschen. 

[é] eine soziale Beziehung ist ein bestimmter Abstand zwischen Ihnen.ñ ( ders. [1924] 1966: 110). Sozia-

le Beziehungen sind hochgradig dynamisch und verändern im Laufe der Zeit, sie entsprechen also der von 

Weber konstatierten āChance auf eine Wiederkehró (vgl. Weber [1921] 1972: Ä 3, 13). In diesem Sinne 

versieht von Wiese die āsozialen Beziehungenó auch immer wieder mit dem Label der āLabilitätó: sie sind 

Momentaufnahmen des Sozialen bzw. ĂEinzelprozesse im Ruhezustandñ (ders. [1924] 1966: 184). Soziale 

Beziehungen lassen sich gemäß der dialektischen Logik der Beziehungslehre in A-Prozesse der Gesellig-

keit und Verbundenheit (d.h. aber auch Abhängigkeit) sowie B-Prozesse der Einsamkeit, Isoliertheit, Ab-

geschiedenheit unterteilen (d.h. auch Selbstständigkeit) (ebd.); die Prozesse bezeichnen also gleicherma-

ßen Beziehungstypen. Und variierende Beziehungsinhalte bzw. Typenwechsel verweisen auf den ārelatio-

nalen Aspektó der sich immer wieder aufs Neue einstellenden Distanz zwischen den Beziehungspartnern. 

Mit jeder Variation, mit jedem neuen Prozess ist nun nach dem Grund bzw. der Antriebslogik für die je-

weilige soziale Beziehung zu fragen, z.B. sachliche oder persönliche Gründe (ebd.: 201), m.a.W. Relatio-

nalität verweist auf differentielle Beziehungsleistungen bzw. in der Lesart der Unterstützungskonzepte auf 

differentielle Unterstützungsinhalte. 



113 

maßen der Überlegung verschließen, dass den sozialen Beziehungen in verschiedenen sozia-

len Kontexten bzw. Handlungsräumen (āsoziale Netzwerkeó) je unterschiedliche Bedeutun-

gen zukommen ï sie mithin ein differentes Unterstützungspotenzial bereithalten. Mit den 

differenten sozialen Kontexten sind gleichermaßen die jeweiligen typischen, beziehungs-

flankierenden sozialen Rollen eines Akteurs angesprochen (vgl. Pfenning 1995: 72 f.). Dar-

aus folgt, dass soziale Beziehungen nicht nur unterschiedlich einstellungs- und handlungsre-

levant sind, sie entfalten außerdem einen unterschiedlichen Verpflichtungscharakter, der 

wiederum Auswirkungen auf das Ausmaß des Sozialkapitals hat. Das Sozialkapital ist inso-

fern in der Lage, für einen einzelnen Akteur sowohl einen ï von der Sozialkapitalforschung 

üblicherweise untersuchten ï instrumentellen Nutzen als auch einen affektuell-kognitiven 

Nutzen zu entfalten. 

Somit steht die Leistungsfähigkeit von sozialen Beziehungen aus den verschiedenen Blick-

winkeln der Ansätze über Sozialkapital und soziale Unterstützung im Mittelpunkt der weite-

ren Ausführungen. Darüber hinaus sind die zentralen Ansätze auf ihren analytischen Beitrag 

hinsichtlich der positiven Wirkung von Sozialkapital als Inklusionsmechanismus in moder-

nen Gesellschaften kritisch zu hinterfragen. Es kann vorweg genommen werden, dass sich 

basale Überschneidungsmomente zwischen den unterschiedlichen Ansätzen zwangsläufig 

aufgrund der gemeinsamen Grundbausteine wie auch aufgrund der inhärenten Netz-

werkperspektive ergeben.   

 

 

3.1 Sozialkapital nach Pierre Bourdieu ï Sozialkapital als abhängige Kapitalart 

Bourdieu definiert soziales Kapital theoretisch im Rahmen seiner āKapitaltheorieó. Dabei 

versteht er soziales Kapital nicht als eine unabhängige Kapitalart, d.h. als eine Kapitalart, die 

analytisch isoliert für sich betrachtet werden könnte, sondern er behandelt sie grundsätzlich 

in Relation zu den beiden anderen (primären) Kapitalarten, dem ökonomischen Kapital und 

dem kulturellen Kapital.70 Bourdieus āKapitalansatzó folgt allerdings einem konsekutiven 

Aufbau: Seine Aufmerksamkeit bei der Formulierung seines Kapitalansatzes und dessen 

empirischer Fundierung galt insbesondere den beiden letztgenannten Kapitalarten und ihren 

Interdependenzbeziehungen. Dabei lag sein Hauptaugenmerk lag insbesondere auf den Re-

produktionsstrategien von Kulturkapital und den dahinter stehenden Verschleierungsstrate-

gien des ökonomischen Kapitals, während seine Ausarbeitung des sozialen Kapitals mit 

zunehmender Theorieentwicklung eher nebensächlich geriet, wenn nicht gar von ihm ver-

                                                      
70

 Bourdieu unterscheidet im Verlauf seines Schaffens ï mehr oder weniger trennscharf ï zu den drei 

ĂGrundsortenñ weitere Untersorten, wie: kommerzielles Kapital, finanzielles Kapital, technologisches 

Kapital (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996). 
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nachlässigt wurde (vgl. Albrecht 2004: 199; Fuchs-Heinritz/König 2005: 168; Rössel 2005: 

255).71 So können sämtliche Ausführungen Bourdieus zum Sozialkapital (z.B. Bourdieu 

1992; Bourdieu/Wacquant: 1996) eigentlich nur zu zwei Aufsätzen zurückverfolgt werden, 

die sich explizit dem Begriff des Sozialkapitals, seiner Akkumulation und Umwandlung 

widmen (Bourdieu 1980/2005a, 1983).72 Zur Kapitaltheorie wiederum lassen sich mit Alb-

recht (2004) drei weitere Schriften Bourdieus ausmachen (Bourdieu 1976, hier zitiert als 

Bourdieu 1979; Bourdieu 1982, hier zitiert als Bourdieu 1997; Bourdieu 1985). 

 

3.1.1 Der differenzierte Kapitalbegriff in der Ungleichheitstheorie Bourdieus 

Kapital ist bei Bourdieu zunªchst nichts anderes als Ăakkumulierte Arbeitñ, das sich entwe-

der in materieller oder in inkorporierter Form präsentiert, wodurch es vom einzelnen Akteur 

oder sozialen Gruppen im Verlauf der Geschichte angeeignet werden kann (vgl. Bourdieu 

1983: 183). Bourdieu hebt sich jedoch mit der Ausarbeitung seines differenzierten Kapital-

begriffs von dem bis dato vorherrschenden ökonomisch definierten Kapitalverständnis ab 

(ders. 1979: 344; 1983: 194). Auf einer allgemeinen Ebene kritisiert er daran vor allem die 

Reduktion der vielfältigen gesellschaftlichen Tauschbeziehungen auf einen einzigen Gegen-

stand: den ökonomischen Warentausch. Der ökonomische Tausch ist jedoch nur eine Form 

des ihm übergeordneten, sozialen Tauschs (ders. 1979: 345; vgl. auch Jäger/Meyer 2003: 

65). In dieser Lesart von Gesellschaft werden systematisch die anderen Praxisformen des 

sozialen Austauschs ausgeblendet. Bourdieu meint damit jene Tauschhandlungen, denen 

nicht ein unmittelbarer Geldwert beigemessen werden kann und die sich dem Ăegoistischen 

Kalk¿lñ entziehen ï nämlich die intellektuellen und künstlerischen Praktiken wie auch Güter 

(Bourdieu 1983: 184).  

                                                      
71

 Zentral für die vorgestellten Ausführungen in diesem Kapitel sind daher vor allem Bourdieus theoreti-

sche Überlegungen im Rahmen der Kapitaltheorie und weniger die Auseinandersetzung mit seinem um-

fangreichen Nachlass für die Kultursoziologie (insbes. Lebensstilbegriff) oder die neuere Kulturtheorie 

(zur kulturtheoretischen Perspektive von Bourdieus Werk vgl. z.B. Reckwitz 2006). Insofern wird im 

Folgenden insbesondere auf das Frühwerk Bourdieus zu fokussieren sein; jedoch soll auch die Anschluss-

fähigkeit des Kapitalbegriffs an seine zentralen Begriffe (Habitus, soziales Feld)  reflektiert werden. 
72

 Der Aufsatz ĂLe capital social. Notes provisoiresñ (Bourdieu 1980) liegt dem hier zitierten Beitrag aus 

dem Jahr 1983 zugrunde. Bei dem im Folgenden außerdem zitierten und posthum erschienenen Aufsatz 

von Bourdieu ĂDas Sozialkapital. Vorläufige Notizenñ (2005a) handelt es sich um die deutsche ¦berset-

zung von des im Jahre 1980 erschienen Originals. Bei dem Aufsatz ĂThe Forms of Capitalñ (1986) wiede-

rum handelt es sich um die englische ¦bersetzung des Originalbeitrags ĂÖkonomisches Kapital, kulturel-

les Kapital, soziales Kapitalñ aus dem Jahr 1983. 

Weitere Bezugnahmen Bourdieus auf den Begriff des Sozialkapitals finden sich u.a. in ĂReflexive Anth-

ropologieñ (1996, zus. mit Loµc Wacquant) und in ĂDie verborgenen Mechanismen der Machtñ (1992), in 

denen der Sozialkapitalbegriff jedoch keine inhaltlichen Weitungen erfährt bzw. sich ihm vertiefend ge-

widmet wird. 
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Implizit verweist er damit auf die Wirkungsweise weiterer Kapitalarten, denen ebenfalls 

jeweils eigenständige Tauschökonomien mit je gewissen Eigenlogiken von Investition, 

Transformationsarbeit und Profit zugrunde gelegt werden müssen. Für alle Kapitalarten 

muss gleichermaßen eine Knappheitslogik zugrunde gelegt werden, wonach sich die Kapi-

talarten in ihrem (Eigen-)Wert unterscheiden lassen. Aber auch die inhärente symbolische 

Deutungslogik der Kapitalarten ist zu berücksichtigen. Beide leiten mehr oder weniger den 

Kapitaltausch an (Konvertierbarkeit der Kapitalarten) und determinieren die jeweilige (indi-

viduelle) ĂTransformationsarbeitñ (ebd.: 195).  

Vor diesem Hintergrund verschiedener (Tausch-)Ökonomien unterscheidet Bourdieu im 

Rahmen seiner Ungleichheitstheorie drei Grundarten von Kapital: ökonomisches Kapital, 

kulturelles Kapital und soziales Kapital.73 Die einzelne Kapitalart bildet dabei jeweils eine 

Ressource ab, mit deren Einsatz sich ï je nach ihrer Erscheinungsform ï zugleich unter-

schiedliche ĂMachtpotentialeñ (vgl. Bourdieu 1997 [1982]: 196) als mºgliche Formen von 

Machtausübung und von Statussicherung verbinden. Die Kapitalarten stellen ferner den Ein-

satz eines Akteurs in einem Feld74 dar, in welchem aufgrund der Eigenlogik der Kapitalarten 

entweder die eine oder die andere Kapitalart nachgefragt wird (vgl. ders. 1999: 128). Der 

Kapital-Grundstock von Personen setzt sich mindestens aus den drei Grundarten zusammen, 

deren Kombinationsmöglichkeiten dem Akteur in den verschiedenen Feldern prinzipiell 

veränderbare Lebenschancen in Aussicht stellen.  

Insofern widerspiegelt die Zugehºrigkeit zu einer der empirisch Ăkonstruierten Klassenñ 

bzw. Klassenfraktionen bei Bourdieu die unterschiedlich vorfindlichen Lebensbedingungen 

und daraus ableitbaren mehr oder weniger begrenzen Möglichkeiten zur Ausübung von kol-

lektiver Macht und Herrschaft als Formen sozialer Ungleichheit (vgl. Bourdieu 1997: 

182 ff.). Die an dieser Stelle anknüpfenden Überlegungen zur Vergleichbarkeit des Bour-

dieuôschen Klassenbegriffs mit dem von Marx ([1867] 1957) erübrigen sich insofern, als 

dass bei Bourdieu der Begriff der āsozialen Klasseó als  ākonstruierte Klasseó  immer auf das 

empirische Aggregat im Sinne eines Klassifikationssystems objektiver Merkmale abstellt  

(Berufe und Status, variierend nach Kapitalvolumen und dem Verhältnis der einzelnen Kapi-

talarten untereinander, also der Kapitalstruktur, vgl. Bourdieu 1997: 182 f.), ist der 

                                                      
73

 Bourdieus Gesamtwerk unterscheidet ï mehr oder weniger trennscharf ï zu den drei ĂGrundsortenñ 

weitere Untersorten des Kapitals, wie z.B. kommerzielles Kapital, finanzielles Kapital, technologisches 

Kapital (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996). 
74

 Das Pendant zum Habitus ist das āFeldó (Fuchs-Heinritz/König 2005: 139 ff.): Das Feld als verdinglich-

te Geschichte. In dieser Auffassung von der Differenzierung der sozialen Welt wird ein übergeordneter 

Gesellschaftsbegriff irrelevant (ebd.: 141), weil es keine gesamtheitliche Ordnung, sondern eine Vielzahl 

differenzierter, funktional-autonomer Felder mit unterschiedlichen Werten und Spielregeln gibt. Auf die 

Kapitalarten bezogen bedeutet das, dass sich mindestens ebenso viele Tauschlogiken bzw. Wechselkurse 

wie Felder vorfinden lassen, in denen die individuellen Einsätze die verschiedenen Kapitalarten sind (z.B. 

Wirtschaft, Politik, Kunst). 
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Marxósche Klassenbegriff immer auf die ºkonomischen Grundlagen der menschlichen Exis-

tenz angewiesen und leitet daraus die Annahme antagonistischer Klassen als politische Grö-

ßen ab; insofern sind Klassen bei Marx in der Realität gegeben. Während bei Marx mit der 

Revolution gleichzeitig auch das Ende aller Klassen eingeläutet wird, ist es in Bourdieus 

Ansatz nicht angelegt, dass sich die Klassen in ferner Zukunft selbst abschaffen können. Das 

liegt u.a. im āHabitusó75 als einem strukturierenden und generativen Prinzip begründet, 

wenngleich der Habitus in seiner Erscheinungsform als Klassenhabitus den Angehörigen 

einer Klasse in der Regel nicht bewusst ist, damit kein Klassenbewusstsein wie bei Marx zu 

erwarten ist und folglich kein Potential für (zumindest) einen abrupten sozialen Wandel in 

sich trägt (vgl. Burzan 2005: 150; Eder 1989: 17, 20). Zur weiterführenden Diskussion der 

Ungleichheitsmodelle, aber auch zur Trägheit des Habitusbegriffs vgl. Burzan 2005; Eder 

1989; Müller 1992; zur Stellungnahme Bourdieus zum Determinusvorwurf des Habitus vgl. 

Bourdieu/Wacquant (1996: 147-175). 

Wie die āsozialen Klassenó sind auch die verschiedenen Kapitalarten als eigenständige Klas-

sifikationssysteme von Merkmalen zu verstehen, die sich entweder als individuelles Gut 

(ökonomisches und kulturelles Kapital) oder als semiprivates Gut (soziales Kapital) darstel-

len lassen. Vor dem Hintergrund der in Kapitel 2.5 gefolgerten mehrfachen Exklusion und 

Ressourcenarmut lässt sich nun fragen, was die einzelnen Kapitalarten hinsichtlich der in-

vestierten Arbeit und der Transformationskosten auszeichnet, damit sie sich für einen Akteur 

unterschiedlich gut eintauschen bzw. konvertieren lassen?  

 

                                                      
75

 Der Ăsoziologische Strukturalismusñ Bourdieus hat sich explizit nicht zum Ziel gesetzt, sich vom objek-

tiven Erkenntnisinteresse eines Claude Lévi-Strauss und gleichermaßen vom subjektiven Erkenntnisge-

winn interpretativer Ansätze (Phänomenologie, Ethnomethodologie) abzugrenzen (vgl. z.B. Bourdieu 

1999: 52). Vielmehr geht es ihm darum, dass eine āpraxeologische Erkenntnisweiseó  den Dualismus bei-

der Perspektiven Rechnung zu tragen habe ï wie oben bereits erklärt wurde. Die logische Entsprechung 

dieses metatheoretischen Balanceaktes für Bourdieus Theoriegebäude findet sich im Habitus-Konzept 

wieder: ĂAls Produkt der Geschichte produziert der  āHabitusó  individuelle und kollektive Praktiken, also 

Geschichte, nach den von der Geschichte erzeugten Schemata; er gewährleistet die aktive Präsenz früherer 

Erfahrungen, die sich in jedem Organismus in Gestalt von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungssche-

mata niederschlagen und die die Übereinstimmung und Konstantheit der Praktiken im Zeitverlauf viel 

sicherer als alle formalen Regeln und expliziten Normen zu gewªhrleisten suchenñ (ders.: 101). Und 

Bourdieu (1997: 281) erklªrt den Habitus weiter als ein ĂSystem von Differenzenñ, in dessen Dispositio-

nen Ădie gesamte Struktur des Systems der Existenzbedingungen angelegt [ist, d.A.], so wie diese sich in 

der Erfahrung einer besonderen sozialen Lage mit einer bestimmten Position innerhalb dieser Struktur 

niederschlªgt. [é] Grundlage jenes alchemistischen Prozesses, worin die Verteilungsstruktur des Kapitals, 

Bilanz eines Kräfteverhältnisses, in ein System wahrgenommener Differenzen, distinktiver Eigenschaften, 

anders gesagt, in die Verteilungsstruktur des in seiner objektiven Wahrheit verkannten symbolischen und 

legitimen Kapitals verwandelt wird, ist die Dialektik von sozialer Lage und Habitus.ñ Als allem zugrunde-

liegendes Strukturierungsprinzip vermittelt der Habitus also nicht nur zwischen der Vergangenheit, Ge-

genwart und Zukunft einer sozialen Klasse (d.h. hier immer: als empirische Kategorie), sondern er vermit-

telt gleichermaßen zwischen dem Individuum und dessen Kollektiv (als klassifizierbare Praxisformen, die 

selbst Produkte des Habitus sind) und ebenso zwischen Mikro- und Makroebene ï der Habitus wirkt also 

gleichermaßen die Praxis strukturierend (Einteilung der sozialen Welt in Klassen) wie er selbst Ăstruktu-

rierte Strukturñ (Verinnerlichung der Einteilung in Klassen) ist (ebd.). 
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3.1.1.1  Das ökonomische Kapital 

 

Der an Marx anknüpfende und von der herrschenden Meinung vertretene Kapitalbegriff 

wird bei Bourdieu als ökonomisches Kapital spezifiziert. Das zunächst abstrakte ökonomi-

sche Kapital ist jedoch Ăunmittelbar und direkt in Geld konvertierbar und eignet sich beson-

ders zur Institutionalisierung in der Form des Eigentumsrechtsñ (ebd.: 185). Der Wert des 

ökonomischen Kapitals kann unmittelbar in der Währungseinheit Geld erfasst werden, die 

für alle Gesellschaftsmitglieder gleichermaßen objektiv nachvollziehbar eingesetzt, d.h. ge-

neralisiert wird. Neben dem Geld zählen aber auch die marktmäßigen Ressourcen Landbe-

sitz oder Vermögenswerte, Einkommen usw. zum ökonomischen Kapital.  

Der Begriff des ökonomischen Kapitals und der aus ihm resultierende Profit ist also für 

Bourdieu gewissermaßen selbsterklärend, da sich er sich in seinen Ausprägungen und Aus-

tauschakten auf rein marktwirtschaftliche Prinzipien und das Funktionieren der Knappheits-

logik zurückführen lässt, weshalb er sich wohl auch nicht um weiterführende Beschreibun-

gen bemüht (vgl. z.B. Bourdieu 1983: 185; Bourdieu/Wacquant 1996: 151).  

So selbsterklärend wie der Begriff und die Funktion des ökonomischen Kapitals in Bourdi-

eus Ansatz zwar sind, so immanent wichtig ist diese einzelne Kapitalart für die beiden übri-

gen Erscheinungsformen des Kapitals: ĂDie anderen Kapitalarten kºnnen mit Hilfe von 

ºkonomischem Kapital erworben werdenñ (Bourdieu 1983:195). Und umgekehrt kºnnen 

diese mit mehr oder weniger hohen Transformationskosten für den Einzelnen in ökonomi-

sches Kapital konvertiert werden. Jedoch können die beiden anderen Kapitalarten nicht al-

lein auf das ºkonomische Kapital zur¿ckgef¿hrt werden. Und so bestimmt es Ăauch nur in 

letzter Instanzñ ihre Wirkungen (ebd.: 196). Auf diese Weise folgt Bourdieu mit der Heraus-

arbeitung eines differenzierten Kapitalbegriffes zugleich einer Grundannahme, die sich 

durchaus auch als āPrimat der Verschleierung des ¥konomischenó begreifen lªsst; wohinge-

gen Marx das āPrimat der ¥konomieó als Arbeitsprªmisse in den Vordergrund r¿ckt. 

Insbesondere bei der Erklärung der Kapitalarten und ihrer Konvertierung muss sich Bour-

dieu eines für ihn eher ungewöhnlichen Sprachrepertoires bedienen, dass sich vor allem 

durch eine starke Ähnlichkeit zu den Formulierungen des ökonomischen Kosten-Nutzen-

Paradigmas (um nicht zu sagen einer Nähe zur Rational-Choice-Theorie) auszeichnet. Aller-

dings fällt auf, dass Bourdieu im Gegensatz zum basalen Guts-Begriff mit dem von ihm 

verwendeten Kapitalbegriff in Form einer individuell verfügbaren Ressourcen-Struktur un-

mittelbar an den Terminus der Ăsozialen Positionñ ankn¿pfen kann (Jªger/Meyer 2003: 

69 ff.). Mit dieser methodologischen Weitung des Kapitalverständnisses über rein ökonomi-
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sche Bezeichnungen hinaus kann weiterhin ¿ber die Begriffe āMachtó und āEinflussó die 

Reproduktion der sozialen Klassen begründet werden. Denn die individuellen Ressourcen 

(bzw. Kapitalvolumen und Kapitalstruktur) beeinflussen den sozialen Status einer Person 

innerhalb der Gesellschaft und dienen nicht nur dem Gewinn von Status, sondern eben auch 

dessen Erhaltung im zeitlichen Verlauf, was empirisch für verschiedene Gruppen nachge-

wiesen werden kann. Das ökonomische Kapital bildet also nur eine der individuell oder kol-

lektiv gebundenen Ressourcen einer Gruppe ab. 

 

 

3.1.1.2 Das kulturelle Kapital  

 

Bourdieu unterscheidet weiterhin drei (Unter-)Arten des kulturellen Kapitals
76

 nach den symbo-

lischen Wert-Zuschreibungsprozessen der Gesellschaft.
77

 Das immaterielle inkorporierte Kultur-

kapital als eine in den körperlichen Leib eingeschriebene, verinnerlichte Ressource (z. B. Fähig-

keiten, Fertigkeiten, Kenntnisse), ist direkt an den Akteur und seine physische Existenz gebun-

den. Folgerichtig kann es nicht direkt veräußert oder verschenkt werden und verfällt mit dem 

geistigen Verfall oder vergeht mit dem Tod eines Akteurs. Die Inkorporation dieses Kulturkapi-

tals (vgl. auch Bourdieu/Passeron 1971: 51) setzt seitens des Akteurs persönliche Investitionen 

in Zeit voraus, und zwar für die Dauer des Bildungserwerbs als Investitionen in Unterrichts- oder 

Lernzeiten. Bildungserwerb in diesem Sinne meint vor allem Arbeit an der eigenen Bildung, wie 

sie jedoch nicht primär im Rahmen staatlicher Bildungseinrichtungen forciert wird, sondern wie 

sie insbesondere durch familiale Erziehungsleistungen vermittelt wird. Es sind hier die diffusen 

Aspekte familialer Prägung als generative bzw. gruppenspezifische Ausdrucksformen, denen 

Bourdieus Aufmerksamkeit gilt, wie z. B. Sprechweisen, Körperhaltung, Verhaltensweisen im 

Museum oder den Genuss eines Gemäldes usw., und die eng an das Habituskonzept anschließen. 

Das objektivierte Kulturkapital lässt sich über die Veräußerung von Eigentumsrechten sehr gut 

in ºkonomisches Kapital konvertieren. Seine Ămateriellen Trªgerñ (z. B. Schriftstücke, Gemälde, 

technische Instrumente oder Maschinen) können von ihrem subjektiven Wert abstrahiert und 

unter Aufwendung von ökonomischem Kapital materiell angeeignet werden. Damit wären die 

Transformationskosten als solche eigentlich zu vernachlässigen. Weil aber diese materiellen 

Träger auch symbolisch angeeignet werden können, tritt neben dem materiellen auch ein symbo-

lischer Wert der Objekte (symbolische Deutungslogik). Erst für einen Akteur mit einem hohen 

                                                      
76 Spªter reklamiert Bourdieu f¿r das kulturelle Kapital den Begriff  des ĂInformationskapitalsñ, den er f¿r geeigneter 

hält, die immanente Universalität des Begriffs wiederzugeben (Bourdieu/Wacquant 1996: 151). 
77

 Dieses Kapitel ist auszugsweise einem bereits im Jahre 2010 veröffentlichten Beitrag der Autorin entnommen. 
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inkorporierten Kulturkapital erschließt sich diese Werthierarchie, so dass er das Objekt adäquat 

als strategische Ressource zur Statussicherung oder Statuserhöhung einsetzen kann.  

Das institutionalisierte kulturelle Kapital bildet das inkorporierte Kulturkapital einer Person ab, 

das durch den Erwerb eines oder mehrerer Bildungstitel gesellschaftlich legitimiert wurde 

(Bourdieu 1983: 189). Mit dem ĂZeugnis f¿r die kulturelle Kompetenzñ einer Person (ders.: 190) 

wird insbesondere der Erwerb von Wissen und Fertigkeiten als Individualleistung betont und die 

Vergleichbarkeit von Titelinhabern hergestellt. Dem kulturellen Wert des Titels lässt sich dem-

entsprechend ein Geldwert beimessen, weshalb diese Form des Kulturkapitals auf dem Arbeits-

markt relativ einfach in ökonomisches Kapital konvertierbar ist. Allerdings unterliegt der Bil-

dungstitel damit auch den Bedingungen des Arbeitsmarktes im Besonderen und dem sozialstruk-

turellen Wandel im Allgemeinen. Die Bildungsexpansion hat in den letzten Jahrzehnten zu einer 

Erhöhung des Anteils an gut ausgebildeten Arbeitskräften geführt, damit aber auch eine regel-

rechte Inflation von schulischen Titeln eingeläutet. Das lässt den sozialen Aufstieg qua formalen 

Bildungsgrad wieder unwahrscheinlicher erscheinen, womit das Leistungsprinzip als An-

triebsmotor für soziale Mobilität infrage gestellt werden muss. 

 

3.1.1.3 Das soziale Kapital als Kapitalart auf der Mikro - und Meso-Ebene 

 

Bourdieu definiert soziales Kapital als:  

 

Ădie Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines  

dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen 

Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei 

um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen.ñ  

  (Bourdieu 1983: 190 f., 2005a: 263) 

 

Bourdieu führt unterschiedliche soziale Gruppen an, in denen soziales Kapital eingebunden 

ist, wie z.B. Schulklassen, Clubs, Vereine und zentral: die Familie als primären Ort für Sozi-

alisations- und Zugehörigkeitserfahrungen in der Gruppe. Der Begriff der Gruppe meint bei 

Bourdieu zweierlei: (a) die Gesamtheit von Akteuren mit objektiv gemeinsamen Eigenschaf-

ten und (b) die sich durch beständige und nützliche soziale Beziehungen konstituierende 

Gesamtheit von Akteuren als soziale Gruppe (ders. 2005a: 263). Mit dieser doppelten Be-

deutung der Gruppe lässt sich eine analytische Trennung unterstellen, nämlich dass eine 

Gruppe ein soziales Aggregat mit gemeinsamen objektiven Strukturmerkmalen (Klasse, 

Klassenfraktion) sein kann (a), aber ebenso auch einen Verweisungszusammenhang subjek-
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tiv reproduzierter Gruppenzugehörigkeit und symbolischer Wir-Identität beschreiben kann 

(b).78  

Sozialkapital ist folglich eine symbolische und immaterielle Ressource, die einerseits aktiv 

als mobilisierte Ressource und andererseits inaktiv als potentielle Ressourcenquelle in einem 

Beziehungsnetzwerk existiert (āvis insitaó und ālex insitaó),79 allerdings nur in der Praxis auf 

der gemeinsamen Basis von materiellen und symbolischen Tauschbeziehungen einen Profit 

erzeugen kann. Dabei ist wichtig, dass die Verknüpfung von materiellen und symbolischen 

Aspekten der Tauschbeziehungen immer erkennbar sein muss, da diese erst die Mobilisie-

rung von Sozialkapital ermöglicht (ders. 2005a: 263). Dieses Grundverständnis von den 

materiell-symbolischen Tauschbeziehungen ist bei Bourdieu untrennbar mit ĂLogik des 

Kennens und Anerkennensñ verbunden, die sich nur in gruppeninternen Prozessen konsoli-

dieren lªsst und Ăeine symbolische Wirklichkeit schaffen, die den Zauber des Geweihten in 

sich trªgtñ (ders. 1992: 65; vgl. auch ders. 2005a: 153). Damit ist soziales Kapital immer 

auch symbolisches Kapital der sozialen Anerkennung durch die Gruppe, dem damit verbun-

denen sozialen Prestige und Rang usw. (vgl. ders. 1983: 195; 1992: 77). 

Wie bereits festgestellt wurde, ist die entscheidende Voraussetzung für die Mobilisierung 

von Sozialkapitalbeziehungen die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder mit anderen Worten 

formuliert: Das gegenseitige Kennen und Anerkennen ist implizite Voraussetzung für das 

Zustandekommen von sozialem Tausch. Und sozialer Tausch kann nur auf Grundlage Ăeines 

Minimums von āobjektiveró Homogenitªtñ unter den Beteiligten  entstehen (ders. 1992: 64, 

2005a: 264). Die (symbolischen) Vorteile der Gruppenzugehörigkeit bilden schließlich für 

alle Mitglieder eine gemeinsame Basis, die das beschriebene Wir-Gefühl und die gemeinsa-

me Identität der Gruppe als Grundlage einer gemeinsamen Solidarität dechiffriert (vgl. ders. 

2005a: 264). Bourdieus Verstªndnis der āsozialen Gruppeó schlieÇt also eng an den auf Ko-

härenzgefühlen, einer gemeinsamen Weltanschauung80 und typischen Reziprozitätserwar-

tungen gegründeten Solidartyp der ĂGemeinschaftñ bei Tönnies an ([1878] 1988). 

Originär ist bei Bourdieu die Familie diejenige soziale Elementareinheit, innerhalb derer das 

Sozialkapital und auch die anderen Kapitalarten akkumuliert, erhalten und reproduziert wer-

den können. Auch macht es für ihn keinen Unterschied, ob eher vormoderne oder moderne 

Gesellschaftsstrukturen die Hintergrundfolie der betrachteten Familienformen bilden: So-

wohl in den kabylischen als auch in den großen b¿rgerlichen Familien nimmt die ĂRepro-

                                                      
78

 Die Nªhe zu Marxó Klassenbegriff der ĂKlasse an sichñ und der ĂKlasse f¿r sichñ wird in dieser fr¿hen 

Lesart (Bourdieu 1981/2005a) besonders deutlich, wird jedoch theoretisch von Bourdieu nicht ausformu-

liert. 
79

 Ähnlich wie das Kulturkapital, das in aktiver und inaktiver Form existieren kann. 
80

 āAnªhnlichungó im Sinne der Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata des Habitus sowie der 

Konstantheit der Praktiken im Zeitverlauf. 
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duktion der erweiterten Familienbeziehungen, die eine Voraussetzung für die Reproduktion 

ihres Kapitals ist, [é] einen breiten Raum einñ (ders. 2005b: 153 f.). Der Ausdehnung des 

familiären Beziehungsnetzwerks ist es dann zu verdanken, dass die Familie als solche auch 

Krisenzeiten (Bourdieu nennt hier beispielhaft Revolutionen) überleben kann, sofern sich 

die übrigen Familienmitglieder auf die familiale Einheit besinnen und sich gegenseitig bei 

der Kapitalsanierung unterstützen. Der Modus familialer Reproduktion ist somit ahistorisch 

definiert und beschreibt letztlich für die Familie ein Sicherungssystem und reklamiert dieses 

als Prinzip des Gruppenerhalts über die Strukturkomponente des Kapitals (als lex insita). 

Das in der Gruppe gespeicherte Gesamtkapital erweist sich also für alle Gruppenmitglieder 

als gemeinsame Sicherheit und verleiht ihnen gleichermaßen Kreditwürdigkeit (ders. 1983: 

195). Die aus den Beziehungen resultierenden Versicherungen zur Gegenseitigkeit lassen 

sich sogar institutionalisieren und garantieren damit eine gewisse Zuverlässigkeit, wie sie 

z.B. durch die Zugehºrigkeit zu einer Familie, Clan oder Stamm (Ăgenealogische Definition 

der Verwandtschaftñ, ders. 1992: 65) sowie Klasse, Schule oder Partei gewährleistet wird.  

Damit verbinden sich ĂInstitutionalisierungsakteñ, die das Sozialkapitalverhªltnis zunªchst 

als Beziehung gegenseitiger Anerkennung bestimmen, dadurch aber auch Organisations-

prinzipien und Mitgliedschaftsregeln usw. definieren, um schließlich die Mitglieder zu sozi-

alisieren (ders. 1983: 191). In diesem Sinne lässt sich das gegenseitige Kennen und Aner-

kennen wiederum als Ergebnis des Tausches begreifen. Und selbst die in den verschiedenen 

Tauschbeziehungen ausgetauschten Dinge werden symbolisch Ăzu Zeichen der Anerken-

nungñ (ebd.: 192). 

In der Konsequenz dieser ĂLogik des Kennens und Anerkennensñ (ebd.:195) wirkt in der 

homogenen Solidaritätsgemeinschaft einer Gruppe die Ressource Sozialkapital zwar intern 

als Verteilungsmechanismus, jedoch extern als sozialer Schließungsmechanismus, denn 

gegenseitige Anerkennung bedeutet auch Anerkennung der Gruppenzugehörigkeit. Dadurch 

wird jedes Gruppenmitglied regelrecht zum Wächter der Gruppengrenzen, außerhalb derer 

keine gruppenkonstitutiven Tauschbeziehungen stattfinden (ebd.: 192). Dabei müssen sich 

die Gruppengrenzen als keineswegs dauerhaft angesehen werden, denn jeder Gruppen-

Neuzugang birgt ein Veränderungspotenzial in sich, das prinzipiell in der Lage ist, die Gren-

zen und so auch den gruppeninternen Austausch neu zu definieren, zu verändern oder zu 

verfälschen (ebd.: 193).  

Hier ist es Aufgabe der Institutionen im Sinne der Tauschlogik über die Definition die Gren-

zen des legitimen Tausches auch die eigenen Gruppengrenzen zu bewahren, z.B. indem sie 

Anlªsse und Gelegenheiten (Heirat), Orte (exklusive Schulen) oder Praktiken (Ăvornehme 

Sportartenñ, ebd.) erschaffen, die es den teilenehmenden Akteuren ermºglichen, sich gegen-
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seitig auf identifikationsstiftende, homogene Einstellungen, Verhaltensweisen etc. abzuprü-

fen (ders. 2005a: 265). Für Bourdieu wiederholen sich mit den beschriebenen Vorteilen aus 

Sozialkapital auch dessen Begründungszusammenhänge: Sozialkapital-Beziehungen können 

sowohl bewusst intendiert werden, und so dem Verfolgen strategischer Interessen zweck-

dienlich sein sowie Interessengemeinschaften oder Allianzen begründen. Ihm kann aber 

genauso gut auch eine eher unbewusstes Streben der Gruppenmitglieder zugrunde gelegt 

werden ï und dennoch vermeintlich paradoxerweise die gleichen Effekte der Kapitalver-

mehrung (Multiplikatoreffekt) und Kapitaldistribution hervorbringen (ebd.: 264). 

Die beschriebene Ăquasi-reale Existenzñ (ders. 1983: 191) des Sozialkapitals formuliert also 

an seine Träger besondere Ansprüche. So bedeutet erstens das Erkennbar-Bleiben der mate-

riell-symbolischen Verkn¿pfung permanente ĂBeziehungsarbeit in Form von stªndigen Aus-

tauschaktenñ (z.B. Geschenke, Gefälligkeiten, Besuche; ebd.: 197) durch die Investition von 

ökonomischem Kapital (insbesondere in Form von Geld) und Zeit, um vormals nur Bekann-

te zu dauerhaften Verpflichtungen ï oder sozialpsychologisch formuliert ācommitmentsó ï 

zu bewegen. An anderer Stelle bezeichnet Bourdieu diesen symbolischen Austausch von 

Aufmerksamkeiten oder Freundlichkeiten auch als Ăsanfte Gewaltñ, durch die der Akteur 

Ămit seiner eigenen Person zahltñ (ders. 1979: 371).   

Auf diesem Weg ziehen erst einmal getätigte Investitionen nicht allzu willkommene Gefäl-

ligkeiten oder symbolische Profite nach sich. In diesem Sinne können Verpflichtungen auch 

auf subjektiven Gefühlen (Anerkennung, Respekt, Freundschaft) oder institutionellen Garan-

tieren beruhen (die als Rechtsansprüche ausformuliert werden) (ders. 1983: 192). Zweitens 

gehen damit immer wieder auch ĂInstitutionalisierungsritenñ (ebd.) einher, welche der Re-

produktion und Produktion von dauerhaften, über kurz oder lang erfolgversprechenden So-

zialkapital-Verbindungen dienen.  

Der Wert des Sozialkapitals, den ein Akteur schließlich mobilisieren kann, bemisst sich in 

zweierlei Hinsicht: Zum einen nach der Ausdehnung des tatsächlich aktivierbaren Bezie-

hungsnetzwerkes, und zum anderen nach dem Umfang des Kapitals (ökonomisch, kulturell, 

symbolisch) der Alteri im Beziehungsnetzwerk bzw. der jeweiligen Gruppe (ders. 1983: 

191 f., 2005a: 263). Der Ressourcenzugriff baut darauf aus, dass die drei Hauptkapitalarten 

nicht nur akkumuliert werden können, sondern auch entsprechend der individuellen Res-

sourcenausstattung in andere Kapitalarten umgewandelt bzw. konvertiert werden können. 

Bourdieus Interesse gilt jedoch vornehmlich den Kapitalumwandlungen von kulturellem und 

dem mit ihm verknüpften sozialen Kapital auf Basis des vorhandenen ökonomischen Kapi-
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tals sowie den damit einhergehenden Konvertierungskosten (in Form von investierter Arbeit, 

erlangten Profiten und möglichen Verlusten; ders. 1983: 197).81 

Damit dient das Sozialkapital primär dazu, das ökonomische und das kulturelle Kapital der 

Beteiligten zu erhalten und es zu vermehren ï es übt einen Multiplikatoreffekt auf die ande-

ren Kapitalarten aus, die sich im Eigenbesitz des Akteurs befinden (ebd., ders.: 1992: 64, 

2005a: 264; vgl. außerdem Fuchs-Heinritz/König 2005a: 166 ff.). Denn mit zunehmender 

Größe des Beziehungsnetzwerks erhöht sich auch die Anzahl an Akteuren, die sich als Sozi-

alkapital-Ressourcen darstellen lassen. Der Multiplikatoreffekt des sozialen Kapitals auf das 

tatsächlich verfügbare Kapital resultiert dabei allein aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, 

in der sich Sozialkapital konzentrieren lässt.82 So verstärkt ökonomisches Kapital das soziale 

Kapital, indem Individuen mit umfangreichem ökonomischem Kapital auf ein ebenso um-

fangreiches Beziehungsnetzwerk zurückgreifen kºnnen; Sozialkapital (z.B. der āgute Fami-

liennameó) ist demzufolge ebenso wie kulturelles Kapital sozial vererbbar. 

Auf einen Nenner gebracht heißt das: Ohne die fortwährenden, individuellen wie auch kol-

lektiven Bemühungen der Gruppe, ob nun bewusst lanciert und konzentriert in Clubs83 oder 

vergleichsweise unbewusst in der Familie oder im Nachbarschaftssystem ist kein Nutzen aus 

Sozialkapital denkbar. Auf diese Weise erklärt Bourdieu die Akkumulationsrate des Kapitals 

historisch bedingt bzw. pfadabhängig und mit positiven Rückkopplungseffekten insgesamt, 

d.h. je mehr Kapital bereits angehäuft wurde, umso effektiver ist auch die Beziehungsarbeit 

(vgl. Schechler 2002: 52). 

Aber auf der Individualebene muss sich noch eine weitere Kompetenz entfalten, damit sich 

Austauschakte und Beziehungsarbeit als subjektiv rentabel herausstellen können. Bezie-

hungsarbeit bedeutet nämlich nicht nur die beschriebenen Grundregeln der Tauschlogik in-

ternalisiert zu haben und korrekt anwenden zu können, darüber hinaus muss der Akteur wei-
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 Bei aller prinzipiellen Offenheit der Konvertierungsmöglichkeiten innerhalb seines Kapitalmodells lässt 

Bourdieu dennoch offen, inwiefern die Kapitalien auf einer analytischen Ebene tatsächlich denselben 

Prinzipien des Austauschs (Kapital, Investition, Interesse/āIllusioó) wie das ºkonomische Kapital folgen 

können. Er räumt jedoch mit dem Verweis auf die Transformationskosten und dem mit der Konvertierung 

verbundenem zunehmenden Risiko der wachsenden Entfernung zum ökonomischen Kapital gleicherma-

Çen ein, dass es ĂWesensunterschiede zwischen den Kapitalienñ gibt (vgl. M¿ller 1992: 345). Wªhrend 

das ökonomische Kapital durchaus einer objektiven Systemlogik folgt und auch überwiegend nach ano-

nymen Marktmechanismen funktionieren kann, ist die soziale Lebensweltlogik des sozialen Kapitals 

zwingend an personal-interaktive Mechanismen gebunden (ebd.), für die die zwischenmenschliche Kom-

munikation unumgänglich ist. 
82

 In seinem späteren Werk ergänzt Bourdieu die beschriebene Mikro-Meso-Ebene des Sozialkapitals noch 

um die Makroebene (vgl. Bourdieu 1991; Bourdieu/Wacquant 1996: 152) und benennt das  Ăpolitische 

Kapitalñ  als eine Unterform sozialen Kapitals, das beispielsweise für den Staatssozialismus der DDR 

oder Sowjetunion gilt und den Besitzern ¿ber die Partei Ăeine Form von privater Aneignung ºffentlicher 

Güter und Dienstleistungenñ sichert (Bourdieu 1991: 37). 
83

 Der Zweck exklusiver Clubs orientiert sich vornehmlich daran, das ĂSozialkapital [seiner Mitglieder, 

d. A.) zu konzentrieren und dadurch den Multiplikatoreffekt voll auszuschöpfen, der sich aus dieser Kon-

zentration ergibtñ (Bourdieu 1992: 64). 



124 

ter Arbeitszeit investieren, und zwar einerseits in ĂKenntnisse genealogischer Zusammen-

hänge und reeller Beziehungen sowie die Kunst, sie zu nutzen [und andererseits in] die (er-

worbene) Bereitschaft, sich diese Kompetenz anzueignen und zu bewahrenñ (ders. 193; 

Herv. i. O.). Diese Kompetenz wiederum basiert selbst auf einer erworbenen Disposition, 

um diese überhaupt erst erwerben zu können und aufrechtzuerhalten (ders. 2005a: 265). 

Bourdieu beschreibt diese Kompetenz mit dem Begriff des ĂBeziehungstalentsñ84 (ebd.). 

Insoweit formuliert er auch für das Sozialkapital ï in steter Anwendung seiner Grundformel 

von der āBewahrung oder Mehrung des Kapitalsó ï einen Verinnerlichungsprozess, der sei-

nen Anfang in der Primärsozialisation innerhalb der Familie hat und wiederum auf die Kör-

pergebundenheit des Sozialkapitals verweist, und der somit eng an den Begriff des inkorpo-

rierten Kulturkapitals wie auch an das Habitus-Konzept anzuschließen vermag.  

Obwohl Bourdieu keine weitere Verortung dieser inkorporierten Komponente des Sozialka-

pitals vornimmt, kann aufgrund der vorangestellten Ausführungen geschlussfolgert werden, 

dass das Beziehungstalent als rein subjektiver Bestandteil des Sozialkapital-Konzepts weni-

ger durch formale Bildung erworben oder verfeinert werden kann, sondern ähnlich wie der 

Habitus sozial vererbt wird; inklusive der kollektiven Seite, wie sie sich z.B. in bestimmten 

symbolischen Verhaltenskodizies, Gestiken etc. widerspiegeln. Das Beziehungstalent stellt 

folglich auf eine Reihe von Fähigkeiten ab, das gesellschaftliche Miteinander sowohl in 

kommunikativer, intellektueller oder habituell-performativer, affektuell-emotionaler (aber 

auch gesundheitlicher) usw. Hinsicht individuell gewinnbringend zu gestalten.  

Allesamt also Faktoren mit je unterschiedlicher Wirkungsentfaltung, die aber allgemein die 

Integration in soziale Gruppen bedeuten. Bei näherer Betrachtung heißt das auch, dass der 

Akteur die Prinzipien der Kooperation ebenso wie die der Konfliktlösung beherrschen und 

effektiv anzuwenden lernt ï und es dabei vermag, eine gemeinsam geteilte Vergangenheit 
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 Bourdieu beschreibt mit dieser Komponente des sozialen Kapitals das, was u.a. die neuere Entwick-

lungspsychologie/ ïwissenschaft und in den letzten Jahren zunehmend auch die Pädagogik als vielschich-

tiges Konstrukt der āsozialen Kompetenzó bzw. āSozialkompetenzó zu erfassen versucht. Demnach umfasst 

Sozialkompetenz verschiedene ĂEinzelleistungen und ïfertigkeiten, die sich im Laufe der Entwicklung zu 

jeweils einem bestimmten Niveau der Bewältigung von Lebens- und Entwicklungsaufgaben organisieren. 

[é] die man [é] in kognitive, affektive und Handlungskomponenten einteilen kannñ (Oerter/Montada 

1995: 295). Vonseiten der Entwicklungspsychologie wird die Ausbildung von Sozialkompetenz als zentra-

ler Bestandteil der Individualentwicklung formuliert, die es dem Akteur überhaupt erst ermöglicht, 

Freundschaften oder Peer-Beziehungen einzugehen und darüber hinaus die Vermittlung von Status inner-

halb der Gruppe ermöglicht. Dabei wird betont, dass die Eltern-Kind-Beziehung die kindliche oder ju-

gendliche Sozialkompetenz maßgeblich beeinflusst und so auch in die Peer-Group hinein wirkt (vgl. Pe-

termann et al. 2004: 207 ff.).  

Aber auch in der Betriebswirtschaftslehre wird mit dem Schl¿sselbegriff der Ăsoft skillsñ eben auf jene 

individuelle Sozialkompetenz abgestellt, die prinzipiell über die gesamte Lebensspanne vom Arbeitneh-

mer resp. Manager erlernt werden und gewinnbringend eingesetzt kann. Schechler (2002: 31) unterschei-

det dazu das Konstrukt "Sozialkompetenz" von der "Fachkompetenz" und meint damit aber eine Unter-

form des Humankapitals als individuelle Fähigkeit, organisatorischen Umstrukturierungen wie auch ge-

sellschaftlichem Wandel gewachsen zu sein. 
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(in welcher Hinsicht auch immer) bei den Anderen zu erinnern und darüber hinaus bei ihnen 

Vertrauen in die eigene Person zu erwecken oder zu befördern. Im Hinblick auf die Gruppe 

als konstitutives Merkmal f¿r Sozialkapital ist es also entscheidend, den Ărichtigen Riecherñ 

für den Anderen zu besitzen und überdies umfangreiches Wissen über seine Kapitalausstat-

tung (ökonomisch, kulturell, symbolisch) wie auch seine Beziehungen (Familie, Freunde, 

Kameraden etc.) zu haben. Beziehungstalent bedeutet insofern die Arbeit an der eigenen 

Soziabilität (vgl. Bourdieu 2005a: 265), die zwar als Persönlichkeitseigenschaft reformuliert 

wird, aber bei Bourdieu eher indisponibel in ihren genealogischen Wurzeln begründet wird. 

 

Esser (1996) unterscheidet in diesem Zusammenhang (analytisch) zwischen der Soziabilität 

und der Sozialität des Menschen. Wªhrend Soziabilitªt als ĂFªhigkeit zur Aufnahme und 

zum Erhalt von sozialen Beziehungenñ (ebd. 161; Herv. i. O.) bestimmt werden kann, meint 

Sozialitªt Ădie Angewiesenheit auf eine soziale Steuerung des Verhaltens bzw. ï spezieller ï 

auf soziale Unterstützung, auf soziale Anerkennung, auf sozial vermittelte Orientierung und 

eine fortlaufende soziale Verhaltensbestätigung über soziale Interaktion insbesondere mit 

interessierten und personal identischen Interaktionspartnernñ (ebd.). Soziabilitªt steht in 

dieser Lesart synonym für die subjektive Komponente des Sozialkapitals, also für das Be-

ziehungstalent, das auf die Individualleistungen von Kommunikation und Co-Orientierung 

abstellt. Der Begriff der Sozialität wiederum verweist mit der anthropologisch begründbaren 

Angewiesenheit des Menschen auf seine Mitmenschen (auch als āSozialnatur des Menschenó 

bezeichnet) und gleichermaßen auf kollektive Probleme von Verhaltenskontrolle und Nor-

mierungen in sozialen Gruppen, und damit vor allem auf die Schließungsaspekte des Sozial-

kapitals, die sich aus der Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen 

Gruppen ergeben.  

Die ĂSoziabilitªt ist [damit, d. A.] ein Teil der Lºsung des Problems der Sozialitªtñ (ebd.: 

162): Das heißt mit Bourdieu, dass sich in der sozialen Praxis der Tauschhandlungen die 

Gruppengrenzen immer wieder neu bestätigen und bewahren lassen. Darüber hinaus meint 

Soziabilität neben der Aufnahme und dem Erhalt von sozialen Beziehungen gleichermaßen 

auch deren Instrumentalisierung und deren strategische Nutzung durch den Akteur, die aber 

von der beständigen Investition von Akkumulations- und Unterhaltungsarbeit abhängig sind 

(vgl. Bourdieu 2005a: 265). 

Insofern verweisen beispielsweise auch die Manieren eines Akteurs (sein Benehmen, 

Sprechweise etc.) oder die ästhetische Kompetenz (d.h. den Symbolwert eines Kunstwerks 

zu dechiffrieren) auf dessen Zugehörigkeit zu einer angesehenen sozialen Gruppe (Bourdieu 



126 

1983: 191).85 Individuelles Beziehungstalent ebnet folglich den Weg in anerkannte Klassen, 

macht aber aufgrund der Einzigartigkeit von Akteuren eben auch hier Unterschiede sowohl 

innerhalb als auch zwischen den sozialen Klassen aus (ebd.). Auf diese Weise hat auch der 

Eigner eines hohen Sozialkapitals einen gewissen ĂRiecher f¿r Beziehungenñ (ders. 1997: 

189) ausgebildet, der ihm die Vermehrung von Sozialkapital erlaubt. 

Zusammenfassend kann diese subjektive Komponente des Sozialkapitals, das āBeziehungs-

talentó eines Menschen, auch als die Fähigkeit zur Beziehungsaufnahme und -erhaltung in 

Form der permanenten Investition von Arbeitszeit in die unterhaltenen sozialen Beziehungen 

beschrieben werden (auch Beziehungsarbeit). 

 

Für Bourdieus Ansatz selbst scheint jedoch die Betrachtung der Gruppeneffekte des Sozial-

kapitals bedeutsamer zu sein,86 als die Beziehungsarbeit eines Akteurs. Das wird u.a. an 

seiner Definition des Sozialkapitals deutlich, aber vor allem auch an jenen Stellen, wo er 

seinen Sozialkapital-Begriff konsequent im Hinblick auf die Effekte von Gruppenvorteilen 

und sozialer SchlieÇung hin ausformuliert: ĂDie Profite, die sich aus der Zugehºrigkeit zu 

einer Gruppe ergeben, sind zugleich Grundlage für die Solidarität, die diese Profite ermög-

lichtñ; ĂGegenseitiges Kennen und Anerkennen ist zugleich Voraussetzung und Ergebnis 

dieses Austauschs. [é] der damit implizierten Anerkennung der Gruppen wird so die Grup-

pe reproduziert; gleichzeitig werden ihre Grenzen bestätigtñ usw. (ders. 1983: 192, Herv. 

i. O.). 

Die Fokussierung auf die als Gruppeneffekte definierten objektiven Strukturmerkmale von 

sozialen Gruppen als soziale Klassen bzw. Klassenfraktionen ermöglicht ihm eine konse-

quentere Betrachtung und Analyse der ungleichen Verteilung der Kapitalarten sowie der 

daraus hervorgehenden sozialstrukturellen Zuweisungen der Akteure. 

Bourdieus weitere Ausführungen gleichen dann auch eher einer vertiefenden Betrachtung 

der Gruppeneffekte des Sozialkapitals, indem sie dessen Exklusivitätscharakter betonen. Für 

das einzelne Gruppenmitglied bzw. (genauer) Familienmitglied steigen die Erträge aus dem 

ererbten Sozialkapital mit der Größe des Sozialkapitals stetig an: Je berühmter ein Akteur 
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 Entsprechend der ĂTheorie der sozialen Identitªtñ (Tajfel 1978) findet sich wiederum von psychologi-

scher Seite eine ähnliche Denkweise. Soziale Identität meint dabei einen Teil des (positiven) Selbstkon-

zeptes, der dem Bewusstsein des Individuums entspringt, einer für ihn emotional bedeutsamen und außer-

dem sozial anerkannten Gruppe anzugehören (vgl. Oerter/Montada 1995: 298). Die Eigengruppe wird 

(qua sozialem Vergleich) vom Individuum konsequent gegenüber Fremdgruppen begünstigt, was Tajfel 

als ĂHerstellung positiver Distinktheitñ bezeichnet und was zudem die Gruppenkohªsion beg¿nstigt (vgl. 

Stroebe et al. 1996: 563). Analog findet sich auch bei Bourdieu der Begriff der Distinktion, als bewusst 

gesteuerter Mechanismus zur Abgrenzung der Eigengruppe gegenüber Fremdgruppen bzw. der oberen 

sozialen Klasse gegenüber den anderen sozialen Klassen (vgl. Bourdieu 1997: 405ff.). 
86

 Vgl. dazu auch Albrecht (2004: 219), der in diesem Zusammenhang auf die Überbetonung der Grup-

penaspekte im Vergleich zu den Netzwerkaspekten bei Bourdieu hinweist. 
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beispielsweise aufgrund seines Familiennamens ist, umso weniger Arbeit muss er für die 

Akkumulation und den Unterhalt des Sozialkapitals leisten ï die Anderen tun es für ihn, 

weil er eine gefragte Persönlichkeit ist (ders. 1983: 193, 2005a: 265). Wie am Familienna-

men deutlich wurde, ist das soziale Kapital einer Gruppe also auch auf eine einzelne Person 

als deren Repräsentanten delegierbar. Jener wird bevollmächtigt, nicht nur in deren Namen 

zu sprechen, sondern auch zu handeln. Das in seiner Person akkumulierte Gesamtkapital der 

Gruppe steht dabei in keinem Verhältnis zu seinem investierten Eigenanteil. Ausgestattet mit 

dieser enormen Verfügungsgewalt über das Kapital aller  wird er durch die Gruppe befähigt, 

Kontrolle in Form Ăsymbolischer Machtñ ¿ber sie und Externe auszuüben (ders. 1983: 

193 ff.). Sozialkapital, welches kollektiv auf einen einzelnen Akteur delegiert wurde und 

deshalb konzentrierte Machtausübung durch dessen Person impliziert, kann idealtypisch als 

individualisiertes Sozialkapital begriffen werden (ders. 2005a: 266). 

Auch hier gesellt sich neben die Aufgabe des Repräsentanten, der eigentliche Vertreter des 

Gruppenwillens zu sein, eine symbolische Größe, die ihm aufgrund der Delegation des Sozi-

alkapitals der Gruppe zuteilwird. Er steht in persona synonym für die Werte, die Historie 

usw., die eigentlich die Gruppe verkºrpern (ĂLogik der Reprªsentationñ, ders. 1983: 194). 

Das gilt gleichermaßen für die Ădiffuse Delegationñ auf ein Familienoberhaupt, bei der der 

Repräsentant von den übrigen Familienmitgliedern stillschweigend in seiner Rolle anerkannt 

wird, wie auch f¿r die Ăinstitutionalisierte Delegationñ in den Clubs oder Parteien, bei der 

Rechte der Beteiligten verteilt und die Verantwortungsbereiche explizit benannt und so ein-

gegrenzt werden.  

Das Delegationsprinzip birgt zugleich Gefahren von Missbrauch und Zweckentfremdung 

des Sozialkapitals der Gruppe durch ihren Repräsentanten (vgl. ders. 1992: 68 f.; weiterhin 

Hauck 1997). Deshalb muss die Gruppe Regeln institutionalisieren bzw. auch konkrete 

Normen mit hoher Verbindlichkeit ausbilden, die die Entscheidungsgewalt des Repräsentan-

ten sowohl nach Außen (Vertreterfunktion der Gruppenmeinung) als auch nach Innen (über 

die Gruppe selbst) kanalisieren, wie z.B. via Gruppenmitgliedschaft (s. o.) oder Wahlverfah-

ren.  

Schlussendlich entspricht das Konzept des sozialen Kapitals zugleich dem ĂPrinzip der sozi-

alen Wirkungenñ (vgl. ders. 1983: 191; 1992: 76). Der Denktradition eines Auguste Comte, 

aber wohl vor allem eines Emile Durkheim verpflichtet, erschafft auch bei Bourdieu die 

Gesellschaft eine Realität sui generis. Da sich Soziales nur durch Soziales erklären lässt 

(Durkheims erster methodologischer Grundsatz, vgl. Durkheim [1895] 1995: 107), ist es 

auch nie vollstªndig auf allein physische oder biologische Faktoren zur¿ckzuf¿hren: ĂDie 

Mentalitªt der Gruppe ist nicht die der Einzelnen; sie hat ihre eigenen Gesetzeñ (Durkheim 
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1995: 94). Und weil ein kollektives Phänomen wie die Gesellschaft ein Emergenzphänomen 

ist, lassen sich soziale Wirkungen, die vielleicht noch auf der Mikro-Ebene klar erfassbar 

sind, auf der Makro-Ebene nicht einfach als die Summe der individuellen Eigenschaften und 

Handlungen von Akteuren zusammenfassen (Aristoteles).  

Der Rekurs auf das ĂPrinzip sozialer Wirkungenñ ist f¿r Bourdieu weniger ein Ergebnis 

konsequenter theoretischer Überlegungen zum Sozialkapitalbegriff (ders. 1983: 191; 1992: 

76), als vielmehr ein Sammelbegriff für die Wechselwirkungen aller Beziehungseffekte, die 

nicht allein auf Individualhandlungen zurückgeführt werden. Sozialkapital steht somit syno-

nym für die hypothetische Annahme der ungleichen Individualerträge aus mobilisierbaren 

Sozialkapitalbeziehungen von ansonsten in ökonomischem und/oder kulturellem Kapital 

annähernd gleichgestellten Individuen innerhalb einer spezifischen Gruppe, wie z.B. Fami-

lie, āalteó Kameraden von Eliteschulen, exklusiven Clubs oder Adel (vgl. Bourdieu 1983, 

1992, 1997, 2005a, 2005b). 

Damit verstellt sich Bourdieus Sozialkapitalansatz zugleich der Reflexion auf der Makro-

Ebene der Effekte von sozialen Beziehungsmustern und lässt sich primär auf der Meso-

Ebene sozialer Gruppierungen und bestimmter sozialer Aggregate verorten. Soziales Kapital 

wird also, zwar ausgehend von den Beziehungen individueller Akteure auf der Mikro-

Ebene, meist auf der Meso-Ebene von gesellschaftlichen Gruppen oder Organisationen be-

trachtet (ders. 1983: 191, 2005a: 263). Der Ertrag aus sozialem Kapital wird konsequent in 

Abhängigkeit von der Teilhabe an bzw. der Einbindung in eine soziale Gruppe bestimmt. 

Zudem kann mit dem theoretischen wie auch empirischen Fokus auf jene Gruppenprozesse, 

ihre Wirkungsweise und explizit auf deren Effekte, die die Entstehung und den Erhalt von 

sozialem Kapital begünstigen, mit Albrecht (2002: 205 f.) konstatiert werden, dass auch die 

Mikro-Ebene relativ unterbelichtet bleibt. In Bourdieus empirischen Fragestellungen finden 

sich nicht genügend Anhaltspunkte, die auf eine hinreichende Operationalisierung sozialer 

Beziehungen als Sozialkapitalbeziehungen der aktiv oder auch passiv beteiligten Akteure 

schließen lassen (vgl. z.B. Bourdieu 1979, 1987; Bourdieu/Wacquant 1971). Darüber hinaus 

entsteht der Anschein, als ob der Sozialkapitalbegriff lediglich den Charakter gruppenspezi-

fischer Identitätsbildungsprozesse und das Gefühl der Solidargemeinschaft als solches ob-

jektivierbarer, greifbarer, ja vielleicht auch anschlussfähiger für das Theoriegebäude insge-

samt machen soll; insbesondere in Ergänzung der strukturellen Komponenten der beiden 

anderen Kapitalarten. 

Die differenzierte Betrachtung der Kapitalarten, die Prämisse der prinzipiellen Konvertier-

barkeit als Grundlage des sozialen Tauschs und die gruppenspezifischen Möglichkeiten von 

Kapitalkombinationen bzw. -akkumulation bilden schließlich das ab, was Bourdieu unter 



129 

empirische bzw. soziale Klassen subsummiert. In der Reihenfolge, wie die Kapitalarten in 

Bourdieus Aufsatz aus dem Jahre 1983 genannt und abgehandelt werden, wird dann auch die 

Konvertierung der Kapitalarten für den Akteur und seine Gruppe in Bezug auf die investier-

te Arbeitszeit immer mehr erleichtert sowie die Kapitalakkumulation begünstigt: Ausrei-

chend viel ökonomisches Kapital erleichtert den Erwerb von kulturellem Kapital und be-

dingt schließlich das Ausmaß des sozialen Kapitals. Umgekehrt können Sozial- und Kultur-

kapital nur unter gewissen Umständen und unter Einsatz von Transformationsarbeit inklusi-

ve eines gewissen Schwundrisikos in ökonomisches Kapital überführt werden. Damit 

schließt sich der Kreislauf der Verschleierung des Ökonomischen mit dem Sozialkapital, da 

auch dieses auf das ökonomische Kapital als solches und dem ökonomischen Prinzip zu-

rückgeführt werden kann. 

Insofern kann im Hinblick auf die weiteren Ausführungen resümierend für das in Bourdieus 

Sozialkapital-Ansatz identifizierte gruppenspezifische Sozialkapital folgendes festgehalten 

werden: Unter den Charakteristika verschiedener sozialer Gruppen sollen insbesondere die 

Möglichkeiten der Kapitalakkumulation und ïprofitschöpfung sowie jene Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, Weltaneignungen, symbolische Zuschreibungsprozesse usw. verstanden wer-

den, nach denen sie sich sozialstrukturell unterscheiden lassen. So impliziert der hier ver-

wendete analytische Gruppenbegriff einerseits für den Einzelnen eine bewusste Identifikati-

on und Solidarisierung mit seiner Primärgruppe und/oder einer Eigengruppe aufgrund einer 

ähnlichen bis gleichen umfangreichen Kapitalausstattung, den damit einhergehenden Deu-

tungsmustern der gesellschaftlichen Zugehörigkeit und den daraus folgenden habituellen 

Verhaltensweisen (a). Andererseits ist ebenso auch eine āunbewusste Gruppenzugehörigkeitó 

denkbar, die sich als Zugehörigkeit zu einer rein statistischen Statusgruppe objektiver 

Merkmale, den sozialen Klassen(fraktionen) empirisch ausdrücken lässt (b). Im Falle dieser 

āunbewussten Gruppenzugehörigkeitó sind es neben der als gering bis mangelnd wahrge-

nommenen objektiven Kapitalausstattung der einzelnen Akteure vor allem die daraufhin 

erfolgenden individuellen Deutungsmuster, sich als gesellschaftlich nicht integriert zu füh-

len, die die Akteure in dieser Gruppe einen. āUnbewusstó bleibt diese Gruppenzugehörigkeit 

auch, weil das subjektive Mangelerlebnis von wenig Kapital und von wenig Integration in 

der Leistungsgesellschaft kein Solidarisierungsmotiv erzeugen kann, sondern individuelles 

Versagen auch eher mit individueller Bewältigung gelöst werden muss. Der zwar nahelie-

gende Vergleich mit der Marxôschen Terminologie der ĂKlasse an sichñ, die ein eigenes 

Bewusstsein ob ihrer objektiven Lage entwickelt und zur ĂKlasse f¿r sichñ soll hier jedoch 

nicht bemüht werden. Bourdieu sieht diese Analogie ebenso wenig, fehlt seiner klassifizie-

renden Typologie der (franzºsischen) Gesellschaft doch das revolutionªre Element: ĂDie 
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feinen Unterschiedeñ sind und bleiben subtil in ihrer sozial strukturierenden Wirkung. Das 

soziale Kapital als mit dem Habitus eng verknüpftes Element wird auf diese Weise selbst 

Teil der Ăstrukturierten Strukturñ, d.h. der Verinnerlichung der Einteilung in Klassen (vgl. 

grundlegend Bourdieu 1997: 281). 

 

3.1.2 Bourdieus empirische Befunde zum Sozialkapital-Ansatz 

Wie bereits ausgeführt wurde, rekurriert das Bourdieuôsche Verstªndnis vom Sozialkapital 

auf einer mehr oder weniger formalisierten und institutionalisierten Zugehörigkeit des ein-

zelnen Akteurs zu einer sozialen Gruppe, in der die Mitglieder einander persönlich bekannt 

und verpflichtet sind. Die entscheidende Einflussgröße ist dabei die Primärgruppe der Fami-

lie, sie ist die Ăurspr¿nglichste, dauerhaftestete und hochgradig institutionalisierteste Form 

soziale Netzeñ und wie Bourdieu immer wieder betont, der ĂTransmissionsriemen f¿r die 

Reproduktion des Kapitals in allen seinen Formen (Schultheiß 2008: 35). Der Familie als 

Ăelementare Organisationsform des Sozialkapitals (ebd.: 34) ist aber nicht nur der Ort der 

ersten Sozialisationserfahrungen im Hinblick auf ungleiche Kapitalverteilung, sondern auch 

der Netzursprung für anschlussfähige Sozialbeziehungen, wie z.B. erweiterte Verwandt-

schaft, Nachbarschaft, Geschªftsbeziehungen, Clubs. Insofern ist dem Bourdieuôschen Sozi-

alkapitalkonzept zunächst mit Schultheiß (ebd.: 36) eine sozialräumliche Perspektive zu 

unterstellen. 

Darauf aufbauend ließ sich anhand mehrerer, vorgestellter Überlegungen zu den einzelnen 

Konvertierungsmöglichkeiten und zur allgemeinen Fungibilität des Kapitals neben den 

Gruppeneffekten des Sozialkapitals auch eine ihm eigene Tendenz zur sozialen Schließung 

ableiten.  

Bereits Bourdieu & Passeron (1971: 51 f., 260 f.) gelang der Nachweis des Gruppeneffektes 

von Sozialkapital auf Basis einer Kontakthypothese: Mit Hilfe soziometrischer Tests87 zu 

den studentischen Kontakten88 außerhalb des Universitätshörsaals erbrachten sie den empiri-
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 Heute würde man ein derartiges Vorgehen eher als Analyse sozialer Beziehungen bzw. sogar Netzwerk-

analyse des jeweiligen Aggregats bezeichnen. Die von Jacob Levy Moreno begründete Soziometrie ist 

insofern eine zu Unrecht in Vergessenheit geratene Methode der Analyse sozialer Beziehungen, setzt sie 

doch die gegenseitigen Wahlen von Befragten bzw. Beobachteten ï dieï einem motivierten bzw. rationa-

len Handeln gleich. Die soziometrische Methode versucht, die ĂGef¿hle zwischen Individuen zu bestim-

men und dabei auf ein bestimmtes Kriterium bezugñ zu nehmen (Moreno 1996: 40) und liefert damit erste 

quantifizierbare Anhaltspunkte für die Art, Intensität und Gerichtetheit von sozialen Beziehungen. Daran 

anknüpfend haben Bourdieu/Passeron (1971) die gegenseitigen Wahlen über die Kontaktlevel der Studen-

ten operationalisiert, und zwar im Hinblick auf die privaten Kontakte außerhalb der Universität. 
88

 Verglichen wurden Studenten entsprechend der Berufsgruppe des Vaters: Landbevölkerung/Arbeiter, 

Angestellte, Mittlere Kader, Selbstständige in Industrie und Handel und Führungskader/Freiberufliche. 
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schen Beweis, dass die Zahl einander bekannter Kommilitonen parallel zur sozialen Her-

kunft gleichmäßig ansteigt. Je höher also die soziale Klasse des Elternhauses, desto intensi-

ver die studentischen Kontakte untereinander; m.a.W. desto gleicher auch die geselli-

gen/sozialen Techniken, weil Ähnlichkeit eben verbindet. Der Bekanntheitsgrad der Studen-

ten wurde dabei abgebildet über die Bewertungsdimensionen: durch regelmäßige gemein-

same Beschäftigung, durch zumindest ein Gespräch, nur dem Namen nach bekannt, nur vom 

Sehen bekannt (vgl. Bourdieu/Passeron 1971: 260). 

Die Bildungsnähe jener Studenten lässt sich außerdem nach der Sitzplatzwahl im Hörsaal 

bestimmen: Bildungssicheres Auftreten widerspiegelt sich in den bereits geschilderten inten-

siven Kontakten derer, die regelmäßig in den ersten Hörsaalreihen anzutreffen sind. So geht 

die Multiplexität der sozialen Beziehungen von Kommilitonen bildungsnaher Klassen einher 

mit der mangelnden sozialen Integration der Übriggebliebenen.  

Bourdieu markiert die Gruppeneffekte des Sozialkapitals an einer weiteren Stelle (Bour-

dieu/Wacquant 1996: 144 ff.) in seinem Werk: Akteure wie auch Organisationen koalieren 

unter bestimmten Bedingungen miteinander, um ihre eigenen Interessen zu bewahren oder 

gegen die Interessen anderer (korporativer) Akteure durchzusetzen; wie z.B. ansonsten mit-

einander konkurrierende Banken, die gemeinsam die Einbringung von Gesetzen zur Förde-

rung von Grundkrediten forcieren. Im Sinne der gemeinsamen Interessenvertretung stellen 

sie damit gleichermaßen eine homogene Gruppierung mit einem gemeinsam verfolgten Ziel 

dar. 

Die hier vorgestellte Annahme von Gruppeneffekten des Sozialkapitals wird schließlich 

bestärkt durch die von Bourdieu (1983) beschriebene Wirkungsweise des Sozialkapitals als 

Multiplikator für die beiden anderen Kapitalarten. Die aus der Gruppenzugehörigkeit resul-

tierenden materiellen und symbolischen Profite werden zur Solidarisierungsgrundlage der 

Gruppe, sie sorgen folglich in immer selben Kreisläufen für eine stete Kapitalvermehrung 

der Gruppenmitglieder. Schultheis bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: ĂIn der Regel geht 

Kapital dort hin, wo das Kapital bereits sitzt und Sozialkapital verschwägert sich problemlos 

mit ökonomischem und kulturellem Kapital. Es wird von ihm angezogen und verstärkt, hat 

aber selbst wiederum die Kraft, die Wirksamkeit anderer Kapitalsorten zu verstªrkenñ 

(Schultheiß 2008: 40). Insbesondere betont er aber weitaus mehr als es Bourdieu selbst getan 

hat, dass Sozialkapital insbesondere in Krisenzeiten, in denen die anderen Kapitalarten Ver-

luste zeichnen, dass Sozialkapital das entscheidende Zünglein an der Waage sein kann, um 

einen individuellen Vorteil zu erzielen. Wenn man das Beispiel der Inflation der Bildungsti-

tel heranzieht, scheint diese Argumentation durchaus plausibel. 
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Demnach stellt sich die Frage, welcher empirische Gehalt aus der theoriegeleiteten Diskus-

sion zu den Gruppeneffekten des Sozialkapitals abgeleitet werden kann. Bourdieus eigene 

empirische Bemühungen zur Operationalisierung von sozialem Kapital sind vergleichsweise 

dürftig: Die unter einer ethnologischen Prämisse durchgeführten Kabylen-Studien (1979) 

reflektieren eher symbolisches Kapital innerhalb von verwandtschaftlichen Beziehungen, 

um insbesondere den symbolischen Tausch herauszuarbeiten. In ĂDie feinen Unterschiedeñ 

(1997) gerät insbesondere die Ausarbeitung der Habitusschemata in Verbindung mit dem 

kulturellen Kapital sowie den verschiedenen Lebensstilen zum Hauptziel der empirischen 

Überprüfung. Das soziale Kapital jedoch wird nicht operationalisiert. 

Bourdieu ï nach der Trennschärfe seines Sozialkapital-Begriffs und anderen netzwerkanaly-

tischen Theorieansätzen befragt (Bourdieu/Wacquant 1996: 145) ï bezieht seine Antwort 

auf die von ihm getroffene Unterscheidung von Struktur (strukturale Relation, die permanent 

unsichtbar wirkt) und Interaktion (Feld-spezifisch: aktualisierte, vollzogene Relation): Die 

Struktur eines Feldes bestimmt sich als Raum objektiver Relationen zwischen den einzelnen 

sozialen Positionen. Diese Positionen lassen sich nun auf die ungleiche Verteilung der 

Macht oder der Kapitalarten in den Händen einzelner Akteure zurückführen (vgl. auch 

Burzan 2005), welche wiederum die Basis für ungleiche Chancen im Tauschverkehr sind. Es 

ist also der sich so regulierende Tauschverkehr selbst, auf den sich die Existenz eines mehr 

oder weniger dauerhaften Netzwerks erst begründen kann (Bourdieu/Wacquant 1996: 145). 

Die Kapitalstruktur bildet demzufolge nur eine Seite der Medaille, die Praxis des Tausch-

verkehrs markiert die andere Seite ï inklusive der durch Interessen und Dispositionen gelei-

teten Re-Interpretationen oder auch Positionierungen der Akteure (im Sinne von āStellung-

nahmenó als System der Praktiken und Äußerungen; dies.: 136): Praxen, die sich jeweils in 

den Feldern konsolidieren und an die sich erst die Existenz eines Netzwerks knüpfen kann. 

Das Fortbestehen eines Netzwerks oder eine Gruppe (um die einmal präferierte Terminolo-

gie wieder einzuführen) ist also auf ständige Beziehungs- und Institutionalisierungsarbeit 

durch die eigenen Mitglieder mindestens ebenso angewiesen wie die damit verbundenen 

materiellen und immateriellen, symbolischen Austauschakte, die die Mitgliedschaft und 

gegenseitige Anerkennung erneut bestätigen bzw. versichern.  

Im Gegensatz dazu kann die Netzwerkanalyse die soziale Praxis, an die sich die Existenz 

eines Netzwerks jeweils knüpft, nur unvollständig erfassen. Mit der Selbstverpflichtung zur 

Quantifizierung und Formalisierung von sozialen Beziehungen als Ăbesonderen Beziehun-

gen (zwischen Akteuren oder Institutionen) und des Informations-, Ressourcen-, Dienstleis-

tungs- usw. ïFlussesñ (ebd.) habe die Netzwerkanalyse jedoch die Analyse der dem Netz-

werk zugrundeliegenden Strukturen vernachlässigt. Sie kann deshalb auch nicht die sich in 
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der sozialen Praxis manifestierenden individuellen oder kollektiven Strukturelemente erfas-

sen. Mit Bourdieu hieße es aber, die einzelnen Tauschgeschäfte als eigenständige Praxisfel-

der zu begreifen, in denen sich mit jedem Tausch immer wieder neue symbolische Aushand-

lungsprozesse auf Basis der unterschiedlichen Kapitalverteilung manifestieren. So kann die 

gleiche Kapitalausstattung eines Kapitaleigners für ihn unterschiedliche Profite in zwei 

komplett verschiedenen Tauschgeschäften (Feldern) nach sich ziehen. M.a.W. eine rein 

quantifizierende strukturale Netzwerkanalyse kann die beschriebenen qualitativen (Motiv-) 

Elemente in Tauschbeziehungen weder sinngerecht erfassen, noch vor allem deren symboli-

schen Wert bestimmen.  

Bourdieus einmaliger empirischer Versuch, die gruppenspezifisch schließende Wirkungs-

weise sozialer Beziehungen mit Hilfe der Soziometrie nachzuzeichnen (vgl. Bourdieu/ 

Passeron 1971), darf neben den Kabylen-Studien als Vorläufer seines Sozialkapital-

Konzepts gewertet werden. Das empirische Vorgehen und der Einsatz soziometrischer Test-

verfahren entsprachen zwar dem damaligen Zeitgeist, allerdings bleibt anzumerken, dass 

Bourdieu und Passeron damit lediglich die sozialen Beziehungen über zwei Dimensionen 

bestimmt (Kontaktart und ïhäufigkeit) und auch nur daran quantifiziert haben. Es finden 

sich in ihren Ausführungen keine darüber hinausgehenden Argumentationen, die die Quali-

tät sozialer Beziehungen und deren Symbolwirkung wie oben beschrieben in den Blick 

nehmen. Das wäre jedoch eine theorieimmanent begründbare und zwingend notwendige 

Voraussetzung (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996), um das eigene Sozialkapital-Konstrukt zu 

unterfüttern und auch empirisch vom Vorgehen im Rahmen der sozialen Netzwerkanalyse 

abzugrenzen.  

Hingegen stellt Bourdieus analytischer Sozialkapitalbegriff vor allem auf die Beschreibung 

der Qualität der den sozialen Beziehungen zugrunde liegenden konnektiven Netzwerkanbin-

dungen bzw. kontextuellen Netzwerkeinbettungen oder eben Gruppenzugehörigkeit ab, wo-

mit er also der eigentlich simplen Frage nachgeht, wie Individuen in soziale Gruppen invol-

viert sind und ständig neu involviert werden können und welche Vorteile oder auch Nachtei-

le ihnen deswegen erwachsen. Mit dem Verweis auf den alles determinierenden Symbolcha-

rakter innerhalb der sozialen Praxis bleibt noch festzuhalten, dass das Kapital immer nur 

Ărelativñ im Sinne der geltenden bzw. (gerade) vorherrschenden Anerkennungslogik und in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Gruppe (die sich aggregiert auch als soziale Klasse definie-

ren lässt) bestimmt werden kann und darf. Das ist empirisch schwerlich fass- geschweige 

denn nachweisbar, weil es hieße, Bourdieu vom Kopf auf die Füße zu stellen und das Struk-

turelement Kapital komplett über die gesellschaftlichen Deutungen zu ermitteln. Mit dem 
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Verweis auf die universale Gültigkeit seines Theoriegebäudes (Stichwort: Habituskonzept) 

entzieht sich Bourdieu allerdings jedweder daran ansetzenden Kritik. 

Mewes (2010) hat sich unter Verwendung verschiedener Umfragedaten (z.B. Familiensur-

vey, ALLBUS, ISSP)89 mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern die Schichtzugehörig-

keit die individuelle Möglichkeit zur Beziehungsaufnahme bzw. zum Netzwerkaufbau be-

einflusst. Er konnte ï vor allem unter Einbezug ähnlich quantifizierender Netzwerkparame-

ter ï nachweisen, dass Angehörige oberer sozialer Schichten den größeren Anteil ihrer sozi-

alen Beziehungen aus dem Kontext geschlossener, sozialer Netzwerke rekrutieren (z.B. Bil-

dungsinstitutionen, Vereine), während Unterschichtenangehörige soziale Beziehungen eher 

in offenen, sozialen Kontexten knüpfen (z.B. Nachbarschaft, Kneipen; vgl. ebd.: 202). Die-

ses Ergebnis stützt bereits die Studie von Bourdieu & Passeron (1971), die über ähnlich ge-

schlossene Strukturen innerhalb der Oberschicht berichtet hatten. Allerdings muss Mewes 

einräumen, dass den soziodemographischen Merkmalen und damit auch den Schichtindika-

toren nur eine geringe empirische Erklärungskraft zukommt. 

 

3.1.3 Fazit zu Bourdieus Sozialkapital-Ansatz 

Bourdieu entwickelt insgesamt eine negative Sicht auf das Sozialkapital, d.h. hinsichtlich 

dessen Konvertierung in die beiden anderen, wohl wichtigsten Kapitalarten, und die daraus 

resultierende soziale Mobilität bzw. Immobilität. Für ihn stellt sich weniger die Frage, wie 

ein Akteur aufgrund seiner Kapitalausstattung diese gleichermaßen als Ressourcenausstat-

tung für den eigenen sozialen Aufstieg mobilisieren kann. Für ihn stellt sich vielmehr die 

Frage, wie sich gerade aufgrund der Kapitalausstattung wieder neue Hinderungsgründe für 

den sozialen Aufstieg identifizieren lassen.  

Obwohl basierend auf der prinzipiellen Gleichwertigkeit der Kapitalarten auch ihre Nutz-

barmachung zur Überwindung der empirischen Klassengrenzen gelingen sollte, zeigt Bour-

dieu auf, dass gerade aufgrund der Wirkungsweise des Kapitals als lex insita sozialhistorisch 

immer wieder neu soziale Ungleichheiten hervorgehen. Diese Ungleichheiten lassen sich 

regelmäßig nicht mehr nur auf einer rein ökonomischen Strukturebene, sondern auch auf 

kultureller und sozialer Ebene abbilden ï die Diversifikation sozialer Ungleichheit. Womit 

er gleichermaßen seinem Anspruch gerecht wird, mit Hilfe einer allgemeinen ökonomischen 

Praxiswissenschaft sowohl das Kapital als auch den Profit in ihren Erscheinungsformen zu 

erfassen (vgl. Bourdieu 1983). Bourdieu dehnt also die Bestimmungsfaktoren sozialer Un-
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 ALLBUS ist die Abkürzung für ĂAllgemeine Bevºlkerungsumfrage der Sozialwissenschaftenñ. ISSP ist 

die Abk¿rzung f¿r das ĂInternational Social Survey Programmeñ. 
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gleichheit von Einkommen und Bildung auf das āSozialeó an sich aus, indem er auf den Res-

sourcenzugriff durch Zugehörigkeiten (zuerst familiäre Herkunft, danach Clubs o.ä.) und 

Verortung abstellt. 

Es zeigt sich außerdem, dass sich das gerade für moderne Gesellschaften gültige Leistungs-

prinzip als kollektiver Irrglaube entpuppt hat: Denn durch die Kapitalarten wird weniger 

Verteilungsgerechtigkeit erzeugt, als dass de facto Verteilungschancen nivelliert werden.90 

Das Kulturkapital kann nicht den Zweck erfüllen, der ihm gemäß der rationalen Begrün-

dungslogik der Leistungsgesellschaft zugedacht wurde (vgl. Bourdieus Kritik an der Hu-

mankapital-Schule, ders.1983: 185 f.). Begründen lässt sich das insbesondere unter Rückbe-

sinnung an die Wirkungsweise der Kapitalformen, und hier dem Vorrang des inkorporierten 

Kulturkapitals (vor dem institutionalisierten Kulturkapital) sowie dessen besonderer An-

schlussfähigkeit an die Konzeptionierung des Habitus. Der Habitus als Daseinsform und 

generatives Prinzip, subjektiv wahrnehmbar und laut Bourdieu auch objektiv nachweisbar, 

entfaltet seine Wirkung schließlich auch im Hinblick auf die Kapitalarten. Und zwar bezüg-

lich der individuellen Möglichkeiten von Kapitalakkumulation (sowohl als Fähigkeit als 

auch Investitionen in Arbeitszeit), von Kapitalkonvertierung und damit verbundenen Trans-

formationskosten, einschließlich der Rückumwandlungskosten. So wie das Vorhandensein 

von ökonomischem Kapital, die Akkumulation von Kulturkapital erleichtert wird, so erleich-

tern Kulturkapital und Habitus wiederum die Akkumulation von Sozialkapital.  

Weiterhin können die gruppeninterne und ïexterne Wirkungsweise des Sozialkapitals her-

ausgearbeitet werden: 

1. Gruppeninterne Wirkungsweise in der Solidargemeinschaft: Sozialkapital wird gruppen-

intern über persönliche Bekanntheit und Anerkennen reproduziert, was materielle 

und/oder symbolische Profite nach sich zieht. Für Bourdieu stellt Sozialkapital vor allen 

Dingen eine Ressource dar, die nur durch Zugehörigkeit zu einer Gruppe erst existieren 

kann und auch nur über die Gruppe als deren Strukturierungsprinzip (z.B. Familie, 

Nachbarn, Clubs) zu verstehen ist (Mikro- bis Meso-Ebene). Damit ist Sozialkapital eine 

zwischenmenschliche Ressource bzw. Ressource auf unmittelbarer Beziehungsbasis, die 

nie allein auf einen einzelnen Akteur zurückgeführt werden kann und damit auch nicht 

hinreichend im Singular dieses Akteurs definiert werden kann. Die Sicherheit, Sozialka-
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 Zum Gefälle der objektiven Bildungschancen nach sozialer Herkunft, nach geschlechtsbezogener Ein-

schränkung bzw. Benachteiligung bei der Studienfachwahl (ĂAbdrªngungñ) sowie Verlªngerung der Stu-

dienzeiten vgl. Bourdieu/Passeron (1971: 21 ff.). Die durch das Bildungswesen in seinem Anspruch an 

einer Allgemeinbildung erzeugte Gleichstellung wie z.B. in den Universitäten ist nur formaler Art, die 

Unterschiede ergeben sich jedoch auf subtilere Art, sind hochgradig in sich ausdifferenziert und bilden ein 

komplexes Systems an (milieubedingten) Einstellungen, Fähigkeiten, Vorkenntnissen und Ausdrucksmög-

lichkeiten etc. ab (ebd.: 38). 
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pitalbeziehungen als individuelle Ressource nutzen und Profit erzeugen zu können, 

ergibt sich erst auf der Grundlage von informell oder formell institutionalisierter Grup-

penzugehörigkeit, die dem Akteur eine gewisse Kreditwürdigkeit seitens der Gruppe zu-

sichert und damit die Instrumentalisierung des Sozialkapitals für den Akteur wahr-

scheinlicher macht. Das sind die Kennzeichen, mit denen diese sozialen Gruppen in ih-

rer Organisation als homogene Solidargemeinschaft charakterisiert werden können.  

Sozialkapital erzeugt folgerichtig soziale Inklusion in besonderer Hinsicht, und zwar zu-

allererst für die Familie, aber auch für Organisationen mit quasi-familialen Charakter 

und gemeinsam geteilter Beziehungshistorie, wie z.B. Clubs von Gleichartigen oder 

ĂEhemaligenñ (Elite-Sch¿lern), auf Ăhºhere Kreiseñ oder die Multiplexität der Bezie-

hungen von Kommilitonen eines Studienfachs etc. und nicht zuletzt originär auf den 

Adel.  

2. Gruppenexterne Wirkungsweise und gruppeninterner Ertrag: Sozialkapital stellt damit 

für alle Nicht-Gruppenmitglieder einen Mechanismus zur Bestätigung der Gruppengren-

zen bzw. einen speziellen Mechanismus zur sozialen Schließung dar. Für die ohnehin 

durch hohes ºkonomisches wie auch kulturelles Kapital ausgezeichnete āKapitalstruktur 

der Herrschendenó stellt das gruppenintern reproduzierte Sozialkapital nur eine weitere 

Versicherung ihrer sozialstrukturellen Position und sozialen Klasse dar. Alle Nicht-

Gruppenmitglieder unterscheiden sich aufgrund ihrer vergleichsweise sozial benachteili-

genden Kapitalstruktur, ihrem geringeren Kapitalvolumen und ihrem Habitus, bleiben 

somit außen vor und können ihr Kapital nicht in den sozialen Tausch einbringen, kon-

vertieren oder gar vermehren. Insofern profitieren diese auch nicht vom Multiplikatoref-

fekt des Sozialkapitals. Im Gegenteil, je weiter unten sich ein Akteur in der sozialen 

Hierarchie befindet, umso weniger ist dessen verfügbares Sozialkapital fungibel bzw. 

konvertierbar (vgl. Bourdieu/Passeron 1971; außerdem Jäger/Meyer 2003). So ist es 

auch wenig überraschend, dass Bourdieu dieses Wirkprinzip für das aufstiegsorientierte 

Kleinb¿rgertum revidiert, was er auf deren vehemente Mobilitªtsbestrebungen (āsoziale 

Karriereó) zur¿ckf¿hrt: ĂDer Aufstieg setzt immer einen Bruch voraus, indem die Ver-

leugnung der ehemaligen Leidensgefährten jedoch nur einen Aspekt darstellt. [é] F¿r 

den Kleinbürger bieten Familien- und Freundschaftsbande keine Zuflucht mehr gegen 

Unglück und Not, Einsamkeit und Elend, und auch kein Netz von Unterstützung und 

Schutz, von dem man notfalls Hilfe, ein Darlehen oder einen Posten erhoffen darf; sie 

sind noch nicht das, was man anderswo āBeziehungenó nennt, d.h. ein zur Verwertung 

des eigenen ökonomischen und kulturellen Kapitals unerläßliches Sozialkapital. Sie sind 

nur Ketten, die man um jeden Preis brechen muss, weil Dankbarkeit, gegenseitige Hilfe, 
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Solidarität und ihr materieller und symbolischer Genuß zu den verbotenen Früchten zäh-

lenñ (Bourdieu 1992: 529, Herv. i. O.).   

Diese Lesart zur Ausschluss erzeugenden Wirkungsweise des Sozialkapitals legt die Be-

griffe ĂAusschlieÇungsstrategienñ (Parkin 1974) oder ĂSchlieÇungsmodus der Exklusi-

onñ (Murphy 1984) entsprechend der ĂTheorie sozialer SchlieÇungñ nahe (vgl. Murphy 

1984; Parkin 1974, 1979). Unabhängig davon, welche Theorielinie präferiert wird, wer-

den mit der āMacht der AusschlieÇungó (Parkin 1974) verschiedene Top-down-Prozesse 

von Machtausübung und Chancenmonopolisierung den gegenläufigen Bottom-up-

Prozessen von Unterordnung und ungleichem Ressourcenzugriff angesprochen, wie sie 

sich in den Distinktionsbestrebungen der Herrschenden bei Bourdieu entfalten.91 Die 

Theorienªhe von Bourdieus Sozialkapitalansatz zur āTheorie sozialer SchlieÇungó tritt 

besonders deutlich hervor, wenn man mit Parkin (1974) die Exklusionspraktiken der 

āherrschenden gesellschaftlichen Klasseó gegen¿ber der ābeherrschten Klasseó betrachtet. 

Jene Statusgruppen haben ihren Anteil an materiellen und symbolischen Ressourcen 

(Eigentum, Macht, Prestige, Wohlstand) durch Exklusionsstrategien gesichert (āNomi-

nierungsklasseó, d.h. Statusweitergabe durch das Recht, einen Nachfolger ernennen zu 

können oder auch durch Weitergabe von kulturellem Kapital92), um dadurch privilegier-

te soziale Positionen zu erhalten oder zu sichern.   

Je nach Umfang bzw. Kapitalausstattung und Ausdehnung des zugrunde liegenden Bezie-

hungsnetzwerks bemessen sich für den Akteur die Chancen, Kapital zu konvertieren. Sozia-

les Kapital, das auf der Zugehörigkeit zu homogenen Solidargemeinschaften bzw. sozialen 

Gruppen beruht, wirkt also als Mechanismus sozialer Schließung, und zwar hinsichtlich 

seiner Effekte:  

a) als āpositives Sozialkapitaló: d.h. als soziales Kapital mit einer positiven Konnotation 

als Distinktions- und gleichermaßen als Bestätigungsmechanismus der gegenseitigen 

sozialstrukturierenden Abgrenzung von sozialen Klassen (als Aggregate) wie auch 

der reziproken Unterstützung durch die Solidargemeinschaft der sozialen Gruppe 

(z.B. Familie, Freundeskreis, Clubs). Positives Sozialkapital wirkt gruppenspezifisch 

inkludierend. 
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 Allerdings lassen sich in Bourdieus Ansatz die den Ausschließungsstrategien gegenüber gestellten 

āSchlieÇungsstrategienó (Parkin 1979) oder die āUrsurpationó (Murphy 1984) nicht finden, die sich auf das 

das Kollektiv einende solidarische Element innerhalb der untergeordneten Klasse beziehen. Der Habitus 

verschleiert nicht nur, er verstellt auch das Bewusstsein und damit die Möglichkeit der Beherrschten zum 

organisierten Wiederstand gegen bestehende soziale Verhältnisse. 
92

 Parkin (1974) bezieht sich hier explizit auf das kulturelle Kapital (vgl. Bourdieu 1973: 86), das inner-

halb der Familie weitergegeben den sozialen Aufstiegs über Bildungszertifikate ad absurdum führe, da 

dadurch eher eine kollektivistische Ausschließung und Klassenreproduktion bedingt würde.  
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b) als ānegatives Sozialkapitaló: d.h. als soziales Kapital mit einer stark negativen Kon-

notation als sozialer Exklusionsmechanismus. Letzteres berichten später auch Bour-

dieu et al. (1997), wenn sie eine mangelnde Kapitalausstattung von Akteuren mit 

den subjektiven Erfahrungen von Begrenztheit und stigmatisierenden āOrtseffektenó 

beispielsweise der Banlieues in Zusammenhang bringen. Doch die Ortseffekte sind 

nicht das ausschlaggebende Kriterium für die Bezeichnung als negatives soziales 

Kapital, sondern vielmehr der Grad an Depriviertheit in Zusammenhang mit der 

Stigmatisierungswahrnehmung im offenbar verlorenen Distinktionskampf aufgrund 

mangelnder Kapital- bzw. Ressourcenausstattung. Die Solidargemeinschaft der 

Gruppe fungiert zwar ebenfalls Unterstützungsquelle, jedoch ist sie ebenso durch 

starke Partikularisierungstendenzen wie auch durch anomische Einstellungen ihrer 

Mitglieder geprägt, was die Exklusion aus weiteren gesellschaftlichen Teilbereichen 

verstärkt. 

Hinsichtlich der individuellen Nutzeneffekte aus Sozialkapital bleibt festzuhalten: Wenn 

Individuen nicht schon in ihren Möglichkeiten durch ihr jeweiliges Gegenüber oder ihre 

Zugehörigkeiten zu verschiedenen Familien, Gruppen und anderen Vergemeinschaftungs-

formen begrenzt werden, dann begrenzen sie sich auch noch selbst. Zumindest behauptet das 

Bourdieu (1983), wenn er vom Persºnlichkeitsmerkmal des āBeziehungstalentsó spricht und 

damit ungefähr so viel wie eine individuelle Charaktereigenschaft oder Fähigkeit bezeichnet, 

nach der sich die Angehörigen unterschiedlicher sozialer Klassen ebenso unterscheiden wie 

die Angehörigen derselben sozialen Klasse ï mithin meint er ein Unterscheidungskriterium, 

für das sich wieder einmal mehr der soziohistorisch omnipräsente Habitus als Letztbegrün-

dung sozialer Unterschiede zumindest teilweise heranziehen lässt. Das Beziehungstalent ist 

unterschiedlich ausgeprägt, und folglich verhilft es seinem Kapital-Eigner in der Praxis sozi-

aler Beziehungen mehr oder weniger gut, soziales Kapital zu konvertieren, d.h. einen indivi-

duellen Nutzen aus seinen Beziehungen zu ziehen. Im Hinblick auf die Verbesserung unse-

res eigenen sozialen Status muss also gefragt werden, inwiefern wir aus unser sozialen Posi-

tion und unseren Networking-Kompetenzen heraus wirklich in der Lage sind, auf entfernte 

Bekannte zuzugehen usw. 

Das Konzept des Sozialkapitals nach Pierre Bourdieu ist somit inhaltlich eher den Konzep-

ten sozialer Unterst¿tzung zuzuordnen (und hier in der Wirkungsweise primªr als āDirektef-

fektó sozialer Unterstützung, vgl. Kapitel 3.4.1), weil soziales Kapital nur innerhalb (be-

stimmter) sozialer Gruppen respektive sozialer Unterstützungsnetzwerke mit mehr oder we-

niger hohem gesellschaftlichen Prestigewert existieren kann und denen jedoch immer eine 

Tendenz zur sozialen Schließung innewohnt. Zudem zahlt sich individuell der Multiplikato-
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reffekt des sozialen Kapitals nur in bestimmten prestigeträchtigen Netzwerken aus, in denen 

bereits ein hoher Grundstock an Kapital konzentriert ist (āMatthªus-Effektó). 

Die Netzwerke von Hartz-IV-Empfängern oder den vergleichsweise ähnlich deprivierten 

Überschuldeten (vgl. Kapitel 2.3, insbesondere Kapitel 2.3.5) versprechen demnach auf den 

ersten Blick weniger individuelle Profite und dürften wohl weniger gewinnbringend sein. 

Auf den zweiten Blick wird mit der symbolischen Deutung der ausgetauschten Inhalte deut-

lich, worauf Bourdieu hingewiesen hatte (vgl. Bourdieu 1983: 192; Bourdieu/Wacquant 

1996: 136 ff.): Die qualifizierenden bzw. qualitativen Elemente von sozialen Beziehungen, 

wie z.B. emotionale Beziehungsaspekte von gegenseitiger Anerkennung, Respekt und 

Freundschaft. Insofern können Beziehungen unabhängig von der Quantität an ausgetausch-

ten Inhalten gewinnbringend sein oder nicht, wenn man sie über ihre Qualität bestimmt. 

Entscheidend für die Definition von Gewinn oder Verlust sind demnach die subjektiven 

Deutungen der beteiligten Akteure. So kann beispielsweise in Affiliationsbeziehungen die 

konkrete emotionale Unterstützung in einer persönlichen Krisensituation individuell ebenso 

als Gewinn gedeutet werden wie eine finanzielle Unterstützung, die man nicht zurückzahlen 

muss. Der Nutzen aus Sozialkapital kann folglich nicht nur materiell, sondern auch immate-

riell hinsichtlich interaktionsbezogener, emotionaler oder kognitiver Unterstützungsleistun-

gen93 sein, deren Basis soziale Beziehungen sind, die sich auf eine Tauschökonomie des ge-

genseitigen Kennens und Anerkennens gründen.  

Mit Hilfe der Instrumentalisierung sozialer Beziehungen als Sozialkapital, d.h. dem Zugriff 

eines Akteurs auf die Ressourcen seiner Beziehungspartner (ökonomisch, kulturell, symbo-

lisch) lässt sich also einerseits ein Ressourcenmangel hinsichtlich der eigenen Kapitalaus-

stattung für den Akteur zumindest teilweise kompensieren, was insbesondere im Hinblick 

auf eine ökonomische Exklusion (Überschuldete) im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchen 

ist. Der individuelle Profit aus Sozialkapital wird damit über den Umfang der  Kapitalaus-

stattung der Beziehungspartner bestimmt und darüber, wie der Akteur diese für sich ge-

winnbringend nutzen kann. 

Andererseits ist mobilisierbares Sozialkapital, als expressiver Aspekt sozialer Beziehungen, 

ein Grundpfeiler der gruppeninternen Solidarität und ein Garant für eine erwartbare und 

funktionierende soziale Unterstützung. Jedoch kann auch diesem qualitativen Moment des 

Sozialkapitals eine gewisse Quantifizierung nicht abgesprochen werden, da Bourdieu das 

Sozialkapital-Volumen eines Akteurs insgesamt über die Ausdehnung seines mobilisierba-

ren Beziehungsnetzes definiert (vgl. Bourdieu 1983: 191). Damit ist für den individuellen 

Profit aus Sozialkapital entscheidend, wie groß das aktive bzw. das tatsächlich mobilisierba-
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 Zu den Dimensionen von sozialen Beziehungen vgl. Kapitel 3.4.2. 
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re Beziehungsnetz ist. Die potenziellen Beziehungspartner wären deshalb nur von Relevanz, 

wenn sie einem Akteur mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit auch Zugriff auf ihr Kapital 

gewähren ließen. Damit sind nicht alle Gruppenmitglieder für einen Akteur gleichermaßen 

Sozialkapital-Beziehungen und können als Ressourcenquellen instrumentalisiert werden.  

 

 

3.2 Sozialkapital nach James S. Coleman ï Der Doppelcharakter des  

Sozialkapitals 

Der Schwerpunkt der Bemühungen Colemans liegt vor allem in der Entschlüsselung der 

mehr oder weniger intendierten Ergebnisse aus zielgerichteten Handlungen von einzelnen 

Individuen und korporativen Akteuren (wie z.B. Familie, soziale Organisationen). Die in-

tendierten wie auch die nicht intendierten Handlungseffekte analysiert er sowohl auf der 

Mikro-Ebene der Erklärung von individuellen Verhaltensweisen als auch auf der Makro-

Ebene der Erklärung von kollektiven Verhaltensweisen. 

Auf diese Weise legt er die Denktradition des methodologischen Individualismus seinem 

Theorieansatz zugrunde (Coleman 1995a: 20) und vereint ihn mit weiterführenden Betrach-

tungen zur Entstehung und zum Erhalt komplexer sozialer Strukturen bzw. Systeme (z.B. 

Freundschaftsnetzwerke, gewerbliche Organisation). Und er ergänzt den methodologischen 

Individualismus auf Akteursebene dahingehend, dass es nicht nur die dem Prinzip der Nut-

zenmaximierung unterworfenen zielgerichteten Handlungen rationaler Akteure sind, die 

ihrerseits die Sozialstrukturen bedingen und erzeugen. Sondern es sind gleichermaßen die 

Abweichungen von diesem Handlungsideal, wie irrationale Handlungen (wie z.B. nicht-

zielgerichtete bzw. expressive oder impulsive Handlungen mit zerstörerischer Wirkung für 

den Akteur) oder die nicht-beabsichtigten Nebenprodukte von Handlungen mindestens 

ebenso bedeutsam f¿r die Konstitution von Sozialstrukturen sind: ĂAbgesehen von verschie-

den Spezifizierungen, inwiefern Individuen zielgerichtet handeln, und Abweichungen von 

der objektiv betrachtet günstigsten Handlung, wenn man versucht, sich rational zu verhalten, 

gibt es noch andere Handlungen, die man wohl eher expressiv oder impulsiv beschreibt (d.h. 

die nicht zielgerichtet sind; vgl. Coleman 1995a: 19).94  

Darauf aufbauend liegt das Ziel seines Ansatzes darin, den aufgrund seiner Komplexität 

kaum erklärbaren gesamten Handlungsbereich sukzessive zu verkleinern, um schließlich den 

Akteur als solches betrachten zu können, für den seine eigenen Handlung stets rational er-
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 Ebenso anzuzweifeln ist nach Coleman eine rein teleologische Handlungserklärung, die eine Zielgerich-

tetheit auf zukünftige Ereignisse bzw. finale Ursachen für sich beansprucht, statt sich für eine Handlungs-

erklärung auf die der Handlung vorangegangenen Ursachen zu stützen (vgl. Coleman 1995a: 19).  
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scheint, obwohl ein Beobachter zu einem durchaus anderen Schluss über den Handlungs-

vollzug bzw. das Handlungsergebnis gelangen kann  (vgl. ders.: 20 f.). 

 

3.2.1 Der differenzierte Kapitalbegriff in der Sozialtheorie Colemans 

Während Bourdieu mit seinem differenzierten Kapitalbegriff vor allem auf die Entschleie-

rung sozialer Ungleichheit fokussiert, ist es James S. Coleman vielmehr an der Ausarbeitung 

einer allgemeinen Sozialtheorie gelegen, in deren Kontext er einen ebenfalls differenzierten, 

jedoch von Bourdieu unabhängigen bzw. eigenständigen Kapitalbegriff formuliert. 

Coleman (1988, 1995a) unterscheidet insgesamt vier Kapitalarten: Finanzkapital,  physi-

sches Kapital, Humankapital und soziales Kapital. Das Finanzkapital wird von Coleman 

nicht weiter definiert, jedoch kann aufgrund der funktionalen Betrachtungen Colemans rela-

tiv sicher davon ausgegangen werden, dass er sich hiermit auf die ökonomische Lesart des 

Kapitals als Geld bezieht. Physisches Kapital manifestiert sich dementsprechend in der Pro-

duktion. Es ist materiell, da es als bearbeitetes Material in Form von Werkzeugen zur Pro-

duktionserleichterung dient. Das immaterielle Humankapital entwirft Coleman in Analogie 

zum physischen Kapital. Folglich entsteht Humankapital dadurch, indem Akteure verändert 

werden, so dass sie Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangen, die sie zu einer neuen Hand-

lungsqualität befähigen (ders. 1995a: 392). Coleman (1988) widmet sich vor allem familial 

begünstigenden Faktoren des Erwerbs von Humankapital im weiteren Sinn von Schulbil-

dung, die er unter anderem als Investitionen der Schule und als Investitionen der Eltern in 

die Erziehung und die Ausbildung ihrer Kinder empirisch näher untersucht.  

Alles in allem haben die von Coleman unterschiedenen Kapitalarten nicht sehr viel mit dem 

Bourdieuôschen Kapitalarten gemein, da ihr Eigenwert wie Coleman (1995a, 1995b) mehr-

fach betont, konzeptuell eher funktional denn symbolisch begriffen werden kann. Darüber 

hinaus ist kein inhaltlicher Bezug beider Theoretiker in puncto Kapital- oder Sozialkapital-

Konzept hinreichend belegt worden (vgl. Fuchs-Heinritz/König 2005: 285); Coleman 

(1995a: 389) verweist lediglich kurz auf Bourdieu (1980). 

Während dem Sozialkapital im Hinblick auf das physische Kapital und das Finanzkapital 

von Coleman empirisch keine bemerkenswerte Bedeutung zugesprochen wird, gilt sein 

Hauptaugenmerk vor allem dem Sozialkapital innerhalb von sozialen Organisationen bzw. 

korporativen Akteuren (z.B. Familie, Schule und Schulklassen, Religionsvereinigungen), die 

es für die Individualentwicklung und die Akkumulation von Humankapital hat (vgl. Co-

leman 1988, 1995c, 1996). Insofern lassen sich die im Weiteren vorzustellenden Entste-
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hungsbedingungen oder Formen des Sozialkapitals analytisch auch auf ihren Beitrag zum 

Humankapital anwenden. 

Bis auf das Finanzkapital gilt für alle übrigen Kapitalarten ï d.h. für das physische Kapital, 

Humankapital und insbesondere für das immaterielle Sozialkapital ï, dass die jeweilige Ka-

pitalart nicht völlig fungibel in sozialen Transaktionen eingesetzt werden kann, sondern nur 

für bestimmte Tätigkeiten jeweils unterschiedlich handlungsanleitend und handlungsrelevant 

wird (vgl. ders. 1995a: 395). 

 

3.2.2 Der funktionale Sozialkapitalbegriff  

Aus den vorgestellten Grundüberlegungen einer Handlungserklärung und in der konsequen-

ten Anwendung des Mikro-Makro-Modells soziologischer Erklärung beschreibt Coleman 

die Wirkungsweise des Sozialkapitals auf individueller und auf kollektiver Ebene.  

Der Colemanôsche Begriff des Sozialkapitals (Coleman 1995a: 305ff.) definiert Aspekte der 

Sozialstruktur über ihre Funktion, die sich wiederum in ihrem Wert als Ressourcen zur Rea-

lisierung individueller Interessen widerspiegeln. Diese funktionale Definition dient Coleman 

dazu, das Wirken unterschiedlicher Ergebnisse der Mikro-Ebene (z.B. Tauschhandlungen) 

auf der Makro-Ebene zu erklären (Tauschhandlungen führen zu Beziehungstypen innerhalb 

der Gesellschaft bzw. zu verschiedenen Merkmalen von sozialen Strukturen, wie z.B. Herr-

schaftsbeziehungen).  

Damit ist soziales Kapital weniger eine akteursspezifische Disposition oder ein privates Gut, 

sondern es beschreibt vielmehr unterschiedliche Beziehungsarten, die unterschiedliche Ak-

teure mit je unterschiedlichen Eigeninteressen gemeinsam unterhalten und auf die sich wie-

derum verschiedenen Sozialstrukturen begründen bzw. sich durch die Akteure und Bezie-

hungen regulieren (vgl. Coleman 1986, 1988, 1995; vgl. auch Franzen/Freitag 2007). Inso-

fern stellen für Coleman nicht nur Vertrauens- und Herrschaftsbeziehungen, sondern auch 

geltende soziale Normen verschiedene Formen von Sozialkapital dar (Coleman 1995a: 389). 

Der Colemanôsche Sozialkapitalbegriff ist damit recht breit aufgestellt, vereint er doch als 

Oberbegriff grundlegende soziale Prozesse unter seinem Namen, um deren funktionalen 

Gehalt für Individuen und Gesellschaft gleichermaßen zu bestimmen (vgl. ders. 1995a: 395). 

Bereits in seinen basalen Überlegungen zum sozialen Ressourcentausch und den zugrunde 

liegenden Kontrollinteressen betont Coleman die durch soziale Interaktionen95 geschaffenen 

                                                      
95

 Transkationen oder soziale Interaktionen sind insofern dem sozialen Tausch übergeordnet, den Coleman 

in einem noch weiteren Rahmen fasst als Bourdieu, da er neben den Tauschgeschäften darunter auch Be-

stechungen, Drohungen, Versprechen und Investitionen an Ressourcen begreift (Coleman 1995a: 335 f.). 
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Abhängigkeiten der Akteure. Akteure können zu den Dingen, d.h. Ressourcen oder Ereig-

nissen, entweder nur durch Kontrolle über die Dinge oder nur durch Interesse an den Dingen 

(bzw. Eigen-Interesse) in Beziehungen treten. Allerdings werden sie in beiden Fällen beein-

flusst durch Interdependenzen zu andere Akteure, die diese Dinge ebenfalls komplett oder 

nur teilweise kontrollieren (ebd.: 34 f.). Deshalb sind innerhalb von Handlungen die eigenen 

ĂRechte auf Kontrolleñ bzw. die Verf¿gungsmºglichkeiten ¿ber bestimmte Ressourcen oder 

Ereignisse für den einzelnen Akteur oft begrenzt oder ziehen (wenn vollständige Eigen-

Kontrolle gegeben ist) Konsequenzen für andere Akteure nach sich, womit Coleman die 

permanente nicht immer direkt beobachtbare Verflochtenheit menschlicher Interaktionen 

bzw. interdependenter Akteure hervorhebt (z.B. wenn eine Person an der Schönheit einer 

anderen interessiert ist). Ein opportuner Akteur ist jedoch in der Lage, eigenkontrollierte 

aber aktuell wenig interessante Ressourcen für sich einzusetzen, um damit sein Interesse an 

fremdkontrollierten Ressourcen zu verfolgen.  

Coleman berücksichtigt also die Relevanz von Ressourcen im zeitlichen Verlauf und kann 

so flexibel zwischen mehr oder weniger nützlichen Sozialkapital-Ressourcen für den Akteur 

innerhalb von Tauschbeziehungen unterscheiden. Wohingegen Bourdieu die Relevanz der 

unterschiedlichen Kombinationen und Volumina der drei basalen Kapitalarten (Kapitalstruk-

tur und ïvolumen) als jeweilig handlungsimplizierende Größen in Form der Einsätze in den 

Feldern betont. Zwar lässt sich hierin (an-)erkennen, dass mit der Bourdieuôschen Definition 

von Sozialkapital als aktuelle und potenzielle Ressource der im zeitlichen Verlauf akkumu-

lierten Arbeit gleichermaßen auch eine dynamische Seite innerwohnt. Jedoch wird diese in 

sich nicht weiter ausdifferenziert bzw. verweist auf konkrete Sozialkapital-Ausprägungen, 

die für die Individuen eine unterschiedliche Verbindlichkeit erlangen können und somit 

prinzipiell auch unterschiedliche Nutzeneffekte beherbergen ï Sozialkapital kann entweder 

eine handlungsrelevante Bedeutung erlangen oder es kann dies eben nicht. 

Auf den vorgestellten Grundannahmen über die Wechselwirkungen von Individuum und 

Gesellschaft aufbauend, begreift Coleman das soziale Kapital als ein Merkmal der komple-

xen Sozialstruktur soziale Gebilde (ebd.: 409), das deshalb kein Privatgut96 ist, weil es eine 

individuell unveräußerliche Ressource ist, die wichtige Konsequenzen für ganze Handlungs-

systeme zeitigt, weil die Individuen innerhalb der Sozialstruktur von ihm profitieren können. 

                                                      
96

 Privatgüter sind teilbar und veräußerbar bzw. ausschließbar, während sozialen Gütern(also den Kom-

munalgütern oder den Kollektivgütern mindestens eine der beiden genannten Eigenschaften fehlt (vgl. 

Coleman 1995a: 74 ff.; Esser 2000a: 166 ff.). 



144 

Insofern ist Sozialkapital ein ºffentliches Gut, dem externe Effekte innewohnen und Ăes ist 

ein Gut, daÇ nicht ¿bergeben werden kann, ohne allen ¿bergeben zu werdenñ (ebd.: 429).97  

Anhand der bisherigen Ausführungen lässt sich der Hauptunterschied von Sozialkapital zu 

den drei anderen von Coleman als analytisch bedeutsam herausgearbeiteten Kapitalarten 

erkennen, nämlich der heteronome Guts-Charakter des Sozialkapitals: ĂEs wohnt den Bezie-

hungsstrukturen zwischen zwei oder mehr Personen inneñ (ebd.: 392). Aber wie auch schon 

beim physischen Kapital und beim Humankapital gilt für Sozialkapital, dass die jeweilige 

Kapitalart nicht völlig fungibel in sozialen Transaktionen (mit Ausnahme des Finanzkapi-

tals) eingesetzt werden kann, sondern nur für bestimmte Tätigkeiten handlungsanleitend und 

handlungsrelevant wird (a.a.O.). 

Coleman definiert Sozialkapital weiterhin folgendermaßen: 

 

ĂIch werde diese sozialstrukturellen Ressourcen als Kapitalvermºgen f¿r das  

Individuum bzw. als soziales Kapital behandeln. Soziales Kapital wird über seine  

Funktion definiert. Es ist kein Einzelgebilde, sondern ist aus einer Vielzahl verschiede-

ner Gebilde zusammengesetzt, die zwei Merkmale gemeinsam haben. Sie alle bestehen 

nämlich aus irgendeinem Aspekt von Sozialstruktur, und sie begünstigen bestimmte 

Handlungen von Individuen, die sich innerhalb der Struktur befinden. Wie andere  

Kapitalformen ist soziales Kapital produktiv, denn es ermöglicht die Verwirklichung  

bestimmter Ziele, die ohne es nicht zu verwirklichen wªrenò    (Coleman 1995a: 392).
98 

 

 

Sozialkapital formuliert also einerseits die Randbedingungen, die die Handlungen einzelner 

Individuen flankieren und nach denen diese ihre Handlungsentscheidung in einer konkreten 

Situation ausrichten können (z.B. in Form von Verpflichtungen und Erwartungen). Es wirkt 

insofern auch handlungsbegünstigend oder -erleichternd, weil es alle nur denkbaren direkten 

zwischenmenschlichen Kontakte und Beziehungen anleitet bzw. āregeltó und damit den indi-

viduellen und kollektiven Akteuren bei der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen hilft (vgl. 

dazu auch Kriesi 2007: 24 f.). Und andererseits ist Sozialkapital strukturbildend, d.h. es bil-

det als aggregierter Effekt des Verhaltens interdependenter Akteure (d.h. dass Sozialkapital-

Effekte nicht auf Handlungen eines einzelnen Individuum zurückgeführt werden können) 

verschiedene sozialstrukturelle Aspekte mit gesellschaftlichem (Mehr-)Wert ab, wie z.B. 

normative Strukturen/bzw. Normen oder Informationen, die auf jeden innerhalb der jeweili-

gen Sozialstruktur gleichermaßen zurückwirken und gelten. Das bedeutet für alle Angehöri-

                                                      
97

 Im Ggs. dazu hat ein privates Gut keine externen Effekte, ist auf Erhaltung ausgelegt, zudem ist es prin-

zipiell teilbar, veräußerlich und sofort lieferbar (vgl. Coleman 1995a: 42). 
98

 Vgl. auch Coleman (1988: S98) und Coleman (1995a: 392). Eine äquivalente Definition von sozialem 

Kapital, die sowohl die Mikro- als auch Makro-Perspektive integriert, offeriert die Weltbank (2010): ĂSo-

cial capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a socie-

ty's social interactions. [é] Social capital is not just the sum of the institutions which underpin a society ï 

it is the glue that holds them together.ò 
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gen einer sozialen Struktur, dass sich diese auf deren Funktionieren regelmäßig verlassen 

können (vgl. dazu auch Haug 1997: 2 f.; oder Esser 2000b: 239 f.). Dem Sozialkapital bei 

Coleman kann also ein Doppelcharakter99 attestiert werden, da es einerseits als Handlungs-

begünstigung in sozialen Beziehungen und andererseits als Strukturaspekt innerhalb sozialer 

Gruppen aber auch der Gesellschaft betrachtet wird. Dadurch kann das Sozialkapital unter-

schiedlich entweder als heteronomes bzw. relationales Gut in Tauschsystemen oder als kol-

lektives Gut klassifizier werden.  

Die Funktion von Sozialkapital bestimmt sich letztlich jedoch anhand der für einzelne Ak-

teure wertvollen āsozialstrukturellen Aspekteó (Makro-Ebene: ). Und diese sind ï wie bereits 

ausgeführt wurde ï, einerseits nicht vollkommen fungibel, andererseits nicht zeitlich konsis-

tent von individuellem Interesse und dadurch nicht konsequent handlungsanleitend. Dies 

vorausgesetzt, können nun einzelne Akteure die von der Sozialstruktur bereitgehaltenen 

Sozialkapital-Aspekte für sich (beliebig) als Ressourcenquellen benutzen, um damit ihre 

eigenen Interessen zu verfolgen und schließlich zu realisieren (Mikro-Ebene; vgl. Coleman 

1995a: 395). Sozialkapital ist damit produktiv, wie alle übrigen von Coleman benannten 

Kapitalformen, aber es ist im Vergleich zu diesen die wohl am wenigsten konkretisierbare 

Kapitalform. 

 

3.2.3 Formen des Sozialkapitals auf der Mikro - und der Makro -Ebene 

Welche Eigenschaften müssen nun soziale Beziehungen aufweisen, damit sie für Individuen 

nützliche Ressourcen sozialen Kapitals darstellen können? Und wie entsteht eigentlich Sozi-

alkapital? 

Begreift man mit Coleman zunächst die Sozialkapital-Beziehungen als Handlungsbegünsti-

gung (ders. 1995a: 395 ff.), dann resultieren die dauerhaften sozialen Beziehungen zwischen 

einem Akteur A und einem Akteur B beispielsweise daraus, dass A für B interessante Ereig-

nisse kontrolliert und vice versa. Die Ereignisse bilden dabei die Gutschriften im Sinne von 

Kreditmasse oder auch von Erwartungen100 der einzelnen Akteure ab, die wiederum die 

Verpflichtungen von anderen Akteuren darstellen. Es handelt sich also um ein Verhand-

lungssystem des bilateralen Tauschs auf der Basis von Erwartungen auf der einen Seite und 

                                                      
99

 Schªfer (2006: 29) geht sogar von einem Ădoppelten Doppelcharakterñ des Sozialkapitals aus, indem sie 

u.a. in Anlehnung an Esser (2000b) einerseits auf die Unterscheidung zwischen Sozialkapital als individu-

eller Ressource und als kollektivem Gut und andererseits auf die Trennung von kulturellen (Vertrauen, 

Werte, Normen) vs. strukturellen Aspekten (Netzwerke) hinweist. 
100

 Dabei ist Vertrauen Ădie Erwartung des jeweils anderen Akteurs, dass ein von ihm dem Ego entgegen-

gebrachtes Vertrauen gerechtfertigt ist und nicht missbraucht wirdñ (Esser 2000: 252). Dieses hilft 

schließlich, nicht nur allgemein an Informationen heranzukommen, diese können überdies besonders intim 

oder auch heikel sein. 
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Verpflichtungen auf der anderen Seite (z.B. Vertrauensbeziehung in einer Partnerschaft, 

Eltern-Kind-Beziehung). Diese erste Form des Sozialkapitals aus ĂVerpflichtungen und Er-

wartungenñ bemisst sich anhand zweier Elemente, die gleichermaÇen Gruppen voneinander 

unterscheiden: Die Vertrauenswürdigkeit der sozialen Umgebung (m.a.W. der soziale Kon-

text), die es ermöglicht, dass soziale Verpflichtungen eingelöst werden und die tatsächliche 

Menge der einzulösenden Verpflichtungen, die innerhalb sozialer Beziehungen existieren 

(Coleman 1988: S102 ff., 1995a: 396 ff.). Die Verpflichtungen reprªsentieren also ĂGut-

schriftenñ in sozialen Beziehungen (ders. 1995a: 397). Verpflichtungen und Erwartungen 

resultieren also für die beteiligten Akteure daraus, dass eine Person mit einer Leistung in 

Vorleistung geht und dabei vertrauensvoll hofft, dass sich die andere Person ihr gegenüber 

irgendwann mit einer angemessenen Gegenleistung erkenntlich zeigt, sich ihr gegenüber 

also verpflichtet fühlt. Die sich daraus ergebenden āSozialstrukturenó lassen sich auf dieser 

Basis hinsichtlich ihrer Vertrauenswürdigkeit voneinander unterscheiden (ebd.). 

Es ist leicht nachvollziehbar, dass das Ausmaß an einzulösenden Verpflichtungen je nach 

individuellem oder aber auch kulturellem Hintergrund variiert (z.B. individueller materieller 

Wohlstand, kulturspezifische Formen des Hilfegebens, Grad der Geschlossenheit sozialer 

Netzwerke). Entsprechend der so erzeugten Abhängigkeiten in einem Beziehungsnetzwerk 

verteilt sich dann die (Ressourcen-)Macht der Akteure über das soziale Kapital. Für ein line-

ares Handlungssystem dreier Akteure A-B-C hieße das beispielsweise: Hat Akteur A gegen-

über Akteur B keine Verpflichtungen, ist der Einfluss von B deutlich geringer als der von A 

und C, die einander gegenseitig verpflichtet sind. Demnach verfügen A und C über das glei-

che soziale Kapital.101 

Coleman weist ferner darauf hin, dass Sozialkapital in dieser Form nicht ewig Bestand ha-

ben wird, sondern soziale Beziehungen zerbrechen, wenn Verpflichtungen und Erwartungen 

mit der Zeit an Bedeutung verlieren (ders. 1995a: 417). 

Die zweite Sozialkapitalform, das ĂInformationspotenzialñ (Coleman 1988: S104, 

1995a: 402 f.), meint allgemein die Informationsbeschaffung unter Rückgriff auf bestehende 

soziale Beziehungen (z.B. die modebewusste ĂTrendsetter-Freundinñ, ebd.: 402). Hier sind 

es also nicht mehr die Gutschriften, sondern die Informationen bzw. der Informationsfluss, 

der strukturbildend wirkt und Akteure zusammenführt bzw. so einen Zugriff auf die Infor-

mationsressource eines Akteurs ermöglicht, weil er von einem anderen Akteur als wertvoll 

erachtet wird. 

                                                      
101

 Eine eingehende Betrachtung und Anwendung linearer Handlungssysteme im Sinne Colemans findet 

sich bei Matiaske (1999), der Kommunikationsnetzwerke auf zwei Ebenen, zum einen als soziales Kapital 

gleichgestellter Individuen und zum anderen als soziales Kapital der Organisation, analysiert. 
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Wie bereits ausgef¿hrt, kºnnen auch ĂNormen und wirksame Sanktionenñ (Coleman 1988: 

S104 f., 1995a: 403 f.) eine eigene, dritte Sozialkapitalform abbilden. Ihr Einfluss auf indi-

viduelle Handlungen wird insbesondere auf der Mikro-Ebene wirksam, wo (proskriptive 

aber auch präskriptive) Normen die Handlungen strukturieren, indem sie die Handlungen 

entweder befördern oder abschwächen (ders. 1995a: 315 f.). Insbesondere durch die Ge-

schlossenheit sozialer Netzwerke werden soziale Normen begünstigt, so dass in ihnen sozia-

le Normen internalisiert, kontrolliert und bei Nicht-Einhaltung (negativ) sanktioniert wer-

den. Die Sozialkapital-Form der Normen ist in diesem Sinne abhängig von den permanenten 

Kommunikationsprozessen über normenkonformes oder nonkonformes Handeln von Akteu-

ren einschließlich der erfolgenden Sanktionieren (ebd.: 417). Mit dem utilitaristischen Erklä-

rungsmotiv ist zugleich die öffentliche Guts-Problematik in Gesellschaften angesprochen, 

die diese Sozialkapital-Form impliziert.  

Normen können also einerseits individuell handlungserleichternde, andererseits aber auch 

handlungseinschränkende Wirkungen haben, wenn z.B. die geltende Norm die Rückstellung 

von Eigeninteressen hinter Kollektivinteressen verlangt (u.a. Selbstlosigkeit, Patriotismus, 

Kriegsführung für die nationale Freiheit als höchstes Kollektivgut der US-amerikanischen 

Gesellschaft), die wiederum seitens der Gesellschaft durch Anerkennung und Status oder 

andere Belohnungen honoriert werden. Handlungseinschränkend wirken Normen insbeson-

dere dann, wenn durch sie abweichendes Verhalten von Gesellschaftsmitgliedern vermieden 

werden kann. Beide Beispiele verweisen auf den gesamtgesellschaftlichen Nutzen, der aus 

normenkonformen Verhalten erwächst. Dadurch wird deutlich, dass sich die in den zielge-

richteten Einzelhandlungen auf der Mikro-Ebene bestätigten sozialen Normen unter be-

stimmten Bedingungen als soziale Konstruktionen auf der Makro-Ebene angesehen werden 

müssen, und zwar als eine übergeordnete Entität, die gleichsam soziale Strukturen begründet 

(ders. 1995a: 315). Im Fall der āNormen und wirksamen Sanktionenó wird besonders deut-

lich, was Coleman gemeint hatte, als er Sozialkapital als handlungsbegünstigend und Ele-

ment der Sozialstruktur definiert hat (Doppelcharakter des Sozialkapitals). 

Mit der Etablierung von ĂHerrschaftsbeziehungenñ (ders. 1995a: 404) wird als eine vierte 

Sozialkapitalform die Akkumulation von sozialem Kapital in einem Akteur angesprochen. 

Diese kommt durch einen einseitigen Transfer des Rechts über Handlungskontrolle auf die-

sen Akteur zustande, d.h. ein Akteur überlässt einem anderen Akteur das Recht auf Kontrol-

le seiner Handlungen, ohne dabei eine Gegenleistung zu erwarten (z.B. zeitlich befristet im 

Sinne einer politischen Wahl; ähnlich dem Delegationsprinzip von Sozialkapital bei Bour-

dieu 1983; vgl. näher Jäger/Meyer02003: 112 ff.).  






















































































































































































































































































































